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Erledigt durch Antrag A 001
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Erledigt durch Antrag A 001
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Bundesfachbereichskonferenz A
Erledigt durch Antrag A 001
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A 018 Zeitverträge in der Wissenschaft: Ampel-Koalition braucht mehr Mut für 
Veränderung
Bundesfachbereichskonferenz C
Angenommen in geänderter Fassung
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Angenommen
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Bezirksfachbereichsvorstand C Südwestfalen
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A 030 Tarifpolitik zum Abbau von Arbeitsbelastungen
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 026
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A 031 Tarifliche Reduzierung der Wochenarbeitszeit möglich machen - auch für 
Nachwuchskräfte! 
Bundesjugendkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand in 
geänderter Fassung durch Änderungsantrag A 031 -Ä001

78

A 031 -Ä001 Änderungsantrag zu A 031
Levin Schneider-Siebiera (er/ihm)
Angenommen

80

A 032 Tarifliche Reduzierung der Wochenarbeitszeit möglich machen - auch für 
Nachwuchskräfte! 
Landesbezirkskonferenz Bayern
Erledigt durch Antrag A 031

81

A 033 Vier-Tage-Woche - Tarifpolitischer Grundsatzantrag
Bezirkskonferenz Schleswig-Holstein Süd-West
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 026 

82

A 034 Recht auf Home-Office und dessen Gestaltung in den Bereichen, in denen 
das möglich ist
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001
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A 034 -
Ä001

Änderungsantrag zu A 034
Stephan Sielemann
Abgelehnt
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das möglich ist
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Erledigt durch Antrag A 034
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Erledigt durch Antrag A 034
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A 037 Rahmenbedingungen für Gewerkschaftsarbeit in einer digitalisierten Welt 
schaffen
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

90

A 038 Mitgliederbonus
Bezirksfachbereichsvorstand C Stuttgart
Nichtbefassung

91

A 039 Mitgliedsvorteilsregelungen in Tarifverhandlungen
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Nichtbefassung

92

A 039 -
Ä001

Änderungsantrag zu A 039
Margot Jäschke
Abgelehnt

93

A 040 Mitgliedervorteilsregelung 
Landesbezirksfachbereichskonferenz A Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Nichtbefassung

94

A 041 Zukünftige Tarifforderungen nur für ver.di-Mitglieder
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Abgelehnt

95

A 042 Tarife für alle – mindestens für 80 Prozent aller Beschäftigten
Landesbezirkskonferenz Hamburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

96

A 043 Projekt Tarifbindung stärken
Landesbezirkskonferenz Hamburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 042

100

A 044 Tarife für alle – mindestens für 80 Prozent aller Beschäftigten
Bundesarbeiter*innenkonferenz
Erledigt durch Antrag A 042

102

A 045 [Neue Empfehlung] Stärkung der Tarifbindung durch Stärkung des 
Tarifvorbehalts
Bundesfachbereichskonferenz B
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

106

A 046 Stärkung der Tarifbindung
Landesbezirksfachbereichskonferenz D Niedersachsen/Bremen
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001

107

A 047 Tarifabschlüsse müssen Inflation ausgleichen
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

109

A 048 Sofortige Existenzsicherung angesichts explodierender Inflation
Bezirksfachbereichskonferenz C Frankfurt am Main und Region
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 047

111

A 049 Bekämpfung von Reallohnverlusten in Inflationszeiten 
Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 047

112

A 050 Tarifpolitik für untere und mittlere Einkommen
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 047

113
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A 051 Inflation- Tarifrunden- geschlechterspezifische Gehaltsunterschiede
Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saarland
Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

114

A 052 Vermögenspreisinflation als Handlungsfeld für Gewerkschaften 
Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Abgelehnt

115

A 053 Gegen Inflation wirkt nur die Tabelle! Für nachhaltige Lohnentwicklung!
Landesbezirksfachbereichskonferenz B Hamburg
Nichtbefassung

116

A 053 -
Ä001

Änderungsantrag zu A 053
Taro Tatura
Abgelehnt

117

A 054 Gleitende Lohnskala als Instrument der Bekämpfung von 
Reallohnverlusten
Landesbezirksfachbereichskonferenz C Nordrhein-Westfalen
Abgelehnt

118

A 054 -
Ä001

Änderungsantrag zu A 054
Johannes Hermann
Abgelehnt

119

A 055 Aufwertung der frauendominierten Berufe durch ein einheitliches, 
diskriminierungsfreies und zeitgemäßes Entgeltsystem voranbringen. Den 
Worten endlich Taten folgen lassen – ver.di-Projektteam ins Leben rufen
Landesbezirkskonferenz Hessen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

120

A 056 Geschlechtsneutrale Neubewertung der Berufe
Bezirkskonferenz Thüringen
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 055

122

A 057 Entgeltgleichheit in Tarifverträgen
Landesbezirkskonferenz Bayern
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 055

123

A 058 Landes- und Bundesfreistellung für ehrenamtlich Tätige
Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saarland
Angenommen in geänderter Fassung

124

A 058 -
Ä001

Änderungsantrag zu A 058
Rolf Uwe Harnisch
Abgelehnt

125

A 059 Erhöhung der Freistellungskontingente für gewerkschaftliches Ehrenamt
Bundesjugendkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 058

126

A 060 Gewerkschaftliche Bildung an allen Schulen in Bayern 
Bezirksfachbereichskonferenz A Allgäu mit den Landkreisen Weilheim-Schongau 
und Garmisch-Partenkirchen
Erledigt durch Antrag A 058

127

A 061 Ehrenamtliche Arbeit vor Ort stärken im Tarifvertrag 
Bezirkskonferenz Allgäu mit den Landkreisen Weilheim-Schongau und Garmisch-
Partenkirchen
Erledigt durch Antrag A 058

128

A 062 Gewerkschaftliche Arbeit in die Tarifverträge
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Erledigt durch Antrag A 058

129
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A 063 Freistellungen für die Wahrnehmung ehrenamtlicher Aufgaben in der 
Gewerkschaft ver.di
Bundesfachbereichskonferenz A
Erledigt durch Antrag A 058

130

A 064 Freistellung ohne Aufzählung konkreter Gremien
Landesbezirksfachbereichskonferenz A Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Erledigt durch Antrag A 058

131

A 065 Freistellung für die Arbeit in ver.di Gremien in Tarifverträgen
Bundesfachbereichskonferenz B
Erledigt durch Antrag A 058

132

A 066 Freistellungsregelungen für gewählte Mitglieder satzungsgemäßer ver.di-
Gremien
Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Erledigt durch Antrag A 058

133

A 067 Freistellungsregelungen für gewählte Mitglieder satzungsgemäßer ver.di-
Gremien
Bundesarbeiter*innenkonferenz
Erledigt durch Antrag A 058

134

A 068 Erhöhung der Freistellungskontingente für gewerkschaftliches Ehrenamt
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Erledigt durch Antrag A 058

135

A 069 Mehr Arbeitsbefreiung für Seminare etc.
Landesbezirksfachbereichskonferenz A Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

136

A 070 Mehr Arbeitsbefreiung für Seminare etc.
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Erledigt durch Antrag A 069

137

A 071 Festgeld bei Tarifverhandlungen
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Nichtbefassung

138

A 072 Zukünftige Tarifabschlüsse
Bundesfachbereichskonferenz A
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

139

A 073 Keine Schlechterstellung von ver.di-Mitgliedern
Bundesfachbereichskonferenz A
Nichtbefassung

140

A 074 Keine Schlechterstellung von ver.di-Mitgliedern an Theatern durch 
Tarifverträge
Bundesfachgruppenkonferenz Theater und Bühnen, Kulturelle Einrichtungen und 
Veranstaltungswesen, Darstellende Kunst
Nichtbefassung

141

A 075 Kurzarbeitergeld
Landesbezirksfachbereichskonferenz A Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Nichtbefassung

142

A 076 Ohne ver.di-Mitglieder kein Tarifvertrag
Bundesfachgruppenkonferenz Wasserwirtschaft
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand in 
geänderter Fassung durch Änderungsantrag A 076 -Ä001

143
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A 076 -
Ä001

Änderungsantrag zu A 076
Achim Schlömer
Angenommen

144

A 076 -
Ä002

Änderungsantrag zu A 076
Margot Jäschke
Abgelehnt

145

A 077 Wartet nicht auf bessere Zeiten - erkämpft sie Euch!
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

146

A 078 Neue Haustarifverträge müssen unabhängig von der Größe des Betriebes 
und der Beschäftigtenzahl aber abhängig vom Organisationsgrad möglich 
sein
Bezirkskonferenz Schleswig-Holstein Nord-West
Erledigt durch Antrag A 076

148

A 079 Bestehende Haustarifverträge fortführen
Bezirkskonferenz Schleswig-Holstein Nord-West
Abgelehnt

149

A 080 Erteilung Verhandlungs-Abschlussvollmacht für Tarifverhandlung und 
Genehmigung des verhandelten Tarifergebnisses
Bezirksfachbereichskonferenz C Ostwestfalen-Lippe
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

150

A 081 Gleiche Bedingungen für Ost und West in Tarifverträgen
Bundesarbeiter*innenkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

151

A 082 Grundsätze der Tarifgestaltung
Bezirkskonferenz Leipzig-Nordsachsen
Erledigt durch Antrag A 081

152

A 083 Kündigung des Schlichtungsabkommens
Bezirksvorstand Stuttgart
Nichtbefassung

154

A 084 Gendern in Tarifverträgen
Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

155

A 085 Tarifvertrag demografischer Wandel / Demografie
Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Nichtbefassung

156

A 086 Tarifvertrag demografischer Wandel / Demografie
Bundesarbeiter*innenkonferenz
Nichtbefassung

157

A 087 Von Dienstleistungsarbeit müssen Beschäftigte leben können
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001

158

A 088 Gesundheitsschutz der Beschäftigten stärker in die Tarifarbeit einbringen
Landesbezirksfachbereichskonferenz C Nordrhein-Westfalen
Nichtbefassung

159

A 089 Anerkennung beruflich erworbener Qualifikation von ungelernten Kräften 
in Ausbildungsberufen 
Bundesarbeiter*innenkonferenz
Nichtbefassung

160
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A 090 Berufliche Ausbildung / Bildung als gleichwertig zur Hochschulausbildung 
anerkennen
Bundesarbeiter*innenkonferenz
Nichtbefassung

161

A 091 Reduzierung der Wechselschichtbelastung durch Arbeitszeitverkürzung
Bezirksfachbereichskonferenz C Nordhessen
Nichtbefassung

162

A 092 Kein Pausenabzug bei Wechselschichtarbeit im TV-D-K VKA
Bezirkskonferenz Schleswig-Holstein Süd-West
Nichtbefassung

163

A 093 Laufzeit Flächentarifverträge
Bezirksfachbereichsvorstand C Stuttgart
Nichtbefassung

164

A 094 Einführung eines eigenständigen Tarifvertrages für Universitätsklinika im 
Geltungsbereich des TV-L
Bezirksfachbereichskonferenz C Lübeck-Südostholstein
Nichtbefassung

165

A 095 Besetzung der Bundestarifkommission TV-L gemäß Organisationsgrad  im 
Betrieb bzw. in der Dienststelle 
Bezirksfachbereichskonferenz C Lübeck-Südostholstein
Abgelehnt

166

A 096 Freistellung 8 Tage - § 29 TVÖD
Landesbezirksfachbereichskonferenz A Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Nichtbefassung

167

A 097 Änderung § 29 
Landesbezirksfachbereichskonferenz A Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Nichtbefassung

168

A 098 Freistellung unter Fortzahlung des Entgeltes - § 29 TVÖD
Landesbezirksfachbereichskonferenz A Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Nichtbefassung

169

A 099 Bonusregelung 
Landesbezirksfachbereichskonferenz A Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Nichtbefassung

170

A 100 Antrag zur Änderung der Tarifverträge TVöD - Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst; TV-L - Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der 
Länder; TV-V - Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe
Bundesfachgruppenkonferenz Abfallwirtschaft
Nichtbefassung

171

A 101 Antrag zur Änderung der Tarifverträge TVöD - Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst; TV-L - Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der 
Länder; TV-V - Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe
Bundesfachgruppenkonferenz Wasserwirtschaft
Nichtbefassung

172

A 102 Durchführung einer Öffentlichkeitskampagne auf Bundes-, Landes- und 
Bezirksebene für einen Lohnnachschlag im Bereich TV-L für mindestens 
einen Inflationsausgleich aufgrund eines Reallohnverlustes von über 10 
Prozent
Bezirkskonferenz Mittelfranken
Nichtbefassung

173
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A 103 Abschaffung der Entgeltgruppe 1 im Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst
Bezirkskonferenz Mittelfranken
Nichtbefassung

174

A 104 Mehr Jugend in Tarifkommissionen
Landesbezirkskonferenz Bayern
Abgelehnt

176

A 105 Mehr Jugend in Tarifkommissionen
Bezirkskonferenz Mittelfranken
Erledigt durch Antrag A 104

177

A 106 Anpassung der Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen S 12; S 14 und S 15 
des TVöD SuE
Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Nichtbefassung

178

A 107 Aufnahme von Tarifverhandlungen zur Jahressonderzahlung 
Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Nichtbefassung

179

A 108 Verhandlungen über Anspruch auf erhöhte Jahressonderzahlung für ver.di 
Mitglieder im TV-L
Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Nichtbefassung

180

A 109 TV-L Meister*innen und Techniker*innen
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Nichtbefassung

181

A 110 TVöD ING EG 12
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Nichtbefassung

182

A 111 TVöD Techniker*innen
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Nichtbefassung

183

A 112 Kündigung der Schlichtungsvereinbarung im öffentlichen Dienst
Landesbezirksfachbereichsvorstand A Berlin-Brandenburg
Nichtbefassung

184

A 112 -Ä001 Änderungsantrag zu A 112
Anja Voigt
Abgelehnt

186

A 113 Keine Diskriminierung von Frauen durch Rückstufung nach längerer 
Berufsunterbrechung im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Bundesfachbereichskonferenz C
Angenommen

187

A 114 Revitalisierung der Flächentarifauseinandersetzungen TVöD und TV-L
Bundesfachbereichskonferenz C
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

188

A 115 Stärkung der Flächentarifauseinandersetzungen TVöD und TV-L
Landesbezirksfachbereichskonferenz C Nordrhein-Westfalen
Erledigt durch Antrag A 114

191

A 116 Finger weg von unserem Streikrecht! Mehr Recht auf Streik statt weniger!
Bundesfachbereichskonferenz C
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001

194
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A 117 Streikrecht für Beamt*innen
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

195

A 118 Streikrecht für Beamt*innen
Bezirkskonferenz Mittelbaden-Nordschwarzwald
Erledigt durch Antrag A 117

196

A 119 TV Stud ins Ziel bringen
Bundesfachbereichskonferenz C
Angenommen

197

A 120 Kirchliches Arbeitsrecht ist kein Muss! Arbeitnehmer*innenrechte in 
kirchlichen Betrieben ausnahmslos stärken
Bundesfachbereichskonferenz C
Angenommen

199
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A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich und politisch gestalten
A - Mitbestimmung
Antragsnummer Titel · Antragsteller*in · Empfehlung Seite

A 121 Mitbestimmung stärken
Bundesfachbereichskonferenz B
Angenommen

204

A 122 Stärkung der Mitbestimmung bei der Gefährdungsbeurteilung
Bundesfachbereichskonferenz A
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001

205

A 123 Stärkung der Mitbestimmung bei der Gefährdungsbeurteilung
Bundesfachgruppenkonferenz Informations- und Kommunikationstechnologie
Erledigt durch Antrag A 122

207

A 124 Stärkung der Mitbestimmung bei der Gefährdungsbeurteilung
Landesbezirksfachbereichskonferenz A Rheinland-Pfalz-Saarland
Erledigt durch Antrag A 122

209

A 125 Stärkung der Mitbestimmung bei der Gefährdungsbeurteilung
Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saarland
Erledigt durch Antrag A 122

211

A 126 Bildung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften
Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saarland
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001

213

A 127 Bildung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften
Bundesfachbereichskonferenz E
Erledigt durch Antrag A 126

214

A 128 Zuordnung personalvertretungsrechtlicher Beschlussverfahren hin zur 
Arbeitsgerichtsbarkeit
Bezirkskonferenz Stuttgart
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

215

A 129 Zuordnung personalvertretungsrechtlicher Beschlussverfahren hin zur 
Arbeitsgerichtsbarkeit
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Erledigt durch Antrag A 128

217

A 130 Gewerkschaftliche Interessenvertretungsarbeit
Bundesfachbereichskonferenz C
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

219

A 131 Integration der U35-Jährigen in die betriebliche Gremienarbeit (Next 
Generation im Personalrat/Betriebsrat)
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Angenommen

220

A 132 Integration der U35-Jährigen in die betriebliche Gremienarbeit (Next 
Generation im Personalrat/Betriebsrat)
Landesbezirksfachbereichskonferenz B Nordrhein-Westfalen
Erledigt durch Antrag A 131

221

A 133 Integration von U35-Jährigen in die betriebliche Gremienarbeit ("Next 
Generation" im Personalrat / Betriebsrat)
Bundesfachbereichskonferenz B
Erledigt durch Antrag A 131

222

A 134 JAV-Antrag
Landesbezirkskonferenz Hamburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

223
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A 135 Schutz für befristete Betriebsratskandidat*innen
Landesbezirksfachbereichskonferenz D Niedersachsen/Bremen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand in 
geänderter Fassung durch Änderungsantrag A 135 -Ä001

224

A 135 -Ä001 Änderungsantrag zu A 135
Levin Schneider-Siebiera (er/ihm)
Angenommen

225

A 136 Übernahmeregelungen für Beamtenanwärter*innen in gesetzlichen 
Interessensvertretungen
Bundesjugendkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

226

A 137 Übernahmeregelungen für Beamtenanwärter*innen in gesetzlichen 
Interessensvertretungen
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Erledigt durch Antrag A 136

227

A 138 Sozialarbeiter*innen verpflichtend in Unternehmen
Landesbezirkskonferenz Nord
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

228

A 139 Inklusion - Wichtigkeit der Vertrauensperson für Schwerbehinderte
Landesbezirksfachbereichskonferenz A Baden-Württemberg
Angenommen in geänderter Fassung

229

A 140 Einrichtung einer zentralen Koordinierungsstelle „Union Busting“ in der 
Bundesverwaltung von ver.di
Landesbezirksfachbereichskonferenz D Niedersachsen/Bremen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

231

A 141 Einrichtung einer zentralen Koordinierungsstelle „Union Busting“ in der 
Bundesverwaltung von ver.di
Landesbezirkskonferenz Niedersachsen/Bremen
Erledigt durch Antrag A 140

233

A 142 Einrichtung einer zentralen Koordinierungsstelle „Union Busting“ in der 
Bundesverwaltung von ver.di
Bezirksfachbereichsvorstand D Hannover-Heide-Weser
Erledigt durch Antrag A 140

235

A 143 Pflichtschulungen im SGB IX
Landesbezirkskonferenz Hamburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

237

A 144 Verpflichtende Geschlechterquote im Betriebsverfassungsgesetz
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

238

A 145 Minderheitenschutz
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Abgelehnt

239

A 146 Tendenzschutz in der öffentlichen Daseinsvorsorge
Bundesfachbereichskonferenz C
Erledigt durch Antrag A 001

240

A 147 Schaffung einer dauerhaften Möglichkeit, Betriebsversammlungen in 
hybrider Form durchführen zu können 
Landesbezirksfachbereichsvorstand E Bayern
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

241
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A 148 Du hast die Wahl! Onlinewahl!
Bundesfachbereichskonferenz A
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

242

A 149 Digitale Wahlen
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Erledigt durch Antrag A 148

243
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A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich und politisch gestalten
A - Arbeits- und Gesundheitsschutz
Antragsnummer Titel · Antragsteller*in · Empfehlung Seite

A 150 Arbeitsbedingungen vor Ort verbessern - Arbeits- und Gesundheitsschutz 
in den Betrieben stärken!
Bezirkskonferenz Würzburg/Aschaffenburg
Angenommen

244

A 151 Arbeits- und Gesundheitsschutz anpassen und fördern, Klimakrise 
mitdenken, Beschäftigte schützen
Bundesfachbereichskonferenz B
Angenommen

246

A 152 Arbeits- und Gesundheitsschutz anpassen und fördern, Klimakrise 
mitdenken, Beschäftigte schützen
Bundesarbeiter*innenkonferenz
Erledigt durch Antrag A 151

247

A 153 it's ok not to be ok – psychische Gesundheit in unserer 
Gewerkschaftsarbeit fördern! 
Bundesjugendkonferenz
Angenommen in geänderter Fassung

248

A 154 Anerkennung Posttraumatischer Belastungsstörungen auch nach 
wiederkehrenden kumulativen Traumata als Berufskrankheit oder "Wie-
BK"
Bundesfachbereichskonferenz B
Angenommen

250

A 155 Anerkennung Posttraumatischer Belastungsstörungen auch nach 
wiederkehrenden kumulativen Traumata als Berufskrankheit oder Wie-BK
Landesbezirkskonferenz Hessen
Erledigt durch Antrag A 154

251

A 156 Posttraumatische Belastungsstörungen als Berufskrankheit anerkennen
Landesbezirkskonferenz Hessen
Erledigt durch Antrag A 154

252

A 157 Mutterschutz auch für frühe Frühgeburten
Bundesfrauenkonferenz
Angenommen

253

A 158 Gesetzlicher Anspruch auf Freistellungstage bei Fehlgeburt
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Erledigt durch Antrag A 157

254

A 159 Menstrual Leave / Menstruationsfrei
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Angenommen

255

A 160 Arbeitsplätze menstruations- und menopausenfreundlich gestalten 
Landesbezirkskonferenz Nord
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 159

256

A 161 Für eine bezahlte Menstruations-Freistellung („Menstrual Leave Policy“)
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 159

257

A 162 Kostenlose Monatshygieneartikel auf dienstlichen Toiletten
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Angenommen

258
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A 163 Kostenlose Monatshygieneartikel auf dienstlichen Toiletten
Bundesjugendkonferenz
Erledigt durch Antrag A 162

259

A 164 Kostenlose Monatshygieneartikel auf dienstlichen Toiletten
Landesbezirksfachbereichskonferenz A Baden-Württemberg
Erledigt durch Antrag A 162

260

A 165 Kostenlose Monatshygieneartikel auf dienstlichen Toiletten
Bundesfachbereichskonferenz A
Erledigt durch Antrag A 162

261

A 166 Gewährleistung von Schall- und Gehörschutz im sozialpädagogischen 
Elementarbereich
Bundesjugendkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

262

A 167 Aufnahme von mobilen Arbeitsstätten (Kfz, Fahrerkabine LKW) in die 
Arbeitsstättenverordnung
Bezirkskonferenz Sachsen West-Ost-Süd
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

263

A 168 Aufnahme von mobilen Arbeitsstätten (Kfz, Fahrerkabine LKW) in die 
Arbeitsstättenverordnung
Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Erledigt durch Antrag A 167

264

A 169 Gewährleistung hygienischer Bedürfnisse im Fahrdienst
Bundesarbeiter*innenkonferenz
Angenommen

265
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A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich und politisch gestalten
A - Arbeitszeitpolitik
Antragsnummer Titel · Antragsteller*in · Empfehlung Seite

A 170 Keine Ausweitung der Arbeitszeiten durch Sonntagsarbeit, keine 
Experimente beim Arbeitszeitgesetz
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001

266

A 171 Keine Ausweitung der Arbeitszeiten durch Sonntagsarbeit, keine 
Experimente beim Arbeitszeitgesetz
Bundesfachbereichskonferenz D
Erledigt durch Antrag A 170

268

A 172 Keine Novellierung der Ladenöffnungszeiten an Sonntagen in Sachsen-
Anhalt
Bezirkskonferenz Sachsen-Anhalt-Süd
Erledigt durch Antrag A 170

270

A 173 Rücknahme der erhöhten Wochenarbeitszeit der Bundesbeamt*innen
Landesbezirksfachbereichskonferenz A Rheinland-Pfalz-Saarland
Angenommen

271

A 174 Reform des Arbeitszeitgesetzes
Bundesfachbereichskonferenz C
Angenommen

272

A 175 Reform des Arbeitszeitgesetzes
Bezirkskonferenz Schleswig-Holstein Süd-West
Erledigt durch Antrag A 174

273

A 176 Verpflichtende Arbeitszeiterfassung - aber richtig!
Bundesjugendkonferenz
Angenommen

274

A 177 Verpflichtende Arbeitszeiterfassung - aber richtig!
Landesbezirkskonferenz Bayern
Erledigt durch Antrag A 176

275

A 178 Überstunden müssen ausgeglichen werden!
Bundesjugendkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

276

A 179 Arbeitsrecht - Es muss ein Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit und ein 
Recht auf befristet Teilzeit geben
Bezirkskonferenz Weser-Ems
Angenommen

277

A 180 Arbeitsrecht - lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle
Bundeserwerbslosenkonferenz
Erledigt durch Antrag A 179

278

A 181 Novellierung des Teilzeit- und Befristungsgesetz
Landesbezirkskonferenz Hamburg
Angenommen in geänderter Fassung

279

A 182 Recht auf Vollzeitarbeit
Bundesarbeiter*innenkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 181

280

A 183 Altersgerechte Arbeitszeit – Altersteilzeit per Gesetz!
Bundesfachbereichskonferenz E
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

281
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A 184 Weniger arbeiten, mehr leben
Bezirkskonferenz Mittelfranken
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001

282

A 185 Einsatz für 30 Stunden Arbeitswoche
Bezirkskonferenz Oberpfalz
Angenommen mit Änderungen und in geänderten Fassung durch 
Änderungsantrag A 185 -Ä001

283

A 185 -
Ä001

Änderungsantrag zu A 185
Doris Heinemann-Brooks
Angenommen

285

A 186 Arbeitszeitverkürzung – 30 Stunden pro Woche reichen 
Bundesmigrationskonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 185

287

A 187 Vier-Tage-Woche für alle!
Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saarland
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 185

288

A 188 Wir brauchen eine Vision! Umverteilung der Erwerbsarbeitszeit muss 
gesellschaftliches Thema werden
Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saarland
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 185

289

A 189 30-Stunden-Woche
Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saarland
Erledigt durch Antrag A 185

291

A 190 Einsatz für 20 Stunden Arbeitswoche
Landesbezirkskonferenz Bayern
Erledigt durch Antrag A 185

292

A 191 Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich
Bezirksfachbereichsvorstand C Stuttgart
Erledigt durch Antrag A 185

293

A 192 Zukunft braucht radikale Arbeitszeitverkürzung
Landesbezirkskonferenz Hessen
Erledigt durch Antrag A 185

294

A 193 Zeit für weniger Arbeitszeit – Umsetzung des Bundeskongressbeschlusses 
A 108 – 2015
Bezirkskonferenz Weser-Ems
Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

296

A 194 ver.di-Positionen zur Arbeitszeit bekanntmachen
Landesbezirkskonferenz Bayern
Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

297

A 195 Anerkennung von Care-Arbeit
Landesbezirksfachbereichskonferenz A Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

298

A 196 Krankengeldzuschuss für Eltern- und Pflegezeit (u.ä.)
Landesbezirksfachbereichskonferenz A Hamburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 195

299

A 197 Sonderurlaubstage für Alleinerziehende
Bundesfachbereichskonferenz E
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 195

300
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A 198 Anerkennung von Care-Arbeit
Bundesfachbereichskonferenz A
Erledigt durch Antrag A 195

301

A 199 Anerkennung von Care-Arbeit
Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Erledigt durch Antrag A 195

302
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A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich und politisch gestalten
A - Mobile Arbeit, Home-Office, neue Arbeitsformen
Antragsnummer Titel · Antragsteller*in · Empfehlung Seite

A 200 Mobile Arbeit und Home-Office als Gute Arbeit gestalten
Bundesfachbereichskonferenz A
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001

303

A 201 Verbesserung von mobilem Arbeiten
Landesbezirkskonferenz Bayern
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001

305

A 202 Verbesserung von mobilem Arbeiten
Bezirkskonferenz Mittelfranken
Erledigt durch Antrag A 201

307

A 203 Mindeststandards für Teleheimarbeit, Home-Office, mobiles Arbeiten 
Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saarland
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001

309

A 204 Rahmenbedingungen für geregelte Arbeitsformen in einer digitalisierten 
Welt schaffen
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001

312

A 205 Moderne Arbeit im Sinne der Beschäftigten gestalten!
Bundesfachbereichskonferenz A
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001

313

A 206 Mobiles Arbeiten für Auszubildende
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

316

A 207 Gendergerecht auch bei neuen Arbeitsformen
Landesbezirksfachbereichskonferenz B Hamburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001

317

A 208 Mobile working und Home-Office
Landesbezirksfachbereichskonferenz A Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Erledigt durch Antrag A 001

319

A 209 Home-Office
Bezirkskonferenz Sachsen West-Ost-Süd
Erledigt durch Antrag A 001

320

A 210 Home-Office
Bezirkskonferenz Leipzig-Nordsachsen
Erledigt durch Antrag A 001

321

A 211 Auf Bundesebene müssen gesetzliche Regelungen für mobile Arbeit 
geschaffen werden
Landesbezirkskonferenz Nord
Erledigt durch Antrag A 001

322

A 212 Reform des Arbeitsrechts jetzt!
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Erledigt durch Antrag A 001

324

A 213 Recht auf Home-Office und dessen Gestaltung bei der Gesetzgebung 
befördern
Bezirkskonferenz Mittelbaden-Nordschwarzwald
Erledigt durch Antrag A 001

325
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A 214 Recht auf Home-Office und dessen Gestaltung bei der Gesetzgebung 
befördern
Bezirksvorstand Mittelbaden-Nordschwarzwald
Erledigt durch Antrag A 001

326

A 215 Die Auswirkungen mobiler Arbeit und Home-Office auf die Beschäftigten, 
die Gewerkschaftsarbeit und den Betrieb analysieren
Bezirksfachbereichskonferenz B Frankfurt am Main und Region
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

327

A 216 Antrag für ein Projekt für eine gute gewerkschaftliche Vertretungsarbeit 
für Arbeitnehmer*innen auf dauerhaft angelegten „Home-Office“ 
Arbeitsplätzen 
Bundesfachbereichskonferenz B
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

328

A 217 Agile Arbeit als Gute Arbeit gestalten
Bundesfachbereichskonferenz A
Angenommen in geänderter Fassung

330
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Antrag A 001: Mit vereinter Kraft für Gute Arbeit
Antragsteller*in: Gewerkschaftsrat
Status: Angenommen mit Änderungen und in geänderten Fassung durch 

Änderungsantrag A 001 -Ä001 · A 001 -Ä003 · A 001 -Ä005
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme mit Änderungen und in geänderten Fassung durch 
Änderungsantrag A 001 -Ä001 · A 001 -Ä003 · A 001 -Ä005

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 002, A 003, A 004, A 005, A 006, A 007, A 008, A 009, A 010, A 011, A 
012, A 013, A 014, A 015, A 017, A 034, A 046, A 087, A 116, A 122, A 126, 
A 146, A 170, A 184, A 200, A 201, A 203, A 204, A 205, A 207, A 208, A 
209, A 210, A 211, A 212, A 213, A 214

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Allgemein

Antragsblock: SG A - USG A.1 Allgemein - Einzelabstimmung

 1 Das Recht auf Gute Arbeit gilt gerade auch in Zeiten von Krisen, der beschleunigten
 2 digitalen Veränderungen und des sozial-ökologischen Umbaus. Der Einsatz für eine
 3 stärkere Tarifbindung und starke Tarifverträge wird von ver.di genauso fortgesetzt
 4 wie die 2019 beschlossene Offensive für Gute Arbeit, um gesunde gute
 5 Arbeitsbedingungen zu sichern und den aktuellen Herausforderungen der Arbeitswelt
 6 gemeinsam mit der betrieblichen Mitbestimmung und den Beschäftigten zu begegnen.

 7 Den Gewerkschaften kommt bei der Ausrichtung unserer Wirtschaft auf nachhaltiges
 8 Wachstum und im Rahmen der digitalen Veränderungen die Rolle zu, bei der Entwicklung
 9 sozialer Perspektiven voranzugehen. Die politische und soziale Gestaltung dieser
 10 Umstellung droht durch diverse Krisen wie der Corona-Pandemie, dem russischen
 11 Angriffskrieg gegen die Ukraine, der dadurch nochmals verstärkten Krise der
 12 Energieversorgung und der maßgeblich dadurch getriebenen Inflation jedoch
 13 zurückzufallen.

 14 Vor diesem Hintergrund stellt sich ver.di als zukunftsfähige gesellschaftliche
 15 Akteurin des Umbaus zur Nachhaltigkeit und bei der Digitalisierung auf – im Wissen,
 16 dass dieser Umbau nur in Verbindung mit sozialer Gerechtigkeit möglich ist. ver.di
 17 zeigt Lösungsansätze im Interesse der Beschäftigten auf und organisiert auf breiter
 18 Basis deren Beteiligung.

 19 Unsere Devise ist Gute Arbeit jetzt erst recht! Wir wollen nachhaltige, gesunde –
 20 eben gute Arbeitsbedingungen in der digitalen und sozial-ökologischen Transformation
 21 gestalten. Indem wir uns offensiv an der Gestaltung beteiligen, begeistern wir für
 22 die Gewerkschaftsarbeit und gewinnen neue Mitglieder.  

 23 1. Recht auf Gute Arbeit

 24 Gute Arbeit braucht einen verlässlichen und effektiven Rechtsrahmen, dessen
 25 Einhaltung auch kontrolliert und bei dem Verstöße wirksam sanktioniert werden. Trotz
 26 Verbesserungen in den vergangenen Jahren wirken die Folgen und Effekte der „Hartz-
 27 Reformen“ aus den Nullerjahren immer noch nach. Nach wie vor gilt es daher, bei der
 28 Regulierung von Arbeit dem Prinzip „Gute Arbeit“ den Vorrang einzuräumen und prekäre
 29 Beschäftigung weiter zurückzudrängen.

 30 Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes war ein Meilenstein, um dem Sinkflug
 31 von Löhnen am unteren Ende der Einkommensskala einen Riegel vorzuschieben, seine
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 32 Erhöhung auf 12,-- Euro in der Stunde im Oktober 2022 eine qualitativ bedeutsame
 33 Verbesserung. Nun gilt es, ihn konsequent weiterzuentwickeln. Auch bei der Umsetzung
 34 des gesetzlichen Mindestlohnes in der Praxis gibt es immer noch Defizite, die behoben
 35 werden müssen. ver.di setzt sich daher weiter dafür ein,

 36

 37

 38

 39

 40

 41

 42

 43

 44

 45

 46

 47

den gesetzlichen Mindestlohn konsequent so weiterzuentwickeln, dass seine
regelmäßige Anpassung neben der Berücksichtigung der Tariflohnentwicklung auch
ein angemessenes, existenzsicherndes Niveau sicherstellt;

für alle Verhältnisse abhängiger Beschäftigung ungeachtet des bisherigen
Erwerbstatus‘ und ohne Sonderregelungen hinsichtlich bestimmter Geschäftsmodelle
oder Erwerbszwecke keinerlei Ausnahmen vom gesetzlichen Mindestlohn zuzulassen;

die Ausgestaltung des gesetzlichen Mindestlohnes und seine Kontrolle zu
verbessern. Eine Aufweichung oder teilweise Abschaffung der Dokumentations- und
Aufzeichnungspflichten lehnt ver.di entschieden ab;

zusätzlich die Möglichkeiten zu verbessern, dass Gewerkschaften über ein
entsprechendes Verbandsklagerecht Ansprüche der Mitglieder bei
Mindestlohnverstößen für diese einklagen können.

 48 Prekäre Arbeit ist nicht nur eine Frage der Entlohnung. Minijobs, sachgrundlose
 49 Befristungen, Befristungen nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) und
 50 Kettenbefristungen, unfreiwillige Teilzeit und Zwangsteilzeit oder Arbeit auf Abruf,
 51 Missbrauch von Leiharbeit, Werkverträgen und Crowdwork erschweren immer noch
 52 Millionen Menschen eine verlässliche Lebensplanung und berufliche Entwicklung und
 53 programmieren Altersarmut vor. Um dem entgegenzutreten, verfolgt ver.di eine
 54 umfassende Strategie für Gute Arbeit. ver.di fordert daher

 55

 56

 57

 58

 59

 60

 61

 62

 63

 64

 65

 66

 67

 68

 69

 70

 71

 72

 73

 74

 75

 76

Mini- und Midijobs nach dem von ver.di miterarbeiteten Modell des DGB neu zu
ordnen und in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse zu
überführen. Die Ausweitung der sozialversicherungsrechtlichen Privilegierung von
Midijobs muss ebenso zurückgenommen werden wie die Erhöhung der
Geringfügigkeitsgrenzen für Mini- und Midijobs durch die Kopplung an den
Mindestlohn;

unfreiwillige Teilzeit und Zwangsteilzeit zurückzudrängen: Unabhängig von der
Betriebsgröße braucht es weiterhin ein individuelles, anlassunabhängiges, über
die Neuregelung zur Brückenteilzeit hinausgehendes Recht auf befristete Teilzeit
unter Wahrung der Beteiligungsrechte der betrieblichen Interessenvertretungen;
umgekehrt darf nicht sein, dass Beschäftigte seitens ihrer Arbeitgeber*in
zwangsweise nur in Teilzeit arbeiten können;

die sachgrundlose Befristung endlich abzuschaffen und Kettenbefristungen zu
überwinden, Befristungen nach Sachgrund sind einzuschränken. Auch das
Wissenschaftszeitvertragsgesetz muss entsprechend verändert werden;

Equal Pay (gleiche Bezahlung) und Equal Treatment (gleiche Behandlung) für Zeit-
und Leiharbeit vom ersten Einsatztag an. ver.di ist es in den letzten Jahren
zusammen mit dem DGB gelungen, in der Zeit- und Leiharbeitsbranche bedeutsame
Entgeltsteigerungen durchzusetzen und ist entschlossen, diesen Weg der
Aufwertung weiter fortzusetzen. Doch auch wenn merkliche Verbesserungen für die
Beschäftigten erreicht werden konnten, erleben sie in den Entleihbetrieben oft
noch eine Ungleichbehandlung, wie etwa beim Zugang zu Sozialräumen oder der
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 77

 78

 79

 80

Einbindung in die betriebliche Kommunikation. ver.di wird sich weiter für
gleiche Rechte von Zeit- und Leiharbeitnehmer*innen einsetzen;

Scheinselbstständigkeit und Missbrauch von Werkverträgen muss durch wirksame
Gesetze und Kontrollen unterbunden werden.

 81 2. Tarifbindung und tarifliche Gestaltung der Arbeitswelt stärken

 82 Der beste Weg, die Arbeitswelt gerecht zu gestalten, sind Tarifverträge zwischen
 83 Arbeitgeber*innen und Gewerkschaften, in denen sich die Beschäftigten kollektiv
 84 einheitsgewerkschaftlich organisieren. Flächen- und Branchentarifverträge sorgen
 85 dabei am besten für faire und gleiche Bedingungen zwischen konkurrierenden
 86 Unternehmen und Betrieben, da sie Lohn- und Sozialdumping als Option aus dem Rennen
 87 um Wettbewerbsfähigkeit herausnehmen und unternehmerisches Streben in einen
 88 Qualitätswettbewerb kanalisieren. Davon profitieren nicht nur die jeweiligen
 89 Beschäftigten, sondern auch die Gesellschaft insgesamt. Grundvoraussetzung dafür ist,
 90 dass sich Kapital als Verfügungsgewalt über Produktionsmittel von wenigen und
 91 organisierte Arbeitskraft von vielen auf Augenhöhe begegnen. Das aus Artikel 9 Absatz
 92 3 Grundgesetz abgeleitete Streikrecht, die Möglichkeit, gemeinsam mit Kolleg*innen
 93 die eigene Arbeitskraft vorenthalten zu können, um bessere Arbeitsbedingungen zu
 94 erkämpfen, ist für ver.di unantastbar und wird entschieden gegen jegliche Angriffe
 95 verteidigt. Weitere elementare Voraussetzung ist die Tarifbindung von Unternehmen und
 96 Betrieben.

 97 ver.di setzt sich seit langem aktiv für eine Stärkung der Tarifbindung ein. Auch wenn
 98 diese 2021 erstmals seit langem wieder leicht gestiegen ist, arbeiteten zuletzt in
 99 Westdeutschland nur 54 Prozent der Beschäftigten in einem tarifgebundenen
 100 Unternehmen, in Ostdeutschland sogar nur 45 Prozent. Die Problematik einer niedrigen
 101 Tarifbindung und die damit verbundenen negativen Auswirkungen auf das gesamte
 102 Lohnniveau und die Arbeitsbedingungen hat nun auch die EU erkannt. Im letzten Jahr
 103 wurde in der EU-Mindestlohnrichtlinie u.a. verbindlich festgeschrieben, dass jedes
 104 EU-Land konkrete Aktionspläne aufstellen muss, wenn die Tarifbindung unter 80 Prozent
 105 liegt. Diese Unterschreitung ist in Deutschland deutlich gegeben. Daher ist die
 106 deutsche Regierung nun gefordert, in konkreten Aktionsplänen festzuschreiben, mit
 107 welchen Maßnahmen sie dieses Ziel erreichen will. ver.di setzt sich dafür ein, dass
 108 folgende Punkte Teil des von der Bunderegierung zu erarbeitenden Aktionsplanes
 109 werden:

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

 117

 118

 119

 120

 121

Die Mitgliedschaft von Arbeitgeber*innen ohne Tarifbindung in
Arbeitgeberverbänden (OT-Mitgliedschaft) muss verboten werden.

Verbesserte Fortgeltung von Tarifverträgen bei Betriebsübergängen und 
-ausgliederungen.

Eine Nachwirkung von Tarifverträgen muss auch für Beschäftigte gelten, die
Gewerkschaftsmitglied sind, aber erst nach Ende des Tarifvertrages eingestellt
wurden oder erst danach in die Gewerkschaft eingetreten sind.

Verstärkte Anreize zur Tarifbindung für Beschäftigte und Arbeitgeber*innen, wie
durch eine steuerliche Absetzbarkeit von Gewerkschaftsbeiträgen außerhalb des
Arbeitnehmerpauschbetrages, steuerliche Privilegierung tarifvertraglich
vereinbarter Zusatzleistungen und erweiterten tariflichen
Differenzierungsklauseln für Sonderregelungen für Gewerkschaftsmitglieder
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 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

(Mitgliedervorteilsregelung).

Reform der Allgemeinverbindlichkeitserklärung (AVE) – Die beantragenden
Tarifvertragsparteien müssen im Tarifausschuss ein Stimmrecht erhalten. Dies
würde eine Blockadehaltung der Arbeitgeberbank im Tarifausschuss in den Fällen
verhindern, in denen sich die Tarifparteien bereits auf eine AVE geeinigt
hatten.

Notwendig ist die Umsetzung eines Bundestariftreuegesetzes mit eindeutigen
Regeln, wonach öffentliche Aufträge und Fördergelder nur noch die Unternehmen
erhalten sollen, die sich an Tarifverträge halten.

Es braucht ein Verbandsklagerecht im Arbeitsrecht für Gewerkschaften.

Der so genannte kirchliche „Dritte Weg“ muss überwunden werden – Löhne und
Arbeitsbedingungen dürfen nicht länger ohne Transparenz und ohne
Beteiligungsmöglichkeiten der Beschäftigten in kircheninternen
Arbeitsrechtlichen Kommissionen festgelegt werden. Den Versuchen der Kirchen,
das Streikrecht der Beschäftigten mit Hilfe kirchlicher Regelungen auszuschalten
muss ein Ende gesetzt werden. Alternativ dazu sind Tarifverträge zwischen
Gewerkschaft und Arbeitgeber*innen auf Augenhöhe auszuhandeln – inklusive der
Möglichkeit, den eigenen Forderungen in Arbeitskämpfen Nachdruck zu verleihen.
In mehreren Bereichen der evangelischen Kirche bzw. diakonischer Werke ist das
bereits heute möglich.

 142 3. Zukunft der Mitbestimmung

 143 Die Abläufe am eigenen Arbeitsplatz und die Arbeit im Betrieb gemeinsam mit den
 144 Kolleg*innen gestalten zu können, ist eine wesentliche Voraussetzung, damit sie auch
 145 als Gute Arbeit im Betrieb oder der Dienststelle gestaltet werden kann. Die
 146 betriebliche und die Unternehmensmitbestimmung sollen nach ihrer Zielsetzung
 147 sicherstellen, dass die Beschäftigten bei Entscheidungen der Arbeitgeber*innen
 148 mitwirken können. Dem liegt das demokratische Grundprinzip zugrunde, das für
 149 Partizipation der Beschäftigten im Arbeitsleben steht. Die gesetzlichen Grundlagen
 150 sind ein Kernelement unserer Demokratie und müssen daher auch in der Arbeitswelt
 151 realisiert werden. Für die betriebliche Mitbestimmung ist das
 152 Betriebsverfassungsgesetz substanziell. Es wurde zuletzt im Jahre 1972 grundlegend
 153 modernisiert. Alle weiteren, kleineren Änderungen sind hinter den Bedürfnissen der
 154 Beschäftigten zurückgeblieben. Die Rahmenbedingungen für die betriebliche
 155 Mitbestimmung und damit zusammenhängenden Aufgaben für Betriebsräte haben sich in den
 156 vergangenen 50 Jahren fundamental verändert: fortschreitende Digitalisierung,
 157 flächendeckende Nutzung des Internets; Einsatz künstlicher Intelligenz, Ausbau der
 158 Plattformökonomie; Transformation in weiten Bereichen der Wirtschaft und des
 159 öffentlichen Dienstes; Umsetzung von EU-Taxonomie, ESG (Environmental, Social and
 160 Governance) und weiteren EU-Vorgaben. Hinzu kommt ein gesellschaftlicher Wertewandel
 161 für eine bessere Work-life-Balance verbesserter Gleichstellung der unterschiedlichen
 162 Beschäftigtengruppen und der Wahrung von Daten- und Persönlichkeitsschutz.
 163 Verschiedene Reformen der vergangenen Jahrzehnte haben lediglich an einzelnen Stellen
 164 eine Modernisierung vorgenommen, die auch nicht immer Verbesserungen für die
 165 betriebliche Mitbestimmung darstellten. Eine umfassende Novellierung der
 166 Betriebsverfassung mit ebenso detaillierten und zeitgemäßen Verbesserungen steht
 167 bislang noch aus, weshalb der DGB im Frühjahr 2022 einen Gesetzentwurf für ein
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 168 modernes Betriebsverfassungsgesetz vorgelegt hat, an dem ver.di mitgearbeitet hat.
 169 Dieser hat auch Vorbildcharakter für Rechte von Personalvertretungen und
 170 Mitarbeitervertretungen. Das BPersVG wurde zwar im Jahr 2021 novelliert, enthält aber
 171 immer noch in vielen Fällen das Letztentscheidungsrecht des Dienstherrn und an vielen
 172 Stellen schwächere Mitbestimmungsrechte für die Personalvertretungen. ver.di setzt
 173 sich für die Verwirklichung des Reformvorschlags für ein modernes
 174 Betriebsverfassungsgesetz ein, insbesondere hinsichtlich folgender Schwerpunkte:

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

 205

 206

 207

 208

 209

 210

 211

 212

 213

Digitales Zugangsrecht der Gewerkschaften zum Zwecke der Mitgliedergewinnung,
Mitgliederbindung und Information der Beschäftigten im Betrieb – je stärker die
Digitalisierung in die Arbeitswelt Einzug hält und damit die Kommunikation immer
mehr digitalisiert wird, umso geringer wird die Bedeutung der traditionellen
Kommunikationsformen zwischen Betriebs- oder Personalrat, Beschäftigten und
Gewerkschaft. Dies gilt insbesondere bei Arbeiten im Home-Office oder in der
Plattformökonomie, also in Arbeitsformen, bei denen die digitale Kommunikation
eine beherrschende Bedeutung besitzt. Jede im Betrieb vertretene Gewerkschaft
muss ein gesetzlich verbrieftes Recht haben, alle Beschäftigten per E-Mail
anzuschreiben, um entsprechende Informationen über die gewerkschaftliche
Tätigkeit und Gründe für einen Beitritt mitzuteilen. Der Arbeitgeber ist
gesetzlich zu verpflichten, der Gewerkschaft auf Verlangen die E-Mail-
Anschriften zur Verfügung zu stellen. Auch das Zugangsrecht für Gewerkschaften
in digitalen Sitzungs- und Versammlungsformaten ist gesetzlich zu normieren.
Weiterhin ist der im Betrieb vertretenen Gewerkschaft die Möglichkeit
einzuräumen, im Intranet oder anderweitigen betrieblichen bzw. dienstlichen
Plattformen eine Homepage zu gestalten oder zu verlinken.

Der Tendenzschutz muss abgeschafft werden. Dies gilt insbesondere auch für den
Medienbereich und im konfessionellen Bereich. Abgesehen von verkündungsnahen
Tätigkeiten sind die Kirchen Arbeitgeber wie jeder andere auch. Sie sind neben
dem öffentlichen Dienst der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland, mit ca. 1,8
Millionen Beschäftigten. Die Mitbestimmung muss daher uneingeschränkt für alle
kirchlichen Einrichtungen und Betriebe gelten.

Wenngleich durch das Betriebsrätemodernisierungsgesetz und Änderung der
Wahlordnung für die Betriebsratswahlen einige Verbesserungen erreicht wurden,
müssen nach wie vor Betriebsratsgründungen erleichtert, das Wahlverfahren
vereinfacht und Initiator*innen von Betriebswahlen wie auch die zu einer
Wahlversammlung Einladenden besser durch einen wirksamen Kündigungsschutz
abgesichert werden.

Behinderung von Wahlen des Betriebsrates und sonstige Straftaten gegen
Mitbestimmungsakteur*innen werden bisher nur auf Antrag der Staatsanwaltschaft
verfolgt. Straftaten gegen die Betriebsverfassungsorgane, zum Beispiel
Behinderung von Wahlen sind zukünftig Offizialdelikte, so dass die
Staatsanwaltschaft bereits bei Kenntnis dieser Taten selbstständig ermitteln und
auch Anklage erheben muss. Zusätzlich sind für diese Verfahren so genannte
Schwerpunktstaatsanwaltschaften zu bilden, die für Straftaten nach dem
Betriebsverfassungsgesetz zuständig sind. Zweck der Einrichtung von
Schwerpunktstaatsanwaltschaften ist die Spezialisierung auf die Verfolgung von
Deliktstypen, die besondere Sachkenntnis im Arbeits- und Mitbestimmungsrecht
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 215

 216

 217

 218

 219

 220

 221

 222

 223

 224

 225
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 230

 231

 232

 233

 234

 235

 236

 237

 238

 239

 240

 241

 242

 243

 244

 245

 246

 247

verlangen

Umwelt- und Klimaschutz im Betrieb als Handlungsfeld für Gremien müssen gestärkt
werden. Hierzu muss ein aktives Mitbestimmungsrecht für die Gremien eingeführt
werden.

Der Beschäftigungssicherung im digitalen Wandel kommt insbesondere mit Blick auf
Betriebsänderungen eine wachsende Bedeutung zu, weshalb es einer Erweiterung der
erzwingbaren Mitbestimmung auch über die Regelung des „ob“ einer
Betriebsänderung bedarf, und zwar auch in kleinen Betrieben ab 50 Beschäftigten.

Die Reichweite der Mitbestimmung muss unter dem Aspekt der Globalisierung und
Digitalisierung angepasst und ausgeweitet werden. Dazu ist der Betriebsbegriff
weiterzuentwickeln sowie Strukturen von GBR und KBR auszuweiten (Stichwort:
Konzernspitze im Ausland).

Die Handlungsfelder Persönlichkeitsrechte und Datenschutz müssen gestärkt
werden, indem sie explizit zu den erzwingbaren Mitbestimmungsrechten gerechnet
werden.

Die Rechte der Personalvertretungen sind zu verbessern, idealerweise auf das
Niveau der Betriebsverfassung, so zum Beispiel ist die
Letztentscheidungsbefugnis der obersten Dienstbehörde, einen Spruch der
Einigungsstelle auf zu heben, nicht mehr zeitgemäß und muss abgeschafft werden.

Keine weitere Flucht aus dem Standard der deutschen Unternehmensmitbestimmung
durch die Gründung einer Societas Europaea / europäische Aktiengesellschaft (SE)
oder anderer gesellschaftsrechtlicher Formen. Hierzu sind die Schlupflöcher
durch den deutschen und europäischen Gesetzgeber zu schließen. Sitze von
Gewerkschaften in vormals paritätisch besetzen Unternehmen sind dabei nicht
verhandelbar nach der Rechtsprechung.

Die Unternehmensmitbestimmung ist auch auf ausländische Rechtsformen zu
erstrecken, die Lücke in der Drittelbeteiligung ist zu schließen und es ist eine
europäische Rahmenrichtlinie zur Unterrichtung, Anhörung und
Unternehmensmitbestimmung einzuführen.

Außerdem ist die Modernisierung der Unternehmensmitbestimmung notwendig, die
darauf abzielt, das Doppelstimmrecht des Aufsichtsratsvorsitzenden für alle
Maßnahmen der strategischen Ausrichtung des Unternehmens durch ein
Schlichtungsverfahren zu ersetzen und die Schwellenwerte der
Mitbestimmungsgesetze zu senken.

 248 Eine umfassende und an den Aufgaben orientierte Mitbestimmung ist gerade auch für
 249 Menschen mit Behinderung von überragender Bedeutung. Dazu fordert ver.di im
 250 Einzelnen:

 251

 252

 253

 254

 255

 256

 257

Die gesetzliche Klärung über eine teilweise oder volle Freistellung der GSBV und
KSBV. Dabei ist zu berücksichtigen, dass regelmäßig ein erhöhter
Freistellungsbedarf auch durch die Betreuung vieler weit auseinanderliegender
Standorte bedingt ist.

Eine lückenlose Vertretung der schwerbehinderten Menschen in den Betrieben,
Unternehmen und Konzernen durch Schwerbehindertenvertretungen (SBV) ist
sicherzustellen.
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 259

 260

 261

 262

 263

 264

 265

 266

 267

 268

 269

 270

Zur Schließung der Vertretungslücke im Konzern muss nach § 180 Abs. 2 Satz 2 SGB
IX der folgende Satz eingefügt werden: „Besteht in einem Konzern nur eine
Gesamtschwerbehindertenvertretung, nimmt sie auch die Aufgaben der
Konzernschwerbehindertenvertretung wahr“.

Analog zum Betriebsverfassungs- und Personalvertretungsgesetz muss auch den SBV
die Möglichkeit der Hinzuziehung eines Sachverständigen gesetzlich ermöglicht
werden. ver.di fordert, dass Übergangsmandate gemäß § 21 a BetrVG auch für die
SBV im öffentlichen Dienst und kirchlichen Einrichtungen gelten muss. Nach § 178
SGB IX ist die SBV an den Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses zu beteiligen.
Da dies vor allem in kleineren und mittleren Betrieben häufig nicht
berücksichtigt wird, fordert ver.di eine rechtliche Klarstellung dieses
Teilnahmerechts im § 11 ASiG (Arbeitssicherheitsgesetz).

Die SBV ist grundsätzlich im BEM-Verfahren hinzuzuziehen.

 271 Auch die Mitbestimmungsrechte der (Jugend- und) Auszubildendenvertretungen bedürfen
 272 einer gezielten Überarbeitung. Hierzu fordern wir:

 273

 274

 275

 276

 277

 278

 279

 280

 281

 282

 283

 284

 285

 286

 287

Wo die JAV nicht eigenständig arbeiten kann, soll eine verbindliche
Zuständigkeit für die Begleitung der JAV innerhalb der Betriebs-, Personalrats-
MAV (Mitarbeitervertretungs)-Gremien gesetzlich geregelt werden. Zur weiteren
Stärkung der eigenständigen Arbeit sollen die Freistellungsregelungen der JAV
analog zu § 38 BetrVG ausgebaut werden.

JAVen sollen ohne extra Zustimmung des Personal- oder Betriebsrats mit
eigenständiger Durchsetzungsmöglichkeit gegenüber der Dienststelle oder dem
Betrieb ihren Schulungsanspruch geltend machen können, insbesondere mit Blick
auf (mögliche) Budgetierungen durch den Betrieb oder die Dienststelle.

ver.di setzt sich dafür ein, dass die Paragraphen zur Übernahme von JAV-
Mitgliedern im BetrVG und den jeweiligen Personalvertretungsgesetzen angeglichen
werden

JAVen wird die rechtliche Möglichkeit eingeräumt, JA-Versammlungen eigenständig
einzuberufen und eigenständig auf die Erledigung von Anregungen hinzuwirken.

Die Deckelung der JAV-Gremiengröße soll abgeschafft werden

 288 4. Arbeits- und Gesundheitsschutz stärken

 289 Die Corona-Pandemie hat verdeutlicht, wie wichtig der Arbeits- und Gesundheitsschutz
 290 für die Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten ist. Der Schutz vor
 291 körperlichen und psychischen Gefährdungen sind wichtige Bestandteile guter
 292 Arbeitsbedingungen. Ziel von ver.di ist es, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die für
 293 alle Beschäftigten ein gesundes und alternsgerechtes Arbeiten bis zum Renteneintritt
 294 ermöglicht. Folgende Anforderungen und Maßnahmen sind dabei aus Sicht von ver.di
 295 zentral:

 296

 297

 298

 299

 300

 301

Die Ausweitung des Arbeitsschutzgesetzes, da die Anforderungen an einen starken
Arbeitsschutz unter dem Vorzeichen des tiefgreifenden Wandels der Arbeitswelt
teilweise neu definiert werden müssen. Das betrifft auch die stärkere
Berücksichtigung von individuellen Erfordernissen, wie Alter, Behinderung und
Geschlecht.

Vor dem Hintergrund der sich drastisch vollziehenden Klimaänderungen müssen
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 330

 331

 332

 333

 334

 335

 336

 337

zudem zum Beispiel wirkungsvolle Hitzeaktionspläne in das betriebliche
Gesundheitsmanagement verbindlich eingebunden werden.

Obwohl Belastung, Überforderung und mangelnde Erholung bei den Beschäftigten
zunehmen, fehlt es weiterhin an einer Verordnung zum Schutz vor psychischen
Fehlbelastungen. Seit Jahren ist bekannt, dass anhaltender Stress die Gesundheit
der Beschäftigten gefährdet. Deshalb müssen dieser Stressbelastung endlich
wirksame Grenzen gesetzt werden.

Psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Burnout müssen als Berufskrankheit
anerkannt werden, da die Anzahl der Erwerbsminderungen aufgrund psychischer
Überlastungen durch die Arbeit weiterhin steigt.

COVID-19 muss als Berufskrankheit anerkannt werden und dies nicht nur für
medizinische und pflegerische Tätigkeiten, sondern für alle Beschäftigten aus
Arbeitsbereichen, die in direktem Kontakt zu Menschen ohne gleichzeitige
Abstandsmöglichkeit stehen. Beschäftigte, die sich während der Arbeit infizieren
und zum Teil lange an den Folgen leiden, müssen abgesichert werden.

Es braucht mehr Arbeitsschutzkontrollen. Dazu benötigen die
Arbeitsschutzbehörden endlich ausreichend Personal, um ihre Aufsichtsfunktion
wirksam wahrzunehmen. Die im Arbeitsschutzkontrollgesetz festgelegte jährliche
Mindestbesichtigungsquote von fünf Prozent ist viel zu wenig.

Gefährdungsbeurteilungen müssen in den Betrieben und Einrichtungen umfangreicher
stattfinden und bei Nichtdurchführung schärfer sanktioniert werden. Nur 50
Prozent der Betriebe bundesweit führen vollständig eine Gefährdungsbeurteilung
durch, obwohl sie gesetzlich im Arbeitsschutzgesetz vorgeschrieben ist. Das ist
zu wenig. Deshalb müssen die Strafen bei Nichtdurchführung im
Arbeitsschutzgesetz erhöht werden. Buß- und Zwangsgelder müssen erhöht und
bürokratiearme Verwaltungsverfahren zur Vollstreckung etabliert werden.

Nicht zuletzt braucht es eine Stärkung des Systems der demokratischen
Beteiligung in das Regelwerk der staatlichen Arbeitsschutzausschüsse. Dazu
bedarf es der bezahlten Freistellung ehrenamtlicher Fachexpert*innen aus den
Betrieben und Einrichtungen, um eine betriebsnahe Ausarbeitung des Regelwerkes
zu gewährleisten. Zudem fordert ver.di eine fachliche Unterstützung in Form von
Sozialpartnerbüros, um eine Aufbereitung der Fachanforderungen in den jeweiligen
staatlichen Arbeitsschutzausschüssen für die Ehrenamtlichen kontinuierlich zu
gewährleisten. Vorbild eines solchen Sozialpartnerbüros ist die bereits lange
etablierte Unterstützungsstruktur in der Kommission für Arbeitsschutz und
Normung (KAN).

 338 5. Arbeitszeitpolitik - Arbeitsschutzfunktion stärken, Arbeitszeitverkürzung 
 339 vorantreiben

 340 Arbeitszeit ist Lebenszeit – ver.di wird sich weiterhin für eine Verkürzung der
 341 durchschnittlichen Arbeitszeit mit Lohn- und Personalausgleich einsetzen und sich
 342 allen arbeitgeberseitigen Forderungen nach Änderung bzw. Flexibilisierung des
 343 Arbeitszeitgesetzes zuungunsten von Beschäftigten widersetzen. Nachdem wegen der
 344 Pandemie und danach der hohen Inflation erst einmal andere Themen wie die
 345 Sicherstellung der Realeinkommen im Vordergrund standen, wird ver.di das Thema
 346 Arbeitszeit mit Nachdruck wieder auf die tarifpolitische Agenda setzen.
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 347 Bestrebungen, den Sonntag zu einem normalen Arbeitstag zu machen, erteilt ver.di nach
 348 wie vor eine klare Absage. Für ver.di gilt: Sonntagsschutz ist Arbeitsschutz. Gerade
 349 die im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung zu beobachtenden Tendenz zur
 350 Entgrenzung der Arbeit erfordert klar definierte Ruhezeiten.

 351 ver.di lehnt eine Verschlechterung / Öffnung des Arbeitszeitgesetzes ab und fordert,
 352 das Arbeitszeitgesetz in seiner Funktion als Arbeitsschutzgesetz zu stärken, um der
 353 immer stärker werdenden Entgrenzung und den ausufernden Arbeitszeiten Einhalt zu
 354 gebieten. Dazu gehören insbesondere wirkungsvolle Instrumente zur Durchsetzung der
 355 Schutzmechanismen wie eine umfassende Arbeitszeiterfassung.

 356 6. Neue Arbeitsformen attraktiv und gesundheitsfördernd gestalten

 357 Mit der Corona-Pandemie und Maßnahmen gegen die Ausweitung des Infektionsgeschehens,
 358 Stichwort „Lockdowns“, verbinden sich Umwälzungen in der Arbeitswelt, die sich in den
 359 letzten Jahren tiefgreifender und schneller vollzogen haben, wie seit Jahrzehnten
 360 nicht. Eine „neue Normalität“ hat sich dabei zwischenzeitlich entwickelt, die –
 361 insbesondere, aber nicht nur durch Digitalisierung, Stichwort Home-Office und mobiles
 362 Arbeiten – für viele Erwerbstätige neue Möglichkeiten wie auch Zwänge erweiterter
 363 Orts- und Zeitflexibilität mit sich gebracht hat. Bessere Vereinbarkeit von Beruf und
 364 Privatleben und mehr Autonomie für die einen, erhebliche Mehrbelastungen, Stress und
 365 gesundheitliche Risiken für die anderen, und nicht selten auch Mischungen von beidem.
 366 Neue Unsicherheiten und Belastungen durch nahezu täglich wechselnde Anforderungen
 367 waren in besonders von brüchigen Lieferketten und schwankenden gesellschaftlichen
 368 Bedarfen betroffenen Bereichen an der Tagesordnung und sind es oft bis heute – mit
 369 entsprechenden Folgen für den Arbeitsalltag. Zudem versuchen nicht wenige Arbeit- und
 370 Auftragsgeber*innen diese „neue Normalität“ für nicht regelbar zu erklären, um sich
 371 maximale Verfügungshoheit über die neuen Möglichkeiten und damit auch über ihre
 372 Beschäftigten und Auftragnehmer*innen zu sichern. Manche leiten daraus auch die
 373 Forderung ab, für alle Teile der Arbeitswelt mehr Flexibilität und weniger
 374 (Schutz-)Regeln zu verlangen. Für ver.di hat es dagegen oberste Priorität, dass sich
 375 Arbeits(zeit)modelle nicht v.a. an den technologischen Gegebenheiten und
 376 Möglichkeiten orientieren, sondern der Mensch und das menschliche Maß im Mittelpunkt
 377 stehen. Deshalb setzt ver.di sich gemeinsam mit allen Beschäftigtengruppen und
 378 Erwerbstätigen dafür ein, Regeln auch für die „neue Normalität“ wie für die
 379 Arbeitswelt insgesamt zu setzen und auszubauen, die faire Teilhabe und Gerechtigkeit,
 380 Gute Arbeit, Mitbestimmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten ermöglichen, wie auch
 381 Grundsätze des Arbeits- und Gesundheitsschutzes wahren.

 382 Ob Home-Office, Desksharing, Coworking-Spaces oder Satellitenbüros – zur Ermöglichung
 383 von mehr ortsflexiblen Arbeiten der Beschäftigten ist eine gesundheitsgerechte
 384 Ausgestaltung von New Work und die Lösung von möglichen Zielkonflikten in den
 385 Betrieben und Einrichtungen, wie zum Beispiel Ausstattung, Ergonomie, Erhalt des
 386 Arbeitsplatzes notwendig. Die Gestaltung der Arbeitswelt nach Corona bedarf weiterer
 387 Regelungen, um die Effekte von Digitalisierung und Flexibilisierung mit diesen
 388 Anforderungen in Einklang zu bringen. ver.di fordert daher

 389

 390

 391

 392

einen neuen Rechtsrahmen, der einen individuellen Rechtsanspruch mit
erzwingbaren kollektiven Gestaltungsrechten und einer Stärkung des
Arbeitsschutzes bei mobiler Arbeit und Home-Office verbindet. Dabei sind
insbesondere Abgrenzungsfragen zur geregelten Telearbeit zu klären;
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 393

 394

 395

 396

 397

 398

 399

 400

 401

 402

dass Arbeitsplätze unabhängig vom Standort grundsätzlich durch den Arbeitgeber
gesundheitsgerecht zu gestalten und auszustatten sind;

wirkliche Wahlfreiheit – Home-Office darf vom Arbeitgeber nicht einseitig
angeordnet werden, sondern bedarf der Zustimmung der Beschäftigten. Dazu bedarf
es einer Klarstellung der Arbeitgeberpflicht, ausreichend betriebliche
Arbeitsplätze vorzuhalten, die eine vollständige Rückkehr in den Betrieb unter
Einhaltung bestimmter Ankündigungsfristen ermöglichen.

Kostenersparnisse an alle Arbeitnehmenden weitergeben, Arbeitgebende haben durch
Modern-Work-Modelle massive Kostenersparnisse. Diese müssen an die
Arbeitnehmende weitergegeben werden.

 403 7. Offensive für Gute Arbeit fortsetzen

 404 Gute Arbeitsbedingungen sind einerseits die Voraussetzung, um die beschleunigte
 405 digitale und sozial-ökologische Transformation zu bewältigen. Andererseits werden sie
 406 vor diesem Hintergrund und in Zeiten des demografischen Wandels für Wirtschaft und
 407 Gesellschaft entscheidend, um den enormen Fachkräftebedarf zu decken. Die Arbeitswelt
 408 wird künftig noch stärker von Dienstleistungsarbeit geprägt sein. ver.di wird sich
 409 über die Fortsetzung der Offensive für Gute Arbeit weiter intensiv mit der
 410 Arbeitswelt und ihrer Entwicklung auseinandersetzen, um Gute Arbeit in der Gegenwart
 411 und Zukunft um- und durchzusetzen. Statt steigender Arbeitsintensität muss Entlastung
 412 geschaffen werden. Souveränitätspotenziale sind für die Erwerbstätigen auszuloten und
 413 auszuschöpfen. Kurz: Wir wollen Gute Arbeit jetzt und für die Zukunft nachhaltig
 414 gestalten. Mit der Initiative Gute Arbeit und der Anknüpfung an die 2019 gestartete
 415 Offensive gehen wir die heutigen Herausforderungen und die Themen der Zukunft aktiv
 416 mit unseren Mitgliedern an und gewinnen neue Mitglieder. Das gelingt uns, weil wir in
 417 der Offensive die Beschäftigten – auch die noch nicht unsere Mitglieder sind – danach
 418 fragen, wie sie ihre Arbeitsbedingungen beurteilen. Wir fragen sie nach ihren
 419 Bedarfen und leiten daraus mit ihnen gemeinsam Forderungen für die Verbesserungen
 420 ihrer Arbeitsbedingungen, beispielsweise auch Tarifforderungen ab. Damit bieten wir
 421 ihnen die Möglichkeit der konkreten Beteiligung an Gewerkschaftsarbeit; die
 422 Möglichkeit, sich zu organisieren und aktiv ihre Arbeitsbedingungen gemeinsam mit
 423 ihrer (künftigen) Gewerkschaft zu gestalten.

 424 ver.di wird deshalb

 425

 426

 427

 428

 429

 430

 431

 432

 433

 434

 435

 436

 437

die bisherigen Schritte und Projekte im Rahmen der Offensive Gute Arbeit
gemeinsam mit den Fachbereichen bzw. Fachgruppen und Landesbezirken verstetigen,
ausbauen und bedarfsgerecht weiterentwickeln und neue Projekte angehen;

das Konzept der Beteiligung (die Befragung der Beschäftigten und die gemeinsame
Ziel-, Forderungs- und Maßnahmenentwicklung) als Kern Guter Arbeit und die
Instrumente dafür weiterentwickeln (insbesondere durch branchen- und
betriebsspezifische Zusatzfragen), die Anwendung des DGB-Index Gute Arbeit
ausweiten, um Arbeitsbedingungen mit den Erwerbstätigen zu verbessern. Die
Instrumente der Initiative Gute Arbeit ermöglichen es, Beschäftigte durch
stärkeres Beteiligen zu mobilisieren und tarifliche und betriebliche Aktivitäten
zu befördern, um „von unten“ die gewerkschaftliche Stärke in den Betrieben aus-
oder (wieder) aufzubauen.

in den Fachbereichen, Fachgruppen sowie auf den verschiedenen Ebenen die
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 438

 439

 440

 441

 442

 443

 444

 445

 446

 447

 448

 449

 450

 451

 452

 453

 454

 455

 456

 457

 458

 459

Instrumente wie den DGB-Index der Initiative Gute Arbeit verstärkt nutzen, um
aus Befragungen Tarifforderungen und damit Themen für die qualitative
Tarifarbeit für verschiedene Beschäftigtengruppen abzuleiten – und
Nichtmitglieder für gewerkschaftliche Mitarbeit zu aktivieren. Mit den
Umfrageergebnissen werden die gewerkschaftspolitische Argumentation und die
tariflichen Forderungen gestärkt und untermauert: „von Daten zu Taten!“

die Ergebnisse der Gute-Arbeit-Initiativen bzw. der Projekte im Rahmen der
Offensive in Betrieben und Branchen, der jährlichen bundesweiten DGB-
Indexbefragungen und von Forschungsprojekten mit ver.di-Beteiligung in Form von
Good Practices und bezogen auf aktuell bedeutsame Themen der Arbeitswelt für
ver.di und andere Akteure*innen aufbereiten und nutzbar machen;

die in den Gute-Arbeit-Prozessen sowie für den Austausch zwischen den Projekten
entwickelten (digitalen) Formate in die Initiative Gute Arbeit und die
gewerkschaftspolitische Bildung einbetten und weiterentwickeln (u.a. Angebote
für Multiplikator*innen für Gute Arbeit). Dabei werden auch die in der Pandemie
gemachten Erfahrungen ausgewertet und umgesetzt. Ein Ziel ist, die
Selbstorganisation insbesondere auf ehrenamtlicher Ebene zu stärken, damit
möglichst viele Gute-Arbeit-Projekte durchgeführt werden;

Seminarmodule und Bildungsbausteine in Zusammenarbeit mit den Bildungsträgern
anbieten und an neue Gegebenheiten anpassen, um das Konzept Gute Arbeit besser
in der Organisation und in der betrieblichen sowie tarifpolitischen Arbeit zu
verankern.
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Antrag A 001 -Ä001: Änderungsantrag zu A 001
Änderungsantrag zu A 001

Antragsteller*in: Armin Schäfer
Status: Angenommen in geänderter Fassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme in geänderter Fassung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Allgemein

Antragsblock: SG A - USG A.1 Allgemein - Einzelabstimmung

Zeile 283

 279

 280

 281

 282

Die Ausweitung des Arbeitsschutzgesetzes, da die Anforderungen an einen starken
Arbeitsschutz unter dem Vorzeichen des tiefgreifenden Wandels der Arbeitswelt
teilweise neu definiert werden müssen. Das betrifft auch die stärkere
Berücksichtigung von individuellen Erfordernissen, wie Alter, Behinderung und 

 283 Geschlecht.

Vor dem Hintergrund der sich drastisch vollziehenden Klimaänderungen müssen zudem zum 
Beispiel wirkungsvolle Hitzeaktionspläne in das betriebliche Gesundheitsmanagement verbindlich 
eingebunden werden.
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Antrag A 001 -Ä002: Änderungsantrag zu A 001
Änderungsantrag zu A 001

Antragsteller*in: Gabriel Hoppe
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Allgemein

Antragsblock: SG A - USG A.1 Allgemein - Einzelabstimmung

Zeile 379

 375

 376

 377

 378

wirkliche Wahlfreiheit - Home-Office darf vom Arbeitgeber nicht einseitig
angeordnet werden, sondern bedarf der Zustimmung der Beschäftigten. Dazu bedarf
es einer Klarstellung der Arbeitgeberpflicht, ausreichend betriebliche
Arbeitsplätze vorzuhalten, die eine vollständige Rückkehr in den Betrieb unter 

 379 Einhaltung bestimmter Ankündigungsfristen ermöglichen.

Recht auf Homeoffice, Arbeitnehmer*innen haben ein Recht auf Home-Office von mindesten einem 
Tag in der Arbeitswoche, soweit es der Arbeitsablauf zulässt, wenn dies nicht der Fall ist muss der 
Arbeitgebende nachweisen, dass er die Situation nicht so gestalten kann, um Home-Office zu 
ermöglichen. Wenn der Arbeitgebende dem Recht auf Home-Office nicht nachkommt, muss er den 
Arbeitnehmenden eine Ausgleichszahlung.
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Antrag A 001 -Ä003: Änderungsantrag zu A 001
Änderungsantrag zu A 001

Antragsteller*in: Gabriel Hoppe
Status: Angenommen in geänderter Fassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme in geänderter Fassung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Allgemein

Antragsblock: SG A - USG A.1 Allgemein - Einzelabstimmung

Zeile 379

 375

 376

 377

 378

wirkliche Wahlfreiheit - Home-Office darf vom Arbeitgeber nicht einseitig
angeordnet werden, sondern bedarf der Zustimmung der Beschäftigten. Dazu bedarf
es einer Klarstellung der Arbeitgeberpflicht, ausreichend betriebliche
Arbeitsplätze vorzuhalten, die eine vollständige Rückkehr in den Betrieb unter 

 379 Einhaltung bestimmter Ankündigungsfristen ermöglichen.

Kostenersparnisse an alle Arbeitnehmenden weitergeben, Arbeitgebende haben durch Modern-
Work-Modelle massive Kostenersparnisse. Diese müssen an die Arbeitnehmende weitergegeben 
werden.
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Antrag A 001 -Ä004: Änderungsantrag zu A 001
Änderungsantrag zu A 001

Antragsteller*in: Gabriel Hoppe
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Allgemein

Antragsblock: SG A - USG A.1 Allgemein - Einzelabstimmung

Zeile 379

 375

 376

 377

 378

wirkliche Wahlfreiheit - Home-Office darf vom Arbeitgeber nicht einseitig
angeordnet werden, sondern bedarf der Zustimmung der Beschäftigten. Dazu bedarf
es einer Klarstellung der Arbeitgeberpflicht, ausreichend betriebliche
Arbeitsplätze vorzuhalten, die eine vollständige Rückkehr in den Betrieb unter 

 379 Einhaltung bestimmter Ankündigungsfristen ermöglichen.

Auszubildende in Homeoffice, ein besonderes Augenmerk ist auf Auszubildende, Dual Studierende 
und Praktikant*innen zu legen. Hier darf Homeoffice / Mobile Arbeit nicht generell genehmigt 
werden. Für Auszubildende, Dual Studierende und Praktikant*innen müssen betriebliche 
Regelungen gefunden werden. Diese müssen mitbestimmungspflichtig sein und zwischen den 
Betriebspartner*innen gefunden werden.

Begründung

Die IHK Nürnberg genehmigt Home-Office für Azubis in geregelten Bahnen. 
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Antrag A 001 -Ä005: Änderungsantrag zu A 001
Änderungsantrag zu A 001

Antragsteller*in: Levin Schneider-Siebiera (er/ihm)
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Allgemein

Antragsblock: SG A - USG A.1 Allgemein - Einzelabstimmung

Zeile 270

 270 Die SBV ist grundsätzlich im BEM-Verfahren hinzuzuziehen.

Auch die Mitbestimmungsrechte der (Jugend- und) Auszubildendenvertretungen bedürfen einer 
gezielten Überarbeitung. Hierzu fordern wir:

Wo die JAV nicht eigenständig arbeiten kann, soll eine verbindliche Zuständigkeit für die Begleitung 
der JAV innerhalb der Betriebs-, Personalrats- MAV (Mitarbeitervertretungs)-Gremien gesetzlich 
geregelt werden. Zur weiteren Stärkung der eigenständigen Arbeit sollen die 
Freistellungsregelungen der JAV analog zu § 38 BetrVG ausgebaut werden.

JAVen sollen ohne extra Zustimmung des Personal- oder Betriebsrats mit eigenständiger 
Durchsetzungsmöglichkeit gegenüber der Dienststelle oder dem Betrieb ihren Schulungsanspruch 
geltend machen können, insbesondere mit Blick auf (mögliche) Budgetierungen durch den Betrieb 
oder die Dienststelle.

ver.di setzt sich dafür ein, dass die Paragraphen zur Übernahme von JAV-Mitgliedern im BetrVG und 
den jeweiligen Personalvertretungsgesetzen angeglichen werden

JAVen wird die rechtliche Möglichkeit eingeräumt, JA-Versammlungen eigenständig einzuberufen 
und eigenständig auf die Erledigung von Anregungen hinzuwirken.

Die Deckelung der JAV-Gremiengröße soll abgeschafft werden
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Antrag A 001 - I 001: Initiativantrag: Mindestlohn jetzt anheben – 
EU-Mindestlohnrichtlinie anwenden, politische Erhöhungsschritte 
nicht ignorieren!
Antragsteller*in: Isabell Senff
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Gute Arbeit

Antragsblock: SG A - USG A.2 Gute Arbeit - Einzelabstimmung

 1 ver.di setzt sich gegenüber der Bundesregierung dafür ein, den gesetzlichen
 2 Mindestlohn jetzt auf 14 Euro zu erhöhen. Für zukünftige Erhöhungen des Mindestlohns
 3 müssen die Kriterien im Mindestlohngesetz geschärft werden, die die
 4 Mindestlohnkommission bei ihrem Anpassungsbeschluss beachten muss.

 5 Dazu soll auch die in der EU Mindestlohnrichtlinie genannte Größe von 60 Prozent des
 6 mittleren Bruttolohns unter Bezugnahme aller Beschäftigten als Referenzwert
 7 festgeschrieben werden. Die weiteren Kriterien der EU-Richtlinie zur Festsetzung des
 8 nationalen Mindestlohns müssen ebenso Anwendung finden.

 9 Damit es zukünftig nicht mehr wie beim letzten Anpassungsbeschluss am 26.Juni 2023 zu
 10 einer Mehrheitsentscheidung gegen die Stimmen der Arbeitnehmervertreter*innen kommen
 11 kann, ist im DGB ein Vorschlag zu entwickeln für ein anderes Verfahren, das im
 12 Mindestlohngesetz festgeschrieben werden soll.

Begründung

Nach der Empfehlung der Mindestlohnkommission gegen die Stimmen der Gewerkschaftsseite vom 26. 
Juni 2023 soll der Mindestlohn zum 1. Januar 2024 auf 12,41 Euro und zum 1. Januar 2025 auf 12,82 Euro 
steigen. Der politische Wille des Gesetzgebers, durch die gesetzliche Erhöhung auf 12 Euro einen 
angemessenen Mindestschutz für die Arbeitnehmer*innen sicherzustellen, wurde durch diese 
Entscheidung ignoriert. Beschäftigte, die gerade mal den gesetzlichen Mindestlohn erhalten, sind stärker 
von der anhaltend hohen Inflation betroffen, weil sie den allergrößten Teil ihres Einkommens für 
Lebensmittel und Mieten ausgeben müssen.

Etwa 6 Millionen Beschäftigte arbeiten derzeit zum Mindestlohn. Diese Beschäftigten werden in den 
kommenden beiden Jahren nicht mal einen Inflationsausgleich erhalten, sondern stattdessen 
Kaufkraftverluste hinnehmen müssen. Zusätzlich wird die bereits heute ansteigende Altersarmut weiter 
verschärft, denn das reale Absinken des Mindestlohns wird auch auf die Rentenentwicklung der 
Betroffenen durchschlagen.

Deshalb muss die Politik weiterhin in die Pflicht genommen werden, den Mindestlohn erneut gesetzlich 
anzuheben, jetzt auf 14 Euro.

Zur Vermeidung einer erneuten Mehrheitsentscheidung gegen die Gewerkschaftsvertreter*innen ist es 
einerseits erforderlich die Kriterien der zu treffenden Gesamtabwägung zu konkretisieren. Die EU- 
Mindestlohnrichtlinie, die bis November 2024 in nationales Recht umgesetzt werden muss, legt 
ausreichend Kriterien fest, die übernommen werden können.
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Andererseits hat sich das Verfahren, um bei unterschiedlichen Auffassungen zur Höhe des Mindestlohns 
zu einem Beschluss in der Mindestlohnkommission zu kommen, als ungeeignet erwiesen. Hier besteht die 
Aufgabe, zu verhindern, dass einfach durchgestimmt werden kann. Seitens ver.di sollen Vorschläge 
erarbeitet werden und in den DGB eingebracht werden um sie dann zur gesetzlichen Umsetzung 
einzubringen.
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Antrag A 002: Mindestlohn für alle
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Status: Erledigt durch Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Gute Arbeit

Antragsblock: SG A - USG A.2 Gute Arbeit - Blockabstimmung

 1 Die Ausnahmen beim Mindestlohn sind zu streichen.

Begründung

Seit seiner Einführung im Jahr 2015 wird unsererseits die Ausnahmeregelung kritisiert. Hier geht es 
besonders um die Regelung, den Langzeitarbeitslose den Mindestlohn für sechs Monate vorzuenthalten.

Ungefähr eine Million Menschen sind von dieser Vorschrift betroffen. Außerdem könnten Arbeitgeber so 
willkürlich entscheiden, ob sie nicht lieber einen neuen Mitarbeiter, der schon länger ohne Arbeit ist, 
einstellen sollten. Nach sechs Monaten ohne Mindestlohn könnte dieser wiederum durch einen anderen 
Langzeitarbeitslosen ersetzt werden.

Viele sind bereit alles Mögliche zu tun, nur um den gesetzlichen Mindestlohn zu umgehen. Menschen, die 
für eine lange Zeit arbeitslos waren, würden so gezwungen, sich weniger wertvoll für den Arbeitsmarkt 
vorzukommen, beinahe schon wie „Menschen zweiter Klasse“.

Auch die Ausnahmen für Jugendliche und Saisonkräfte sind abzuschaffen, da Mindestlohn die Funktion 
hat, als allgemein gültige Lohnuntergrenze zu fungieren.
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Antrag A 003: Mindestlohn für alle
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Thüringen
Status: Erledigt durch Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Gute Arbeit

Antragsblock: SG A - USG A.2 Gute Arbeit - Blockabstimmung

 1 Die Bezirksdelegiertenkonferenz Thüringen hat beschlossen, die Ausnahmen beim
 2 Mindestlohn zu streichen.

Begründung

Seit seiner Einführung im Jahr 2015 wird unsererseits die Ausnahmeregelung kritisiert. Hier geht es 
besonders um die Regelung, denLangzeitarbeitslosen den Mindestlohn für sechs Monate vorzuenthalten.

Ungefähr eine Million Menschen sind von dieser Vorschrift betroffen. Außerdem könnten Arbeitgeber so 
willkürlich entscheiden, ob sie nicht lieber einen neuen Mitarbeiter, der schon länger ohne Arbeit ist, 
einstellen sollten. Nach sechs Monaten ohne Mindestlohn könnte dieser wiederum durch einen anderen 
Langzeitarbeitslosen ersetzt werden.

Viele sind bereit, alles Mögliche zu tun, nur um den gesetzlichen Mindestlohn zu umgehen. Menschen, die 
für eine lange Zeit arbeitslos waren, würden so gezwungen, sich weniger wertvoll für den Arbeitsmarkt 
vorzukommen, beinahe schon wie „Menschen zweiter Klasse“.

Auch die Ausnahmen für Jugendliche und Saisonkräfte sind abzuschaffen, da Mindestlohn die Funktion 
hat, als allgemein gültige Lohnuntergrenze zu fungieren.
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Antrag A 004: Mindestlohngesetz ohne Ausnahmen
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Südbaden Schwarzwald
Status: Erledigt durch Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Gute Arbeit

Antragsblock: SG A - USG A.2 Gute Arbeit - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass das Mindestlohngesetz per Regierungsbeschluss ab
 2 der Erhöhung auf 12,-- Euro für alle Arbeitnehmer*innen ohne Ausnahmen gilt, auch für
 3 Langzeitarbeitslose und Jugendliche, Menschen im Strafvollzug und Menschen mit 
 4 Behinderungen die bisher ausgenommen sind.

Begründung

Gerade Langzeitarbeitslose und Jugendliche haben bei der bisherigen Rechtslage kaum eine Chance aus 
ihrer finanziellen prekären Situation herauszukommen. Sie sind weiterhin auf staatliche Zuschüsse 
angewiesen und es droht ihnen die Altersarmut, welche sich dann aus staatlichen Zuschüssen aus dem 
SGB XII der Wohngeldzuschüssen wieder spiegelt. Beides stellt eine enorme Belastung des 
Staatshaushaltes dar, die es auch im Interesse der Menschenwürde der Betroffenen zu verhindern gilt.
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Antrag A 005: Mindestlohngesetz ohne Ausnahmen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Erledigt durch Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Gute Arbeit

Antragsblock: SG A - USG A.2 Gute Arbeit - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass das Mindestlohngesetz per Regierungsbeschluss für
 2 alle Arbeitnehmer*innen ohne Ausnahmen gilt, auch für Langzeitarbeitslose und
 3 Jugendliche,Menschen im Strafvollzug und Menschen mit Behinderungen, die bisher
 4 ausgenommen sind.

Begründung

Gerade Langzeitarbeitslose und Jugendliche haben bei der bisherigen Rechtslage kaum eine Chance aus 
ihrer finanziellen prekären Situation herauszukommen. Sie sind weiterhin auf staatliche Zuschüsse 
angewiesen und es droht ihnen die Altersarmut, welche sich dann aus staatlichen Zuschüssen aus dem 
SGB XII der Wohngeldzuschüssen wieder spiegelt. Beides stellt eine enorme Belastung des 
Staatshaushaltes dar, die es auch im Interesse der Menschenwürde der Betroffenen zu verhindern gilt.
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Antrag A 006: Keine Ausnahmen beim Mindestlohn 
Antragsteller*in: Bundeserwerbslosenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Gute Arbeit

Antragsblock: SG A - USG A.2 Gute Arbeit - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass das Mindestlohngesetz für alle Arbeitnehmer*innen
 2 ohne Ausnahmen gilt, auch für Langzeitarbeitslose und Jugendliche, die bisher
 3 ausgenommen sind.

Begründung

Gerade Langzeitarbeitslose und Jugendliche haben bei der bisherigen Rechtslage kaum eine Chance aus 
ihrer finanziellen prekären Situation herauszukommen. Sie sind weiterhin auf staatliche Zuschüsse 
angewiesen und es droht ihnen Altersarmut. Stattliche Unterstützungsleistungen sind notwendig. Dies 
stellt eine enorme Belastung des Staatshaushaltes dar. Im Interesse der Betroffenen und ihrer 
Menschenwürde gilt es, dies zu verhindern.
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Antrag A 007: Mindestens Mindestlohn: Bessere Entlohnung für 
Menschen mit Behinderungen in Behindertenwerkstätten
Antragsteller*in: Bundesmigrationskonferenz
Status: Erledigt durch Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Gute Arbeit

Antragsblock: SG A - USG A.2 Gute Arbeit - Blockabstimmung

 1 ver.di soll sich dafür einsetzen, dass behinderten Menschen in den
 2 Behindertenwerkstätten mindestens eine Entlohnung auf Mindestlohnniveau erhalten.
 3 Zugleich fordern wir die Möglichkeit der Gründungen von Betriebsräten.

Begründung

Der § 221 SGB IX (Rechtsstellung und Arbeitsentgelt behinderter Menschen), der den 
arbeitnehmerähnlichen Status der behinderten Mitarbeiter*innen regelt, darf nicht zu einem 
entwürdigenden Lohn führen, wie es zurzeit der Fall ist.

Die Studie „zu einem transparenten, nachhaltigen und zukunftsfähigen Entgeltsystem für Menschen mit 
Behinderungen in Werkstätten für behinderte Menschen und deren Perspektiven auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt. Erster Zwischenbericht“ vom Juni 2021 (Studie zu einem zukunftsfähigen Entgeltsystem in 
WfbM – Erster Zwischenbericht (bmas.de)) schreibt verschiedene Handlungsnotwendigkeiten fest.  

Den WfbM-Beschäftigten standen beispielswweise, die in einer Einrichtung wohnten, nach Einbehalt der 
Mittel für die Lebenshaltung einschließlich der Wohnkosten in der Einrichtung noch 300,-- Euro zur 
persönlichen Verwendung zur Verfügung (ebd. S. 11). Von den verschiedenen Möglichkeiten, die von den 
Studienersteller*innen bewertet werden, sollten wir Alternative C unterstützen sollten, der die Einführung 
des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohnes in WfbM fordert (ebd. S. 60).

Darüber hinaus müssen die Mitarbeiter*innen die Möglichkeit der Gründung eines Betriebsrates haben. 
Der Betriebsrat in einer Werkstatt für Behinderte kann nur eingeschränkte Mitbestimmungsrechte für sich 
beanspruchen. Denn die Werkstatt ist wegen ihres karitativen Zwecks grundsätzlich als so genannter 
Tendenzbetrieb anzusehen (vgl. LAG Düsseldorf (Az.: 7 TaBV 4/12)). „Aus dem folgt, dass der Betriebsrat 
nicht das im Betriebsverfassungsgesetz verankerte Recht auf Bildung eines Wirtschaftsausschusses zur 
Beratung des Unternehmens, so das LAG. Zwar kann theoretisch ein Betriebsrat gewählt werden und 
gewerkschaftliches Engagement ist theoretisch auch erlaubt – nicht jedoch Lohnverhandlungen“ (vgl. 
https://www.juraforum.de/news/nur-eingeschraenkte-mitbestimmung-inbehindertenwerkstatt_118236).

Deswegen gibt es statt Betriebsräten Werkstatträte: https://www.werkstatträtedeutschland.de
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Antrag A 008: Minijobs - Leiharbeit - Werkverträge: So wollen wir 
nicht arbeiten
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz D Nordrhein-Westfalen
Status: Erledigt durch Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 001

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 053

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Gute Arbeit

Antragsblock: SG A - USG A.2 Gute Arbeit - Blockabstimmung

 1 Mit der Erhöhung der Obergrenze für geringfügige Beschäftigung auf 520,-- Euro, wird
 2 das Normalarbeitsverhältnis auch im Handel weiter zurückgedrängt. Bereits jetzt
 3 arbeiten fast 250.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen im Handel in einem
 4 geringfügigen Beschäftigungsverhältnis (Stand Juni 2021). Etwa zwei Drittel von ihnen
 5 sind Frauen. Zukünftig soll die Obergrenze an die Erhöhungen des gesetzlichen
 6 Mindestlohnes gekoppelt werden. Diese Maßnahmen führen dazu, dass sich die Zahl der
 7 Minijobber*innen immer weiter erhöhen wird. Wenn sich der Anteil der Beschäftigung
 8 erhöht, die nicht sozialversicherungspflichtig ist, ist das einerseits ein Problem
 9 für die betroffenen Beschäftigten, die jetzt nur Niedriglöhne erhalten und keine
 10 soziale Absicherung bei Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit haben und denen eine Zukunft
 11 in Altersarmut droht. Andererseits wird die Finanzierung der aktuellen Sozialsysteme
 12 durch die Ausweitung der Minijobs geschwächt.

 13 Auch durch Leiharbeit und Werkverträge wird im Handel reguläre Beschäftigung
 14 abgebaut. Immer mehr Regale werden insbesondere durch Werkvertragsnehmer*innen
 15 aufgefüllt und teilweise wird auch die Kassiertätigkeit durch diese erledigt. Die
 16 Beschäftigten müssen unter erheblich schlechteren Arbeitsbedingungen die gleichen
 17 Tätigkeiten erledigen. Sie bekommen weniger Entgelt, haben weniger Urlaub und in
 18 aller Regel gibt es für sie keine Mitbestimmung. Dies ist nicht nur ein Problem für
 19 die betroffenen Beschäftigten, sondern es untergräbt auch die Tarifverträge und die
 20 Mitbestimmung für alle anderen Beschäftigten im Handel.

 21 Deshalb fordert der Landesbezirksfachbereich, dass ver.di sich an allen Stellen dafür
 22 einsetzen wird, dass:

 23

 24

 25

 26

 27

 28

die geplante Kopplung der Obergrenze für geringfügige Beschäftigung an die
Erhöhung des Mindestlohnes verhindert wird.

Minijobs  abgeschafft werden. Es muss wieder die Sozialversicherungspflicht ab
der ersten Arbeitsstunde gelten.

der Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen beendet wird. Reguläre
Tätigkeiten müssen wieder durch regulär Beschäftigte erledigt werden.

Begründung

Noch immer gehen Arbeitgeber im Handel davon aus, dass die weiblichen Beschäftigten im Handel den 
Zuverdienst zum eigentlichen Familieneinkommen des Ehemannes leistet. Dieses Familienbild gehört 
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endgültig in die Mottenkiste. Jede und jeder Beschäftigte hat ein Recht auf auskömmliche Bezahlung und 
gute Arbeitsbedingungen. Dazu gehören Tarifverträge, gute Arbeitszeiten, ausreichend Urlaub, eine 
Aussicht auf eine auskömmliche Rente und Mitbestimmung. Wer diese Errungenschaften durch prekäre 
Beschäftigungsformen infrage stellt, stellt auch die Arbeitsleistung der Beschäftigten infrage. Er gibt ihnen 
zu verstehen, dass ihre Arbeit kaum etwas wert ist.  

Außerdem wird durch diese Beschäftigungsformen die Axt an die Finanzierung des Sozialstaats gelegt. 
Wenn heute knapp ein Fünftel aller Beschäftigungsverhältnisse geringfügig sind, fehlen die 
Sozialversicherungsbeiträge für diese Tätigkeiten in den Sozialkassen. Durch sie entsteht keine neue 
Beschäftigung. Wer unseren Sozialstaat weiter erhalten will, kann diesen Irrweg nicht weiter fortschreiten. 
Hier braucht es ein schnelles umsteuern in der Politik, um zukünftigen Verwerfungen zuvorzukommen.

Und dann führen diese Beschäftigungsformen auch noch zu einer Schwächung der Gewerkschaften und 
der Betriebsräte. Tarifverträge des Handels finden für Werkvertragsnehmer*innen und Leiharbeiter*innen 
keine Anwendung. Bei Minijobber*innen werden sie häufig einfach nicht angewendet. Wer prekär anstellt 
begeht auch eine Form der Tarifflucht. Mitbestimmungsrechte sind Makulatur, wenn sie auf einem 
erheblichen Teil der anwesenden Beschäftigten keinerlei Wirkung entfalten.
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Antrag A 009: Sozialversicherungspflichtige Arbeit statt Minijobs
Antragsteller*in: Bundeserwerbslosenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Gute Arbeit

Antragsblock: SG A - USG A.2 Gute Arbeit - Blockabstimmung

 1 Wir brauchen keine Minijobs, sondern sozialversicherungspflichtige Arbeit in
 2 Vollzeit.

Begründung

Nach augenblicklichen Informationen schaut es so aus, dass der Verdienst bis auf den Eigenbehalt von 
183,-- Euro auf den Regelsatz angerechnet wird. Wir, als Betroffene, wollen den Gesetzgeber nicht aus 
seiner Verantwortung entlassen. Er hat gegenüber den Schwächsten der Gesellschaft eine Fürsorgepflicht. 
Auf unsere Kosten darf kein Staatshaushalt finanziert werden.

Deshalb sollte kein Minijob höher sein als der Eigenbehalt bei Arbeitslosengeld-II-Bezieher*innen.
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Antrag A 010: Minijobs
Antragsteller*in: Bundessenior*innenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Gute Arbeit

Antragsblock: SG A - USG A.2 Gute Arbeit - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich dafür ein, die automatische Anpassung der Geringfügigkeitsgrenze an
 2 den Mindestlohn zu stoppen.

 3 Alle Beschäftigungsverhältnisse müssen sozialversicherungspflichtig werden.

Begründung

Minijobber*innen putzen in Privathaushalten, gehen einkaufen, übernehmen Gartenarbeiten oder die 
häusliche Pflege. Minijobs gibt es auch im Gewerbe in vielen Branchen, ob im Einzelhandel, in der 
Gastronomie, bei Zeitungsverlagen, in der Gebäudereinigung oder im Gesundheitswesen.

Minijobber*innen haben zwar wie alle anderen Beschäftigten in Vollzeit auch Anspruch auf Urlaub, 
Mutterschutz, Elternzeit und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, doch Minijobs sind nicht 
sozialversicherungspflichtig. Aus Minijobs resultieren keine Ansprüche auf Leistungen aus der 
Arbeitslosen-, Kranken- oder Pflegeversicherung – und auch nicht auf Kurzarbeitergeld.

Aktuell ist vorgesehen, die Geringfügigkeitsgrenze bei geringfügig entlohnter Beschäftigung künftig in 
Kopplung an den gesetzlichen Mindestlohn zu dynamisieren: Steigt der Mindestlohn, was natürlich zu 
begrüßen ist, wird automatisch auch die Grenze, bis zu der eine Tätigkeit von Sozialabgaben befreit ist, 
ausgeweitet.

Dieser Plan der Regierungskoalition von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen verfestigt geringfügig 
entlohnte und sozial prekäre Beschäftigung und treibt vor  allem Frauen in ungewollte Abhängigkeiten 
und Altersarmut. Betroffen sind bundesweit schon heute rund sieben Millionen Beschäftigte, rund 70 
Prozent der ausschließlich geringfügig entlohnt Beschäftigten sind Frauen.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

49 / 331



Antrag A 011: Minijobs - Leiharbeit - Werkverträge: So wollen wir 
nicht arbeiten
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Erledigt durch Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Gute Arbeit

Antragsblock: SG A - USG A.2 Gute Arbeit - Blockabstimmung

 1 ver.di wird sich an allen Stellen dafür einsetzen, dass:

 2
 3

 4
 5

 6
 7

die geplante Kopplung der Obergrenze für geringfügige Beschäftigung an die
Erhöhung des Mindestlohnes verhindert wird.

Minijobs abgeschafft werden. Es muss wieder die Sozialversicherungspflicht ab
der ersten Arbeitsstunde gelten.

der Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen beendet wird. Reguläre
Tätigkeiten müssen wieder durch regulär Beschäftigte erledigt werden.

Begründung

Noch immer gehen Arbeitgeber im Handel davon aus, dass weibliche Beschäftigte im Handel den 
Zuverdienst zum eigentlichen Familieneinkommen des Ehemannes leistet. Dieses Familienbild gehört 
endgültig in die Mottenkiste. Jede und jeder Beschäftigte hat ein Recht auf auskömmliche Bezahlung und 
gute Arbeitsbedingungen. Dazu gehören Tarifverträge, gute Arbeitszeiten, ausreichend Urlaub, eine 
Aussicht auf eine auskömmliche Rente und Mitbestimmung. Wer diese Errungenschaften durch prekäre 
Beschäftigungsformen infrage stellt, stellt auch die Arbeitsleistung der Beschäftigten infrage. Er gibt ihnen 
zu verstehen, dass ihre Arbeit kaum etwas wert ist. 

Außerdem wird durch diese Beschäftigungsformen die Axt an die Finanzierung des Sozialstaates gelegt. 
Wenn heute knapp ein Fünftel aller Beschäftigungsverhältnisse geringfügig sind, fehlen die 
Sozialversicherungsbeiträge für diese Tätigkeiten in den Sozialkassen. Durch sie entsteht keine neue 
Beschäftigung. Wer unseren Sozialstaat weiter erhalten will, kann diesen Irrweg nicht weiter fortschreiten. 
Hier braucht es ein schnelles umsteuern in der Politik, um zukünftigen Verwerfungen zuvorzukommen.

Und dann führen diese Beschäftigungsformen auch noch zu einer Schwächung der Gewerkschaften und 
der Betriebsräte. Tarifverträge des Handels finden für Werkvertragsnehmer*innen und Leiharbeiter*innen 
keine Anwendung. Bei Minijobber*innen werden sie häufig einfach nicht angewendet. Wer prekär anstellt 
begeht auch eine Form der Tarifflucht. Mitbestimmungsrechte sind Makulatur, wenn sie auf einem 
erheblichen Teil der anwesenden Beschäftigten keinerlei Wirkung entfalten. 
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Antrag A 012: Ausweitung der Minijobs verhindern
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Thüringen
Status: Erledigt durch Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Gute Arbeit

Antragsblock: SG A - USG A.2 Gute Arbeit - Blockabstimmung

 1 ver.di wird beauftragt, die Ausweitung der so genannten Minijobs zu verhindern.

Begründung

Der Plan der Regierungskoalition von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen, die Einkommensgrenze der so 
genannten Minijobs zu erhöhen, verfestigt das System geringfügig entlohnte und sozial prekäre 
Beschäftigung und treibt vor allem Frauen in ungewollte finanzielle Abhängigkeiten und Altersarmut.

Betroffen sind bundesweit schon heute rund sieben Millionen Beschäftigte, rund 70 Prozent der 
ausschließlich geringfügig entlohnt Beschäftigten sind Frauen.

Gerade in der Pandemie wurde deutlich, dass geringfügig Beschäftigte wegen fehlender 
Versicherungspflicht von der Zahlung von Kurzarbeitergeld ausgeschlossen sind und somit entweder die 
Allgemeinheit durch die Zahlung von Grundsicherung belastet wird oder die Betroffenen ganz ohne 
Einkommen dastehen.

Langfristig führen Minijobs zu Altersarmut und weiterer Ausgrenzung aus der Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben.

Es muss auch verhindert werden, dass ganze Geschäftsmodelle nur aufgrund des Systems der 
Beitragsfreiheit funktionieren und somit den Sozialkassen die solidarische Finanzierung entzogen wird.

Auch die Ausnutzung dieser Geschäftsmodelle, um Arbeits- und Tarifrecht zu umgehen, muss unbedingt 
verhindert werden.
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Antrag A 013: Keine Minijobs
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz A
Status: Erledigt durch Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Gute Arbeit

Antragsblock: SG A - USG A.2 Gute Arbeit - Blockabstimmung

 1 ver.di fordert, dass alle Beschäftigungsverhältnisse ab dem ersten Euro
 2 sozialversicherungspflichtig zu gestalten sind.

 3 ver.di soll durch entsprechende öffentliche Aktionen Druck machen, um die angedachte
 4 Neuregelung mit Anhebung der Einkommensgrenzen und automatischen Anpassung an
 5 Mindestlöhne zu stoppen.

Begründung

Minijobber*innen putzen in Privathaushalten, gehen einkaufen, übernehmen Gartenarbeiten oder die 
häusliche Pflege. Minijobs gibt es auch im Gewerbe in vielen Branchen, ob im Einzelhandel, in der 
Gastronomie, bei Zeitungsverlagen, in der Gebäudereinigung oder im Gesundheitswesen.

Minijobber*innen haben zwar wie alle anderen Beschäftigten in Vollzeit auch Anspruch auf Urlaub, 
Mutterschutz, Elternzeit und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, doch Minijobs sind nicht 
sozialversicherungspflichtig, sondern ungesichert und bedeuten häufig Arbeit zu Niedriglöhnen. Aus 
Minijobs resultieren keine Ansprüche auf Leistungen aus der Arbeitslosen-, Kranken- oder 
Pflegeversicherung – und auch nicht auf Kurzarbeitergeld.

Aktuell ist vorgesehen, die Geringfügigkeitsgrenze bei geringfügig entlohnter Beschäftigung künftig in 
Kopplung an den gesetzlichen Mindestlohn zu dynamisieren: Steigt der Mindestlohn, was natürlich zu 
begrüßen ist, wird automatisch auch die Grenze, bis zu der eine Tätigkeit von Sozialabgaben befreit ist, 
ausgeweitet.

Dieser Plan der Regierungskoalition von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen verfestigt geringfügig 
entlohnte und sozial prekäre Beschäftigung und treibt vor allem Frauen in ungewollte finanzielle 
Abhängigkeiten und Altersarmut. Betroffen sind bundesweit schon heute rund sieben Millionen 
Beschäftigte, rund 70 Prozent der ausschließlich geringfügig entlohnt Beschäftigten sind Frauen.
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Antrag A 014: Geringfügige Beschäftigte wieder in reguläre 
sozialversicherte Beschäftigungsverhältnisse - Abschaffung von 
Minijobs 
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Heilbronn-Neckar-Franken
Status: Erledigt durch Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Gute Arbeit

Antragsblock: SG A - USG A.2 Gute Arbeit - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich gegen die Ausweitung / Erhöhung der Geringfügigkeitsgrenzen ein.

 2 Als primäres Ziel setzt sich ver.di dafür ein, dass es nur noch reguläre
 3 Beschäftigungsverhältnisse gibt.

Begründung

Minijobs sehen keine sozialversicherte Absicherung vor. Dadurch entstehen Folgen wie keine Beiträge zur 
Rentenversicherung. Für das Erwerbsleben in Minijobs ist Altersarmut vorprogrammiert. Zusätzlich wurden 
während der Pandemie Minijobs massenhaft gekündigt - ohne Anspruch auf Kurzarbeiter- oder 
Arbeitslosengeld.

Minijobs begrenzen Arbeitszeiten, der Wert der Tätigkeit und Qualifikation wird vermindert und enden oft 
in einer beruflichen Sackgasse. Zusätzlich werden in Minijobs gesetzliche Grundlagen und Rechte von 
Beschäftigten häufig verletzt. Es muss ein Umdenken und eine Rückkehr in geregelte und versicherte 
Beschäftigungsverhältnisse als gesetzliche Form stattfinden und nicht noch erweitert werden.
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Antrag A 015: Abschaffung der Minijobs: Sozialversicherungspflicht 
ab dem 1. Euro
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hessen
Status: Erledigt durch Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Gute Arbeit

Antragsblock: SG A - USG A.2 Gute Arbeit - Blockabstimmung

 1 Da die Abschaffung der Minijobs seit dem Bundeskongress 2011 Beschlusslage ist, aber
 2 immer noch ungelöst ist, fordern wir einen Aktivierungsbeschluss um hier endlich
 3 voran zu kommen. 

 4 Die ver.di-Gremien werden erneut aufgefordert, auf alle politischen Ebenen
 5 einzuwirken, dass die Minijobs endlich abgeschafft werden. Die aktuelle Anhebung der
 6 Verdienstgrenzen für Minijobs bewirkt lediglich, dass überwiegend Frauen davon
 7 abgehalten werden sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten aufzunehmen und
 8 Unternehmen entbindet, ihre Arbeitgeberpflichten wahrzunehmen. Die Expertisen zum
 9 ersten und zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung weisen diese
 10 Zusammenhänge eindeutig nach. Eine Erhöhung der Verdienstgrenze zementiert
 11 überkommene Familienrollen und verfestigt die spezifischen Nachteile für Frauen im
 12 Bereich des Steuerrechts und der Sozialversicherung.

 13 Die Minijobs schwächen außerdem die Sozialversicherung, weil sie ihr Beiträge
 14 entzieht.

 15 Insbesondere den Auswirkungen auf die Rente und somit einer Verfestigung einer
 16 Altersarmut von Frauen soll entgegengewirkt werden. 

Begründung

Seit langem ist bekannt, dass Minijobs negative Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frauen im 
Arbeitsleben haben, denn Frauen in der Steuerklasse V haben so hohe Abzüge, dass es sich für sie meist 
nicht lohnt, eine reguläre Beschäftigung aufzunehmen. Der Minijob sorgt oft noch für eine Herabstufung 
ihrer Qualifikation. Da ist es kein Wunder, dass die Entgeltlücke zwischen Frauen und Männern immer 
noch groß ist und dass die Renten dieser Frauen direkt in die Altersarmut führen.

Zu den Auswirkungen der Pandemie gehört auch ein massiver Arbeitsplatzverlust von Minijobber*innen. 
Besonders hoch und gravierend ist dieser Verlust für Personen, die ausschließlich im Minijob beschäftigt 
sind. Das trifft zu über 60 Prozent Frauen. Ihnen steht weder Kurzarbeitergeld noch Arbeitslosengeld zu.
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Antrag A 016: Abschaffung von sämtlichen Befristungsarten bei 
Arbeitsverträgen
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Heilbronn-Neckar-Franken
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Gute Arbeit

Antragsblock: SG A - USG A.2 Gute Arbeit - Einzelabstimmung

 1 ver.di setzt sich für die Abschaffung sämtlicher Befristungsarten ein.

Begründung

Über 3,2 Millionen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland arbeiten in befristeten 
Arbeitsverhältnissen - Tendenz steigend. Und darüber hinaus ist jede zweite Neueinstellung (45 Prozent) 
befristet. Die Betroffenen sind mit erheblicher Planungsunsicherheit konfrontiert, die sich auf ihr Leben 
auswirkt. Befristungen schaffen neben beruflicher Unsicherheit auch niedrigere Löhne. Dabei dienen 
Befristungen auch Arbeitgeber nur zur Flexibilität und hebeln die ursprüngliche Bekämpfung von 
Arbeitslosigkeit aus. Befristungen schaffen keine sicheren Arbeitsplätze.

Auch vor allem junge Menschen sind mit Befristungen konfrontiert. Der Fachkräftemangel und 
Personalsituation in vielen Bereichen verschärfen sich hierdurch weiter.
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Antrag A 017: Verzicht auf sachgrundlose Befristungen bei 
Neueinstellungen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Erledigt durch Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Gute Arbeit

Antragsblock: SG A - USG A.2 Gute Arbeit - Einzelabstimmung

 1 ver.di setzt sich beim Bundesgesetzgeber dafür ein, sachgrundlose Befristungen bei
 2 Neueinstellungen zu verbieten und neue Mitarbeiter*innen nach der Probezeit
 3 unbefristet einzustellen. Das Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzbfG) muss
 4 dahingehend im § 14 Abs. 2 novelliert werden.

Begründung

Bei Stellenausschreibungen und Neueinstellungen in den Betrieben fällt auf, dass zu besetzende Stellen 
immer wieder ohne Sachgrund befristet werden. Ein befristeter Arbeitsvertrag ist für Arbeitnehmer*innen 
jedoch mit erheblichen Nachteilen für ihre weitere Lebensplanung verbunden. Für zeitlich befristete 
Projekte oder in Vertretungsfällen wie Krankheit und Elternzeit ist eine befristete Einstellung noch 
vertretbar, aber daran anschließend oder in anderen Fällen sollten Bewerber*innen unbefristet eingestellt 
bzw. übernommen werden.

Gute Fachkräfte bekommt man heutzutage in der Regel nur dann in die Betriebe, wenn man unbefristete 
Arbeitsverträge anbietet. Eine angemessene Probezeit ist für uns ausreichend, um Fehleinstellungen zu 
vermeiden.
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Antrag A 018: Zeitverträge in der Wissenschaft: Ampel-Koalition 
braucht mehr Mut für Veränderung
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz C
Status: Angenommen in geänderter Fassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme in geänderter Fassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Gute Arbeit

Antragsblock: SG A - USG A.2 Gute Arbeit - Blockabstimmung

 1 ver.di fordert die Regierungskoalition auf, mehr Mut für Veränderung zu fassen und
 2 einen Gesetzentwurf zu erarbeiten, der das Befristungsrecht für die Wissenschaft
 3 tatsächlich grundlegend erneuert. Ein Sonderbefristungsrecht allein für die
 4 Wissenschaft darf es nicht geben!

 5 Wir begrüßen, dass die Bundesregierung unsere Forderung nach
 6 Mindestvertragslaufzeiten aufgegriffen hat. Allerdings muss auch hier im weiteren
 7 Verfahren noch nachgebessert werden. Solange die durchschnittliche Promotionsdauer in
 8 fast allen Fächern bei deutlich über fünf Jahren liegt, reicht eine Mindestlaufzeit
 9 für Promotionsverträge von drei Jahren nicht aus. Es muss verhindert werden, dass
 10 gerade in der Abschlussphase Arbeitslosigkeit und damit der Abbruch der Promotion
 11 drohen.

 12 Dass die Koalition für studentische Beschäftigte eine Mindestvertragslaufzeit von
 13 einem Jahr einführen will, ist ein Erfolg der gewerkschaftlich aktiven Studierenden.
 14 Der Vorschlag bleibt allerdings hinter der in Berlin bereits erreichten
 15 Mindestlaufzeit von zwei Jahren zurück. Mit dieser Regelung werden in Berlin seit
 16 vielen Jahren gute Erfahrungen gemacht, so dass kein Grund besteht, hier auf
 17 Bundesebene kürzer zu treten.  

 18 Schmerzlich ist, dass in den Eckpunkten eine klare Perspektive für eine dauerhafte
 19 Beschäftigung nach der erfolgreichen Promotion fehlt. Ein möglicher Kompromiss für
 20 diese Phase könnten Tenure-Track-Modelle sein, die befristet Beschäftigten zumindest
 21 eine verbindliche und berechenbare Entfristungsperspektive bieten sowie den Umbau der
 22 derzeitigen Hochschulstrukturen hin zu Departmentstrukturen.  

 23 Auch solche Vorschläge finden sich in den Eckpunkten des BMBF aber leider nicht. Hier
 24 muss der Gesetzentwurf nachliefern.

 25 Das gleiche gilt für eine Definition des Qualifizierungsbegriffs: Damit
 26 Qualifizierung ein Befristungsgrund sein kann, muss definiert sein, was als
 27 Qualifizierung im Sinne des Gesetzes gilt und was nicht. Die Eckpunkte liefern eine
 28 solche Definition bisher nicht. Nachgeliefert werden muss außerdem eine verbindliche
 29 Ausgestaltung der familienpolitischen Komponente: Die Koalition hat diesen Punkt in
 30 ihrem Koalitionsvertrag konkret versprochen und muss jetzt Wort halten.

 31 Ausdrücklich fordern wir, die Tarifsperre ersatzlos zu streichen, anstatt an ihr
 32 etwas herumzuschrauben. Es muss möglich sein, in einem Tarifvertrag die Beschränkung
 33 von befristeten Arbeitsverträgen auf ein nachvollziehbares Maß vorzunehmen. Alles
 34 andere ist ein nicht zu akzeptierender Eingriff in das Grundrecht der
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 35 Wissenschaftler*innen, sich zur Gestaltung prägender Aspekte ihrer Arbeitsbedingungen
 36 in Gewerkschaften zusammenzuschließen und sie durch tarifvertragliche Vereinbarungen
 37 zu verbessern.

Begründung

Das BMBF hat am 17. März 2023 Eckpunkte zur Novellierung des WissZeitVG vorgelegt, die weiteren 
Handlungsbedarf deutlich machen. Zum ordentlichen Antragschluss am 20. Dezember 2022 lag dieser 
Anlass für den Initiativantrag noch nicht vor.
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Antrag A 019: Bessere Arbeitsbedingungen für den akademischen 
Mittelbau
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichsvorstand C Stuttgart
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 020

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Gute Arbeit

Antragsblock: SG A - USG A.2 Gute Arbeit - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich politisch für bessere Arbeitsbedingungen für den akademischen
 2 Mittelbau in Universitäten, Hochschulen und weiteren Forschungseinrichtungen ein.

 3 Um das zu erreichen fordert ver.di:

 4
 5

 6

 7
 8

mehr entfristete wissenschaftliche Beschäftigungsverhältnisse unterhalb der
Professur;

mehr Vollzeitstellen unterhalb der Professur, auch schon für Doktoranden;

eine bessere Grundfinanzierung der Hochschulen und ein Rückgang des Anteils der
über Projektmittel finanzierten Stellen.

Begründung

Im Jahr 2013 waren noch 68 Prozent der Wissenschaftler*innen befristet beschäftigt (BuWiN2013 - 
Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs) – aktuell sind es 92 Prozent (BuWiN2021), 37 Prozent davon 
haben keine volle Stelle (BuWiN2021). Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Prekäre 
Arbeitsbedingungen sind für den Mittelbau an deutschen Hochschulen mittlerweile der Normalfall.

Das liegt unter anderem an den politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen der Universität: an der 
Unterfinanzierung und der daraus folgenden Abhängigkeit von Drittmitteln einerseits; andererseits wird 
durch den juristischen Rahmen (unter anderem das Wissenschaftszeitvertragsgesetz [WissZeitVG]) ein 
Sonderrecht geschaffen, welches Befristungen auch deutlich über der arbeitsrechtlichen Norm außerhalb 
des Wissenschaftssektors ermöglicht.

Eine Folge dieser unhaltbaren Personalplanung: Viele Absolvent*innen werden für den akademischen 
Betrieb qualifiziert, finden aber keine Anschlussbeschäftigung, da nicht genug Mittelbaustellen geschaffen 
werden.

Die Prekarisierung hat schwere Folgen:

finanzielle und vertragliche Unsicherheit, die zu Zukunftsängsten führt;

häufiger Wechsel der Dienststelle deutschlandweit und international, um im akademischen System zu 
bestehen;

besondere Abhängigkeit vom Vorgesetzten („Doktorvater“, „Doktormutter“), die die in üblichen 
Arbeitsverhältnisse übersteigt und bis zur Selbstausbeutung reicht;

Auslagerung zentraler Bestandteile der universitären Lehre auf Honorarkräfte mit Lehraufträgen, bei 
denen ein so geringes Entgelt gezahlt wird, dass der durchschnittliche Stundenlohn häufig unterhalb 
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des Mindestlohns liegt.

Beispielsweise bleiben 46 Prozent der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen an Universitäten kinderlos, 
obwohl 88 Prozent des wissenschaftlichen Nachwuchses einen Kinderwunsch haben (BuWiN 2017).

Im Durchschnitt arbeiten Promovierende wöchentlich 43 Stunden (die vertraglich geregelte Arbeitszeit 
liegt aber durchschnittlich bei 30), promovierte Mitarbeiter*innen 47 Stunden (die durchschnittlich 
vertraglich geregelte Arbeitszeit liegt hier bei 37) (BuWiN 2021). Die Qualität von Lehre und Forschung 
leidet maßgeblich unter dieser Überlastung.

Der hohe Druck in häufig wechselndem beruflichem und sozialem Umfeld erschwert es, sich für die 
eigenen Interessen gemeinsam und solidarisch zu organisieren.
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Antrag A 020: Bessere Arbeitsbedingungen für den akademischen 
Mittelbau
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Erledigt durch Antrag A 019
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 019

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Gute Arbeit

Antragsblock: SG A - USG A.2 Gute Arbeit - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich politisch für bessere Arbeitsbedingungen für den akademischen
 2 Mittelbau in Universitäten, Hochschulen und weiteren Forschungseinrichtungen ein.

 3 Um das zu erreichen fordert ver.di:

 4
 5

 6

 7
 8

mehr entfristete wissenschaftliche Beschäftigungsverhältnisse unterhalb der
Professur;

mehr Vollzeitstellen unterhalb der Professur, auch schon für Promovierende;

eine bessere Grundfinanzierung der Hochschulen und eine Reduzierung des Anteils
der über Drittmittel finanzierten Stellen.

Begründung

Im Jahr 2013 waren noch 68% der Wissenschaftler*innen befristet beschäftigt (BuWiN2013 - Bundesbericht 
Wissenschaftlicher Nachwuchs) – aktuell sind es 92 Prozent (BuWiN2021), 37 Prozent davon haben keine 
volle Stelle (BuWiN2021). Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Prekäre Arbeitsbedingungen sind 
für den Mittelbau an deutschen Hochschulen mittlerweile der Normalfall.

Das liegt unter anderem an den politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen der Universität: an der 
Unterfinanzierung und der daraus folgenden Abhängigkeit von Drittmitteln einerseits; andererseits wird 
durch den juristischen Rahmen (unter anderem das Wissenschaftszeitvertragsgesetz [WissZeitVG]) ein 
Sonderrecht geschaffen, welches Befristungen auch deutlich über der arbeitsrechtlichen Norm außerhalb 
des Wissenschaftssektors ermöglicht.

Eine Folge dieser unhaltbaren Personalplanung: Viele Absolvent*innen werden für den akademischen 
Betrieb qualifiziert, finden aber keine Anschlussbeschäftigung, da nicht genug Mittelbaustellen geschaffen 
werden.

Die Prekarisierung hat schwere Folgen:

finanzielle und vertragliche Unsicherheit, die zu Zukunftsängsten führt;

häufiger Wechsel der Dienststelle deutschlandweit und international, um im akademischen System zu 
bestehen;

besondere Abhängigkeit vom Vorgesetzten („Doktorvater“, „Doktormutter“), die die in üblichen 
Arbeitsverhältnisse übersteigt und bis zur Selbstausbeutung reicht;

Auslagerung zentraler Bestandteile der universitären Lehre auf Honorarkräfte mit Lehraufträgen, bei 
denen ein so geringes Entgelt gezahlt wird, dass der durchschnittliche Stundenlohn häufig unterhalb 
des Mindestlohns liegt.

Beispielsweise bleiben 46 Prozent der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen an Universitäten kinderlos, 
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obwohl 88 Prozent des wissenschaftlichen Nachwuchses einen Kinderwunsch haben (BuWiN 2017).

Im Durchschnitt arbeiten Promovierende wöchentlich 43 Stunden (die vertraglich geregelte Arbeitszeit 
liegt aber durchschnittlich bei 30), promovierte Mitarbeiter*innen 47 Stunden (die durchschnittlich 
vertraglich geregelte Arbeitszeit liegt hier bei 37) (BuWiN 2021). Die Qualität von Lehre und Forschung 
leidet maßgeblich unter dieser Überlastung.

Der hohe Druck in häufig wechselndem beruflichem und sozialem Umfeld erschwert es, sich für die 
eigenen Interessen gemeinsam und solidarisch zu organisieren.
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Antrag A 021: Gutachten zur Regelungssperre des WissZeitVG
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichskonferenz C Südhessen
Status: Erledigt durch Praxis / Zeitablauf
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Gute Arbeit

Antragsblock: SG A - USG A.2 Gute Arbeit - Einzelabstimmung

 1 Die Ausweitung unbefristeter Beschäftigung an Hochschulen und in anderen Bereichen
 2 ist für ver.di ein zentrales Ziel, das wir mit den Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit,
 3 der politischen Lobbyarbeit sowie der Tarifpolitik weiter verfolgen.

 4 Der Bundeskongress fasst den Beschluss ein Gutachten in Auftrag zu geben, das
 5 aufgezeigt, dass diese Forderung in Bezug auf wissenschaftliche Beschäftigte an
 6 Hochschulen ein mögliches tarifpolitisches Ziel darstellt.

Begründung

Das Ausmaß befristeter Beschäftigung an den Hochschulen ist untragbar. Vor diesem Hintergrund hat 
ver.di die Forderung nach Ausweitung unbefristeter Beschäftigung zum Thema in der Tarifrunde des 
Landes Hessen sowie an der TU Darmstadt 2021 gemacht. Wir stellen fest: Das war eine richtige 
Entscheidung. Die Aktionen während der Tarifrunde haben dazu beigetragen, die öffentliche 
Aufmerksamkeit und den Druck auf die Arbeitgeber*innen und die politisch Verantwortlichen zu erhöhen. 
Darauf wollen wir aufbauen. Auch in den kommenden Monaten und Jahren muss die Ausweitung 
unbefristeter Beschäftigung an Hochschulen für ver.di ein zentrales Ziel sein.
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Antrag A 022: FSJ-Vergütung
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saarland
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 064

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Gute Arbeit

Antragsblock: SG A - USG A.2 Gute Arbeit - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich für eine an tariflicher Ausbildungsvergütung angelehnte Entlohnung
 2 der Freiwilligendienste und längerer Pflichtpraktika ein.

Begründung

Beim FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) gibt es ein so genanntes Taschengeld von maximal 438,-- Euro 
monatlich. Das ist zu wenig, um das alltägliche Leben zu bestreiten. Bei einer normalen Arbeitszeit von 40 
Stunden muss ein Gehalt in der Höhe zur Verfügung stehen, dass von diesem auch ein würdevolles Leben 
geführt werden kann, was auch genauso für Pflichtpraktika gilt (wenn keine anderen Leistungen in 
Anspruch genommen werden). Diese werden im Zeitraum als Vollzeittätigkeit ausgeführt. Mit solch einer 
niedrigen Vergütung gibt es nur Leuten aus wohlhabenderen Schichten die Möglichkeiten sich zu 
orientieren und das propagiert nur einmal mehr soziale Ungerechtigkeit. Die Vergütung soll sich an die 
aktuelle Mindestausbildungsvergütung richten und wenn diese steigt auch mit erhöht werden.
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Antrag A 023: Soziale, personenbezogene und haushaltnahe 
Dienstleistungsberufe aufwerten
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Status: Erledigt durch Praxis / Zeitablauf
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Gute Arbeit

Antragsblock: SG A - USG A.2 Gute Arbeit - Blockabstimmung

 1 Alle Gremien in ver.di setzen sich für die gesellschaftliche und finanzielle
 2 Aufwertung sozialer, personenbezogener und haushaltsnaher Dienstleistungen ein.

 3 Den schlechten Arbeitsbedingungen und niedrigen Einkommen, denen die Beschäftigten in
 4 sozialen, personenbezogenen und haushaltsnahen Dienstleistungen ausgesetzt sind, ist
 5 entgegenzuwirken.

 6 Um gute Arbeit in den Dienstleistungsberufen zu verwirklichen, ist die
 7 gesellschaftliche Debatte zur Aufwertung dieser Berufe mit allen gewerkschaftlichen
 8 Mitteln voranzutreiben.

Begründung

Trotz des demografischen Wandels, der steigenden Frauenerwerbsarbeit bundesweit und der verstärkten 
Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften sind die Beschäftigten in sozialen, personenbezogenen und 
haushaltsnahen Dienstleistungen schlechten Arbeitsbedingungen und niedrigen Einkommen ausgesetzt. 
Insbesondere die niedrigen Löhne sind Ausdruck mangelnder gesellschaftlicher Anerkennung und 
Wertschätzung ihrer Tätigkeiten.

Aus gleichstellungspolitischer Sicht ist die Aufwertung dieser Berufe aus zwei Gründen von großer 
Bedeutung:

Erstens ist ein qualitativ hochwertiges Angebot an professioneller Kinderbetreuung und Pflege sowie die 
Unterstützung im Haushalt Voraussetzung für die Erwerbsbeteiligung von Frauen und Männern mit 
Fürsorgeverantwortung, sie werden von Erziehungs- und Pflegeleistungen sowie von Hausarbeit entlastet, 
Zeitressourcen für Erwerbsarbeit entstehen.

Zweitens beträgt der Anteil der Frauen in sozialen, personenbezogenen und haushaltsnahen 
Dienstleistungen über 80 Prozent. Die finanzielle Aufwertung ist also ein wichtiger Schritt hin zur 
gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männer und zur eigenständigen Existenzsicherung von Frauen 
im Erwerbsleben und im Alter.
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Antrag A 024: Kein Zulagen- und Gutscheinsystem für 
haushaltsnahe Dienstleistungen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Gute Arbeit

Antragsblock: SG A - USG A.2 Gute Arbeit - Blockabstimmung

 1 Das Zulagen- und Gutscheinsystem für haushaltsnahe Dienstleistungen (in Anlehnung an
 2 das belgische Modell) soll nicht eingeführt (bzw. wieder abgeschafft) werden.

 3 Eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelingt nur durch eine radikale
 4 Reduzierung der Normalarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich.

 5 Zur Steigerung der Attraktivität, bei einem zertifizierten Unternehmen als
 6 Reinigungskraft zu arbeiten, bedarf es eines allgemeinverbindlichen Mindestlohnes von
 7 mindestens 15,-- Euro / Stunde.

Begründung

Die Entlastung von Alleinerziehenden, Familien mit Kindern und pflegenden Angehörigen durch ein 
Zulagen- und Gutscheinsystem für haushaltsnahe Dienstleistungen ist der falsche Weg. Von diesem 
System profitieren nur Besserverdienende und die Inhaber zertifizierter Reinigungsunternehmen. Putzen 
bleibt weiblich und prekär.
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Antrag A 025: Schwarz-Gelbe Unterdrückung beenden - Für 
menschenwürdige Arbeitsverhältnisse von Arbeiterdrohnen!
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nord
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand in geänderter Fassung durch Änderungsantrag A 
025 -Ä001

Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand in geänderter Fassung durch Änderungsantrag  A 
025 -Ä001

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 071

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Gute Arbeit

Antragsblock: SG A - USG A.2 Gute Arbeit - Einzelabstimmung

 1 Der Arbeitsalltag einer Arbeiterin ist mit bis zu 24 Stunden am Tag nicht nur als
 2 gesetzeswidrig, sondern auch moderne Arbeitssklaverei. Die Arbeiterinnen verbringen
 3 ihr Leben vollständig an ihrem Arbeitsplatz oder im Außendienst. Um diesen unwürdigen
 4 Umständen noch die sprichwörtliche Krone aufzusetzen, kleidet man die Arbeiterinnen
 5 in die gleichen schwarz-gelben Zwangskostüme, die ihre Unterdrücker als Arbeitsmode
 6 etabliert haben. Wir müssen die Arbeiterinnenräte in der Abschaffung dieser rigiden
 7 Kleiderordnung unterstützen, denn eine selbstbestimmte und teilhabende Arbeiterschaft
 8 ist bunt.

 9 Wir fordern den kollektiven Rat der Bienenköniginnen auf, die Entlohnung ihrer
 10 Arbeiterinnen mit Zucker und Wasser auf den gesetzlichen Mindestlohn zu erhöhen.

 11 Weiterhin ist die Forderung nach Abdankungen jeder einzelnen Bienenkönigin eine
 12 unserer Kernanliegen. Nach Abschaffung der Bienenaristokratie und der Ermächtigung
 13 von Arbeiterinnenräten sehen wir uns in der Lage, einen vernünftigen Tarifvertrag
 14 verhandeln zu können. Die Tarifierung muss unser gemeinsames Ziel sein. 

Begründung

In einem aufgeklärten Industrieland wie die Bundesrepublik Deutschland kann es nicht sein, dass 
weiterhin feudale und royalistische Strukturen in Arbeitsverhältnissen existieren. Mehrheitlich spricht sich 
die Arbeiterdrohnenschaft bereits jetzt für einen nachhaltigen und sozialgerechten Tarifvertrag aus, um 
die Nachwuchssorgen in ihrer Branche zu lindern. Diese Chance müssen wir auch gewerkschaftspolitisch 
ergreifen!

Statistiken belegen, das bereits seit Jahren ein massiver Beschäftigungsrückgang in der Bienenbranche 
vorhanden ist und ohne eine wirksame Gegenmaßnahme dieser Mangel sich in einer massiven 
Wirtschaftskrise der nachgelagerten Wirtschaftszweige ausdrücken wird.

Möglicherweise ist diese Wirtschaftskrise sogar ….. existenzbedrohend…
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Antrag A 025 -Ä001: Änderungsantrag zu A 025
Änderungsantrag zu A 025

Antragsteller*in: Ngoc Hien Le (sie/ihr)
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 025

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Gute Arbeit

Antragsblock: SG A - USG A.2 Gute Arbeit - Einzelabstimmung

Zeile 1 - 6

 1 Der Arbeitsalltag einer Arbeiterdrohnein ist mit bis zu 24 Stunden am Tag nicht nur als
 2 gesetzeswidrig, sondern auch moderne Arbeitssklaverei. Die Arbeiterdrohinnen verbringen
 3 ihr Leben vollständig an ihrem Arbeitsplatz oder im Außendienst. Um diesen unwürdigen
 4 Umständen noch die sprichwörtliche Krone aufzusetzen, kleidet man die Arbeiterdrohinnen
 5 in die gleichen schwarz-gelben Zwangskostüme, die ihre Unterdrücker als Arbeitsmode
 6 etabliert haben. Wir müssen die ArbeiterdrohnenräteArbeiterinnenräte in der Abschaffung dieser 

rigiden 
 7 Kleiderordnung unterstützen, denn eine selbstbestimmte und teilhabende Arbeiterschaft
 8 ist bunt.

Zeile 10

 9 Wir fordern den kollektiven Rat der Bienenköniginnen auf, die Entlohnung ihrer 

 10 Arbeitsdroherinnen mit Zucker und Wasser auf den gesetzlichen Mindestlohn zu erhöhen.

Zeile 13

 11 Weiterhin ist die Forderung nach Abdankungen jeder einzelnen Bienenkönigin eine
 12 unserer Kernanliegen. Nach Abschaffung der Bienenaristokratie und der Ermächtigung 

 13 von ArbeiterdrohnenrätenArbeiterinnenräten sehen wir uns in der Lage, einen vernünftigen 
Tarifvertrag 

 14 verhandeln zu können. Die Tarifierung muss unser gemeinsames Ziel sein. 

Begründung

Bei der Arbeiterschaft in den Bienenkolonien handelt es sich ausschließlich um Arbeiterinnen 
(biologisches Geschlecht).
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Antrag A 026: Arbeitszeitverkürzung
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichsvorstand B Hamburg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 027, A 028, A 029, A 030, A 033

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Einzelabstimmung

 1 Die Verkürzung der Arbeitszeit ist ein zentrales und fachbereichsübergreifendes
 2 Handlungsfeld von ver.di und muss endlich vom Wunsch zur Wirklichkeit werden. Um
 3 perspektivisch die 30 Stundenwoche (bezogen auf VZÄ [Vollzeitäquivalent] , zum
 4 Beispiel als Vier-Tage-Woche) bei vollem Lohn- und Personalausgleich zu erreichen,
 5 muss ver.di bereits bestehende Beschlusslagen zur Praxis werden lassen. Dazu fordert
 6 der Bundeskongress den Bundestarifausschuss auf, gemäß § 69 (2.) der ver.di-Satzung,
 7 Grundsätze zur Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich zu
 8 erarbeiten.

 9 Denkbar wären zum Beispiel verpflichtende Grundforderungen wie mindestens ein
 10 Arbeitszeitverkürzungstag pro Jahr. Des Weiteren, dürfen, vor allem im Prozess der
 11 Forderungsfindung, Zeitforderungen nicht in Konkurrenz zu Geldforderungen stehen.
 12 Begleitend zum Entwicklungsprozess der tarifpolitischen Grundsätze zum Thema, wird
 13 ver.di sowohl in den Gremien als auch der „normalen“ Mitgliedschaft über den Wert von
 14 (Lebens-) Arbeitszeit sowie die Wichtigkeit und Bedeutung von Arbeitszeitverkürzung,
 15 zum Beispiel auch im Hinblick auf Automatisierung und Digitalisierung, aufklären.
 16 Dazu wird sowohl der bereits beschlossene Diskussionsprozess innerhalb von ver.di
 17 angestoßen wie auch die Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Thema intensiviert. Keine
 18 Publik ohne Hinweise auf das Thema.

Begründung

Der letzte Bundeskongress hat sich die 30 Stundenwoche ins ver.di-Programm geschrieben. Im Hinblick 
auf die Umsetzung ist in den letzten vier Jahren zu wenig passiert. Die in ver.di begonnene Kampagne zum 
Thema Arbeitszeitverkürzung wurde abgebrochen.

Die Argumente gelten nach wie vor. Es ist Zeit, eine Antwort auf Erhöhung der Arbeitsintensitäten, auf die 
zunehmende Digitalisierung und die Zunahme von Krankheit im Zusammenhang mit Überarbeitung zu 
geben. Wir benötigen Zeit für uns, für Familie, soziales Umfeld, Ehrenamt, Reproduktion, 
gewerkschaftliches Engagement, Weiterbildung. Wir wollen gesund in die Rente.

Die vielschichtigen Argumente für eine Arbeitszeitverkürzung liegen alle lang auf dem Tisch, sie sind unter 
anderem den angenommenen Vorgängeranträgen zum Thema Arbeitszeitverkürzung und 
Arbeitszeitgestaltung auf den Bundeskongressen in 2011, 2015 und 2019 zu entnehmen. Besonders 
hervorzuheben sind die folgenden Entwicklungen oder Stagnationen:

Bezahlte und unbezahlte Überstunden
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„Für viele Arbeitnehmer*innen in der Bundesrepublik Deutschland gehören Überstunden zum 
Arbeitsalltag: Durchschnittlich 4,5 Millionen von ihnen haben im Jahr 2021 mehr gearbeitet, als in ihrem 
Arbeitsvertrag vereinbart. (…) Von den Personen, die 2021 mehr gearbeitet hatten als vertraglich 
vereinbart, leisteten immerhin knapp 22% unbezahlte Überstunden.“ (StBA, Erstergebnisse Mikrozensus 
2021) 2020: 578 Millionen > 2021: 595 Millionen bezahlte Überstunden, 2020: 695 Millionen > 2021: 714 
Millionen unbezahlte Überstunden!

Während die bezahlten Überstunden von 2020 zu 2021 von 578 Millionen auf 595 Millionen anstiegen, 
wuchs die Zahl der unbezahlten Überstunden von 695 Millionen also in 2020 zu 714 Millionen im Jahr 2021 
an. Unbezahlte Überstunden bedeuten auch vorenthaltener Arbeitslohn und damit einhergehend auch ein 
entsprechender Verlust von Kaufkraft.

Legt man nur mal einen Mindestlohn von 12,-- Euro zugrunde kommt man auf die auf die ungeheuerliche 
Summe von 8,57 Milliarden Euro entgangenen Arbeitslohn! Damit könnten zusätzliche, 
sozialversicherungspflichtige  Arbeitsplätze finanziert und damit eine Umverteilung des Arbeitsvolumen 
auch in Richtung einer 30 Stunden und damit einer kurzen Vollzeit für alle realisiert werden! Interessant 
ist übrigens die durchschnittliche Wochenarbeitszeit aller Beschäftigten; sie beträgt: 30,45 Stunden; das 
heißt rein rechnerisch haben wir schon die 30 Stundenwoche! (IAB / StBA Stand: Aug.2022)

Die Teilzeit unter abhängig Beschäftigten

48,8 Frauen Frauen waren im Jahr 2020 in Teilzeit beschäftigt. Männer hingegen erreichten nur eine Quote 
von 11,5 Prozent (BMFSFJ 11.03.2022). Teilzeit ist also nach wie vor weiblich und für mehr als die Hälfte der 
Frauen in Teilzeit muss zudem davon ausgegangen werden, dass sie mit ihrer eigenen Erwerbsarbeit kein 
existenzsicherndes Einkommen erzielen. Da sich die Höhe wohlfahrtsstaatlicher Leistungen an der Höhe 
der Einkommen bemessen, kann dies für teilzeitbeschäftigte Frauen gravierende Folgen haben. Ganz 
besonders deutlich zeigt sich dies am nach wie vor extrem großen Gender-Pension-Gap in der 
Bundesrepublik Deutschland. Das Gender-Pay-Gap steigt im Übrigen ab dem Alter von 30 Jahren stark an.

„Die Politik muss Anreize setzen, damit sich die Wochenarbeitszeit von Frauen und Männern angleicht. 
Dies würde auch den Gender Pay Gap reduzieren.“ (DIW Wochenbericht 10 / 2020, S. 137-145)

Arbeitszeitwünsche

„Fragt man Beschäftigte, welche wöchentliche Stundenzahl sie gerne arbeiten würden, wenn sich der 
Verdienst entsprechend anpassen würde, gibt knapp die Hälfte (49 Prozent) an, dass sie sich eine 
Verkürzung ihrer Wochenstunden wünschen und zwar um durchschnittlich neun Stunden pro Woche“ (C. 
Brauner, A. M. Wöhrmann: BAuA-Arbeitszeitbefragung: Arbeitszeitwünsche von Beschäftigten in 
Deutschland im Überblick. in: baua Bericht kompakt 2019).

„Viele Beschäftigte würden gern mehr oder weniger arbeiten – zum Teil hält die Unzufriedenheit über 
unerfüllte Arbeitszeitwünsche über Jahre an.“ (siehe: Böckler Impuls Ausgabe 05/ 2020)

ver.di tritt ein für gute Arbeit – dazu gehört unbedingt eine humane Arbeitszeitgestaltung – qualitativ und 
quantitativ. Denn wer in unserem kapitalistischen System über die Arbeitszeit verfügt, der herrscht. Und 
wer über die eigene Zeit verfügt, hält den Schlüssel für eine autonome, selbstbestimmte und gesunde 
Lebensführung in der Hand.

Im Arbeitgeberinteresse liegt es, die Arbeitskraft im Wertschöpfungs- und Verwertungsprozess so lange 
und so intensiv wie möglich zu nutzen und den Zeitrhythmus den Schwankungen der Verwertung 
anzupassen.

Aus der Arbeitnehmer*innenperspektive sieht das anders aus. Je fremdbestimmter die Arbeitszeit, desto 
kürzer soll sie sein und desto dringlicher sind der Fremdbestimmung Spielräume der Selbstbestimmung 
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abzuringen.

Zunehmend werden „selbstbestimmte“ Freiheiten der Arbeitszeitgestaltung auch innerhalb bestimmter 
Erwerbstätigkeiten eingeräumt. Diese zumeist Projektarbeiten sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
auch hier Druck auf dem Kessel ist, da auch diese Arbeiten natürlich mit bindenden Terminen hinterlegt 
sind.

„Mehr Druck durch mehr Freiheit“, so der Titel des Buches aus 2001, in dem der Autor Wilfried Glißmann 
als damaliger Betriebsrat bei IBM das damalig noch junge Phänomen beschreibt, Burn-Out ist nicht selten 
die Folge dieses in hohem Maße eigenverantwortlichen Arbeitens.

Häufig lässt sich, nicht nur in solchen Arbeitsbereichen, das Phänomen interessierter Selbstgefährdung 
beobachten. Hierzu zählt ebenso Präsentismus, das Arbeiten trotz Erkrankung. Nicht zuletzt spielt auch 
die Angst vor Arbeitsplatzverlust, Karriereknick oder halt eine besonders verspürte Verantwortlichkeit 
zumBeispiel für Klienten bzw. Patienten im sozialen Bereich eine Rolle. Dann heißt es, „flüchten oder 
standhalten“. Es ist bekannt, dass zum Beispiel das Fachpersonal im Kranken- und Pflegebereich entweder 
ganz aus dem Beruf oder, unter Inkaufnahme nicht unerheblicher, finanzieller Einbußen, in Teilzeit 
flüchtet, weil die Kolleg*innen physisch aber auch psychisch an ihre Belastungsgrenzen stoßen bzw. diese 
bereits überschritten haben.
„Unzufriedenheit mit der Arbeitszeit kann im Übrigen durchaus mit genereller Zufriedenheit im Job 
einhergehen. Auch dies ist gerade bei Beschäftigten mit hohen Bildungsabschlüssen zu beobachten. 
(“siehe: Böckler Impuls Ausgabe 05/ 2020, S. 6)

Nicht zuletzt deshalb und um den aktuell bestehenden Fachkräftemangel, auch in anderen Branchen zu 
begegnen, feilen einzelne Betriebe und Unternehmen zum Beispiel im Handwerk und in der Gastronomie 
an besseren Arbeitsbedingungen, auch und besonders im Bereich der Arbeitszeit zum Beispiel mit 
Modellen für eine Vier-Tag- Woche. Und stellen dabei fest, dass die Produktivität nicht zwingend leidet.

„Vier Tage arbeiten, drei Tage Wochenende - und das bei gleichem Gehalt? Was für viele nach 
Wunschdenken klingt, ist im Sanitärbetrieb von Marcus Gaßner und seiner Frau Ayleen Bauser schon seit 
Jahren Realität. «Wir sind dadurch viel entspannter, aber auch geplanter und strukturierter», sagt Bauser. 
Sie werden bestätigt durch: Arbeitsforscher Philipp Frey vom Karlsruher Institut für 
Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse hält dagegen: «Natürlich ist es erst mal kontraintuitiv zu 
sagen: "In einer Lage, wo wir eher wenige Arbeitskräfte zur Verfügung haben, verkürzen wir jetzt die 
Arbeitszeit".» Es gebe mittlerweile aber eine sehr gute Studienlage zu steigender Produktivität bei 
Arbeitszeitverkürzung. «Volkswirtschaftlich ist es definitiv möglich.» (siehe: Berliner Morgenpost, 21. 
Oktober 2022 https://www.morgenpost.de/wirtschaft/article236721317/Die-Vier-Tage-Woche-
Wunschdenken-oder-realistisches-Modell.html)
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Antrag A 027: Einstieg zur Arbeitsverkürzung auf 30 Stunden bei 
vollem Lohnausgleich
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz C Nordrhein-Westfalen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 026
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 026

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass in künftigen Tarifverhandlungen das Thema
 2 Arbeitszeitverkürzung einen gleichwertigen Schwerpunkt neben der Lohnforderung
 3 erhält. Ein Einstieg soll für die Berufsgruppen verhandelt werden, welche sich
 4 aufgrund der Arbeitsbelastung durch hohe Krankheitsausfälle und Fachkräftemangel
 5 gekennzeichnet sind.

Begründung

Seit dem die IG Metall im Jahr 1984 die 35-Stundenwoche nach einem siebenwöchigen Streik erkämpft hat 
und zum Ende der 80er Jahre die 38,5 Stunden zum Vollzeitarbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst wurde, 
sind eher Rückschritte im Kampf um eine weitere Arbeitszeitverkürzung zu erleben gewesen.

Dieses Thema muss nach fast 40 Jahren wieder deutlich mehr Gewicht erhalten.

Erhalt der Gesundheit und Senkung der Arbeitsbelastung darf nicht länger Privatsache bleiben. In den 
Betrieben erleben wir, dass viele Kolleg*innen in Teilzeit arbeiten und dadurch Lohneinbußen in Kauf 
nehmen, um die gestiegenen Belastungen im Beruf zu kompensieren und sich dadurch Erholungsphasen 
erkaufen. Gesundheitlich eingeschränkten Kolleg*innen wird vom Arbeitgeber eine Reduzierung ihrer 
Arbeitszeit empfohlen. Pflegedirektoren erwägen eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich um 
den Beruf für die Pflegekräfte attraktiver zu gestalten. Die Work–Life-Balance wird für jüngere 
Kolleg*innen immer wichtiger, welche nicht zugunsten des Berufes auf ihr Privatleben verzichten wollen. 
All diese Entwicklungen müssen sich zukünftig in den Tarifforderungen wieder spiegeln und mit 
Nachdruck verfolgt werden.
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Antrag A 028: Arbeitszeitverkürzung
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Erledigt durch Antrag A 026
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 026

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich langfristig in Tarifverhandlungen für eine deutliche Verkürzung der
 2 Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich ein. Angestrebt werden soll die 20-Stunden-
 3 Woche.
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Antrag A 029: Radikale Arbeitszeitverkürzung - 35 Stunden für alle
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichsvorstand C Südwestfalen
Status: Erledigt durch Antrag A 026
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 026

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 012

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di wird besonders bei den nächsten Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst
 2 (TVöD) aber auch bei allen weiteren anstehenden Tarifverhandlungen,
 3 fachbereichsübergreifend für alle in ver.di organisierten Beschäftigten die radikale
 4 Arbeitszeitverkürzung von 35 Stunden bei vollem Lohn- und Personalausgleich fordern. 

 5 Dies wird der erste Schritt sein, mit dem Ziel einer 30-Stunden-Woche bei vollem
 6 Lohn- und Personalausgleich.

Begründung

Um zukünftig möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten, ist es wichtig, dass die vorhandene Arbeit 
umverteilt wird. Neue Techniken und IT-Möglichkeiten vernichten Arbeitsplätze. Sie bieten andererseits 
aber auch die Möglichkeit, uns Beschäftigte und damit die ganze Gesellschaft zu entlasten und somit die 
Grundlage für ein besseres Leben zu schaffen. Dieses Möglichkeitsfenster zur Entlastung unserer 
Gesellschaft wird jedoch nicht genutzt, im Gegenteil werden große Arbeitsverdichtungen und immer 
innovativere Technologien genutzt, um stetig wachsende Profite zu generieren. Daher ist es derzeit 
Realität, dass große Arbeitsverdichtungen dafür sorgen, dass Beschäftigte unter ständiger Überforderung 
arbeiten, erkranken und eventuell früh in die Erwerbslosigkeit fallen.

Die 35-Stunden-Woche ist daher der erste Schritt und ist der Einstieg für weitere, schrittweise Verkürzung 
der Wochenarbeitszeit.

ver.di hat es in den letzten Jahren versäumt, die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung zum dringenden 
Bestandteil von Tarifauseinandersetzungen zu machen. Dadurch entstanden Arbeitszeitverlängerungen in 
vielen Bereichen. Verbeamtete Kolleg*innen arbeiten bis zu 41 Stunden in der Woche bei Vollzeit. Das ist 
nicht mehr hinnehmbar.

Durch die Spaltung der Beschäftigten entsteht eine Ungerechtigkeit, die dringend geschlossen werden 
muss. Das beinhaltet auch die Beschäftigten der Gewerkschaft ver.di selbst, deren Arbeitsverträge auch 
unterschiedliche Wochenarbeitszeiten aufzeigen. Dort gibt es die 35-Stunden-Woche für Altverträge und 
die 38-Stunden-Woche für Neuverträge.

Die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich muss zukünftig erstes 
Thema in jeder Tarifauseinandersetzung sein.

Andere Gewerkschaften, beispielsweise die IG Metall und die EVG, haben das Thema der radikalen 
Arbeitszeitverkürzung bereits mit großem Erfolg und Zuspruch ihrer Mitglieder zum zentralen Bestandteil 
ihrer Tarifpolitik gemacht. Eine Reduzierung auf eine 35-Stunden-Woche würde unter den ver.di-
Mitgliedern sehr viel Zustimmung gewinnen und viele neue Mitglieder bedeuten.
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Antrag A 030: Tarifpolitik zum Abbau von Arbeitsbelastungen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 026
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 026

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Die Arbeitsbelastung wird mit dem Instrument der Tarifpolitik soweit eingeschränkt,
 2 dass sie für Mitarbeiter*innen sowohl körperlich als auch psychisch nicht
 3 gesundheitsgefährdend sind. Die gewerkschaftliche Zielsetzung muss es sein, für die
 4 Beschäftigten eine „angemessene“ Arbeitsbelastung sicherzustellen.

 5 ver.di muss bei Arbeitsbereichen mit einer starken Belastung den Gesundheitsschutz
 6 stärker in den Fokus nehmen. Deshalb sollten hier bezahlte Ruhepausen bereits ab der
 7 ersten Arbeitsstunde gefordert werden.

 8 ver.di sollte sich dafür einsetzen, dass im Rahmen von Tarifverhandlungen die
 9 Mitglieder befragt werden, ob ver.di eine Umwandlung der Tariferhöhung als
 10 „Entlastungszeit“ fordern soll.

 11 ver.di sollte sich für eine gesellschaftliche Debatte über die Notwendigkeit einer
 12 Arbeitszeitverkürzung unter dem Motto „gesund in die Rente“ einsetzen.

 13 ver.di unterstützt die Initiative zu einer gesetzlichen Regelung zur
 14 Gewichtsreduzierung von „schweren Paketen“ – „15 Kilo sind genug“.

Begründung

Eine spürbare Entlastung kann durch folgende Punkte erreicht werden:

- Die Vermeidung von zu starker körperlicher Belastung bzw. Beanspruchung;

- den Mitarbeiter*innen muss ein realistisches Arbeitspensum zugewiesen werden (weder zu viel noch zu 
wenig, vernünftige Arbeitsmenge!);

- die Gesundheit und Zufriedenheit der Beschäftigten als oberste Prämisse;

- die nötigen Voraussetzungen dafür müssen geschaffen werden, dass es bei Mitarbeiter*innen weder zu 
Überlastung noch zu Unfällen kommt.

Folgende Maßnahmen sind daher tariflich zu regeln:

1. Bezahlte Kurzpausen sowie Erholungszeiten

ver.di muss bei Arbeitsbereichen mit einer starken Belastung den Gesundheitsschutz stärker in den Fokus 
nehmen. Deshalb sollten hier bezahlte Ruhepausen bereits ab der ersten Arbeitsstunde gefordert werden. 

Bezahlte Pausen bzw. Erholungszeiten sind in der Regel Pausen, die bei Tätigkeiten mit einer hohen 
Konzentrationsleistung, enormen körperlichen Anstrengung sowie starken Beanspruchung bzw. Belastung 
eingehalten werden sollten. Dies betrifft Beschäftigte in Schicht-, Nacht- und Fließbandarbeit sowie 
verspannungsfördernde Tätigkeiten, wie längere Bildschirmarbeit.

Bezahlte Pausenzeiten bieten die Möglichkeit die Leistungsvorgaben des Arbeitgebers zu reduzieren. Sie 
sind Bestandteil der Arbeitszeit und haben Einfluss auf die Arbeitsmenge.
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2. Entlastungszeit

ver.di sollte sich dafür einsetzen, dass im Rahmen von Tarifverhandlungen die Mitglieder befragt werden, 
ob ver.di eine Umwandlung der Tariferhöhung als „Entlastungszeit“ fordern soll   

Mit dem Tarifabschluss 2018 bei der Deutsche Post AG wurde erstmals die Möglichkeit einer 
Entlastungszeit geschaffen. Damit ist es für Arbeitnehmer*innen möglich, anstelle der Tariferhöhungen 
Entlastungszeit zu beanspruchen. Wählen Arbeitnehmer*innen Entlastungszeit anstelle der Tariferhöhung, 
so gilt die gewählte Entlastungszeit so lange, bis diese wieder abgewählt wird, mindestens aber für ein 
Kalenderjahr. Auch das „Zurückgehen“ aus der Entlastungszeit muss bis zum 30. September des Vorjahres 
mit einem Formblatt dem Arbeitgeber mitgeteilt werden.

Die Entlastungszeit wird durch Freistellung in ganzen Schichten auf Antrag der Arbeitnehmer*innen 
abgewickelt (auch mehrtägig, im Zusammenhang mit Urlaub oder auch mit Feiertagen). Entlastungszeit 
wird bei Freistellung im Umfang der dienstplanmäßigen Arbeitszeit abgewickelt. Beantragen 
Arbeitnehmer*innen eine Freistellung, so muss der Arbeitgeber diese beantragte Freistellung aus 
Entlastungszeit unverzüglich genehmigen, wenn keine betrieblichen Gründe entgegenstehen. Eine 
Ablehnung muss durch den Arbeitgeber begründet werden und der Arbeitgeber muss zwei zeitnah am 
Freistellungswunsch liegende Ersatztermine vorschlagen. Wird eine Erkrankung unverzüglich angezeigt 
und durch ärztliches Zeugnis (Attest) nachgewiesen, dann wird die Entlastungszeit nicht als abgewickelt 
abgebucht.

Seit dem 1. Januar 2022 ist es den Arbeitnehmern bei der DP AG möglich auf 10,1 Prozent der letzten vier 
Tariferhöhungen zu verzichten und 202,91 Stunden als Entlastungszeit zu beantragen und abzuwickeln.

Doch viele Beschäftigte können sich den „Lohnverzicht“ nicht leisten und können daher von dieser 
Regelung keinen Gebrauch machen.

3. Arbeitszeitverkürzung

ver.di sollte sich für eine gesellschaftliche Debatte über die Notwendigkeit einer Arbeitszeitverkürzung 
unter dem Motto „gesund in die Rente“ einsetzen.

 Gesetzliche Möglichkeiten zum Abbau von Arbeitsbelastungen.

4. Reduzierung schwerer Pakete

Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Paketzustellung.  

ver.di – Initiative zu einer gesetzlichen Regelung zur Gewichtsreduzierung von „schweren Paketen“ – „15 Kilo 
sind genug“

Die Zuwächse im Onlinehandel führen im Bereich Paket in allen Bereichen zu einer höheren körperlichen 
Belastung. Dies hat Auswirkungen auf den Kreislauf, das Muskel- und Skelettsystem und bringt auch an 
„heißen Sommertagen“ klimabedingte Risiken mit sich.

Ein zu schweres Paket trägt oft Schuld daran, dass ein Arbeitsunfall passiert und der Mitarbeiter 
krankheitsbedingt ausfällt. Zu viele schwere Pakete im langen Arbeitsleben führen dazu, dass 
Leistungseinschränkungen entstehen können und der Mitarbeiter seinen Beruf als Zusteller nicht mehr 
ausüben kann.

Ohne spürbare dauerhafte Entlastungsmaßnahmen können dauerhafte körperliche Schädigungen unserer 
Zusteller*innen entstehen.

Die Verwendung geeigneter Arbeitsmittel, wie zum Beispiel die „Sackkarre“ in der Auslieferung, reduziert 
die Belastung nur zum Teil. Auch Unterweisungen des Arbeitsschutzes bezüglich des richtigen Hebens und 
Tragens sind wichtig und notwendig, reichen jedoch nicht aus. 

Der Anteil der schweren Pakete nimmt stetig zu. Der Kunde wird sogar durch den „Preisvorteil“ dazu 

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

76 / 331



bewegt ein schweres Paket mit 31,5 kg zu versenden. 

Beschäftigte haben vor allem Probleme, wenn diese schweren Paketsendungen über Treppenhäuser ins 
zweite oder dritte Stockwerk zugestellt werden müssen. In den Paket- und Briefzentren müssen diese 
schweren Pakete umgeladen und an den Endstellen verteilt werden.      

Unser Vorschlag ist, eine gesetzliche Regelung zu schaffen, dass das Höchstgewicht für Pakete auf 
maximal 15 kg festgeschrieben wird. 

Die Unternehmen könnten hier sicherlich durch kreative Preisvorteile die Anzahl der schweren Pakete 
reduzieren (Preis nach Kilogramm und nicht pro Sendung).

Es läge sicherlich auch im Interesse der Kunden, nicht so schwere Pakete mit Tiernahrung, Wein, Büchern, 
Lebensmitteln, Töpfen, usw. zu verpacken und zu transportieren. Mir ist bewusst, dass dieser Vorschlag 
keine Lösung für alle schweren Pakete darstellt. Mit Blick auf die Kunden und unsere Beschäftigten könnte 
hierdurch jedoch eine Erleichterung erzielt und eventuell auch der eine oder andere Ausfall oder 
Arbeitsunfall vermieden werden.

Schwere Pakete, die sich aufgrund ihrer Beschaffenheit gewichtsmäßig nicht reduzieren lassen, sollten im 
„2-Mann-Handling“ bearbeitet (verteilt, beladen und zugestellt) werden.

Ich habe diesen Vorschlag mit Beschäftigten in meinem Zuständigkeitsbereich diskutiert. Er ist auf 
allgemeine Zustimmung gestoßen und ist sicherlich ein weiterer Schritt zu einem „altersgerechtem, 
gesünderen Arbeiten“. 
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Antrag A 031: Tarifliche Reduzierung der Wochenarbeitszeit 
möglich machen - auch für Nachwuchskräfte! 
Antragsteller*in: Bundesjugendkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand in geänderter Fassung durch Änderungsantrag A 
031 -Ä001

Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand in geänderter Fassung durch Änderungsantrag  A 
031 -Ä001

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 032

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Einzelabstimmung

 1 Eine alterns- und altersgerechte, generationengerechte und lebensphasenorientierte
 2 Arbeitszeitgestaltung braucht Angebote und Lösungen, die den Beschäftigten in
 3 unterschiedlichen Situationen verbesserte Arbeits- und Lebensbedingungen ermöglichen.
 4 Eine attraktive Arbeitszeitgestaltung trägt dazu bei, dass Fachkräfte sich für
 5 Betriebe entscheiden und dass die Verweildauer von Beschäftigten steigt. 

 6 Ein sehr wirksames Mittel zur attraktiven Arbeitszeitgestaltung ist die
 7 tarifvertragliche Verkürzung der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit. Deswegen
 8 begrüßen wir es ausdrücklich, wenn die Reduzierung der Arbeitszeit in den
 9 entsprechenden Tarifbereichen geprüft wird und in den vorausgehenden
 10 Mitgliederbefragungen zum Thema gemacht.

 11 Überprüft und zur Debatte gestellt werden sollten verschiedene Arbeitszeitmodelle wie
 12 die Vier-Tage-Woche, der Vier-Stunden-Tag und ähnliche Modelle.

 13 Wenn ver.di für ihre Mitglieder entsprechende Absenkungen verhandelt, muss diese
 14 unbedingt auch für die betroffenen Nachwuchskräfte gelten. Es ist für die Gewinnung
 15 und Haltung von Nachwuchskräften und für deren Arbeits- und Lebensbedingungen
 16 essenziell wichtig, bei solchen Lösungen mit einbezogen zu werden. 

 17 Damit es möglich wird, Auszubildende, dual Studierende, Praktikant*innen und
 18 Anwärter*innen in die Reduzierung der Arbeitszeit einzubeziehen, ist es in Teilen
 19 erforderlich, die entsprechenden Ausbildungs- und Studienordnungen anzupassen. 

 20 ver.di setzt sich deshalb politisch dafür ein, dass die Ausbildungs- und
 21 Studienordnungen so angepasst werden, dass eine Reduzierung der Arbeitszeit möglich
 22 ist, ohne dass sich dadurch die Ausbildungsdauer verlängert. 

Begründung

Durch kürzere Arbeitszeiten profitieren alle Beschäftigten in unterschiedlichen Konstellationen. Sie trägt 
zur Beschäftigungssicherung bei, kann die Übernahme von Auszubildenden begünstigen, kann sich positiv 
auf die Fachkräftegewinnung auswirken u.v.m.

Aktuell gibt es aber Nachwuchskräfte, denen die Erbringung von Pflichtstunden vorgeschrieben wird (wie 
beispielsweise im Gesundheitswesen). In diesen Fällen könnte eine Reduzierung der Arbeitszeit zu einer 
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Verlängerung der Ausbildungsdauer führen, da sonst die Pflichtstunden nicht erbracht werden können.

Würden die entsprechenden Verordnungen Pflichteinsätze in Wochen bemessen, könnten diese in der 
bisherigen Ausbildungszeit absolviert werden, unabhängig davon, wie viel Wochenarbeitszeit die 
Nachwuchskräfte erbringen müssen. 
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Antrag A 031 -Ä001: Änderungsantrag zu A 031
Änderungsantrag zu A 031

Antragsteller*in: Levin Schneider-Siebiera (er/ihm)
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 031

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Einzelabstimmung

Zeile 8 - 10

 6 Ein sehr wirksames Mittel zur attraktiven Arbeitszeitgestaltung ist die
 7 tarifvertragliche Verkürzung der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit. Deswegen 

 8 begrüßen wir es ausdrücklich, wenn die Reduzierung der regelmäßigen täglichen
Arbeitszeit in den entsprechenden Tarifbereichen auf vier Stunden täglich geprüft

 10 wird und in den vorausgehenden Mitgliederbefragungen zum Thema gemacht.

Überprüft und zur Debatte gestellt werden sollten verschiedene Arbeitszeitmodelle wie die Vier-Tage-
Woche, der Vier-Stunden-Tag und ähnliche Modelle.
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Antrag A 032: Tarifliche Reduzierung der Wochenarbeitszeit 
möglich machen - auch für Nachwuchskräfte! 
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Erledigt durch Antrag A 031
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 031

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Damit es möglich wird Auszubildende, dual Studierende, Praktikant*innen und
 2 Anwärter*innen in die Reduzierung der Arbeitszeit einzubeziehen, ist es in Teilen
 3 erforderlich, die entsprechenden Ausbildungs- und Studienordnungen anzupassen. 

 4 ver.di setzt sich deshalb politisch dafür ein, dass die Ausbildungs- und
 5 Studienordnungen so angepasst werden, dass eine Reduzierung der Arbeitszeit möglich
 6 ist, ohne dass sich dadurch die Ausbildungsdauer verlängert. 

Begründung

Eine alterns- und altersgerechte, generationengerechte und lebensphasenorientierte 
Arbeitszeitgestaltung braucht Angebote und Lösungen, die den Beschäftigten in unterschiedlichen 
Situationen verbesserte Arbeits- und Lebensbedingungen ermöglichen. Eine attraktive 
Arbeitszeitgestaltung trägt dazu bei, dass Fachkräfte sich für Betriebe entscheiden und dass die 
Verweildauer von Beschäftigten steigt. 

Ein sehr wirksames Mittel zur attraktiven Arbeitszeitgestaltung ist die tarifvertragliche Verkürzung der 
regelmäßigen Wochenarbeitszeit. Deswegen begrüßen wir es ausdrücklich, wenn die Reduzierung der 
regelmäßigen Wochenarbeitszeit in Tarifverhandlungen und den vorausgehenden Mitgliederbefragungen 
zum Thema gemacht wird.

Wenn ver.di für ihre Mitglieder entsprechende Absenkungen verhandelt, muss diese unbedingt auch für 
die betroffenen Nachwuchskräfte gelten. Es ist für die Gewinnung und Haltung von Nachwuchskräften und 
für deren Arbeits- und Lebensbedingungen essenziell wichtig, bei solchen Lösungen mit einbezogen zu 
werden. Tarifverträge, in denen die regelmäßige Wochenarbeitszeit für alle abgesenkt wird, außer für 
Nachwuchskräfte, sind deshalb zu vermeiden.

Durch kürzere Arbeitszeit profitieren alle Beschäftigten in unterschiedlichen Konstellationen. Sie trägt zur 
Beschäftigungssicherung bei, kann die Übernahme von Auszubildenden begünstigen, kann sich positiv auf 
die Fachkräftegewinnung auswirken und vieles mehr.

Aktuell gibt es aber Nachwuchskräfte, denen die Erbringung von Pflichtstunden vorgeschrieben wird (wie 
beispielsweise im Gesundheitswesen). In diesen Fällen könnte eine Reduzierung der Arbeitszeit zu einer 
Verlängerung der Ausbildungsdauer führen, da sonst die Pflichtstunden nicht erbracht werden können.

Würden die entsprechenden Verordnungen Pflichteinsätze in Wochen bemessen, könnten diese in der 
bisherigen Ausbildungszeit absolviert werden, unabhängig davon, wieviel Wochenarbeitszeit die 
Nachwuchskräfte erbringen müssen. 
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Antrag A 033: Vier-Tage-Woche - Tarifpolitischer Grundsatzantrag
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Schleswig-Holstein Süd-West
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 026 
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 026 

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 038, W 043

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di berücksichtigt zukünftig die Vier-Tage-Woche für Kolleg*innen, welche in
 2 Wechselschicht arbeiten.

 3 Das erfolgt mit vollen Lohnausgleich.

 4 Dies erfolgt ohne Verringerung des Urlaubsanspruches.

Begründung

Die Arbeitsbedingungen, insbesondere im Gesundheits- und Sozialwesen haben sich kontinuierlich 
verändert und sind zu 100 Prozent anspruchsvoller geworden, man kann auch sagen, der Leistungsdruck 
ist gestiegen.

Patienten- und Kundenfrequenz sind stark angewachsen und werden weiter steigen, insbesondere auch 
unter Berücksichtigung der Alterspyramide und damit einhergehend dem weiter steigenden Bedarf durch 
die geburtenstarken Jahrgänge, die versorgt werden müssen.

Beklagt wird bei den Arbeitsbedingungen immer wieder, dass die Tage, in denen man aus dem 
Nachtdienst kommt als freie Tage gelten obwohl sie eigentlich zur Regeneration benötigt werden. Den 
Kolleg*innen fehlt daher bei einer Fünf-Tage-Woche ein freier Tag, bei einer Sechs-Tage-Woche auf die 
Woche betrachtet ist dieser faktisch gar nicht vorhanden.

Das konnte bisher auch durch alternative Wechselschichtmodelle nicht verbessert werden.

Gegenüberstellung Tage mit Arbeit "Nine to Five" und Wechselschicht:

5-Tage-Woche "Nine to Five"
Montag       = Arbeitstag
Dienstag     = Arbeitstag
Mittwoch     = Arbeitstag
Donnerstag = Arbeitstag
Freitag        = Arbeitstag
Samstag      = frei
Sonntag      = frei

Wechselschicht
Montag         = Arbeitstag
Dienstag       = Arbeitstag
Mittwoch       = Arbeitstag
Donnerstag   = Arbeitstag
Freitag           = Arbeitstag
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Samstag        = Arbeitstag
Sonntag         = frei
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Antrag A 034: Recht auf Home-Office und dessen Gestaltung in 
den Bereichen, in denen das möglich ist
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 035, A 036

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Einzelabstimmung

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass das Recht auf Home-Office gesetzlich verankert wird
 2 und dabei gute gesetzliche Standards festgelegt werden.

 3 In Bereichen in denen es möglich ist sollen in den Tarifverträgen verbindliche
 4 Regelungen zum Recht und der Gestaltung von Home-Office aufgenommen werden.

 5 Dabei soll der gleiche Arbeits- und Gesundheitsschutz wie im Betrieb zur Anwendung
 6 kommen.

Begründung

Nach dem die gesetzlichen Corona-Regelungen zum Home-Office ausgelaufen sind (zurzeit), wird in 
einigen Betrieben und Dienststellen versucht die Zeit zurück zu drehen und kein mobiles Arbeiten mehr 
erlaubt. In der Pandemie hat sich gezeigt, dass in vielen Fällen das Arbeiten von zu Hause aus möglich ist 
und für viele Arbeitnehmer*innen eine Erleichterung bedeutet, sei es, weil der Fahrweg wegfällt oder ein 
privater Termin leichter zu bewerkstelligen ist.

Allerdings ist es notwendig, das es Rahmenregelungen für die mobile Arbeit gibt, einige gewerkschaftliche 
Forderungen sollten in allen Bereichen, in denen das möglich ist, in tarifliche Regelungen gegossen 
werden, wie zum Beispiel

Recht auf Home-Office beibehalten

AG muss sich erklären, wenn er ablehnt

Entscheidungsfreiheit

Kein Zwang zum Home-Office

Im Betrieb muss ein privater Bereich erhalten bleiben

Die nötige technische Ausstattung muss der AG zur Verfügung stellen

Arbeitsstättenverordnung

Befähigung mit der Technik umzugehen

Betriebliches Gesundheits-Management

zum Beispiel Online-Kurse

Zugang zu Übungsvideos

Aufklärung über gesundes Verhalten zuhause

Arbeitszeit
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Eventuell eine „schlaue“ Arbeitszeiterfassung, die Ruhezeiten und Pausen sichtbar macht

Sensibilisierung auf Gesundheitsschutz und Ausbeutung (Zeit ist Geld)
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Antrag A 034 -Ä001: Änderungsantrag zu A 034
Änderungsantrag zu A 034

Antragsteller*in: Stephan Sielemann
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Einzelabstimmung

Zeile 1

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass das Recht auf Home-OfficeTelearbeit sowie alterniernde Telearbeit 
gesetzlich verankert wird 

 2 und dabei gute gesetzliche Standards festgelegt werden.

Zeile 4

 3 In Bereichen in denen es möglich ist sollen in den Tarifverträgen verbindliche 

 4 Regelungen zum Recht und der Gestaltung von Home-OfficeTelearbeit sowie alterniernde Telearbeit 
aufgenommen werden.

Begründung

Der Begriff Home-Office ist ein seher junger Hauptsächlich während der Pandemie geprägter  begriff 
welcher dazu erfunden wurde um die vollen Regeln der Telearbeit zu überspringen und Mitarbeiter/in 
schnell und Unbürokratisch in die Sicherheit eines häuslichen Arbeitsplatz zu bringen.

Diese Situation ist nun vorbei und wir als Gewerkschaft sollten nicht den Sprech der Arbeitgeber folgen 
und einen Begriff verfestigen der bereits existiert wenn auch schon sehr lange.

Bitte vergest nicht das die in diesm Antrag und weiteren geforderten verbindlichen Regelen bereits heute 
existern auch wenn wir dies leider gerade vergessen haben.

Die BauA schreibt dazu:

• Telearbeit ist in der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) geregelt und umfasst einen
fest eingerichteten Bildschirmarbeitsplatz im Privatbereich der/des Beschäftigten. Die
wöchentliche Arbeitszeit und Dauer der Einrichtung des Telearbeitsplatzes sind vertraglich festgelegt. Die 
benötigte Ausstattung (Technik, Möbel) wird durch den Arbeitgeber
oder von ihm/ihr beauftragten Personen bereitgestellt/installiert. Die Anforderungen
der Ausgestaltung des Telearbeitsplatzes sind weitgehend deckungsgleich mit den
Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze im Betrieb (vgl. § 2 Abs. 7 ArbStättV).
Zusätzlich wird häufig Teleheimarbeit und alternierende Telearbeit unterschieden. Bei
der Teleheimarbeit ist der Bildschirmarbeitsplatz ausschließlich im Privatbereich des
Beschäftigten. Bei alternierender Telearbeit wird zwischen dem fest installierten Bildschirmarbeitsplatz in 
der Betriebstätte und der privaten Wohnung gewechselt (vgl.
Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags, 2017).

• Homeoffice ist eine Form des Mobilen Arbeitens und umfasst eine zeitweilige Tätigkeit
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im Privatbereich des Beschäftigten nach vorheriger Abstimmung mit dem Arbeitgeber/
der Arbeitgeberin, z. B. unter Nutzung tragbarer IT-Systeme (vgl. SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel, Abschnitt 
2.2)
Telearbeit ist rechtlich definiert und die Verantwortung der Arbeitgeber bzw. der Arbeitgeberin
bei der sicheren und ergonomischen Ausgestaltung sind klar geregelt. Es gelten ähnliche
Ansprüche wie an den Arbeitsplatz im Betrieb. Sowohl für das Mobile Arbeiten als auch das
Arbeiten im Homeoffice sind im Vergleich zu Telearbeit deutlich weniger Vorgaben zur Gestaltung der 
Arbeitsplätze vorhanden. Bei Mobilem Arbeiten kann diskutiert werden, inwiefern ein konkreter 
Arbeitsplatz überhaupt noch beschrieben werden kann, wenn das Ziel eine ortsungebundene 
Arbeitstätigkeit ist.
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Antrag A 035: Recht auf Home-Office und dessen Gestaltung in 
den Bereichen, in denen das möglich ist
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Mittelbaden-Nordschwarzwald
Status: Erledigt durch Antrag A 034
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 034

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 In Bereichen, in denen es möglich ist, sollen in den Tarifverträgen verbindliche
 2 Regelungen zum Recht und der Gestaltung von Home-Office aufgenommen werden.

 3 Dabei soll der gleiche Arbeits- und Gesundheitsschutz wie im Betrieb zur Anwendung
 4 kommen.

Begründung

Nach dem die gesetzlichen Corona-Regelungen zum Home-Office ausgelaufen sind (zurzeit), wird in 
einigen Betrieben und Dienststellen versucht die Zeit zurück zu drehen und kein mobiles Arbeiten mehr 
erlaubt. In der Pandemie hat sich gezeigt, dass in vielen Fällen das Arbeiten von zu Hause aus möglich ist 
und für viele Arbeitnehmer*innen eine Erleichterung bedeutet, sei es, weil der Fahrweg wegfällt oder ein 
privater Termin leichter zu bewerkstelligen ist.

Allerdings ist es notwendig, das es Rahmenregelungen für die mobile Arbeit gibt, einige gewerkschaftliche 
Forderungen sollten in allen Bereichen, in denen das möglich ist, in tarifliche Regelungen gegossen 
werden, wie z.B.

Recht auf Home-Office beibehalten

- Arbeitgeber muss sich erklären, wenn er ablehnt

Entscheidungsfreiheit

- Kein Zwang zum Home-Office

Im Betrieb muss ein privater Bereich erhalten bleiben

Die nötige technische Ausstattung muss der Arbeitgeber zur Verfügung stellen

- Arbeitsstättenverordnung

- Befähigung mit der Technik umzugehen

Betriebliches Gesundheits-Management

- zum Beispiel Online-Kurse

- Zugang zu Übungsvideos

- Aufklärung über gesundes Verhalten zuhause

Arbeitszeit

- Eventuell eine „schlaue“ Arbeitszeiterfassung, die Ruhezeiten und Pausen sichtbar macht

- Sensibilisierung auf Gesundheitsschutz und Ausbeutung (Zeit ist Geld)
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Antrag A 036: Recht auf Home-Office und dessen Gestaltung in 
den Bereichen, in denen das möglich ist
Antragsteller*in: Bezirksvorstand Mittelbaden-Nordschwarzwald
Status: Erledigt durch Antrag A 034
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 034

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 In Bereichen, in denen es möglich ist, sollen in den Tarifverträgen verbindliche
 2 Regelungen zum Recht und der Gestaltung von Home-Office aufgenommen werden.

Begründung

Nach dem die gesetzlichen Corona-Regelungen zum Home-Office ausgelaufen sind (zurzeit), wird in 
einigen Betrieben und Dienststellen versucht, die Zeit zurück zu drehen und kein mobiles Arbeiten mehr 
erlaubt. In der Pandemie hat sich gezeigt, dass in vielen Fällen das Arbeiten von zu Hause aus möglich ist 
und für viele Arbeitnehmer*innen eine Erleichterung bedeutet, sei es, weil der Fahrweg wegfällt oder ein 
privater Termin leichter zu bewerkstelligen ist.

Allerdings ist es notwendig, das es Rahmenregelungen für die mobile Arbeit gibt, einige gewerkschaftliche 
Forderungen sollten in allen Bereichen, in denen das möglich ist, in tarifliche Regelungen gegossen 
werden, wie z.B.

Recht auf Home-Office beibehalten

- Der Arbeitgeber muss sich erklären, wenn er ablehnt

Entscheidungsfreiheit

- Kein Zwang zum Home-Office

Im Betrieb muss ein privater Bereich erhalten bleiben

Die nötige technische Ausstattung muss der Arbeitgeber zur Verfügung stellen

- Arbeitsstättenverordnung

- Befähigung mit der Technik umzugehen

Betriebliches Gesundheits-Management

- zum Beispiel Online-Kurse

- Zugang zu Übungsvideos

- Aufklärung über gesundes Verhalten zuhause

Arbeitszeit

- Evtl. eine „schlaue“ Arbeitszeiterfassung, die Ruhezeiten und Pausen sichtbar macht

Sensibilisierung auf Gesundheitsschutz und Ausbeutung (Zeit ist Geld).
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Antrag A 037: Rahmenbedingungen für Gewerkschaftsarbeit in 
einer digitalisierten Welt schaffen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich dafür ein, das verbriefte physische, gewerkschaftliche
 2 Zutrittsrecht auch digital in Betrieben und Dienststellen sicherzustellen.
 3 Gleichzeitig müssen auch neue Formen des Arbeitskampfes im digitalen Zeitalter
 4 entwickelt werden („Home-Office-Streik“).

 5 Hier ist ebenfalls zu prüfen, wie Arbeitskampfaktivitäten im „Home-Office“ umsetzbar
 6 sind.

Begründung

In den letzten zwei bis drei Jahren hat die Arbeitswelt, auch durch die  Rahmenbedingungen der Corona-
Pandemie, einen Schub erhalten. Was gestern noch eine innovative  Zukunftsvision war, ist plötzlich 
Realität geworden.  

Digitalisierung findet nicht nur in den Betrieben und Dienststellen statt. Auch unsere gewerkschaftliche 
Arbeit muss sich mit den neuen Arbeitsformen verändern. Der Gewerkschaftsbegriff muss zukünftig auch 
in digitalen Umgebungen präsent werden.
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Antrag A 038: Mitgliederbonus
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichsvorstand C Stuttgart
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Der Bundesvorstand wird aufgefordert, bei künftigen Tarifverhandlungen einen
 2 Mitgliederbonus zum Beispiel in Form eines zusätzlichen Urlaubstages oder
 3 Bildungszeittages zu verhandeln und abzuschließen.

Begründung

Wir möchten die Spaltung und Entsolidarisierung in der Gesellschaft nicht weiter vorantreiben, aber wir 
sehen, dass viele Kolleg*innen, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind, meinen, sie müssten sich nicht 
wenigstens an Streiks beteiligen, weil sie so oder so in den Genuss der Tarifabschlüsse kämen.
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Antrag A 039: Mitgliedsvorteilsregelungen in Tarifverhandlungen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Einzelabstimmung

 1 In allen Forderungsfindungen zu Tarifverhandlungen in denen ver.di die Verhandlungen
 2 führt oder beteiligte Partnerin ist, muss zwingend eine Mitgliedsvorteilsregelung für
 3 unsere Mitglieder diskutiert werden. Im Falle der Nichtaufnahme in den
 4 Forderungskatalog muss eine schriftliche Begründung durch die Tarifkommission
 5 erfolgen.  

Begründung

§ 3 des Tarifvertragsgesetzes hebt die Mitgliedschaft bei der Tarifvertragspartei hervor. Daraus lässt sich 
die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft als explizite Grundlage für die Verhandlungen von Tarifverträgen 
in der Bundesrepublik Deutschland unterstreichen. Somit ist klar, dass ohne Mitglieder weder eine 
Gewerkschaft, noch Verhandlungen eines Tarifvertrages, möglich sind. Unsere Gewerkschaft selbst betitelt 
die Mitgliederwerbung als die politischste Aufgabe die ver.di momentan hat. Neben einer politischen 
Überzeugung sich gewerkschaftlich zu organisieren muss die Mitglied- und Kampfbereitschaft in 
Tarifverhandlungen für unsere Mitglieder spürbare Vorteile gegenüber nicht organisierten Beschäftigten 
haben. Das Bundesarbeitsgericht hat den Gewerkschaften die Rechtmäßigkeit einer Vorteilsregelung für 
dessen Mitglieder über die letzten Jahre immer wieder bestätigt. So heißt es zum Bespiel alleine die 
Tarifautonomie schließt aus, dass die Gewerkschaften alle Beschäftigten gleichermaßen in den 
Verhandlungen berücksichtigen muss. Der von der Rechtsprechung geschaffene Spielraum ist in allen 
Tarifverhandlungen auszuschöpfen, auch bei Flächentarifverträgen. Weil für diese Bereiche tarifliche 
Mitgliedervorteilsregelungen noch rechtlich umstritten sind, ist es die politische Aufgabe der ver.di vor dem 
Hintergrund der in der Literatur vertretenen befürwortenden Meinungen und der sich weiterentwickelnden 
Rechtsprechung zu Mitgliedervorteilsregelungen zukunftsgerichtet zu agieren. 

Es steht außer Frage, dass hiermit die Entscheidungsfindung der Tarifforderung durch die Mitglieder und 
die Beschlussfassung der ver.di-Tarifkommissionen nicht eingeschränkt oder in Frage gestellt werden soll. 
In jeder Verhandlung muss jedoch davon unabhängig das Thema Mitgliedervorteil benannt sein.
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Antrag A 039 -Ä001: Änderungsantrag zu A 039
Änderungsantrag zu A 039

Antragsteller*in: Margot Jäschke
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Einzelabstimmung

Zeile 1

 1 ver.di nimmt in seine Tarifpolitischen Grundsätze auf:

 2 In allen Forderungsfindungen zu Tarifverhandlungen in denen ver.di die Verhandlungen 
 2 führt oder beteiligte Partnerin ist, muss zwingend eine Mitgliedsvorteilsregelung für
 3 unsere Mitglieder diskutiert werden. Im Falle der Nichtaufnahme in den
 4 Forderungskatalog muss eine schriftliche Begründung durch die Tarifkommission
 5 erfolgen. 
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Antrag A 040: Mitgliedervorteilsregelung 
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz A Sachsen/Sachsen-Anhalt/

Thüringen
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Bei künftigen Tarifverhandlungen im Organisationsbereich Fachbereich A muss eine
 2 Mitgliedervorteilsregelung verhandelt werden.
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Antrag A 041: Zukünftige Tarifforderungen nur für ver.di-Mitglieder
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di organisiert, dass zukünftig Tarifforderungen nicht für alle Beschäftigten,
 2 sondern nur für ver.di-Mitglieder formuliert werden.

Begründung

Da ver.di-Verhandlungskommissionen nur von ihren Mitgliedern den Auftrag erhalten Verhandlungen 
durchzuführen, sollte dies auch in der Formulierung der Forderungen zum Ausdruck gebracht werden.

Außerdem wird durch die Formulierung „ver.di fordert für ihre Mitglieder …“ die Stellung der Mitglieder 
gestärkt. Des Weiteren wird dadurch die Wichtigkeit einer Mitgliedschaft unterstrichen.

Es kann mit dieser Formulierung auch klargestellt werden, dass ver.di nicht dafür verantwortlich ist, dass 
nichtorganisierte Beschäftigte von den Vorteilen der abgeschlossenen Tarifverträge profitieren. Der 
Mitnahmementalität würde sich ver.di damit entgegenstellen.
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Antrag A 042: Tarife für alle – mindestens für 80 Prozent aller 
Beschäftigten
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hamburg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 043, A 044

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Die Bundesregierung und der Bundestag, die Landesregierungen und -parlamente werden
 2 aufgefordert, den gesetzlichen Rahmen der Tarifarbeit so zu reformieren, dass er
 3 einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, die Tarifbindung in der Bundesrepublik
 4 Deutschland auf das Niveau von mindestens 80 Prozent aller Beschäftigten anzuheben.

 5 Wir erwarten einen umfassenden Aktionsplan:

 6
 7
 8
 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

Tariftreue muss flächendeckend und wirksam zur Voraussetzung von öffentlicher1. 
Auftragsvergabe und / oder (Wirtschafts-)Förderung gemacht werden - für alle
Gebietskörperschaften – Bund, Länder, Gemeinden und öffentliche Unternehmen und
Körperschaften.

Das Erwirken von Allgemeinverbindlichkeitserklärungen muss erleichtert und2. 
nachhaltig gestärkt werden.

Die Tarifverbände müssen gestärkt werden.3. 

OT-Mitgliedschaften (ohne Tarifbindung) in Arbeitgeberverbänden sind4. 
zurückzudrängen.

Tarifverträge müssen länger und weitreichender nachwirken.5. 

Tarifflucht muss unterbunden werden.6. 

Das Sonderarbeitsrecht der Kirchen muss abgeschafft, mindestens eingeschränkt,7. 
werden.

Importierte Ausbeutung, zum Beispiel in Lieferketten, muss bekämpft werden.8. 

 20 ver.di untermauert diese Forderungen mit einer Kampagne für #TV80prozent.

Begründung

Die Nöte einkommensschwacher Haushalte sind existenziell, doch auch in der klassischen Mittelschicht 
macht sich Angst breit. Steigende Inflation und Energiepreise treffen vor allem diejenigen, die von ihrer 
Arbeit leben müssen und kein Vermögen haben. Die galoppierende Inflation reißt riesige Löcher in jede 
Haushaltskasse. Gleichzeitig arbeitet bereits die Hälfte aller Beschäftigten in weitgehend ungeregelten 
Arbeitsverhältnissen. Das sind in der Bundesrepublik Deutschland 17 Millionen Menschen. Dabei war die 
„Soziale Marktwirtschaft“, geprägt von Flächentarifverträgen, die für fast alle Branchen galten, einst das 
Erfolgsmodell der Bundesrepublik Deutschland!
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Der Strukturwandel in der Arbeitswelt der letzten 30 Jahre aber hat die Position der Arbeitnehmerschaft 
gegenüber Arbeitgeberwillkür oder –fahrlässigkeit geschwächt. Mitbestimmung gerät zunehmend an die 
Grenze des Machbaren.

Das Ziel dieses Antrages ist es, die soziale Gerechtigkeit durch Ordnen des Arbeitsmarktes wieder zu 
stärken! Wir brauchen wieder Verlässlichkeit und Stabilität am Arbeitsmarkt durch Tarifverträge für alle! 
Für mehr Gute Arbeit! Für mehr faire Arbeitsbedingungen! Für mehr Wettbewerbsgerechtigkeit. Für mehr 
als 80 Prozent der Beschäftigten!

Die heutige Arbeitswelt ist geprägt von einem Trend zur Vereinzelung und einem schwächelnden 
Tarifvertragssystem – bei gleichzeitigem „Facharbeitermangel“.

Deshalb brauchen wir Schritte hin zu stabileren Löhnen und Gehältern, für mehr faire Arbeitsbedingungen 
und gute Arbeit. Und wir brauchen dieses Mehr an Tarifverträgen jetzt! Tarifverträge führen nachweislich 
nicht nur zu besserer Bezahlung und guten Arbeitsbedingungen, sondern auch zu einem faireren 
Wettbewerb unter den Unternehmen. Das ist gut für die ganze Wirtschaft und die Gesellschaft!

Gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne gibt es vor allem dann, wenn Arbeitgeberverbände und 
Gewerkschaften miteinander frei ausgehandelte Tarifverträge abschließen (Tarifautonomie). Verträge 
schaffen Verlässlichkeit!

Damit Tarifautonomie funktionieren kann, braucht es neben Gewerkschaften handlungsfähige 
Arbeitgeberverbände, die in ihren jeweiligen Branchen Standards setzen können.

Wir fordern, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, die Bundesregierung und den Bundestag auf, 
umgehend einen umfassenden Aktionsplan vorzulegen, der die Rahmenbedingungen so setzt, dass die 
Tarifbindung wieder von zurzeit 51 auf mindestens 80 Prozent aller Beschäftigten angehoben werden 
kann!

Wir brauchen einen Aktionsplan gegen die mit der Energieknappheit und anderen Kriegsfolgen 
importierte Inflation, gegen Abstiegsangst und Armut!

Mit dem Mindestlohn von 12,-- Euro, der dynamisch an 60 Prozent des Medianlohnes orientiert ist, haben 
Bürger*innen, Gewerkschafter*innen und Politiker*innen gemeinsam einen wichtigen Zwischenschritt zu 
mehr Lohngerechtigkeit erstritten. 12,-- Euro gesetzlicher Mindestlohn sind eine solide Basis für ein 
Voranschreiten aus dem Niedriglohnsektor hinaus – hin zu einer Entlohnung, die hilft, Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, der Armut entgegen zu wirken und auch im Alter den 
Lebensstandard besser sichern zu können.

Was wir jetzt ergänzend brauchen, sind dauerhafte und mehr faire Arbeitsbedingungen - oberhalb des 
Mindestlohnes!

Denn auch jenseits des Mindestlohnes wird das Geld sehr knapp. Die zu geringe Zahl an Tarifverträgen hat 
mit „Sozialer Marktwirtschaft“ nichts mehr zu tun.

Das sieht auch die Europäische Union so – und zwar über alle Ebenen hinweg: Parlament, Kommission und 
Ministerrat! Anfang Juni dieses Jahres hat die EU, auf Initiative der Bundesrepublik Deutschland, eine 
wegweisende Richtlinie beschlossen:

Alle EU-Mitgliedstaaten, die nicht über eine 80prozentige Tarifbindung verfügen, werden aufgefordert, 
einen Mindestlohn in Höhe von 60 Prozent des jeweiligen Medianlohnes zu installieren. Und diese 
Mitgliedstaaten sollen Aktionspläne entwickeln, die aufzeigen, wie sie die Tarifbindung auf 80 Prozent 
aller Beschäftigten steigern wollen!

Wer meint, dass Tarifverträge für 80 Prozent der Beschäftigten nicht machbar sein, der sei daran erinnert, 
dass 1998 noch 76 Prozent aller Beschäftigten in Westdeutschland mit Tarifverträgen fair geregelte 
Arbeitsverhältnisse hatten! Seitdem sinkt diese Quote rasant und bundesweit!
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Lohn- und gehaltsabhängig Beschäftigte verdienen heute – inflationsbereinigt - nicht mehr als vor 30 
Jahren. Ihre Kaufkraftsteigerung ist nahe Null. Gleichzeitig ist das ebenso berechnete Brutto-National-
Einkommen aber um 130 Prozent gestiegen! Es steht also bei der „Kaufkraftparität“ 130 zu 0 für 
Vermögende und Unternehmen. Das heißt aber auch, dass durchaus genug „Volksvermögen“ vorhanden 
ist, um Arbeitnehmer*innen fairer zu entlohnen.

Perspektivisch sogar bei Ein-, Zu- und Ankäufen im Ausland.

Deshalb fordern wir:

1. Bundesweit gültige Tariftreue-Gesetze!

Tariftreue muss flächendeckend zur Voraussetzung von öffentlicher Auftragsvergabe und/oder 
(Wirtschafts-)Förderung gemacht werden - für alle Gebietskörperschaften - Bund, Länder, Kommunen - 
sowie für öffentliche Unternehmen! Entsprechende Vergaberegeln, d.h. dass Aufträge nur noch an 
Unternehmen gegeben werden, die einen Tarifvertrag vorweisen können, müssen obligatorisch werden.

Leistungen der öffentlichen Hand zur Wirtschaftsförderung sollen an Tariftreue gebunden werden.

Alle öffentlichen Unternehmen und Unternehmen mit staatlicher Beteiligung sollen verpflichtet werden, 
Tarifverträge anzustreben, abzuschließen und / oder anwenden zu müssen.

2. Allgemeinverbindlichkeitserklärungen (AVE) müssen nachhaltig gestärkt werden!

Tarifverträge zwischen einer Gewerkschaft und einem Arbeitgeberverband müssen leichter als für die 
ganze Branche allgemeinverbindlich erklärt werden können, zum Beispiel durch Umkehr der 
Mehrheitserfordernisse im Tarifausschuss. Das heißt, wenn ein Arbeitgeberverband und eine Gewerkschaft 
sich auf einen Tarifvertrag geeinigt haben und beim Bundesarbeitsministerium den Antrag auf eine AVE 
gestellt, kann diese nur verweigert werden, wenn eine Mehrheit im paritätisch besetzten sechsköpfigen 
Tarifausschuss dem Antrag widerspricht.

3. Tarifverbände müssen gestärkt werden, weil sie notwendig sind!

Es soll geprüft werden, ob tarifgebundene Unternehmen, zum Beispiel steuerlich, gefördert werden 
können, zum Beispiel über einen anteiligen Erlass der Steuerschuld, zum Beispiel orientiert an 
Beschäftigtenzahl und Bruttolohnsumme. Ebenso ist die individuelle Mitgliedschaft von Beschäftigten, 
Studierenden oder Erwerbslosen in einer Gewerkschaft steuerlich oder anderweitig geldwert als 
besondere Leistung für den gesellschaftlichen Frieden anzuerkennen.

4. Zurückdrängen der OT-Mitgliedschaften!

Es ist zu prüfen, wie die OT-Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband, also ohne sich selbst an einen 
Tarifvertrag gebunden zu fühlen bzw. an einem solchen mitgewirkt zu haben, unattraktiv gemacht werden 
kann - nicht nur durch mehr allgemeinverbindliche Verträge.

5. Für ein Tarifvertragserstreckungsgesetz!

Tarifverträge müssen bei Verkauf oder Rechtsformwechsel von Unternehmen, Ausgründungen von 
Betrieben oder Outsourcing von Teilleistungen länger nachwirken.

6. Tarifflucht unterbinden!

Eine Auftragsvergabe an Sub-Unternehmen zum Zwecke der Tarifflucht muss unterbunden werden 
können.

7. Abschaffung des Kirchenarbeitsrechts!

Das tarifvertragsfeindliche, kirchliche Sonderarbeitsrecht muss, insbesondere mit Blick auf Kitas und 
Kliniken, abgeschafft werden, mindestens aber auf Geistliche mit Leitungsaufgaben beschränkt.

8. Gegen importierte Ausbeutung!
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Das Lieferkettengesetz soll gestärkt werden und das Lieferketten-Sorgfaltsplichten-Gesetz zügig und 
konsequent umgesetzt, um Profite aus Kinderarbeit und andere Formen der Ausbeutung beim Einkauf von 
Waren und Dienstleistungen zu unterbinden.
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Antrag A 043: Projekt Tarifbindung stärken
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hamburg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 042
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 042

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Der Bundesvorstand wird aufgefordert, in Anlehnung an die EU-Richtlinie 2022/2041 –
 2 angemessene Mindestlöhne –, für den Zeitraum von mindestens zwei Jahren eine
 3 Projektstelle zur Förderung der Rahmenbedingungen der Tarifbindung einzurichten und
 4 mit den erforderlichen Mitteln auszustatten. Es soll eine zügige Besetzung der
 5 Projektstelle erfolgen.

Begründung

Mit der Richtlinie (EU) 2022/2041 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 19. Oktober 2022 über 
angemessene Mindestlöhne in der Europäischen Union werden die Mitgliedstaaten nicht nur aufgefordert, 
angemessene Mindestlöhne zu etablieren, sondern ausdrücklich auch, Tarifverhandlungen so zu fördern 
und zu stärken, dass eine Tarifbindung für 80 Prozent der Beschäftigten erreicht werden kann. Diese 
Richtlinie soll innerhalb von zwei Jahren national umgesetzt werden. Danach sind von den Regierungen 
regelmäßig Fortschrittsberichte an die EU zu geben.

Diese Richtlinie ist zu begrüßen. Die gesetzlichen Möglichkeiten einzusetzen, die Tarifbindung in der 
Bundesrepublik Deutschland von aktuell etwa 50 Prozent wieder auf 80 Prozent (TV80Prozent) anzuheben, 
führte zu einer volkswirtschaftlich sinnvollen Erhöhung des Lohnniveaus und der Lohnquote, besseren 
Arbeitsbedingungen, einer Stabilisierung der Sozialversicherungssysteme und würde ver.di die 
Mitgliedergewinnung und –bindung erheblich erleichtern.

Mit der Förderung einer politischen Kampagne für eine höhere Tarifbindung soll die institutionalisierte 
Kraft der gemeinsamen Gestaltung der Arbeitsbedingungen gestärkt werden; denn diese wirkt attraktiv 
auf Noch-Nicht-Mitglieder und Mitglieder. Mit dieser fachbereichsübergreifenden Kampagne sollen primär 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Tarifarbeit der Fachbereiche verbessert werden. (Ausdrücklich 
nicht soll damit die Sinnhaftigkeit von Organizing-Projekten infrage gestellt werden.)

Die Bundesregierung, der Bundestag und gegebenenfalls der Bundesrat sind gefordert, einen 
umfassenden Aktionsplan zu erstellen, mit dem die Tarifarbeit gestärkt werden kann. ver.di ist gefordert, 
einen solchen Aktionsplan zu strukturieren und einzufordern und durch koordinierte Kampagnenarbeit 
permanenten Druck auf die Entscheidungsträger*innen aufzubauen.

Zu diesem Zweck ist eine geeignete Projektstelle zu schaffen. Diese Projektstelle soll die Kampagnenarbeit 
initiieren und koordinieren. Sie hat, in Abstimmung mit dem Ressort 1 und gegebenenfalls eigeninitiativ, 
Gesprächskontakte mit politischen Entscheider*innen, Gewerkschafter*innen und Verbandvertreter*innen 
zu koordinieren und zu initiieren sowie gegebenenfalls öffentlichkeitswirksam umzusetzen. Anknüpfend 
an die von Hamburg ausgehende, über fünf Jahre währende und erfolgreich zum Ergebnis geführte 
Kampagne für einen neuen Mindestlohn von 12,-- Euro sollen die bewährten Kontakte und Strukturen 
auch für diese TV80Prozent-Kampagne genutzt werden. Eine Entscheidung über diese Projektstelle soll bis 
zum Mai 2023 getroffen sein.
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Elemente eines umfassenden durch den Gesetzgeber umsetzbaren und von ver.di eingeforderten 
Aktionsplans sollten sein:

1. Tariftreue muss flächendeckend und wirksam zur Voraussetzung von öffentlicher Auftragsvergabe und / 
oder (Wirtschafts-)Förderung gemacht werden - für alle Gebietskörperschaften – Bund, Länder, 
Gemeinden und öffentliche Unternehmen und Körperschaften.

2. Das Erwirken von Allgemeinverbindlichkeitserklärungen muss erleichtert und nachhaltig gestärkt 
werden.

3. Die Tarifverbände müssen gestärkt werden.

4. OT-Mitgliedschaften in Arbeitgeberverbänden sind zurückzudrängen.

5. Tarifverträge müssen länger und weitreichender nachwirken.

6. Tarifflucht muss unterbunden werden.

7. Das Sonderarbeitsrecht der Kirchen muss abgeschafft, mindestens eingeschränkt, werden.

8. Importierte Ausbeutung, zum Beispiel in Lieferketten, muss bekämpft werden

Zu diesen 8 Punkten (und gegebenenfalls weiteren) soll die Projektstelle Vorschläge erarbeiten, eine 
Kampagne entwickeln und deren Umsetzung initiieren, um die politischen Entscheider*innen unter Druck 
zu setzen, so dass sie es nicht bei symbolischen Bekundungen und Einzelmaßnahmen belassen, sondern 
umfassend wirkungsvolle Maßnahmen ergreifen, um den Vorgaben der EU zu entsprechen:

„Förderung von Tarifverhandlungen zur Lohnfestsetzung:
Die Stärkung der Tarifverhandlungen ist eine Möglichkeit, Erwerbstätigenarmut zu bekämpfen und die 
Arbeitsbedingungen zu verbessern. Es hat sich gezeigt, dass der Anteil der Geringverdienenden in Ländern 
mit einer hohen Tarifbindung tendenziell niedriger ist. Zugleich liegen die Mindestlöhne dort in der Regel 
höher als in Ländern mit einer niedrigen tarifvertraglichen Abdeckung.“ (Angemessene Mindestlöhne in 
der EU - Consilium (europa.eu))

„Ein Ziel der Richtlinie besteht darin, die Zahl der Arbeitnehmer*innen zu erhöhen, die Gegenstand einer 
tariflichen Lohnfestsetzung sind. Um dieses Ziel zu erreichen, sollten die Länder die Kapazitäten der 
Sozialpartner für Tarifverhandlungen stärken. Wenn die tarifvertragliche Abdeckung beispielsweise unter 
einem Schwellenwert von 80 Prozent liegt, sollten die Mitgliedstaaten einen Aktionsplan zur Förderung 
von Tarifverhandlungen erstellen. Der Aktionsplan sollte einen klaren Zeitplan und spezifische 
Maßnahmen zur schrittweisen Erhöhung der tarifvertraglichen Abdeckung enthalten.“ (Rat verabschiedet 
EU-Rechtsakt über angemessene Mindestlöhne - Consilium (europa.eu)) 
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Antrag A 044: Tarife für alle – mindestens für 80 Prozent aller 
Beschäftigten
Antragsteller*in: Bundesarbeiter*innenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag A 042
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 042

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass die Bundesregierung und der Bundestag, die
 2 Landesregierungen und 
 3 -parlamente aufgefordert werden, den gesetzlichen Rahmen der Tarifarbeit so zu
 4 reformieren, dass er einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, die Tarifbindung in der
 5 Bundesrepublik Deutschland auf das Niveau von mindestens 80 Prozent aller
 6 Beschäftigten anzuheben.

 7 Wir erwarten einen umfassenden Aktionsplan:

 8
 9
 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

Tariftreue muss flächendeckend und wirksam zur Voraussetzung von öffentlicher1. 
Auftragsvergabe und / oder (Wirtschafts-)Förderung gemacht werden - für alle
Gebietskörperschaften – Bund, Länder, Gemeinden und öffentliche Unternehmen und
Körperschaften.

Das Erwirken von Allgemeinverbindlichkeitserklärungen muss erleichtert und2. 
nachhaltig gestärkt werden.

Die Tarifverbände müssen gestärkt werden.3. 

OT-Mitgliedschafen in Arbeitgeberverbänden sind zurückzudrängen.4. 

Tarifverträge müssen länger und weitreichender nachwirken.5. 

Tarifflucht muss unterbunden werden.6. 

Das Sonderarbeitsrecht der Kirchen muss abgeschafft, mindestens eingeschränkt,7. 
werden.

Importierte Ausbeutung, zum Beispiel in Lieferketten, muss bekämpft werden.8. 

Begründung

Die Nöte einkommensschwacher Haushalte sind existenziell, doch auch in der klassischen Mittelschicht 
macht sich Angst breit. Steigende Inflation und Energiepreise treffen vor allem diejenigen, die von ihrer 
Arbeit leben müssen und kein Vermögen haben. Die galoppierende Inflation reißt riesige Löcher in jede 
Haushaltskasse. Gleichzeitig arbeitet bereits die Hälfte aller Beschäftigten in weitgehend ungeregelten 
Arbeitsverhältnissen. Das sind in der Bundesrepublik Deutschland 17 Millionen Menschen. Dabei war die 
„Soziale Marktwirtschaft“, geprägt von Flächentarifverträgen, die für fast alle Branchen galten, einst das 
Erfolgsmodell der Bundesrepublik Deutschland!

Der Strukturwandel in der Arbeitswelt der letzten 30 Jahre aber hat die Position der Arbeitnehmerschaft 
gegenüber Arbeitgeberwillkür oder –fahrlässigkeit geschwächt. Mitbestimmung gerät zunehmend an die 
Grenze des Machbaren.
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Das Ziel dieses Antrages ist es, die soziale Gerechtigkeit durch Ordnen des Arbeitsmarktes wieder zu 
stärken! Wir brauchen wieder Verlässlichkeit und Stabilität am Arbeitsmarkt durch Tarifverträge für alle! 
Für mehr Gute Arbeit! Für mehr faire Arbeitsbedingungen! Für mehr Wettbewerbsgerechtigkeit. Für mehr 
als 80 Prozent der Beschäftigten!

Die heutige Arbeitswelt ist geprägt von einem Trend zur Vereinzelung und einem schwächelnden 
Tarifvertragssystem – bei gleichzeitigem „Facharbeitermangel“.

Deshalb brauchen wir Schritte hin zu stabileren Löhnen und Gehältern, für mehr faire Arbeitsbedingungen 
und gute Arbeit. Und wir brauchen dieses mehr an Tarifverträgen jetzt! Tarifverträge führen nachweislich 
nicht nur zu besserer Bezahlung und guten Arbeitsbedingungen, sondern auch zu einem faireren 
Wettbewerb unter den Unternehmen. Das ist gut für die ganze Wirtschaft und die Gesellschaft!

Gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne gibt es vor allem dann, wenn Arbeitgeberverbände und 
Gewerkschaften miteinander frei ausgehandelte Tarifverträge abschließen (Tarifautonomie). Verträge 
schaffen Verlässlichkeit!

Damit Tarifautonomie funktionieren kann, braucht es neben Gewerkschaften handlungsfähige 
Arbeitgeberverbände, die in ihren jeweiligen Branchen Standards setzen können.

Wir fordern Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, die Bundesregierung und den Bundestag auf, 
umgehend einen umfassenden Aktionsplan vorzulegen, der die Rahmenbedingungen so setzt, dass die 
Tarifbindung wieder von zurzeit 51 auf mindestens 80 Prozent aller Beschäftigten angehoben werden 
kann!

Wir brauchen einen Aktionsplan gegen die mit der Energieknappheit und anderen Kriegsfolgen 
importierte Inflation, gegen Abstiegsangst und Armut!

Mit dem Mindestlohn von 12,-- Euro, der dynamisch an 60 Prozent des Medianlohnes orientiert ist, haben 
Bürger*innen, Gewerkschafter*innen und Politiker*innen gemeinsam einen wichtigen Zwischenschritt zu 
mehr Lohngerechtigkeit erstritten. 12,-- Euro gesetzlicher Mindestlohn sind eine solide Basis für ein 
Voranschreiten aus dem Niedriglohnsektor hinaus – hin zu einer Entlohnung, die hilft, Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, der Armut entgegen zu wirken und auch im Alter den 
Lebensstandard besser sichern zu können.

Was wir jetzt ergänzend brauchen, sind dauerhafte und mehr faire Arbeitsbedingungen - oberhalb des 
Mindestlohnes!

Denn auch jenseits des Mindestlohnes wird das Geld sehr knapp. Die zu geringe Zahl an Tarifverträgen hat 
mit „Sozialer Marktwirtschaft“ nichts mehr zu tun.

Das sieht auch die Europäische Union so – und zwar über alle Ebenen hinweg: Parlament, Kommission und 
Ministerrat! Anfang Juni dieses Jahres hat die EU, auf Initiative der Bundesrepublik Deutschland, eine 
wegweisende Richtlinie beschlossen:

Alle EU-Mitgliedstaaten, die nicht über eine 80prozentige Tarifbindung verfügen, werden aufgefordert, 
einen Mindestlohn in Höhe von 60 Prozent des jeweiligen Medianlohnes zu installieren. Und diese 
Mitgliedstaaten sollen Aktionspläne entwickeln, die aufzeigen, wie sie die Tarifbindung auf 80 Prozent 
aller Beschäftigten steigern wollen!

Wer meint, dass Tarifverträge für 80 Prozent der Beschäftigten nicht machbar sein, der sei daran erinnert, 
dass 1998 noch 76 Prozent aller Beschäftigten in Westdeutschland mit Tarifverträgen fair geregelte 
Arbeitsverhältnisse hatten! Seitdem sinkt diese Quote rasant und bundesweit!

Lohn- und gehaltsabhängig Beschäftigte verdienen heute – inflationsbereinigt - nicht mehr als vor 30 
Jahren. Ihre Kaufkraftsteigerung ist nahe Null. Gleichzeitig ist das ebenso berechnete Brutto-National-
Einkommen aber um 130 Prozent gestiegen! Es steht also bei der „Kaufkraftparität“ 130 zu 0 für 
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Vermögende und Unternehmen. Das heißt aber auch, dass durchaus genug „Volksvermögen“ vorhanden 
ist, um Arbeitnehmer*innen fairer zu entlohnen.

Perspektivisch sogar bei Ein-, Zu- und Ankäufen im Ausland.

Deshalb fordern wir:

1. Bundesweit gültige Tariftreue-Gesetze!

Tariftreue muss flächendeckend zur Voraussetzung von öffentlicher Auftragsvergabe und / oder 
(Wirtschafts-)Förderung gemacht werden - für alle Gebietskörperschaften - Bund, Länder, Kommunen - 
sowie für öffentliche Unternehmen! Entsprechende Vergaberegeln, das heißt, dass Aufträge nur noch an 
Unternehmen gegeben werden, die einen Tarifvertrag vorweisen können, müssen obligatorisch werden.

Leistungen der öffentlichen Hand zur Wirtschaftsförderung sollen an Tariftreue gebunden werden.

Alle öffentlichen Unternehmen und Unternehmen mit staatlicher Beteiligung sollen verpflichtet werden, 
Tarifverträge anzustreben, abzuschließen und/oder anwenden zu müssen.

2. Allgemeinverbindlichkeitserklärungen (AVE) müssen nachhaltig gestärkt werden!

Tarifverträge zwischen einer Gewerkschaft und einem Arbeitgeberverband müssen leichter als für die 
ganze Branche allgemeinverbindlich erklärt werden können, zum Beispiel durch Umkehr der 
Mehrheitserfordernisse im Tarifausschuss. Das heißt, wenn ein Arbeitgeberverband und eine Gewerkschaft 
sich auf einen Tarifvertrag geeinigt haben und beim Bundesarbeitsministerium den Antrag auf eine AVE 
gestellt, kann diese nur verweigert werden, wenn eine Mehrheit im paritätisch besetzten sechsköpfigen 
Tarifausschuss dem Antrag widerspricht.

3. Tarifverbände müssen gestärkt werden, weil sie notwendig sind!

Es soll geprüft werden, ob tarifgebundene Unternehmen, zum Beispiel steuerlich, gefördert werden 
können, zum Beispiel über einen anteiligen Erlass der Steuerschuld, zum Beispiel orientiert an 
Beschäftigtenzahl und Bruttolohnsumme. Ebenso ist die individuelle Mitgliedschaft von Beschäftigten, 
Studierenden oder Erwerbslosen in einer Gewerkschaft steuerlich oder anderweitig geldwert als 
besondere Leistung für den gesellschaftlichen Frieden anzuerkennen.

4. Zurückdrängen der OT-Mitgliedschaften!

Es ist zu prüfen, wie die OT-Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband, also ohne sich selbst an einen 
Tarifvertrag gebunden zu fühlen bzw. an einem solchen mitgewirkt zu haben, unattraktiv gemacht werden 
kann - nicht nur durch mehr allgemeinverbindliche Verträge.

5. Für ein Tarifvertragserstreckungsgesetz!

Tarifverträge müssen bei Verkauf oder Rechtsformwechsel von Unternehmen, Ausgründungen von 
Betrieben oder Outsourcing von Teilleistungen länger nachwirken.

6. Tarifflucht unterbinden!

Eine Auftragsvergabe an Sub-Unternehmen zum Zwecke der Tarifflucht muss unterbunden werden 
können.

7. Abschaffung des Kirchenarbeitsrechts!
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Das tarifvertragsfeindliche, kirchliche Sonderarbeitsrecht muss, insbesondere mit Blick auf Kitas und 
Kliniken, abgeschafft werden, mindestens aber auf Geistliche mit Leitungsaufgaben beschränkt.

8. Gegen importierte Ausbeutung!

Das Lieferkettengesetz soll gestärkt werden und das Lieferketten-Sorgfaltsplichten-Gesetz zügig und 
konsequent umgesetzt, um Profite aus Kinderarbeit und andere Formen der Ausbeutung beim Einkauf von 
Waren und Dienstleistungen zu unterbinden.
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Antrag A 045: [Neue Empfehlung] Stärkung der Tarifbindung durch 
Stärkung des Tarifvorbehalts
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz B
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Einzelabstimmung

 1 Zur Stärkung der Tarifbindung ist das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) in § 77 Abs.
 2 3 Satz 1 (Tarifvorbehalt) zu ändern. Der Begriff „üblicherweise“ wird ersetzt durch
 3 eine präzise und rechtssichere Formulierung, die zukünftig den Abschluss von
 4 Betriebsvereinbarungen im Sinne des § 77 Abs. 3 BetrVG unmöglich macht und so die
 5 Konkurrenz zwischen Betriebsrät*innen und Gewerkschaft aufhebt. 

Begründung

ver.di ist erfolgreich in der Erschließung von Betrieben. Nicht selten wird die Erschließung verbunden mit 
dem Ziel, die Tarifbindung für eine tariflose Gesellschaft eines Betriebes herzustellen. Das Vorhaben 
wurde in der Vergangenheit und kann auch in Zukunft durch die Arbeitgeberseite konterkariert werden, 
indem Arbeitgeber mit Betriebsrät*innen während einer Tarifkampagne Betriebsvereinbarungen 
abschließen, um die Herstellung von Tarifbindung zu verhindern.

Der Begriff „üblicherweise“ ist zu unbestimmt und nicht (mehr) zeitgemäß. Er bedeutet im Wortsinn „hat 
sich eingebürgert“.

Die Rechtsprechung zu dem in § 77 Abs. 3 BetrVG lässt in bestimmten Konzernstrukturen und / oder 
Konstellationen von Flächentarifverträgen den Abschluss von Betriebsvereinbarungen zu, ohne dass hier 
der Tarifvorbehalt greift. „Die Vorschrift des § 77 Abs. 3 BetrVG will verhindern, dass Gegenstände, derer 
sich die Tarifvertragsparteien angenommen haben, konkurrierend – und sei es inhaltsgleich –
durch BV geregelt werden.“ (vergl. Fitting u.a., Kommentar zum BetrVG)

Die verfassungsrechtlich in Art. 9 Abs. 3 GG garantierte Vorrangkompetenz der Tarifvertragsparteien ist 
also zu sichern, die Errichtung einer betrieblichen Konkurrenzordnung durch den Abschluss 
entsprechender Betriebsvereinbarungen soll im Gegenzug verhindert werden.

Um die Erschließungsarbeit mit dem Ziel der Herstellung von Tarifbindung zu erleichtern und zum Erfolg 
zu führen, bedarf es einer Überarbeitung der gesetzlichen Bestimmung des Tarifvorbehalts.
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Antrag A 046: Stärkung der Tarifbindung
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz D Niedersachsen/Bremen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Der Bundesvorstand wird aufgefordert, sich bei der Bundesregierung für gesetzliche
 2 Regelungen einzusetzen, die im Ergebnis

 3 bezüglich Tarifstärkung1. 

 4
 5
 6

 7
 8
 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

Mehr Beschäftigte durch Tarifverträge schützen, wie es die neue EU-Richtlinie zu
Mindestlöhnen und Tarifbindung festlegt, auf die sich Europaparlament und
Ministerrat (das Gremium der Mitgliedstaaten) geeinigt haben;

über eine Reform des Tarifvertragsgesetztes hinaus unsere ehrenamtlichen
Kolleg*innen in den Tarifkommissionen - insbesondere dort, wo es keine
tariflichen Vereinbarungen gibt - vor Kündigung und Union Busting schützen;

Regelungen schaffen, wodurch unsere Ehrenamtlichen ihre Tätigkeit in den
Tarifkommissionen während ihrer Arbeitszeit mit einem Anspruch auf
Entgeltfortzahlung ausüben können;

sicher stellt, dass öffentliche Hilfen ausschließlich an tarifgebundene Betriebe
vergeben werden, weil Betriebe nicht Nettolohnoptimierung betreiben können,
Sozialkassen schwächen und gleichzeitig aber von der Allgemeinheit unterstützt
werden wollen.

 17 bezüglich Allgemeinverbindlichkeit 2. 

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

Das Antragsverfahren so ändern, dass der Antrag nicht mehr gemeinsam gestellt
werden muss
(zuerst muss der Antrag für das Erreichen einer Allgemeinverbindlicherklärung
[AVE] von beiden Tarifvertragsparteien gemeinsam gestellt werden. Gerade im
Handel sind die „Arbeitgebenden“ aus rein ideologischen Gründen nicht willens,
diesen Antrag zu stellen, selbst wenn es gelingt, das öffentliche Interesse zu
beschreiben. Es kommt also erst gar nicht zu einer Beratung in einem
Tarifausschuss);

den Abstimmungsmodus in den Tarifausschüssen so ändern, dass für das Erreichen
einer Allgemeinverbindlichkeit eine einfache Mehrheit ausreicht, Gleichstand im
Tarifausschuss heißt dabei Annahme der AVE.
(Sollte es zurzeit eine gemeinsame Antragstellung geben, reicht bisher ein
einfaches Votum, diese Allgemeinverbindlichkeit doch noch zu verhindern)

 31 bezüglich ergänzender Regelung zum Erreichen und Ausbau der Tarifbindung3. 

 32

 33

 34

Eine Anwendung des für sie gültigen Tarifvertrages für die*den Arbeitgeber*in
verpflichtend macht. Zum Beispiel indem ein Quorum eingeführt wird, wonach bei
nachweislicher Organisierung von XX Prozent der Belegschaft eines Betriebes
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 35

 36

 37

 38

 39

folgt, dass die*der Arbeitgeber*in den Tarifvertrag anwenden muss. 
(Während zurzeit die Arbeitgeber*innen einseitig ohne große Hürden darüber
entscheiden, ob sie Tarife anwenden oder nicht, haben Arbeitnehmer*innen nur die
Möglichkeit, durch langwierige Streiks in den „Genuss“ eines Tarifvertrages zu
kommen, selbst dies ist keine Garantie.)

 40 bezüglich Einhaltung von Tarifverträgen in Betrieben ohne Betriebsrat 4. 

 41

 42

 43

Zu mehr und besseren Kontrollen (nicht nur von Arbeitsverträgen, sondern auch
von Arbeitszeiterfassungen, Stundenzetteln und Dienstplänen) durch qualifizierte
Beamt*innen führen und bei Verstößen entsprechende Sanktionen zur Folge haben.
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Antrag A 047: Tarifabschlüsse müssen Inflation ausgleichen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 048, A 049, A 050

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Die aktuelle Inflationsrate bedeutet Reallohnverluste, die Geringverdiener*innen in
 2 besonderem Maße belasten, aber auch für Beschäftigte mit mittleren und höheren
 3 Einkommen stark spürbar sind. Dazu kommen zusätzliche Belastungen aufgrund der
 4 Corona-Krise und des Ukrainekrieges.

 5 Die Tarifpolitik von ver.di muss dieser Entwicklung in besonderem Maße Rechnung
 6 tragen.

 7 ver.di und die jeweiligen Tarifkommissionen streben Tarifabschlüsse an, die einen
 8 echten Inflationsausgleich ermöglichen und Reallohnverluste vermeiden. Das muss
 9 bereits bei der Forderungsfindung beachtet werden.

 10 ver.di setzt sich darüber hinaus dafür ein, dass insbesondere Menschen mit mittleren
 11 und niedrigen Einkommen finanziell entlastet werden und fordert daher für
 12 Verbraucher*innen:

 13 bezahlbare*n

 14

 15

 16

 17

Wohnraum

Energiekosten

ÖPNV

Lebensmittel

 18 sowie eine Möglichkeit der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

 19 ver.di fordert, dass

 20

 21

 22

 23

 24

Mindestlohn

Grundsicherung / Rente

BAföG

ALG II, Sozialhilfe

Pflegegeld und ähnliche Transferleistungen 

 25 jährlich mindestens um die Inflationsrate angehoben werden.

 26 Zur Finanzierung entsprechender Maßnahmen und zur Verbesserung der Einnahmesituation
 27 der öffentlichen Hand fordert ver.di die Einführung einer Übergewinnsteuer, Erhöhung
 28 von Erbschaftssteuer, Kapitalertragssteuer und Erhebung der Vermögenssteuer.

Begründung
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Diese Krise ist nicht unsere - nicht auf unserem Rücken!

Beschäftigte des Dienstleistungssektors sind besonders von der Inflation betroffen. Die schon vor der 
Wirtschaftskrise grassierenden Mängel und schlechten Arbeitsbedingungen sind seit langem bekannt. 
Somit ist eine Verschlechterung der Lebensverhältnisse für die Beschäftigten nicht nur zu befürchten, 
sondern klar abzusehen. Bereits 2021 sind die Tariflöhne durchschnittlich nur 1,7 Prozent gestiegen. Das 
bedeutete auch 2021 angesichts der steigenden Verbraucherpreise bereits einen Reallohnverlust. 
Begründet wurden ausgesetzte Tarifrunden und verhältnismäßig niedrige Abschlüsse häufig mit der 
Coronakrise und die damit einhergehende unsichere ökonomische Situation[1]. 

Angesichts des Krieges in der Ukraine haben wir es mit einer weiteren Krise zu tun, und die Inflationsrate 
wächst auch im Laufe des Jahres 2022 fleißig. Im ersten Quartal 2022 hatten wir es, wie das statistische 
Bundesamt im Mai 2022 erklärte, mit einem Reallohnverlust von 1,8% zu tun [2], im August 2022 befinden 
wir uns bei -4,4 Prozent [3]. Ähnlich wie bei der Coronakrise, die die Jahre 2020 und 2021 dominiert hat 
(und immer noch andauert) wird nun beschworen, dass "wir" gemeinsam den Gürtel enger schnallen 
müssen, da es uns allen gut gehe, wenn es der Wirtschaft gut geht. Gerne wird auch die Gefahr einer 
Lohn-Preis-Spirale heraufbeschworen, um unsere Forderungen zu delegitimieren.

Die letzten Krisenjahre haben jedoch gezeigt, dass es mit diesem Mythos nicht weit her ist: Während 
Unternehmen weiterhin fleißig Gewinne kassieren, zahlt die lohnabhängige Bevölkerung die Zeche - ob 
über Umlagen, steigenden Lebensmittel- und Energiekosten oder anhaltend schlechten oder sogar sich 
verschlechternden Arbeitsbedingungen. Das so häufig beschworene "wir" gibt es nicht, und auf den 
statistischen Beweis für das "Schreckgespenst" der Lohn-Preis-Spirale können wir wohl noch ewig warten.

Machtressourcen erschließen - kämpfen!

Diesen Mythen den Kampf anzusagen bedeutet, selbstbewusst Forderungen aufzustellen und 
Tarifauseinandersetzungen so zu führen, dass für die Beschäftigten eine tatsächliche Verbesserung 
zustande kommt. Aktuelle Tarifauseinandersetzungen wie beispielsweise die der Hafenarbeiter*innen hat 
gezeigt, dass Durchhaltevermögen sich lohnt und zu guten Ergebnissen führen kann. Selbstverständlich 
bedarf es hierfür in erster Linie eine entschlossene, kampfbereite Belegschaft.

Bezieher von Transferleistungen und Beschäftigte mit Einkommen auf Mindestlohnniveau - Leistungen 
anheben

Wir müssen uns besonders für die Empfänger*innen von Transferleistungen und Beschäftigte mit 
Einkommen auf Mindestlohnniveau einsetzen. Bei Maßnahmenpaketen zur Abfederung der Krise fallen 
diese häufig durch das Raster, obwohl sie von der aktuellen Preisentwicklung in besonderem Maße 
betroffen sind und über geringe materielle Ressourcen verfügen. Eine Anhebung der Regelsätze ist 
angesichts der steigenden Preise überfällig.

Im Oktober 2022 soll der gesetzliche Mindestlohn auf 12,-- Euro angehoben werden. Das ist ein wichtiger 
und richtiger Schritt. 12,-- Euro sind jedoch angesichts der Inflation schon jetzt überholt und nicht mehr 
ausreichend. Wir fordern daher einen Mindestlohn, der in der Lage ist, Menschen vor Armut trotz Arbeit zu 
schützen. Auch vor der Inflation war diese Zahl zu niedrig, um dieses Risiko ausschließen zu können.

[1]https://www.wsi.de/de/pressemitteilungen-15991-tariflohne-steigen-2021-durchschnittlich-um-1-7-
prozent-37450.htm

[2]https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/Realloehne-Nettoverdienste/_inhalt.html

[3]https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/nachrichten/verdienstrueckgang-realloehne-sinken-
im-fruehjahr-wegen-hoher-inflation-um-4-4-prozent/28634994.html
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Antrag A 048: Sofortige Existenzsicherung angesichts 
explodierender Inflation
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichskonferenz C Frankfurt am Main und Region
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 047
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 047

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich für die sofortige Existenzsicherung angesichts explodierender
 2 Preise und Inflation ein zum Beispiel durch einen gemeinsamen Tarifkampf der DGB-
 3 Gewerkschaften.

Begründung

Da die derzeitige Preisentwicklung und Inflation alle Arbeitenden der unteren und mittleren Tarifgruppen 
in existentielle Bedrängnis zu bringen droht, müssen die DGB-Gewerkschaften Tarifanpassungen 
entsprechend steigender Lebenshaltungskosten und sinkender Reallöhne gemeinsam (wie zum Beispiel 
den gemeinsamen Tarifverträgen für die Leiharbeit) erkämpfen.
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Antrag A 049: Bekämpfung von Reallohnverlusten in 
Inflationszeiten 
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 047
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 047

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di als Gesamtorganisation setzt sich zum Ziel, eine breite Diskussion über
 2 tarifliche Instrumente zum Ausgleich von Inflation und zur Verhütung von
 3 Reallohnverlust in ver.di zu führen.

Begründung

Aktuell erleben wir in der Bundesrepublik Deutschland eine Inflationsrate von bald über acht Prozent. 
Derzeit besteht die Gefahr, dass insbesondere steigende Kosten für Energie und Nahrungsmittel nicht nur 
Arbeitnehmer*innen ungemein belasten, sondern auch jegliche vor der Inflation verabredete 
Lohnsteigerung aufbrauchen. Aus diesem Grund gilt es nun ein besonderes Augenmerk auf die 
Bekämpfung von Reallohnverlusten auch durch die tarifliche Arbeit von ver.di zu legen. Um zwischen den 
vielen möglichen Instrumenten, auch solchen die kommende Inflationslagen abdämpfen sollen, den oder 
die besten Weg/e zu finden, muss es eine breite Diskussion innerhalb von ver.di geben. Nicht nur in 
Tarifkommissionen, sondern auch in der breiten Mitgliedschaft muss diese Diskussion stattfinden, um bei 
den kommenden Tarifauseinandersetzungen mehr Rückhalt für die Forderungen und eine noch größere 
Streikbereitschaft aufzubauen.
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Antrag A 050: Tarifpolitik für untere und mittlere Einkommen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 047
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 047

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich mit innovativen und zielgenauen Tarifverträgen verstärkt für die
 2 unteren und mittleren Einkommensbezieher*innen ein. 

 3 Insbesondere mittleren und niedrigen Einkommensbezieher*innen leiden überproportional
 4 durch die hohen Preissteigerungen bei Wohnen, Energie und Versorgungsgütern.

 5 Als Ausgleich sind daher ein kräftiger Einkommenszuwachs und entlastende soziale
 6 Tarifelemente notwendig.

 7
 8

 9
 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

Bei Lohn- und Gehaltsverhandlungen sind daher tabellenwirksame Festbeträge oder
Sonderzahlungen für diesen Personenkreis zu verhandeln.

Für Fahrten Wohnung Arbeitsplatz ist ein Ausgleich für die notwendige Mobilität
tariflich zu vereinbaren (kostenlose Jobtickets und Entschädigung für Benzin und
Diesel für die Mobilität im ländlichen Raum, solange keine klimaunschädlichen 
Verkehrsmittel zur Verfügung stehen).

Schaffung von Dienst- und Werkswohnungen in den Ballungszentren, um bezahlbaren
Wohnraum für Beschäftigte zu ermöglichen.

Förderung von genossenschaftlichen Wohnprojekten für Beschäftigte durch die
Arbeitgeber zum Beispiel durch die zu Verfügung Stellung von Grundstücken.

Anmieten von Beschäftigtenwohnungen durch den Arbeitgeber für eine Übergangszeit
für Arbeitnehmer*innen, die einen Wohnsitzwechsel für eine neue Arbeitsstelle
machen müssen.

Begründung

Die aktuelle Preissteigerung trifft besonders Haushalte von mittleren und unteren Einkommens 
Bezieher*innen besonders hart. Um keinen Verlust des Lebensstandards hinzunehmen zu müssen sind 
daher geeignete Instrumente des Lohnausgleiches finden. Dabei sollte die besondere Erschwernis in 
diesen Bereichen aufgegriffen und entlohnt werden. Die tariflichen Löhne müssen so hoch sein, dass einer 
späteren Altersarmut durch eine auskömmliche Rente gewährleistet ist.

Instrumente wie Arbeitszeitverkürzung oder Arbeitszeitumwandlung sind hierfür nicht direkt geeignet und 
dürfen nicht gegenseitig ausgespielt werden. Durch Unterstützung beim Fahraufwand zur Arbeitsstelle und 
dem Wohnen in Ballungsräumen gelingt es notwendige Arbeitskräfte für die Unternehmen und 
Dienststellen leichter zu finden. Dadurch werden auch die übrigen Beschäftigten entlastet, da freie Stellen 
endlich besetzt werden und damit die Arbeit besser verteilt wird.
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Antrag A 051: Inflation- Tarifrunden- geschlechterspezifische 
Gehaltsunterschiede
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saarland
Status: Erledigt durch Praxis / Zeitablauf
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Die Verantwortlichen in ver.di sollen bundesweit mit Blick auf die hohe Inflation und
 2 nach wie vor bestehenden geschlechterspezifischen Gehaltsunterschiede,

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9

darauf hinarbeiten, dass in allen Tarifrunden vor allem die unteren Gehalts- und
Lohngruppen profitieren;

darauf hinwirken, dass die ungleiche Bewertung der frauenspezifischen
Berufsgruppen abgeschafft wird;

sich in stark von Tarifflucht betroffenen Branchen für
Allgemeinverbindlichkeitserklärungen von Tarifverträgen einsetzen;

und sich für ein Recht auf Vollzeit für Teilzeitbeschäftigte einsetzen.

Begründung

Tarifverträge sind ein wichtiges Mittel, um die gleiche Bezahlung von Männer und Frauen voranzubringen. 
In Unternehmen mit Tarifbindung ist die Lohnlücke 36 Prozent geringer als in Unternehmen ohne 
Tarifbindung. Dennoch liegt der geschlechtsspezifische Gehaltsunterschied in der Bundesrepublik 
Deutschland noch bei 18 Prozent (Stand 2022).

Oftmals sind vor allem Frauen in den niedrigeren Lohn- und Gehaltsgruppen eingruppiert und dazu 
oftmals nur in Teilzeit. Dies führt zu finanziellen Abhängigkeiten, Altersarmut und mit Blick auf die hohe 
Inflation, werden ohne entsprechend höhere Löhne und Gehälter in den unteren Lohn- und 
Gehaltsgruppen und der Aufwertung von frauenspezifischen Berufsgruppen noch mehr Frauen als bisher 
davon betroffen bzw. auf weitere Sozialleistungen angewiesen sein. Tätigkeiten in denen überwiegend 
Frauen arbeiten, müssen daher endlich aufgewertet und besser bezahlt werden. Vor allem im Handel, der 
Pflege- und dem Erziehungsbereich, aber auch in anderen überwiegend weiblich besetzten Branchen und 
Tätigkeitsfeldern besteht nach wie vor Handlungsbedarf.
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Antrag A 052: Vermögenspreisinflation als Handlungsfeld für 
Gewerkschaften 
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di soll die Betrachtung des so genannten „verteilungsneutralen Spielraums“ und
 2 der Beurteilung von Reallohnsteigerungen in Tarifrunden erweitern, die Komponente der
 3 Vermögenspreisinflation. Ziel ist es die tatsächliche Kaufkraft von
 4 Arbeitnehmer*innen besser in die Diskussionen zu Forderungsfindung einzubringen und
 5 damit die tatsächlichen Lebensumstände besser zu berücksichtigen. 

Begründung

Die Inflationsraten anhand der definierten Warenkörbe, bilden nicht die vollständige Belastung von 
Arbeitnehmer*innen ab. In der Bundesrepublik Deutschland haben wir neben Handlungsfeldern in der 
Einkommensgerechtigkeit, insbesondere eine große Schieflage bei der Vermögensverteilung. 
Arbeitnehmer*innen sind heute darauf angewiesen, während des Erwerbslebens, einen 
existenzsichernden Vermögensstamm aufzubauen. Dieses Vermögen dient nicht einer ausschweifenden 
Lebensweise, sondern der Absicherung in Umbruchphasen, aber insbesondere auch dem Alter. Der 
Vermögenspreisindex bildet gut ab, wie es zunehmend schwieriger wird, dieses existenzsichernde 
Vermögen aufzubauen. Seit Jahren steigen die Vermögenspreise noch schneller als die Verbraucherpreise. 
Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hat diese Entwicklung seit der Finanzkrise 
beschleunigt. Der über weite Phasen niedrige Leitzins hat die Nachfrage nach Vermögensgütern als 
Anlagemöglichkeit deutlich verstärkt und damit die Schieflage bei der Vermögensverteilung ausgebaut 
und verfestigt. Dieser Preissprung ist besonders bei Immobilien spürbar. Hier sind Steigerungen von über 
9,8 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum Quartal Q3 2020 zu verzeichnen. Dieser Trend wird 
besonders durch den Investitionsdruck von großen Vermögen angeheizt, während Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern der Mittelschicht, der Zugang zu einem existenzsichernden Vermögensaufbau erschwert 
wird. Deutschland ist eines der Länder mit der größten Vermögensungerechtigkeit (siehe Grafik). Daher ist 
die Vermögenspreisinflation eine ernstzunehmende Größe, welche auch zur Wahrung des sozialen 
Friedens nicht mehr außer Acht gelassen werden kann. Verschärft zeigt sich dieses Thema in den neuen 
Bundesländern. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben durch die besonderen 
Erwerbsbiografien und durch die deutlich geringeren Erbschaftserwartungen, statistisch einen noch 
kleineren Vermögensstamm zur Verfügung. Durch die hohe Vermögenspreisinflation ist es in dieser 
Situation besonders schwierig einen absichernden Vermögensaufbau zu verfolgen. Die Berücksichtigung 
der Vermögenspreisinflation ist eine gute Ergänzung zur Betrachtung der Inflation und 
Produktivitätssteigerung in der gewerkschaftlichen Diskussion und trägt dazu bei die Lebenswirklichkeiten 
der Beschäftigten breiter abzubilden.
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Antrag A 053: Gegen Inflation wirkt nur die Tabelle! Für 
nachhaltige Lohnentwicklung!
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz B Hamburg
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Einzelabstimmung

 1 Mit der Einführung der Inflationsausgleich genannten steuerfreien Einmalzahlung von
 2 maximal 3.000,-- Euro erhöht sich auch der Druck auf unsere Tarifkommissionen, diese
 3 Zahlungen zu regulären Bestandteilen von Tarifabschlüssen zu machen. Obwohl dieses
 4 Geld vom Gesetzgeber explizit als zusätzliche Zahlung definiert wurde, kommen solche
 5 Forderungen sogar von Politikern mit Blick auf die kommenden Verhandlungen im
 6 öffentlichen Dienst.

 7 Einmalzahlungen - steuerfrei oder nicht - sind als Abschlussbestandteil immer
 8 problematisch, da sie stets zu Lasten der tabellenwirksamen Erhöhungen gehen.
 9 Spätestens in der nächsten Tarifrunde bedeutet dies ein Minus für die Kolleg*innen,
 10 da die Einmalzahlungen keinen dauerhaften neuen Tarifstand bedeuten, die Inflation
 11 aber sehr wohl dauerhaft steigt.

 12 Aus diesem Grund, auch um den Druck von unseren Tarifkommissionen zu nehmen, sich
 13 entgegen einer dauerhaft wirksamen Entgeltsteigerung auf Einmalzahlungen einzulassen,
 14 stellen wir fest, dass Einmalzahlungen zu Lasten der Tabelle grundsätzlich abzulehnen
 15 sind und fordert die Tarifkommissionen auf, zukünftig auf solche Regelungen in
 16 Tarifabschlüssen zu verzichten.
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Antrag A 053 -Ä001: Änderungsantrag zu A 053
Änderungsantrag zu A 053

Antragsteller*in: Taro Tatura
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Einzelabstimmung

Zeile 14 - 15

 12 Aus diesem Grund, auch um den Druck von unseren Tarifkommissionen zu nehmen, sich
 13 entgegen einer dauerhaft wirksamen Entgeltsteigerung auf Einmalzahlungen einzulassen, 

 14 stellen wir fest, dass Einmalzahlungen zu Lasten der Tabelle grundsätzlich abzulehnenzu vermeiden
 15  sind und fordert die Tarifkommissionen aufappelieren an unsere Tarifkommissionen, zukünftig auf 

solche Regelungen in 
 16 Tarifabschlüssen zu verzichten.

Begründung

Der Ursprungsantrag entstand in Hamburg als Initiativantrag und war daher etwas mit heißer Nadel 
gestrickt. Wir vermuten, dass die Empfehlung der Nichtbefassung mit dem Eingriff in die Autonomie der 
TKs begründet ist. Dieser Änderungsantrag ist der Versuch, das eigentliche Antragsbegehren beschließbar 
zu machen.
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Antrag A 054: Gleitende Lohnskala als Instrument der Bekämpfung 
von Reallohnverlusten
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz C Nordrhein-Westfalen
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Einzelabstimmung

 1
 2
 3
 4

 5
 6

 7
 8
 9

ver.di als Gesamtorganisation setzt sich zum Ziel, für alle Bereiche eine1. 
tarifvertraglich abgesicherte Vereinbarung mit den Arbeitgebern zu erreichen,
dass sämtliche Löhne automatisch entsprechend der Preissteigerung
tabellenwirksam erhöht werden (gleitende Lohnskala).

Für die diesbezügliche Diskussion in den Tarifkommissionen werden entsprechende2. 
Materialien erstellt und zur Verfügung gestellt.

Die regelmäßigen Entgelt-Tarifverhandlungen, in denen der Anteil an der3. 
Produktivitätssteigerung und am Umverteilungszuschlag verhandelt wird, bleiben
davon unberührt.

Begründung

Ein Ende der massiven Preissteigerungen der letzten Zeit ist nicht abzusehen. Zurzeit schaffen die reichen 
Staaten es mit Entlastungspaketen die Auswirkungen auf die Bevölkerung etwas abzufedern. Aber das 
Problem wird kein vorübergehendes sein und die Entlastungspakte sind endlich. Außerdem drohen die 
hierfür gemachten Schulden zu weiteren Einsparungen im öffentlichen Dienst zu führen. Viele 
Tarifverträge haben leider inzwischen lange Laufzeiten. Wenn Löhne nicht monatlich an die Inflation 
angepasst werden, bleibt die Lohnanpassung immer hinter der Verbraucherpreisinflation zurück. 
Insbesondere bei kurzfristig stark steigenden Preisen wie derzeit führt dies zu sofortigen, massiven 
Reallohnverlusten mit zum Teil schwerwiegenden Folgen für die Beschäftigten. Deswegen brauchen wir 
eine automatische Anpassung der Löhne entsprechend der Preissteigerungen auch während der 
laufenden Tarifverträge.

Erfahrungen mit vergleichbaren gesetzlichen Regelungen gibt es aus Italien, Frankreich, Belgien und 
Luxemburg, wobei wir durch eine tarifvertragliche Regelung als Gewerkschaft das Druckmittel des 
Arbeitskampfes sowie eine Kontrolle über die genaue Ausgestaltung und Umsetzung der Regelung haben. 
Perspektivisch sollte sich ver.di allerdings dafür einsetzen, dass die erkämpfte tarifvertragliche Regelung 
in einen gesetzlichen Inflationsausgleich auch für die Beschäftigten ohne Tarifbindung, für Rentner*innen 
und Arbeitssuchende etc. überführt wird.

Zu klären wäre noch, ob dies ab einem bestimmten Prozentsatz der offiziellen Inflationsrate oder 
vierteljährlich nach der Empfehlung einer Kommission, die einen Warenkorb beurteilt, geschieht.
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Antrag A 054 -Ä001: Änderungsantrag zu A 054
Änderungsantrag zu A 054

Antragsteller*in: Johannes Hermann
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Einzelabstimmung
Abstimmung Ja:

Nein:
Enthaltung:
Gültige Stimmen:

(54.088 %)
(45.912 %)

430
365

75
870

Zeile 1

 1 ver.di als Gesamtorganisation setzt sich zum Ziel,diskutiert für alle Bereiche eine 1. 
 2
 3
 4

tarifvertraglich abgesicherte Vereinbarung mit den Arbeitgebern zu erreichen,
dass sämtliche Löhne automatisch entsprechend der Preissteigerung
tabellenwirksam erhöht werden (gleitende Lohnskala).

Zeile 8 - 9

 7 Die regelmäßigen Entgelt-Tarifverhandlungen, in denen der Anteil an der 3. 

 8
 9

Produktivitätssteigerung und am Umverteilungszuschlag verhandelt wird, bleibsollen
davon unberührt bleiben.
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Antrag A 055: Aufwertung der frauendominierten Berufe durch ein 
einheitliches, diskriminierungsfreies und zeitgemäßes 
Entgeltsystem voranbringen. Den Worten endlich Taten folgen 
lassen – ver.di-Projektteam ins Leben rufen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hessen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 056, A 057

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Einzelabstimmung

 1 ver.di bringt mit allen gewerkschaftlichen Mitteln die nachhaltige und strukturelle
 2 Aufwertung der Berufe, in denen überwiegend weiblich gelesene Personen arbeiten, als
 3 gesamtgewerkschaftliche und gesamtgesellschaftliche Aufgabe voran.

 4 Hierzu soll auf ver.di-Bundesebene ein Projektteam gebildet werden, welches im Rahmen
 5 eines fachbereichsüberübergreifenden Projektes eine Mustervereinbarung mit einem
 6 geschlechtergerechten Arbeitsbewertungssystem und einer entsprechenden Entgeltordnung
 7 entwickelt.

 8 Das Bewertungssystem soll es zukünftig ermöglichen, bestehende Tarifverträge
 9 hinsichtlich ihres Diskriminierungspotenzials zu überprüfen und zukünftig in den
 10 unterschiedlichen Branchen von ver.di für eine diskriminierungsfreie Entgeltordnung
 11 genutzt werden.

 12 Das Projekt erfolgt unter wissenschaftlicher Begleitung und der Einbeziehung
 13 tarifpolitischer Expert*innen. Es ist mit personellen und finanziellen Ressourcen
 14 auszustatten. Alle Tarifverträge sollen hinsichtlich ihres Diskriminierungspotenzials
 15 geprüft werden und zukünftig sollen nur noch geschlechtergerechte Tarifverträge
 16 abgeschlossen werden.

Begründung

Einer der Gründe der seit vielen Jahren stagnierenden Lohnlücke zwischen Frauen und Männernvon 
durchschnittlich 20 Prozent ist die systematische Unterbewertung weiblicher Arbeit. Dieser Fakt wurde 
durch die Corona-Pandemie noch einmal offenkundig.

Die Auswertung des DGB-Index Gute Arbeit „Weiblich, Systemrelevant, Unterbezahlt“ legt anschaulich dar, 
dass den als systemrelevant klassifizierten Berufen im Verkauf, im Reinigungswesen, in der Pflege oder im 
Sozial-und Erziehungsbereich nicht nur der Frauenanteil von über 80 Prozent gemeinsam ist, sondern 
auch die überdurchschnittliche schlechte Bezahlung. Eine Bezahlung, die zum Beispiel schlechter ist, als 
die ebenfalls als systemrelevant eingestuften aber eher männlich dominierten Berufe in der Finanz-, 
Versicherungs-, Energie- und Wasserwirtschaft[i].

Der DGB–Klartext Nr. 09/21 stellt hierzu fest “Um die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen zu 
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schließen, müssen frauendominierte Berufe endlich besser bezahlt werden. Generell brauchen wir eine 
echte Aufwertung frauendominierter Berufe. Tarifverträge tragen dazu bei.“

Dass jedoch Tarifverträge, insbesondere die dazugehörigen Entgeltsysteme, sowie die unterschiedlichen 
Bewertungsmaßstäbe nicht unbedingt zu einer echten Aufwertung führen, ist in vielen wissenschaftlichen 
Untersuchungen und rechtlichen Gutachten dargelegt.[ii]

Wichtige Anforderungen in frauendominierten Berufen, wie Verantwortung für die Gesundheit und das 
Leben anderer sind dort nicht zu finden. Gleiches gilt für Ansteckungsgefahren, erschwerte 
Kontaktbedingungen, Tragen von einschränkender Schutzkleidung, Planen und Organisieren oder 
Einfühlungs- und Überzeugungsvermögen, oder etwa im Einzelhandel stets gleichbleibende Freundlichkeit 
verbunden mit dem Ausblenden eigener Gefühle.

Auch veränderte Anforderungen durch Umbrüche in der Arbeitswelt, wie zum Beispiel die fortschreitende 
Digitalisierung haben noch keinen generellen Einzug in die Eingruppierungskriterien gefunden.

Basis der Mustervereinbarung sollen die zum Teil seit vielen Jahren vorhandenen unter anderem durch 
die von Gewerkschaften beauftragten Analysen, wie zum Beispiel:

der Entgeltgleichheits-Check[iii]  des WSI der Hans-Böckler-Stiftung

die Studie Comparable Worth-Index[iv], der frauen- und gleichstellungsorientierten Wissenschaft sein, 
sowie europäische und deutsche Rechtsgrundlagen, wonach diskriminierungsfreie Tarifverträge folgendes 
gewährleisten müssen:

- Sie müssen durchschaubar sein.

- Sie müssen objektive Differenzierungskriterien enthalten.

- Die einzelnen Kriterien müssen diskriminierungsfrei ausgelegt werden.

- Sie dürfen für die Bewertung frauendominierter Arbeiten nicht andere Kriterien verwenden als für die 
Bewertung männerdominierter Arbeiten.

- Die Arbeit muss ihrem Wesen nach bewertet werden, das heißt alle für sie wesentlichen Anforderungen 
müssen berücksichtigt werden.[v]

Tarifverträge müssen daher den aktuellen Entwicklungen und Erkenntnissen entsprechend angepasst 
werden, um nachhaltig und strukturell die Arbeit der Beschäftigten in den frauendominierten Berufen 
aufzuwerten.

[i]  " Malte Lübker, Aline Zucco, Was ist wichtig? Die Corona-Pandemie als Impuls zur Neubewertung 
systemrelevanter Sektoren in: WSI-Mitteilungen, Seite 472 - 484 WSI, (2020)

[ii]  so in: Jochmann-Döll/Tondorf: Gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit? Die Entgeltordnung des 
Tarifvertrags der Länder (TV-L) auf dem Prüfstand, hrsg. von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 
2018

[iii] Das Prüfinstrumentarium Entgeltgleichheits-Check (eg-check.de) wurde im Jahr 2010 von Karin Tondorf 
und Andrea Jochmann-Döll entwickelt und wird seit 2017 auf der Homepage der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes beworben.

[iv] „Comparable Worth“ Arbeitsbewertungen als blinder Fleck in der Ursachenanalyse des Gender Pay 
Gaps?, Ute Klammer, Christina Klenner, Sarah Lillemeier , WSI-Study (2018)

[v] Regine Winter unter Mitarbeit von Gertraude Krell (1997): Aufwertung von Frauentätigkeiten. Ein 
Gutachten im Auftrag der ÖTV. Bundesfrauensekretariat. Stuttgart . Mittlerweile sind diese Anforderungen 
in § 4 Abs. 4 EntgTranspG enthalten.  
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Antrag A 056: Geschlechtsneutrale Neubewertung der Berufe
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Thüringen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 055
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 055

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Die ver.di-Tarifverantwortlichen und die Tarifkommissionen werden aktiv an der
 2 Beseitigung der Minderbewertung von so genannten Frauenberufen arbeiten, um die
 3 Einkommensschere, aufgezeigt im Gender Pay Gap, zwischen Männern und Frauen zu
 4 beseitigen.

 5 Als Arbeitsinstrument empfehlen wir den CWI (Comparable Worth Index), der als
 6 Grundlage zur Neubewertung der Berufe genutzt werden sollte.

Begründung

Frauen haben in der Krise das Leben in der Bundesrepublik Deutschland am stärksten gestaltet und 
geregelt. Es sind die Pflegenden, die Erzieher*innen, die Verkäufer*innen, die Lehrer*innen, die Mütter 
u.v.a., die nachweislich seit nunmehr zwei Jahren den Großteil leisten.

Die Krise schaut wie ein Brennglas auf die Probleme, die seit vielen Jahren die Benachteiligung von Frauen 
in diesem Land zeigen und nicht verändert wurden.

Zur Lösung der Probleme bei der Benachteiligung von Frauen muss eine geschlechtsneutrale 
Neubewertung aller Berufe schnellstens mit den Tarifkommissionen und dann den Arbeitgeberverbänden 
diskutiert und vorgenommen werden.

Berufe können mit dem Mittel des CWI sowohl nach Ausbildung, Arbeitsanforderungen und Belastung 
geschlechtsneutral bewertet werden.

Dieses Projekt ermittelt erstmals statistisch, inwieweit derzeit auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
ungleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit (work of comparable worth) gezahlt wird und inwiefern 
insbesondere für Frauen dadurch Einkommensnachteile entstehen und bietet gleichzeitig Werkzeug zur 
geschlechtsneutralen Bewertung von Berufen.

Rein rechtlich muss nicht nur für die gleiche Arbeit, sondern auch für gleichwertige Arbeit in deutschen 
Betrieben bzw. im Geltungsbereich eines Tarifvertrages ein gleiches Entgelt gezahlt werden. Das muss 
endlich auch durchgesetzt werden.
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Antrag A 057: Entgeltgleichheit in Tarifverträgen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 055
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 055

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di wird aufgefordert, in ihren Tarifverträgen für Entgeltgleichheit zu sorgen
 2 (gleiches Entgelt bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit für Frauen und Männer).
 3 Hemmnisse, die durch Elternzeiten, Pflegezeiten oder familiäre Beurlaubungen
 4 entstehen, müssen abgeschafft werden.

Begründung

Das Entgelttransparenzgesetz soll das Gebot des gleichen Entgeltes für Frauen und Männer bei gleicher 
oder gleichwertiger Arbeit durchsetzen.

Bei geltenden Tarifverträgen kann es vorkommen, dass Zeiten wie Elternzeit, Pflegezeit oder familiäre 
Beurlaubungen nicht oder nur teilweise anerkannt werden, was zu entsprechenden Entgeltungleichheiten 
führt.

Hiervon sind in erster Linie Frauen betroffen (siehe Fallbeispiel § 17 Abs. 3 Satz 2 + Satz 3 TVöD VKA). 
Unterbrechungen von über drei Jahren sind in der Berechnung der Erfahrungsstufen schädlich, ebenso 
Erziehungszeiten über fünf Jahren.
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Antrag A 058: Landes- und Bundesfreistellung für ehrenamtlich 
Tätige
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saarland
Status: Angenommen in geänderter Fassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme in geänderter Fassung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 059, A 060, A 061, A 062, A 063, A 064, A 065, A 066, A 067, A 068

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Einzelabstimmung

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass gesetzliche und tarifvertragliche Regelungen
 2 geschaffen bzw. erweitert werden, bezahlte Freistellungen für gewerkschaftliche
 3 Gremientätigkeiten auf allen Ebenen in Anspruch nehmen zu können.

Begründung

In vielen Branchen und Betrieben gelten zunehmend unterschiedliche Arbeitszeiten, so dass eine 
Terminfindung für gewerkschaftliches Ehrenamt nicht ohne weiteres für den „Feierabend“ terminiert 
werden kann. Die Belastungen der Beschäftigten werden immer größer und auch breiter. Dies zeigt sich 
vor allem in der abnehmenden Bereitschaft der Kolleg*innen sich aktiv an Gremiensitzungen zu 
beteiligen. Oft ist eine unbezahlte Freistellung nötig oder das Einbringen von Urlaubstagen. Um hier 
entgegenzuwirken ist es notwendig, dieses kulturelle Gut zu erhalten und über gesetzliche 
Freistellungsmöglichkeiten abzusichern. Auch eine Bundesfreistellung ist notwendig, alleine um auch die 
Bundesbeschäftigten nicht auszuschließen.
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Antrag A 058 -Ä001: Änderungsantrag zu A 058
Änderungsantrag zu A 058

Antragsteller*in: Rolf Uwe Harnisch
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Einzelabstimmung

Zeile 4

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass gesetzliche und tarifvertragliche Regelungen
 2 geschaffen bzw. erweitert werden, Freistellungen für gewerkschaftliche
 3 Gremientätigkeiten auf allen Ebenen, also auch für den bezirklichen 

 4 Fachbereichsvorstand, in Anspruch nehmen zu können.

Weiter setzt sich ver.di dafür ein, dass alle Tarifkommissionen der Fachbereiche A, B, C, D und E für 
jedes ver.di- Mitglied im jeweiligen Organisationsbereich tariflichen Anspruch auf Schutz vor 
Behinderungen betrieblicher Gewerkschaftsarbeit haben.

Förderliche Regelungen können sein:

Besonderer Schutz gegen Versetzung und Kündigung

Schutz bei gewerkschaftlicher Ansprache, Gremienarbeit / Verbot der Behinderung

Förderung der Bildung gewerkschaftlicher Strukturen

Erleichterter Zugang zu Räumlichkeiten des jeweiligen Betriebs / Verwaltung

Zur Verfügung stellen von (geschützten) digitalen Plattformen

für Betriebsgruppen, Vertrauensleute und Aktive, besonders in Betrieben und Verwaltungen in denen 
gewerkschaftliche Strukturen fehlen.

Die Betriebsparteien sollen entsprechende Regelungen in Betriebs- und Dienstvereinbarungen 
festschreiben.

Die genannten Tarifkommissionen sollen in Tarifverträgen Behinderungen betrieblicher 
Gewerkschaftsarbeit durch schützende Regelungen verhindern.

Die Betriebsparteien sollen entsprechende Regelungen in Betriebs- und Dienstvereinbarungen 
festschreiben.

Begründung

Auf Grundlage von §75 BetrVerfG dürfen Gewerkschaftsmitglieder wegen der Ausübung betrieblicher 
Gewerkschaftsarbeit nicht benachteiligt werden. Dieses Anliegen soll durch eine entsprechende 
Gesetzesinitiative oder -änderung abgesichert werden.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

125 / 331



Antrag A 059: Erhöhung der Freistellungskontingente für 
gewerkschaftliches Ehrenamt
Antragsteller*in: Bundesjugendkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 058
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 058

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich für eine Erhöhung der Freistellungskontingente für das
 2 gewerkschaftliche Ehrenamt ein.

 3 Dafür sollen zum Beispiel die bestehenden Regelungen in den Landesbeamt*innengesetzen
 4 sowie im Bundesbeamt*innenrecht verbessert werden. In Tarifrunden soll geprüft
 5 werden, inwieweit eine Erhöhung der Freistellungstage umgesetzt werden kann.
 6 Perspektivisch soll es eine allgemeingültige Freistellungsregelung geben, die in
 7 einer einheitlichen gesetzlichen Grundlage, die Mindeststandards festlegt, geregelt
 8 ist.

Begründung

Die Sitzungen von vielen Gremien gerade im Jugendbereich finden an den Wochenenden statt, da oftmals 
eine Freistellungsmöglichkeit fehlt. Wochenenden wurden durch die Gewerkschaft erkämpft, um sich von 
der Arbeitswoche zu erholen – stattdessen verbringen gerade Multifunktionär*innen die Vielzahl ihrer 
Wochenenden in der Gewerkschaft. Viele ehrenamtliche Kolleg*innen gehen uns durch diesen „Workload“ 
und die Wochenendstrukturen verloren. Um einen achtsamen Umgang mit der eigenen Zeit und auch der 
eigenen Gesundheit zu gestalten, wird ver.di sich dafür einsetzen, höhere Freistellungskontingente in allen 
Tarifbereichen zu schaffen und drängt perspektivisch auf eine einheitliche Regelung als (Bundes-)Gesetz, 
um keine weitere Spaltung analog des Bildungsurlaubes zu schaffen (Grüße gehen raus an Bayern und 
Sachsen).

Gerade in Organisationswahljahren müssen Multifunktionär*innen genau rechnen, wie sie ihr jeweiliges 
Freistellungskontingent für Konferenzen UND Gremiensitzungen timen. Dabei lebt die Gewerkschaftsarbeit 
vom Ehrenamt und nur durch dieses ist die Arbeit einer Gewerkschaft möglich. Danke an dieser Stelle für 
den Einsatz der vielen ehrenamtlichen Kolleg*innen, die ver.di mit Leben füllen. Ihr seid g r o ß a r t i g.

Eine erweiterte Freistellungsregelung hätte auch zur Folge, dass Kolleg*innen, die keine Montags-Freitags-
Woche haben ebenfalls profitieren könnten, da sie keine Schichten am Wochenende mehr umlegen 
müssten, um an gewerkschaftlichen Veranstaltungen teilnehmen zu können.

Selbstverständlich heißt eine Verlagerung weg von den Wochenenden nicht, dass der gewerkschaftliche 
Rahmen, der gerade zu Sitzungen der ver.di-Jugend dazugehört, verloren geht. So könnten Sitzungen 
weiterhin über mehrere Tage gehen, um auch einen Austausch außerhalb der Sitzungszeiten 
gewährleisten zu können.
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Antrag A 060: Gewerkschaftliche Bildung an allen Schulen in 
Bayern 
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichskonferenz A Allgäu mit den Landkreisen 

Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen
Status: Erledigt durch Antrag A 058
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 058

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Zukünftig wird wieder in allen Tarifbereichen ein verstärkter Fokus auf die
 2 ehrenamtliche Arbeit und insbesondere auf die Freistellungsmöglichkeiten und Schutz
 3 dieser ehrenamtlichen Arbeit gelegt. Deshalb soll in jeden Tarifvertrag die
 4 bezirkliche Arbeit berücksichtigt werden.

Begründung

Gewerkschaftliche Arbeit wird immer schwieriger da der Gesetzgeber wenig ermöglicht, um Kolleg*innen 
unter Fortzahlung des Entgelts für gewerkschaftliche Arbeit oder Seminare freizustellen. Wenn man nicht 
gerade Betriebsrat bzw. Personalrat ist, wird es schwer mit Kolleg*innen intensiver über die 
gewerkschaftliche Arbeit zu sprechen, diskutieren und auch für ver.di zu begeistern. Mehr 
Freistellungsmöglichkeiten und ein verbesserter Vertrauensleute-Schutz würde vieles verbessern und 
erleichtern, auch bei der Mobilisierung von Streiks. 
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Antrag A 061: Ehrenamtliche Arbeit vor Ort stärken im Tarifvertrag 
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Allgäu mit den Landkreisen Weilheim-Schongau 

und Garmisch-Partenkirchen
Status: Erledigt durch Antrag A 058
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 058

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 077

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Zukünftig wird wieder in allen Tarifbereichen ein verstärkter Fokus auf die
 2 ehrenamtliche Arbeit und insbesondere auf die Freistellungsmöglichkeiten und den
 3 Schutz dieser ehrenamtlichen Arbeit gelegt.

 4 Deshalb soll in jeden Tarifvertrag die bezirkliche Arbeit berücksichtigt werden.

Begründung

Gewerkschaftliche Arbeit wird immer schwieriger, da der Gesetzgeber wenig ermöglicht um Kolleg*innen 
unter Fortzahlung des Entgelts für gewerkschaftliche Arbeit oder Seminare freizustellen. Wenn man nicht 
gerade Betriebsrat bzw. Personalrat ist wieder es schwer mit Kolleg*innen intensiver über die 
gewerkschaftliche Arbeit zu sprechen, diskutieren und auch für ver.di zu begeistern. Mehr 
Freistellungsmöglichkeiten und ein verbesserter Vertrauensleuteschutz würde vieles verbessern und 
erleichtern auch bei der Mobilisierung von Streiks.
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Antrag A 062: Gewerkschaftliche Arbeit in die Tarifverträge
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Erledigt durch Antrag A 058
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 058

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 080

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich dafür ein und berücksichtigt dies in allen zukünftigen
 2 Tarifverhandlungen, dass weitere Möglichkeiten der Freistellung der Arbeit unter
 3 Lohnfortzahlung für die ehrenamtliche gewerkschaftliche Arbeit in Tarifverträgen
 4 geregelt sind. 

Begründung

Die Belastungen in der Berufswelt nehmen stetig zu. Gewerkschaftliche Arbeit, vor allem die 
ehrenamtlichen Ämter und Tätigkeiten sind wichtig und müssen weiter gestärkt werden. Aktuell gibt es 
Freistellungsmöglichkeiten ab Bezirksvorstandssitzungen im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD).

Für Bezirksfachbereichssitzungen gibt es dies nicht. Somit können nur ehrenamtliche Mitglieder*innen die 
in einer Interessenvertretung sind, eine Freistellung für diese Arbeit beantragen. Denn eine Gewerkschaft 
fällt und lebt durch ihre Mitglieder. Je mehr Mitglieder eine Gewerkschaft hat, umso stärker ist sie und 
kann bessere Bedingungen für ihre Mitglieder aushandeln.

Gewerkschaftsmitglieder beleben eine Gewerkschaft, schaffen Räume für Kreativität, politische Arbeit und 
Austausch untereinander. Doch in den letzten Jahren sind die Mitgliedszahlen eher stagnierend, wenn 
nicht sogar rückläufig.

Gerade im Jugendbereich wird es immer schwerer, neue Mitglieder zu gewinnen und dann noch zu 
ehrenamtlicher Arbeit zu bewegen. Vor allem im Fachbereich C, aber auch in anderen Fachbereichen 
müssen Mitglieder immer öfter auch an Sonn- und Feiertagen arbeiten. Selbst wenn sie wollten, wäre es 
ihnen also nicht möglich, sich ohne Arbeitszeit- und Lohnverlust gewerkschaftlich zu engagieren. Viele 
Arbeitsgruppen oder Veranstaltungen, die vormittags in der Woche oder am Wochenende liegen, können 
nicht besucht werden. Dadurch leidet nicht nur die Vielfalt und Kraft der Gewerkschaft, sondern auch die 
Attraktivität einer Gewerkschaft beizutreten, wenn man sich ja eh nicht engagieren kann.

Damit (junge) engagierte Menschen ihr Potenzial und ihre Kraft in ehrenamtliche Arbeit stecken können 
ohne einen Verlust zu erleiden, fordern wir deshalb eine Möglichkeit, sich komplett und unbegrenzt für 
ehrenamtliche Gewerkschaftsarbeit freistellen lassen zu können.
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Antrag A 063: Freistellungen für die Wahrnehmung ehrenamtlicher 
Aufgaben in der Gewerkschaft ver.di
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz A
Status: Erledigt durch Antrag A 058
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 058

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Alle ver.di-Tarifkommissionen setzen sich in Tarifverhandlungen zu bestehenden oder
 2 zukünftigen Tarifverträgen dafür ein, dass verbindliche Freistellungsregelungen für
 3 die Wahrnehmung ehrenamtlicher Aufgaben in ver.di vereinbart werden.

 4 ver.di-Mitglieder, die dem jeweiligen Tarifvertrag unterfallen für die Wahrnehmung
 5 ehrenamtlicher gewerkschaftlicher Aufgaben unter Fortzahlung des Entgelts von der
 6 Arbeit freigestellt werden.

Begründung

Gute Arbeit ist und bleibt das Leitbild von ver.di. Zeit bestimmt unser Leben und ist eine endliche 
Ressource. Mit der Erwerbsarbeit, ihrem Umfang und ihrer Lage wird auch bestimmt, welche Zeit für 
andere Lebensbereiche zur Verfügung steht. Dazu zählt auch das ehrenamtliche Engagement in der 
Gewerkschaft.

Steigendes Arbeitsvolumen beziehungsweise Arbeitsintensivierung ist für viele ein Hemmnis, sich über 
ihre Erwerbsarbeit hinaus gewerkschaftlich zu engagieren. Insbesondere Frauen sind aber von 
Doppelbelastungen der Erwerbs- und Familien- / Pflegearbeit betroffen.

Die Vereinbarkeit von Ehrenamt und Erwerbs- sowie Familien- bzw. Care-Arbeit kann nur erreicht werden, 
wenn eine Absicherung durch tarifvertragliche Regelungen erfolgt.

„Gute Arbeit“ und Work-Life-Balance hat Belastungen im Blick, die Forderung unterstützt die 
gesundheitsverträgliche Gestaltung von Arbeit, welcher Art auch immer und Ehrenamt.

Verankerte Freistellungsrechte für die Wahrnehmung ehrenamtlicher Aufgaben in der Gewerkschaft ver.di 
können zum einen die „Stärkung von unten“ beflügeln und dem allgemeinen Mitgliederschwund 
entgegenwirken.

Die Forderung ist ein Pluspunkt bei der Mitglieder- und Aktivengewinnung und stellt insgesamt einen 
Mehrwert für die Organisation dar.

Bereits bestehende tarifvertragliche Freistellungsregelungen für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes 
und der Post- und Telekomunternehmen und anderer Branchen bieten inhaltliche Bezugspunkte.
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Antrag A 064: Freistellung ohne Aufzählung konkreter Gremien
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz A Sachsen/Sachsen-Anhalt/

Thüringen
Status: Erledigt durch Antrag A 058
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 058

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 In den Tarifverträgen sollen sich zukünftig keine Auflistung konkreter Gremien für
 2 Freistellungsansprüche wiederfinden, sondern, dass der Verweis auf "satzungsgemäße
 3 ver.di-Gremien" als Grundlage für eine Freistellung ausreicht.

Begründung

Durch den neuen Namen des Fachbereiches A und die neuen Bezeichnungen insbesondere bei den 
Fachgruppen könnte es zur Nichtgewährung von Freistellungen für gewerkschaftliche Veranstaltungen 
kommen. Dies soll mit diesem Antrag verhindert werden.
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Antrag A 065: Freistellung für die Arbeit in ver.di Gremien in 
Tarifverträgen
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz B
Status: Erledigt durch Antrag A 058
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 058

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di soll bundesweit in Tarifverhandlungen auf die bezahlteFreistellung für die
 2 Arbeit in ver.di-Gremien hinwirken. Bereits existierenden Regelungen, die auf ver.di-
 3 Vorstände bezogenen sind, sollen geändert und erweitert werden.

Begründung

Die Freistellung dient der Aufrechterhaltung und Sicherstellung der Beschlussfähigkeit der Gremien.
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Antrag A 066: Freistellungsregelungen für gewählte Mitglieder 
satzungsgemäßer ver.di-Gremien
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Status: Erledigt durch Antrag A 058
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 058

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di und besonders die Tarifverantwortlichen in ver.di werden aufgefordert, bei
 2 allen Tarifverhandlungen darauf hin zu wirken, dass die Kolleg*innen, die in
 3 satzungsgemäße Gremien der ver.di gewählt werden, für bis zu zehn Arbeitstage im
 4 Kalenderjahr, unter Fortzahlung der Vergütung freigestellt werden.

Begründung

Immer wieder müssen wir erleben, dass satzungsgemäße Gremien ihre Arbeit nur erschwert erbringen 
können, weil Mitglieder aufgrund ihrer Tätigkeit an den Sitzungen nicht teilnehmen können. Oft sind 
Beschlüsse und der notwendige Austausch dazu nicht möglich. Die Motivation für das Ehrenamt 
schwindet bei den Betroffenen. Dies gilt es zu verhindern. Die Bereitschaft ein Ehrenamt zu übernehmen, 
muss auch in Tarifverträgen berücksichtigt werden.
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Antrag A 067: Freistellungsregelungen für gewählte Mitglieder 
satzungsgemäßer ver.di-Gremien
Antragsteller*in: Bundesarbeiter*innenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag A 058
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 058

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di und besonders die Tarifverantwortlichen in ver.di werden aufgefordert, bei
 2 allen Tarifverhandlungen darauf hinzuwirken, dass die Kolleg*innen, die in
 3 satzungsgemäße Gremien von ver.di gewählt werden, mindestens zehn Arbeitstage im
 4 Kalenderjahr, unter Fortzahlung der Vergütung freigestellt werden.

Begründung

Immer wieder müssen wir erleben, dass satzungsgemäße Gremien ihre Arbeit nur erschwert erbringen 
können, weil Mitglieder aufgrund ihrer Tätigkeit an den Sitzungen nicht teilnehmen können. Oft sind 
Beschlüsse und der notwendige Austausch dazu nicht möglich. Die Motivation für das Ehrenamt 
schwindet bei den Betroffenen. Dies gilt es zu verhindern. Die Bereitschaft, ein Ehrenamt zu übernehmen, 
muss auch in Tarifverträgen berücksichtigt werden.
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Antrag A 068: Erhöhung der Freistellungskontingente für 
gewerkschaftliches Ehrenamt
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Erledigt durch Antrag A 058
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 058

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich für eine Erhöhung der Freistellungskontingente für das
 2 gewerkschaftliche Ehrenamt ein.

 3 Perspektivisch soll es eine allgemeingültige Freistellungsregelung geben, die in
 4 einer einheitlichen gesetzlichen Grundlage, die Mindeststandards festlegt, geregelt
 5 ist.

Begründung

Die Sitzungen von vielen Gremien gerade im Jugendbereich finden an den Wochenenden statt, da oftmals 
eine Freistellungsmöglichkeit fehlt. Wochenenden wurden durch die Gewerkschaft erkämpft, um sich von 
der Arbeitswoche zu erholen – stattdessen verbringen gerade Multifunktionär*innen die Vielzahl ihrer 
Wochenenden in der Gewerkschaft. Viele ehrenamtliche Kolleg*innen gehen uns durch diesen „Workload“ 
und die Wochenendstrukturen verloren. Um einen achtsamen Umgang mit der eigenen Zeit und auch der 
eigenen Gesundheit zu gestalten, wird ver.di sich dafür einsetzen, höhere Freistellungskontingente in allen 
Tarifbereichen zu schaffen und drängt perspektivisch auf eine einheitliche Regelung als (Bundes-)Gesetz, 
um keine weitere Spaltung analog des Bildungsurlaubes zu schaffen (Grüße gehen raus an Bayern und 
Sachsen).

Gerade in Organisationswahljahren müssen Multifunktionär*innen genau rechnen, wie sie ihr jeweiliges 
Freistellungskontingent für Konferenzen UND Gremiensitzungen timen. Dabei lebt die Gewerkschaftsarbeit 
vom Ehrenamt und nur durch dieses ist die Arbeit einer Gewerkschaft möglich. Danke an dieser Stelle für 
den Einsatz der vielen ehrenamtlichen Kolleg*innen, die ver.di mit Leben füllen. Ihr seid g r o ß a r t i g.

Eine erweiterte Freistellungsregelung hätte auch zur Folge, dass Kolleg*innen, die keine Montags-Freitags-
Woche haben ebenfalls profitieren könnten, da sie keine Schichten am Wochenende mehr umlegen 
müssten, um an gewerkschaftlichen Veranstaltungen teilnehmen zu können.

Selbstverständlich heißt eine Verlagerung weg von den Wochenenden nicht, dass der gewerkschaftliche 
Rahmen, der gerade zu Sitzungen der ver.di-Jugend dazugehört, verloren geht. So könnten Sitzungen 
weiterhin über mehrere Tage gehen, um auch einen Austausch außerhalb der Sitzungszeiten 
gewährleisten zu können.
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Antrag A 069: Mehr Arbeitsbefreiung für Seminare etc.
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz A Baden-Württemberg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 070, W 090

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di investiert verstärkt in gewerkschaftliche Bildungsarbeit, um eine bessere
 2 Bildung und Haltearbeit der Gewerkschaftsmitglieder gewährleisten zu können.

 3 ver.di setzt sich dafür ein, tarifvertraglich Arbeitsbefreiungen für
 4 gewerkschaftliche Tätigkeiten zu verhandeln und dort, wo schon bestehende
 5 Arbeitsbefreiungstage existieren, diese auszuweiten, mit dem Ziel unbefristete
 6 Arbeitsbefreiung für gewerkschaftliche Tätigkeiten zu erreichen.

Begründung

Gewerkschaftliche Bildungsarbeit ist zunehmend immer schwieriger, wie zum Beispiel in der Deutschen 
Telekom AG, da die bisherigen sechs Tage Sonderurlaub / Arbeitsbefreiung für Seminare oder sonstiges 
bei weitem nicht ausreichen, um eine gute gewerkschaftlich bezogene Arbeit für Ehrenamtliche zu 
gewährleisten.

Denn der Wandel der Zeit hat gezeigt, dass diese sehr schnell vergriffen sind. Daher bedarf es dringend 
einer Erhöhung von weiteren sechs Tagen Arbeitsbefreiung.

Das Problem bei den bisherigen sechs Tagen Arbeitsbefreiung ist, wenn man sich ein bisschen aktiv bei 
ver.di einbringt, die Tage teilweise innerhalb zwei Monate schon verbraucht sind. Dies betrifft vor allem 
Ehrenamtliche mit Spitzenmandaten innerhalb der Gremien. Somit würde man einen Anreiz schaffen, dass 
sich mehr Mitglieder innerhalb der Gewerkschaft engagieren, um flächendeckend Mitglieder zu werben 
oder andere Tätigkeiten für ver.di zu vollbringen. 

Um diesen Kolleg*innen eine weitere Stütze bzw. Hilfe anbieten zu können sollte es ein unabdingbares 
sein, die Arbeitsbefreiung um weitere sechs Tage zu erhöhen. Hierdurch kann dann ein besserer Spielraum 
entstehen, um gewerkschaftliche Haltearbeit zu leisten oder praxisnahe Bildungsarbeit erfolgreich 
durchzuführen. Zudem würden wir die ehrenamtlichen Kolleg*innen ein Problem entziehen, sodass diese 
weiterhin eine wertvolle Arbeit für uns verrichten können.
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Antrag A 070: Mehr Arbeitsbefreiung für Seminare etc.
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Erledigt durch Antrag A 069
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 069

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di investiert verstärkt in gewerkschaftliche Bildungsarbeit, um eine bessere
 2 Bildung und Haltearbeit der Gewerkschaftsmitglieder gewährleisten zu können.

 3 ver.di setzt sich dafür ein, tarifvertraglich Arbeitsbefreiung für gewerkschaftliche
 4 Tätigkeiten zu verhandeln und dort, wo schon bestehende Arbeitsbefreiungstage
 5 existieren, diese auszuweiten, mit dem Ziel unbegrenzte Arbeitsbefreiung für
 6 gewerkschaftliche Tätigkeiten zu erreichen.

Begründung

Gewerkschaftliche Bildungsarbeit ist zunehmend immer schwieriger, wie zum Beispiel in der Deutschen 
Telekom AG, da die bisherigen sechs Tage Sonderurlaub / Arbeitsbefreiung für Seminare oder sonstiges 
bei weitem nicht ausreichen, um eine gute gewerkschaftlich bezogene Arbeit für Ehrenamtliche zu 
gewährleisten.

Denn der Wandel der Zeit hat gezeigt, dass diese sehr schnell vergriffen sind. Daher bedarf es dringend 
einer Erhöhung von weiteren sechs Tagen Arbeitsbefreiung.

Das Problem bei den bisherigen sechs Tagen Arbeitsbefreiung ist, wenn man sich ein bisschen aktiv bei 
ver.di einbringt, die Tage teilweise innerhalb zwei Monate schon verbraucht sind. Dies betrifft vor allem 
Ehrenamtliche mit Spitzenmandaten innerhalb der Gremien. Somit würde man einen Anreiz schaffen, dass 
sich mehr Mitglieder innerhalb der Gewerkschaft engagieren, um flächendeckend Mitglieder zu werben 
oder andere Tätigkeiten für ver.di zu vollbringen. 

Um diesen Kolleg*innen eine weitere Stütze bzw. Hilfe anbieten zu können, sollte es ein unabdingbares 
sein, die Arbeitsbefreiung um weitere sechs Tage zu erhöhen. Hierdurch kann dann ein besserer Spielraum 
entstehen, um gewerkschaftliche Haltearbeit zu leisten oder praxisnahe Bildungsarbeit erfolgreich 
durchzuführen. Zudem würden wir die ehrenamtlichen Kolleg*innen ein Problem entziehen, sodass diese 
weiterhin eine wertvolle Arbeit für uns verrichten können.
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Antrag A 071: Festgeld bei Tarifverhandlungen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Tabellenwirksame Festgeld-Forderungen werden in Zukunft als gleichwertige Alternative
 2 zu linearen, das heißt prozentualen, Entgelterhöhungen eingebracht und abgestimmt.

 3 Dazu soll insbesondere das entsprechende Formular zur Kommunikation der erhobenen
 4 Forderungselemente überarbeitet und im Rahmen der Forderungsfindung Informationen zum
 5 verteilungsneutralen Spielraum sowohl in prozentualer Hinsicht als auch in Form von
 6 Festgeld bereitgestellt werden.

Begründung

Prozentuale Tariferhöhungen verringern die Einkommensschere nicht, sondern zementieren sie. 
Gleichzeitig werden, wie die Forschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung gezeigt hat, gerade 
Beschäftigte aus den unteren und mittleren Einkommensgruppen besonders stark durch die gegenwärtig 
hohe Inflation belastet. Dabei waren es eben diese Kolleg*innen in systemrelevanten Bereichen – 
insbesondere natürlich im Gesundheitssektor, aber zum Beispiel auch im Sozial- und Erziehungsdienst, 
dem Reinigungswesen und im Verwaltungsbereich – die in den vergangenen Jahren die Gesellschaft am 
Laufen gehalten haben, häufig unter erhöhter Arbeitsbelastung und signifikantem gesundheitlichen 
Risiko. Angesichts der progressiven Verteilungswirkung von Festgeld, die helfen kann, die Belastungen 
durch stark steigende Preise fairer zu verteilen und um die moralische Anerkennung der Leistung der 
Beschäftigten gerade in unteren und mittleren Einkommensgruppen, die während Corona gewachsen ist, 
auch in Form höherer Löhne materiell widerzuspiegeln, muss eine offene Diskussion über 
Festgeldforderungen ermöglicht werden. Das ist nicht zuletzt eine Frage der gewerkschaftlichen 
Solidarität. Die Festlegung auf prozentuale Entgelterhöhungen durch die Form der Forderungsfindung 
(dass also zum Beispiel Festgeldforderungen auf dem Formular nur als optionale Ergänzung zu 
prozentualen Tarifforderungen erhoben und dass weitergehende Initiativen wegmoderiert wurden), hat 
demgegenüber in der Vergangenheit bereits zu der Wahrnehmung geführt, dass die freie demokratische 
Aushandlung von Forderungen strukturell beschnitten wird.
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Antrag A 072: Zukünftige Tarifabschlüsse
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz A
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Einzelabstimmung

 1 Den ver.di-Tarifkommissionen wird empfohlen:

 2
 3

 4

 5
 6

 7
 8

zukünftig Tarifabschlüsse anzustreben, die über der Inflationsrate liegen und
möglichst Laufzeiten von maximal 12 Monaten zu vereinbaren,

gemeinsam für Flächen- und Branchentarifverträge zu kämpfen,

die Reintegration von tarifungebundenen Betrieben in Branchentarife
voranzutreiben und durchzusetzen,

Tarifkämpfe zu koordinieren und zu verbinden – zum Beispiel durch gemeinsame
Streikkundgebungen, -tage und -versammlungen, Demonstrationen und so weiter.

Begründung

Wir dürfen keine Abwälzung der Krisenkosten auf die arbeitende Bevölkerung und keinen Abbau von 
sozialen Standards und Errungenschaften zulassen!

Um organisierte und nicht-organisierte Kolleg*innen für uns und kommende Kämpfe zu gewinnen, müssen 
jetzt offensive Vorschläge zur Abwendung der bereits beginnenden sozialen Krise gemacht werden.

Seit 2021 steigt die Inflationsrate, immer wieder gibt es Nachrichten über Preiserhöhungen. Gleichzeitig 
drohen mit dem Krieg in der Ukraine und den Maßnahmen dagegen – wie den Sanktionen gegen Russland 
– massive Einschnitte in den Lebensstandard der großen Masse der Erwerbstätigen auf der ganzen Welt. 
Die aktuelle Inflationsrate von über sieben Prozent in der Bundesrepublik Deutschland kann sich sogar 
noch deutlich erhöhen.

Die abnehmende Tarifbindung und die Auflösung der Flächentarife haben gemeinsam mit dem 
Mitgliederschwund die Kolleg*innen in eine schlechte Ausgangslage gebracht, um auf die aktuellen 
Entwicklungen mit Entgeltabschlüssen zu reagieren, die die Inflation ausgleichen. Die langen Laufzeiten 
und die damit verbundene Friedenspflicht bindet uns die Hände, um auf die Absenkung der Reallöhne zu 
reagieren.

Statt für 24 oder mehr Monate die „Ruhe“ gesichert zu haben, wird der Verlust des Lebensstandards 
„gesichert“. Die Gewerkschaft ist wie nie zuvor in den letzten Jahren gefragt, ein Angebot an alle 
Organisierten und (noch) nicht Organisierten zu machen, um für ihre Interessen zu kämpfen.

Die Gewerkschaften dürfen nicht nur kommentieren. Angesichts der dramatischen Lage ist es dringend 
nötig, in Aktion zu kommen. Große Demonstrationen in allen großen Städten, angefangen mit 
gemeinsamen Mobilisierungen und die Koordinierung in laufenden und bevorstehenden Tarifrunden, 
sollten Ausgangspunkt für betriebs-, branchen- und gewerkschaftsübergreifende Aktionen sein. Im Vorfeld 
sollte in den Betrieben auf Versammlungen diskutiert und breit mobilisiert werden.
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Antrag A 073: Keine Schlechterstellung von ver.di-Mitgliedern
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz A
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Die Tarifkommissionen in ver.di  werden aufgefordert, zukünftig keinerlei
 2 Tarifverträge abzuschließen, welche die ver.di-Mitglieder in unseren Betrieben und
 3 Einrichtungen schlechter stellen als die Mitglieder von anderen (konkurrierenden)
 4 Gewerkschaften und Organisationen.

Begründung

Bei Abschluss des Tarifvertrages COVID im Jahr 2020 hatten alle in unseren Betrieben und Einrichtungen 
vertretenen Gewerkschaften einen gleichen / ähnlichen Aufstockungsbetrag zum Kurzarbeitergeld in ihren 
jeweiligen Tarifverträgen ausgehandelt / festgeschrieben. Dieses galt bis zum 31. Dezember 2020.

Ab diesem Datum gab es unterschiedliche Aufstockungsbeträge in den jeweiligen Tarifverträgen der drei 
anderen Kunstgewerkschaften.

Besonders ab Herbst 2021 war die Situation bezüglich der Möglichkeit der Anordnung von Kurzarbeit in 
unseren Betrieben und Einrichtungen, je nach Gewerkschaftszugehörigkeit, sehr unterschiedlich und war 
unseren Mitgliedern vor Ort schwer zu vermitteln.

Spätesten ab dem 1. Januar 2022 war es nur noch für Beschäftigte / Mitglieder gemäß Tarifvertrag 
öffentlicher Dienst möglich Kurzarbeit anzuordnen, da die Tarifverträge der drei anderen in unseren 
Betrieben und Einrichtungen vertretenen Gewerkschaften ausgelaufen waren bzw. nicht verlängert 
wurden.

Dieses hatte zur Folge, dass nur für unsere Mitglieder, gemäß Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Kurzarbeit 
angeordnet werden konnte und wurde.

Eine solche tarifierte Schlechterstellung unserer Mitglieder ist aus Sicht der 
Landesbezirksfachgruppenkonferenz am heutigen Tage, nicht zuletzt auch im Hinblick der für Anfang 2023 
zu erwartenden Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst, inakzeptabel und nicht länger vertretbar.
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Antrag A 074: Keine Schlechterstellung von ver.di-Mitgliedern an 
Theatern durch Tarifverträge
Antragsteller*in: Bundesfachgruppenkonferenz Theater und Bühnen, Kulturelle 

Einrichtungen und Veranstaltungswesen, Darstellende Kunst
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Die Gremien in ver.di (TSöD [Tarifsekretariat öD], BTKöD [Bundestarifkommission öD],
 2 Bundesvorstand und Gewerkschaftsrat) werden aufgefordert, zukünftig keinerlei
 3 Tarifverträge zu verhandeln bzw. abzuschließen, welche die ver.di-Mitglieder in
 4 unseren Betrieben und Einrichtungen schlechter stellen als die Mitglieder von anderen
 5 (konkurrierenden) Gewerkschaften und Organisationen (GdBA [Genossenschaft-Deutscher-
 6 Bühnen-Angehöriger], DOV [Deutsche Orchestervereinigung], VdO [Vereinigung deutscher
 7 Opernchöre & Bühnentänzer]).

Begründung

Bei Abschluss des TV-COVID im Jahr 2020 hatten alle in unseren Betrieben und Einrichtungen vertretenen 
Gewerkschaften einen gleichen / ähnlichen Aufstockungsbetrag zum Kurzarbeitergeld in ihren jeweiligen 
Tarifverträgen ausgehandelt / festgeschrieben. Dieses galt bis zum 31. Dezenber 2020.

Ab diesem Datum gab es unterschiedliche Aufstockungsbeträge in den jeweiligen Tarifverträgen der drei 
anderen Kunstgewerkschaften.

Besonders ab Herbst 2021 war die Situation bezüglich der Möglichkeit der Anordnung von Kurzarbeit in 
unseren Betrieben und Einrichtungen, je nach Gewerkschaftszugehörigkeit, sehr unterschiedlich und war 
unseren Mitgliedern vor Ort schwer zu vermitteln.

Spätesten ab dem 1. Januar 2022 war es nur noch für Beschäftigte / Mitglieder gemäß TVöD [Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst) möglich Kurzarbeit anzuordnen, da die Tarifverträge der drei anderen in 
unseren Betrieben und Einrichtungen vertretenen Gewerkschaften ausgelaufen waren bzw. nicht 
verlängert wurden.

Dieses hatte zur Folge, dass nur für unsere Mitglieder, gemäß TVöD, Kurzarbeit angeordnet werden konnte 
und wurde.

Eine solche tarifierte Schlechterstellung unserer Mitglieder ist aus Sicht der 
Landesbezirksfachgruppenkonferenz am heutigen Tage, nicht zuletzt auch im Hinblick der für Anfang 2023 
zu erwartenden Tarifauseinandersetzung im Bereich TVöD, inakzeptabel und nicht länger vertretbar.
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Antrag A 075: Kurzarbeitergeld
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz A Sachsen/Sachsen-Anhalt/

Thüringen
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Die Gremien in ver.di werden aufgefordert (Tarifsekretariat öffentlicher Dienst
 2 [TSöD], Bundestarifkommission öffentlicher Dienst [BTKöD], Bundesvorstand und
 3 Gewerkschaftsrat), zukünftig keinerlei Tarifverträge zu verhandeln bzw.
 4 abzuschließen, welche die ver.di-Mitglieder in unseren Betrieben und Einrichtungen
 5 schlechter stellen als die Mitglieder von anderen (konkurrierenden) Gewerkschaften
 6 und Organisationen (Genossenschaft-Deutscher-Bühnen-Angehöriger [GDBA], Deutsche
 7 Orchestervereinigung [DOV], Vereinigung deutscher Opernchöre & Bühnentänzer [VdO]).

Begründung

Bei Abschluss des Tarifvertrages-COVID im Jahr 2020 hatten alle in unseren Betrieben und Einrichtungen 
vertretenen Gewerkschaften einen gleichen / ähnlichen Aufstockungsbetrag zum Kurzarbeitergeld in Ihren 
jeweiligen Tarifverträgen ausgehandelt / festgeschrieben. Dieses galt bis zum 31. Dezember 2020.

Ab diesem Datum gab es unterschiedliche Aufstockungsbeträge in den jeweiligen Tarifverträgen der drei 
anderen Kunstgewerkschaften.

Besonders ab Herbst 2021 war die Situation bezüglich der Möglichkeit der Anordnung von Kurzarbeit in 
unseren Betrieben und Einrichtungen, je nach Gewerkschaftszugehörigkeit, sehr unterschiedlich und war 
unseren Mitgliedern vor Ort schwer zu vermitteln.

Spätestens ab dem 1. Januar 2022 war es nur noch für Beschäftigte/Mitglieder gemäß TVöD möglich 
Kurzarbeit anzuordnen, da die Tarifverträge der drei anderen in unseren Betrieben und Einrichtungen 
vertretenen Gewerkschaften ausgelaufen waren bzw. nicht verlängert wurden.

Dieses hatte zur Folge, dass nur für unsere Mitglieder, gemäß TVöD, Kurzarbeit angeordnet werden konnte 
und wurde.

Eine solche tarifierte Schlechterstellung unserer Mitglieder ist aus Sicht der LFG-Konferenz am heutigen 
Tage, nicht zuletzt auch im Hinblick der für Anfang 2023 zu erwartenden Tarifauseinandersetzung im 
Bereich TVöD, inakzeptabel und nicht länger vertretbar.
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Antrag A 076: Ohne ver.di-Mitglieder kein Tarifvertrag
Antragsteller*in: Bundesfachgruppenkonferenz Wasserwirtschaft
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand in geänderter Fassung durch Änderungsantrag A 
076 -Ä001

Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand in geänderter Fassung durch Änderungsantrag  A 
076 -Ä001

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 078

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Einzelabstimmung

 1 ver.di arbeitet künftig darauf hin, dass Tarifverhandlungen nur geführt werden, wenn
 2 ver.di-Mitglieder in den Betrieben, Betriebsteilen, Verwaltungen,
 3 Verwaltungseinheiten und in der Fläche zu deren Durchsetzung vorhanden sind. Die
 4 genauen Kriterien sind durch die jeweils zuständigen ver.di-Gremien im Vorfeld
 5 festzulegen.

 6 Dieser Antrag soll als Auftrag verstanden werden. Er ist Grundlage zur Diskussion für
 7 deren Umsetzung.

Begründung

Es soll Gerechtigkeit zu Haustarifverhandlungen geschaffen werden, wobei eine Mindestmitgliederzahl im 
Betrieb die Voraussetzung für Tarifverhandlungen bildet.

Dadurch soll der Organisationsgrad von ver.di erhöht werden.

Stärkung der Kampfkraft bei Tarifverhandlungen von ver.di.

OHNE VER.DI-MITGLIEDER KEIN TARIFVERTRAG
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Antrag A 076 -Ä001: Änderungsantrag zu A 076
Änderungsantrag zu A 076

Antragsteller*in: Achim Schlömer
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 076

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Einzelabstimmung

Zeile 2 - 4

 1 ver.di arbeitet künftig darauf hin, dass Tarifverhandlungen nur geführt werden, wenn 

 2 genügend ver.di-Mitglieder in den Betrieben, Betriebsteilen, Verwaltungen,
 3 Verwaltungseinheiten und in der Fläche vorhanden sind. Tarifverträge erreichen nur 
 4 ihre Gültigkeit, wenn ein Organisationsgrad von mindestens 20 Prozent vorhanden istzu deren 

Durchsetzung vorhanden sind. Die genauen Kriterien sind durch die jeweils zuständigen ver.di-
Gremien im Vorfeld festzulegen.

Begründung

Eine pauschale Festlegung auf einen bestimmten Organisationsgrad kann uns unter Umständen in einigen 
Tarifbereichen blockieren. Die entsprechenden Festlegungen sind in den jeweiligen Fachbereichen, 
Tarifkommissionen oder sonstigen zuständigen ver.di-Gremien zu beschließen..
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Antrag A 076 -Ä002: Änderungsantrag zu A 076
Änderungsantrag zu A 076

Antragsteller*in: Margot Jäschke
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Einzelabstimmung

Zeile 3 - 4

 1 ver.di arbeitet künftig darauf hin, dass Tarifverhandlungen nur geführt werden, wenn
 2 genügend ver.di-Mitglieder in den Betrieben, Betriebsteilen, Verwaltungen, 

 3 Verwaltungseinheiten und in der Fläche vorhanden sind. Tarifverträge erreichen nur 
 4 ihre Gültigkeitsollen nur geschlossen werden, wenn ein Organisationsgrad von mindestens 20 Prozent 

vorhanden ist.
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Antrag A 077: Wartet nicht auf bessere Zeiten - erkämpft sie Euch!
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di wird die Diskussionen, Erfahrungen und Ergebnisse der Tarifrunden im Sozial-
 2 und Erziehungsdienst 2022 sowie des Tarifvertrages Entlastung an den sechs
 3 Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen zum Anlass nehmen, um das Thema
 4 Entlastung der Beschäftigten durch Arbeitszeitverkürzung sowohl innerhalb von ver.di
 5 als auch gesellschaftlich offensiv zu thematisieren und für weitere Tarifrunden in
 6 anderen Bereichen nutzbar zu machen.

 7 Es gilt, endlich die Beschlüsse des letzten ver.di-Bundeskongresses umzusetzen und
 8 die Debatte über eine umfassende kollektive Arbeitszeitreduzierung mit Lohn und
 9 Personalausgleich im Sinne einer „Kurzen Vollzeit für Alle“ breit zu führen.

 10 Alle Ebenen in ver.di werden aufgefordert, Bildungsveranstaltungen, öffentliche
 11 Veranstaltungen, Diskussionen in Betriebsgruppen und unter Vertrauensleuten zur
 12 Vorbereitung von Tarifrunden und zur Forderungsfindung, aber auch Anlässe wie den 
 13 8. März und den 1. Mai durchzuführen.

 14 Außerdem nutzt ver.di alle Wege, um über das eigene Wirken und über politische
 15 Einflussnahme eine Verschlechterung des Arbeitszeitgesetzes sowie eine Ausweitung der
 16 Obergrenzen für Minijobs zu verhindern.

Begründung

In vielen Bereichen sehen die Kolleg*innen nur die Möglichkeit, sich vor Überlastung zu schützen, indem 
sie individuell die Arbeitszeit unter Inkaufnahme von Lohn- (und späterem Renten-)Verzicht verkürzen 
und in Teilzeit gehen oder gleich ganz aus dem Beruf gehen und sich eine weniger belastende Tätigkeit 
suchen. Das betrifft vor allem Frauen. In den Tarifrunden für den Sozial- und Erziehungsdienst sowie für 
einen Tarifvertrag Entlastung an den sechs NRW-Unikliniken wurde versucht mit der Forderung nach 
zusätzlichen Regenerationstagen und in Freizeit umzuwandelnden Entlastungspunkten dieses Thema 
kollektiv anzugehen. Eine wirkliche Entlastung setzt dabei jedoch einen Personalausgleich voraus, wobei 
davon ausgegangen wird, dass nach mehr Entlastung auch wieder Kolleg*innen gewonnen werden 
können, in den Beruf zurückzukehren oder wieder Stunden aufzustocken.

Auf dem letzten Bundeskongress 2019 wurde mit dem Antrag A100 beschlossen:

„Die Arbeitszeitgestaltung ist vor allem ein Element des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Dabei geht es 
neben dem Schutz von Gesundheit auch um eine menschengerechte Gestaltung, um 
Persönlichkeitsentwicklung und Wohlbefinden. Daher wird ver.di sich weiter für eine Verkürzung der 
durchschnittlichen Arbeitszeit einsetzen und das Ziel einer „kurzen Vollzeit mit Lohn- und 
Personalausgleich“ weiterverfolgen, die in unterschiedlichen Formen umgesetzt werden kann. 
Gesamtwirtschaftliche Produktivitätsfortschritte, nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Digitalisierung, 
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erlauben eine Verkürzung der durchschnittlichen Arbeitszeit, die mit steigenden Einkommen für alle 
einhergehen kann. Deshalb muss die Forderung nach einer 30- Stunden-Woche bei vollem Lohn- und 
Personalausgleich breit in ver.di diskutiert werden. ver.di wird sich zugleich weiterhin dafür einsetzen, 
bestehende prekäre Beschäftigung und unfreiwillige Teilzeit abzubauen sowie Arbeitszeit mit Blick auf 
Belastungen gesundheitsverträglich zu gestalten“.
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Antrag A 078: Neue Haustarifverträge müssen unabhängig von der 
Größe des Betriebes und der Beschäftigtenzahl aber abhängig 
vom Organisationsgrad möglich sein
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Schleswig-Holstein Nord-West
Status: Erledigt durch Antrag A 076
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 076

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Haustarifverhandlungen werden unabhängig von der Größe des Betriebes und der
 2 Beschäftigtenzahl geführt, wenn der Organisationsgrad dieses rechtfertigt und die
 3 Mitglieder im Betrieb die Aufnahme von Tarifverhandlungen mehrheitlich beschließen.

Begründung

Im Fachbereich C werden immer wieder Tarifverhandlungen in kleinen Betrieben in Frage gestellt, obwohl 
der Organisationsgrad Tarifverhandlungen rechtfertigt und die Tarifverhandlungen mit wenig Aufwand 
betrieben werden können.

Wir finden, dass es innerhalb von ver.di keine Zwei-Klassen-Mitgliedschaft geben darf, denn alle 
Mitglieder haben das Recht eigene, den Bedingungen angepasste, betriebliche Forderungen zu finden und 
für ihren Betrieb durchzusetzen. Sie dürfen nicht aufgrund von der Größe ihres Betriebes und der 
Beschäftigtenzahl benachteiligt werden. Dementsprechend muss stattdessen der Organisationsgrad als 
Maßgabe gelten.

Haustarife sichern Mitgliedschaft, bieten Möglichkeiten der Mitgliedergewinnung und verbessern 
Arbeitsbedingungen.
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Antrag A 079: Bestehende Haustarifverträge fortführen
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Schleswig-Holstein Nord-West
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Bestehende Haustarifverträge werden genutzt und fortgeführt zum Erhalt und zur
 2 Neugewinnung von Mitgliedern.

Begründung

Zurzeit werden im ver.di-Fachbereich C des Bezirkes Schleswig-Holstein Nord-West acht Haustarife 
verhandelt. Diese Haustarife binden Mitglieder an ver.di und werden zur Mitgliederneugewinnung genutzt.

Dennoch stehen derartige Tarifverhandlungen immer wieder zur Diskussion.

Wir finden, dass es innerhalb von ver.di keine Zwei-Klassen-Mitgliedschaft geben darf, denn alle 
Mitglieder haben das Recht eigene, den Bedingungen angepasste, betriebliche Forderungen zu finden und 
für ihren Betrieb durchzusetzen.

Bestehende Haustarife haben inhaltliche Substanz und sichern Mitgliedschaft!
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Antrag A 080: Erteilung Verhandlungs-Abschlussvollmacht für 
Tarifverhandlung und Genehmigung des verhandelten 
Tarifergebnisses
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichskonferenz C Ostwestfalen-Lippe
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1  Wenn durch bedingungsgebundene Tarifarbeit die Mitgliederstärke eines Betriebes so
 2  gewachsen ist, dass Haustarifverhandlungen geführt werden konnten, muss
 3  zeitnah, spätestens innerhalb von zwei Monaten die Abschlussvollmacht
 4  erteilt werden. 

Begründung

Jede zeitliche Verzögerung schwächt die zuvor geleistete Arbeit der ehrenamtlichen und hauptamtlichen
Kolleg*innen und die in der Aktivierung gewonnene Einsatzbereitschaft der neuen Mitglieder. Gleiches ist 
auch bei einer verzögerten Umsetzung des erzielten Tarifergebnisses zu beobachten. Hierbei gehen wir 
von einer abgestimmten Zusammenarbeit zwischen Fachbereich und Tarifabteilung aus.
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Antrag A 081: Gleiche Bedingungen für Ost und West in 
Tarifverträgen
Antragsteller*in: Bundesarbeiter*innenkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 082

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di und besonders die Tarifverantwortlichen in ver.di, wirken bei allen
 2 Tarifverhandlungen darauf hin, dass die Unterscheidungen im Tarifrecht Ost / West
 3 abgeschafft werden. Rente, Entgelt, Kündigungsschutz, Arbeitszeit, Zulagen und
 4 Pauschalen (Erschwerniszulagen) sowie Arbeitsschutz sind gleichzustellen.

Begründung

Auch nach über 30 Jahren Vereinigung gibt es immer noch erhebliche Unterschiede zwischen Ost und 
West, obwohl die damaligen Umstände nicht mehr existieren.

Wir fordern gleiches Geld für gleiche Arbeit!
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Antrag A 082: Grundsätze der Tarifgestaltung
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Leipzig-Nordsachsen
Status: Erledigt durch Antrag A 081
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 081

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 093

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Für anstehende Tarifgespräche sollen folgende Formulierungen ergänzt werden:

 2 „Die Bundestarifkommission hat gleiche Grundsätze in der Tarifgestaltung für die
 3 Tarifbereiche Ost und West herzustellen.“

Begründung

Allerorten wird derzeit von der besonderen Betroffenheit der neuen Bundesländer von der gestiegenen 
Inflation geschrieben.

Vor dem Hintergrund ist die Ungleichbehandlung der Arbeitnehmer*innen in den neuen Ländern im 
Vergleich zu denen im Tarifgebiet West nicht hinnehmbar.

Konkretes Ziel:

Angleichung der Finanzierung in der VBLklassik für den Abrechnungsverband Ost an den des 
Abrechnungsverbandes West:

Die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) formuliert ihr Ziel auf der Homepage unter der 
Rubrik Geschichte:

Die VBL wurde am 26. Februar 1929 während der Weimarer Republik unter dem ursprünglichen Namen 
Zusatzversorgungsanstalt des Reichs und der Länder (ZRL) in Berlin gegründet. Aufgabe der ZRL war schon 
damals, den Arbeitern der Reichsverwaltung und der Verwaltungen der beteiligten Länder sowie deren 
Hinterbliebenen Zuschüsse zu der gesetzlichen Rente zu leisten, um die Ungleichbehandlung zwischen 
Beamten und nichtbeamteten Bediensteten im öffentlichen Dienst auszugleichen. Anfang der 50er Jahre 
bekam die VBL ihren aktuellen Namen und zog nach Karlsruhe. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands 
wurde 1997 die Zusatzversorgung auch in den neuen Bundesländern eingeführt.

Diese Aufgabe gilt es für alle Mitarbeiter der Verwaltung unabhängig von ihrem Wohnsitz zu erfüllen.

Unterschiede sind nach 32 Jahren deutscher Einheit nicht gerechtfertigt!

Wenn denn erst 1997 mit siebenjähriger Verspätung in den neuen Ländern die VBL eingeführt wurde, ist es 
nun nach wiederum sieben Jahren an der Zeit, den seit dem 1. Juli 2015 im Vergleich zum 
Abrechnungsverband West überproportional gestiegenen Anteil des zusätzlichen Arbeitnehmeranteils zu 
reduzieren und zusätzlich den Arbeitgeberanteil anzuheben.

Für eine auskömmliche Rente ist in dem Abrechnungsverband Ost, der Umlagesatz für die VBLklassik an 
den des Abrechnungsverbandes West anzugleichen.

Anhebung des Arbeitgeberbeitrages von derzeit drei Prozent des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts auf 
6,45 Prozent.
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Absenkung des Arbeitnehmerbeitrages von derzeit 4,25 Prozent des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts 
auf 1,81 Prozent.
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Antrag A 083: Kündigung des Schlichtungsabkommens
Antragsteller*in: Bezirksvorstand Stuttgart
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Einzelabstimmung

 1 ver.di kündigt zum nächstmöglichen Termin alle Schlichtungsvereinbarungen.

Begründung

Tarifverhandlungen sind Auseinandersetzungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die direkt 
entgegengesetzte Interessen haben. Die durch Schlichtungsvereinbarungen auferlegte Zwangsschlichtung 
und Friedenspflicht gaukelt Kompromissfähigkeit zugunsten der Arbeitnehmer*innen durch 
"unabhängige" Schlichter vor. Die Friedenspflicht unterbricht und schwächt den aufgebauten Druck zum 
Nachteil der abhängig Beschäftigten. Gewerkschaftsvertreter*innen machen in den 
Schlichtungsverhandlungen Zugeständnisse und schrauben die Erwartungen der Mitglieder herunter.

Aufgrund der negativen Erfahrungen mit der Schlichtung hat der ÖTV-Kongress im Oktober 2000 den gHV 
in einem einstimmigen Beschluss aufgefordert, die Schlichtungsvereinbarungen zu kündigen. Der 
Kongress hatte den Vorstand nicht beauftragt ein neues Schlichtungsabkommen zu schließen.

Entgegen dieser Beschlusslage hat der ver.di-Vorstand direkt vor der Tarifrunde im öffentlichen Dienst 
2002 ein neues Schlichtungsabkommen vereinbart. Und wieder wurde durch die Schlichtung das Ergebnis 
weit unter die ohnehin schon bescheidene Forderung nach unten korrigiert und zusätzlich eine Laufzeit 
von 27 Monaten und Kompensationen vereinbart.

Es zeigt sich immer wieder, dass Schlichtung kein Hebel, sondern ein Knebel für die Kampfkraft ist. Sie 
schaltet die Mitgliedschaft als Akteure der Tarifrunde aus. Das durch Warnstreiks und Streiks erreichte 
Gefühl von Stärke wird durch die Schlichtung gebrochen.

Ergebnisse, die durch Schlichtung und nicht durch Streik erkämpft wurden, sind immer schlechter und 
führen zu Unmut, Demoralisierung und Gewerkschaftsaustritten. Deshalb müssen alle 
Schlichtungsabkommen gekündigt werden.
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Antrag A 084: Gendern in Tarifverträgen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Alle Tarifverträge, die durch ver.di ausgehandelt und abgeschlossen werden, sollen
 2 geschlechtsneutral formuliert werden. Für bestehende Tarifverträge soll die
 3 geschlechtsneutrale Sprache bei den nächsten Tarifverhandlungen eingearbeitet werden.

Begründung

Jede Person, unabhängig welchen Geschlechtes sie ist (m, w, d), soll sich in einem Tarifvertragstext direkt 
angesprochen fühlen. Allein die männliche Sprachform zu verwenden, ist nicht mehr zeitgemäß und wird 
von Frauen (und Menschen mit diversen Geschlechtern) als diskriminierend empfunden.
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Antrag A 085: Tarifvertrag demografischer Wandel / Demografie
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich bei allen künftigen Tarifverhandlungen dafür ein, dass ein
 2 Tarifvertrag Demografie mit dem jeweiligen Arbeitgeber vereinbart und abgeschlossen
 3 wird.

 4 Inhalte eines solchen Tarifvertrages sollen insbesondere Regelungen / Absicherung und
 5 Verbesserung von leistungsgeminderten Beschäftigten, flexible Arbeitszeit,
 6 Qualifizierung und Weiterbildung, Arbeits- und Gesundheitsschutz,
 7 Gesundheitsförderung / betriebliches Gesundheitsmanagement und ein Demografie-Budget
 8 sein.

Begründung

Die Arbeitswelt ist im stetigen Wandel. Digitalisierung, Fachkräftemangel, Leistungsverdichtung, längeres 
Arbeiten oder der Wunsch nach flexiblen Arbeitszeitmodellen sind nur einige Herausforderungen. Eine der 
größten Sorgen von Beschäftigten ist aber auch die Frage, wie man ohne gesundheitliche Einschränkungen 
den Renteneintritt erreicht bzw. wie man mit bestehenden körperlichen Einschränkungen seinen 
Arbeitsalltag meistern kann. Leider entziehen sich viele Arbeitgeber ihrer Verantwortung dafür zu sorgen, 
dass der Arbeitsplatz und die Arbeitsbedingungen nicht krankmachen. Die Arbeitgeber beklagen immer 
wieder den Fachkräftemangel oder auch den vorzeitigen Renteneintritt ihrer vor allem handwerklich / 
körperlich tätigen Beschäftigten. Dabei haben sie es selbst in der Hand, die Arbeitsplatzbedingungen oder 
die Gesundheitsförderung ihrer Beschäftigten zu verbessern. Zwar gibt es bereits einige gute Dienst- und 
Betriebsvereinbarungen hierzu, allerdings würden nur entsprechende Tarifverträge flächendeckend allen 
Beschäftigten zugutekommen.
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Antrag A 086: Tarifvertrag demografischer Wandel / Demografie
Antragsteller*in: Bundesarbeiter*innenkonferenz
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich bei allen künftigen Tarifverhandlungen dafür ein, dass ein
 2 Tarifvertrag Demografie mit dem jeweiligen Arbeitgeber vereinbart und abgeschlossen
 3 wird.

 4 Inhalte eines solchen Tarifvertrages sollen insbesondere Regelungen / Absicherung und
 5 Verbesserung von Leistungsgeminderten, flexible Arbeitszeit, Qualifizierung und
 6 Weiterbildung, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Gesundheitsförderung / betriebliches
 7 Gesundheitsmanagement und ein Demografie-Budget sein.

Begründung

Die Arbeitswelt ist im stetigen Wandel. Digitalisierung, Fachkräftemangel, Leistungsverdichtung, längeres 
Arbeiten oder der Wunsch nach flexiblen Arbeitszeitmodellen sind nur einige Herausforderungen. Eine der 
größten Sorgen von Beschäftigten ist aber auch die Frage, wie man ohne gesundheitliche Einschränkungen 
den Renteneintritt erreicht, bzw. wie man mit bestehenden körperlichen Einschränkungen seinen 
Arbeitsalltag meistern kann. Leider entziehen sich viele Arbeitgeber ihrer Verantwortung dafür zu sorgen, 
dass der Arbeitsplatz und die Arbeitsbedingungen nicht krankmachen. Die Arbeitgeber beklagen immer 
wieder den Fachkräftemangel oder auch den vorzeitigen Renteneintritt ihrer vor allem handwerklich / 
körperlich tätigen Beschäftigten. Dabei haben sie es selbst in der Hand, die Arbeitsplatzbedingungen oder 
die Gesundheitsförderung ihrer Beschäftigten zu verbessern. Zwar gibt es bereits einige gute Dienst- und 
Betriebsvereinbarungen hierzu, allerdings würden nur entsprechende Tarifverträge flächendeckend allen 
Beschäftigten zugutekommen.
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Antrag A 087: Von Dienstleistungsarbeit müssen Beschäftigte 
leben können
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich in allen Tarifverhandlungen dafür ein, dass Beschäftigte in
 2 Dienstleistungsarbeit von ihrem Einkommen gut leben können. Dazu soll ein deutlicher
 3 Mindestabstand zum Mindestlohn in allen ver.di-Tarifverträgen erreicht werden.

Begründung

In Folge der neoliberalen Jahrzehnte und der Hartz-Gesetzgebung sowie weiterer so genannter Reformen 
wurde in der Bundesrepublik Deutschland ein Niedriglohnbereich geschaffen, der zur Folge hat, dass 
Menschen insbesondere in Dienstleistungsberufen von ihrem Einkommen nicht mehr leben können. Auch 
heute, über zehn Jahre nach der Finanzkrise und ihren Folgen, sind wir in etlichen Tarifbereichen noch 
damit beschäftigt, den Dreck dieser neoliberalen Jahre wegputzen zu müssen. Der Fachkräftemangel in 
allen diesen Berufen hat unsere Verhandlungsposition gegenüber den 2000er Jahren deutlich verbessert. 
Dazu kommt nun ein Mindestlohn von 12,-- Euro als neue absolute Untergrenze.

ver.di muss jetzt diese Chance offensiv nutzen, um Niedriglöhne zurückzudrängen. Dazu ist es erforderlich 
in ver.di eine unterste Linie zu definieren, unterhalb der keine Stundenlöhne in Tarifverhandlungen 
vereinbart werden sollen. Ein deutlicher und festgeschriebener Abstand zum Mindestlohn, damit auch 
dynamisiert, kann dafür ein Anfang sein.
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Antrag A 088: Gesundheitsschutz der Beschäftigten stärker in die 
Tarifarbeit einbringen
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz C Nordrhein-Westfalen
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 002

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 In der Tarifarbeit von ver.di werden in den Forderungsdiskussionen Elemente des
 2 Gesundheitsschutzes der Beschäftigten stärker in den Fokus gerückt. Forderungen zur
 3 Entlastung von Beschäftigten werden zugelassen.

Begründung

Es wird die Notwendigkeit gesehen, dass Forderungen zum Gesundheitsschutz der Beschäftigten in die 
Regelarbeit unserer Tarifarbeit Einzug finden, damit den Belastungssituationen der Beschäftigten auch in 
bestehenden Tarifwerken aktiv entgegengewirkt werden kann.
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Antrag A 089: Anerkennung beruflich erworbener Qualifikation 
von ungelernten Kräften in Ausbildungsberufen 
Antragsteller*in: Bundesarbeiter*innenkonferenz
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di stellt in Tarifverträgen und Entgeltordnungen sicher, dass erworbene
 2 Qualifikationen nach dem Ablauf der doppelten Zeit der eigentlichen Lehrzeit diese
 3 als gleichwertig gelten und die Beschäftigten, nach einer betriebseigenen Prüfung,
 4 entsprechend einzugruppieren sind.

Begründung

In den niedrigen Entgeltgruppen, die vor allem von Frauen geprägt sind, werden überwiegend, auch wegen 
Fachkräftemangel, ungelernte Kräfte eingestellt. Im Reinigungsbereich zum Beispiel gibt es kaum gelernte 
Gebäudereiniger*innen,und im Einzelhandel kaum gelernte Einzelhandelskauffrau*mann, sondern es 
werden hauptsächlich ungelernte, oft in Zwangsteilzeit, Kräfte beschäftigt. Das hier über Jahre erworbene 
Fachwissen muss sich in der Bezahlung widerspiegeln Dies ist auch ein wichtiger Schritt, um Frauen / 
Altersarmut zu begegnen. Die Arbeitgeber dürfen nicht noch daran verdienen, dass sie die Ausbildung 
vernachlässigt haben.  
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Antrag A 090: Berufliche Ausbildung / Bildung als gleichwertig zur 
Hochschulausbildung anerkennen
Antragsteller*in: Bundesarbeiter*innenkonferenz
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di stellt die berufliche Ausbildung / Bildung in allen Tarifverträgen und
 2 Entgeltordnungen gleichwertig zur Hochschulausbildung.

Begründung

Der Fachkräftemangel resultiert auch daraus, dass es für junge Menschen nicht mehr attraktiv erscheint 
sich für einen Lehrberuf zu entscheiden. Verdienst- und Entwicklungsmöglichkeiten sind für 
Nichthochschulabsolventen zu stark eingegrenzt. Als Beispiel ist hier der Bachelor Professionell genannt. 
Nach BBiG ist der Meister Bachelor Professionell, trotzdem nach der Entgeltordnung nur bis zur EG 9 
einzugruppieren.
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Antrag A 091: Reduzierung der Wechselschichtbelastung durch 
Arbeitszeitverkürzung
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichskonferenz C Nordhessen
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Einzelabstimmung

 1 ver.di setzt sich in kommenden Tarifverhandlungen dafür ein, die Belastungssituation
 2 durch Wechselschicht für alle Wechselschichtarbeitenden im TVöD zu verbessern, indem
 3 die Wochenarbeitszeit bei einer Vollzeitkraft um mindestens 2,5 Stunden - bei vollen
 4 Lohnausgleich - reduziert wird.

Begründung

Seit Jahren - und das ist auch Beschlusslage - fordern wir die Übernahme der Pausenzeiten bei 
Wechselschicht als Arbeitszeit. Das war bisher für den größten Teil der betroffenen Arbeitnehmer*innen 
nicht durchsetzbar. Nun könnten wir ja mit einer grundsätzlichen Arbeitszeitverkürzung bei 
Wechselschicht eine weitere Beschlusslage herstellen, die im gleichen Umfang entlasten würde. Das 
würde auch die Pausendiskussion beenden. Denn auch bei einer Verkürzung muss ja eine gesetzliche 
Pause genommen werden. Die Tatsache, dass die Pause bezahlt wird bzw. würde, führt bestimmt beim 
Arbeitgeber auch dazu, das Pausenverstöße nur ein Kavaliersdelikt sind – da sie ja grundsätzlich bezahlt 
werden.
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Antrag A 092: Kein Pausenabzug bei Wechselschichtarbeit im TV-
D-K VKA
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Schleswig-Holstein Süd-West
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Die Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst ver.di wirkt darauf hin, dass
 2 auch für die Beschäftigten, die unter den TVöD-K VKA (Tarifvertrag für den
 3 öffentlichen Dienst Krankenhaus  Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände)
 4 fallen, bei Wechselschichtarbeit die gesetzlich vorgeschriebene Pause in die
 5 Arbeitszeit eingerechnet wird. Sie wird aufgefordert, die bestehende Benachteiligung
 6 im TVöD-K zu beseitigen.

Begründung

Der Passus in § 6 Abs (1) TVöD VKA, dass bei Wechselschichtarbeit die gesetzliche Pause in die Arbeitszeit 
eingerechnet wird, fehlt im TVöD-K VKA. Deshalb wird ausgerechnet im hochbelasteten Bereich der 
Krankenhäuser die Pause bei Wechselschichtarbeit von der Arbeitszeit abgezogen.
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Antrag A 093: Laufzeit Flächentarifverträge
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichsvorstand C Stuttgart
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Einzelabstimmung

 1 In Zukunft sollen die Laufzeiten von Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes wieder
 2 auf eine Laufzeit von einem Jahr verhandelt werden.

 3 Des Weiteren soll ver.di darauf hinarbeiten, dass zumindest die Tarifrunden im
 4 Bereich des öffentlichen Dienstes wieder zusammengeführt werden (TV-L [Tarifvertrag
 5 für den öffentlichen Dient der Länder] und TVöD Bund [Tarifvertrag für den
 6 öffentlichen Dienst Bund]/VKA [Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände]).

Begründung

In den letzten Jahren werden die Laufzeiten der Tarifabschlüsse immer länger. In unseren 
Forderungsdiskussionen und -aufstellungen beziehen wir uns aber in der Regel auf eine Laufzeit von 
einem Jahr. Durch die längeren Laufzeiten relativieren sich die Ergebnisse und die tatsächlichen 
Tariferhöhungen sind dadurch deutlich niedriger, als von uns gefordert. Für die Mitglieder und die 
Beschäftigten wird es immer schwerer nachzuvollziehen, in welchem Verhältnis Forderung und Ergebnis 
stehen. Das führt unter anderem dazu, dass es immer schwerer wird, sowohl Mitglieder als auch Nicht-
Mitglieder zu Warnstreiks oder Streiks zu mobilisieren. Es ist darüber hinaus allen Aktiven bekannt, dass 
während laufender Tarifverhandlungen deutlich mehr neue Mitglieder gewonnen werden können. Schon 
aus diesem Grund sollten kurze Laufzeiten im organisationspolitischen Interesse von ver.di liegen.

Zusätzlich gilt es darauf hinzuwirken, dass die Tarifrunden wieder zusammengeführt werden, um mit 
vereinten Kräften eine größere und stärkere Streikbewegung zu erreichen. Das schafft eine größere 
Sichtbarkeit nach außen (zum Beispiel in den Medien) und nach innen. Es befördert das Gefühl für die 
eigene Wirkkraft und Solidarität.
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Antrag A 094: Einführung eines eigenständigen Tarifvertrages für 
Universitätsklinika im Geltungsbereich des TV-L
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichskonferenz C Lübeck-Südostholstein
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di schafft die rechtlichen Voraussetzungen zur Einrichtung eines eigenständigen
 2 Tarifvertrages für die Uniklinika im Geltungsbereich des Tarifvertrages für den
 3 öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

 4 Für die Uniklinika werden zukünftig im Rahmen der Tarifverhandlungen im Tarifbereich
 5 deutscher Länder separate Verhandlungen für einen Manteltarifvertrag, einen
 6 Entgelttarifvertrag sowie eine eigene Entgeltordnung geführt. Dieser eigenständige
 7 Tarifvertrag wird zukünftig im Rahmen der Tarifverhandlungen von einer eigenen
 8 Tarifkommission, bestehend aus Vertreter*innen der Uniklinika, verhandelt.

Begründung

TV-L wird einerseits eine noch größere Mobilisierung der betroffenen Beschäftigten- sowie andererseits 
eine noch höhere Identifikation mit den Forderungen im Rahmen einer Verhandlungsrunde erreicht. Der 
Organisationsgrad wird sich dadurch signifikant erhöhen.

Die Tarifverhandlungen und die jeweiligen Verhandlungsergebnisse im Bereich des TV-L im Jahr 2021 
bildeten nicht die betriebliche Durchsetzungsfähigkeit im Bereich der Universitätsklinika ab.

Die solidarische Forderung von 300,-- Euro monatlich mehr beschäftigtengruppenübergreifend hat 
wesentlich zur medienwirksamen Mobilisierung der Beschäftigten beigetragen. Diese Forderung findet 
sich nicht ansatzweise im Tarifergebnis wieder und hat bekanntermaßen zu einer erheblichen 
Austrittswelle (193 Austritte an den Standorten Kiel und Lübeck) mindestens am Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein (UKSH) geführt.

Sollte ein solch eigenständiger Tarifvertrag für die betroffenen Universitätsklinika nicht zustande 
kommen, ist davon auszugehen, dass die Beteiligung der Beschäftigten an wie auch immer gearteten 
Aktivitäten im Rahmen der nächsten TV-L-Runde unterbleiben wird.
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Antrag A 095: Besetzung der Bundestarifkommission TV-L gemäß 
Organisationsgrad  im Betrieb bzw. in der Dienststelle 
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichskonferenz C Lübeck-Südostholstein
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Einzelabstimmung

 1 Für die Aufstellung der ver.di-Bundestarifkommission TV-L (Tarifvertrag für den
 2 öffentlichen Dienst der Länder) und die Verteilung der Mandate bzw. Sitze in der
 3 Tarifkommission muss der jeweilige Organisationsgrad der Dienststelle bzw. des
 4 Betriebes maßgeblich sein. Zusätzlich soll in jedem Betrieb bzw. in jeder
 5 Dienststelle im Geltungsbereich vor Auftakt der Tarifauseinandersetzung ein so
 6 genannter „betrieblicher Stärketest“ durchgeführt werden.

Begründung

Tarifverhandlungen sind immer Machtfragen und das Tarifergebnis ist maßgeblich von der 
Durchsetzungsfähigkeit (betriebliche Stärke) abhängig. Demzufolge sind die Mandate in der ver.di- 
Bundestarifkommission TV-L gemäß des jeweiligen Organisationsgrades zu besetzen.

Die vergangene Entgeltrunde (2021) im Rahmen des TV-L hat deutlich gezeigt, dass sich bei den Aktionen 
und Warnstreiks sehr überwiegend die stark organisierten Betriebe und Dienststellen beteiligt haben.

Das erzielte Verhandlungsergebnis im Bereich des TV-L entsprach nicht den Forderungen der 
Beschäftigten in den vom Geltungsbereich betroffenen Uniklinika. Aufgrund der verhältnismäßig geringen 
Anzahl von Vertreter*innen der Uniklinika in der Bundestarifkommission wurden diese trotz ihrer 
berechtigten Kritik bei der Annahme des Ergebnisses überstimmt.

Am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein kam es nach dem Verhandlungsabschluss an beiden 
Standorten und über alle Tochtergesellschaften zu insgesamt 193 Austritten (Stand 21. April 2022). Aus den 
uns vorliegenden Kündigungsschreiben der ver.di-Mitglieder wird der Tarifabschluss im Geltungsbereich 
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) 2021 explizit als Kündigungsgrund gegenüber ver.di genannt.
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Antrag A 096: Freistellung 8 Tage - § 29 TVÖD
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz A Sachsen/Sachsen-Anhalt/

Thüringen
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Der § 29 Abs. 4 Satz 1 TVÖD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) sowie § 29
 2 Abs. 4 Satz 1 TV-L (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder) werden wie
 3 folgt geändert:

 4 Zur Teilnahme an Tagungen und Sitzungen kann gewählten Vertreter*innen von ver.di bei
 5 Sitzungen entsprechender Gremien bis zu acht Werktagen im Jahr unter Fortzahlung des
 6 Entgeltes gemäß § 21 TVÖD [bzw. TV-L] erteilt werden, sofern nicht dringende
 7 betriebliche oder dienstliche Interessen entgegenstehen.

 8 Zudem soll der § 15 Abs. 3 Satz 1 TV-V (Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe) wie
 9 folgt geändert werden:

 10 Zur Teilnahme an Tagungen und Sitzungen kann gewählten Vertretern von ver.di bei
 11 Sitzungen entsprechender Gremien bis zu sechs Werktagen im Jahr unter Fortzahlung des
 12 Arbeitsentgelts (§ 6 Abs. 3) erteilt werden, sofern nicht dringende betriebliche
 13 Interessen entgegenstehen.

Begründung

In der bisherigen Regelung waren weder der Bezirksfachbereichsvorstand noch die 
Landesbezirksfachgruppe Abfall oder die Personengruppe Landesarbeiter genannt. Durch die 
Strukturänderung von ver.di könnten sich weitere notwendige Wahlen von ver.di-Gremien ergeben. Diese 
sollen von dieser Regelung miterfasst werden.
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Antrag A 097: Änderung § 29 
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz A Sachsen/Sachsen-Anhalt/

Thüringen
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Der § 29 Abs. 4 Satz 1 TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) wird wie folgt
 2 geändert wird:

 3 Zur Teilnahme an Tagungen und Sitzungen wird gewählten Vertreter*innen von ver.di bei
 4 Sitzungen entsprechender Gremien unter Fortzahlung des Entgeltes gemäß § 21 TVÖD
 5 Freistellung erteilt werden, sofern nicht dringende betriebliche oder dienstliche
 6 Interessen entgegenstehen.

Begründung

In der bisherigen Regelung waren weder der Bezirksfachbereichsvorstand noch die 
Landesbezirksfachgruppe Abfall oder die Personengruppe Landesbezirksarbeiter genannt. Durch die 
Strukturänderung von ver.di könnten sich weitere notwendige Wahlen von ver.di-Gremien ergeben. Diese 
sollen von dieser Regelung miterfasst werden.
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Antrag A 098: Freistellung unter Fortzahlung des Entgeltes - § 29 
TVÖD
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz A Sachsen/Sachsen-Anhalt/

Thüringen
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Der § 29 Abs. 4 Satz 1 TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) wird wie folgt
 2 geändert wird:

 3 Zur Teilnahme an Tagungen und Sitzungen muss gewählten Vertreter*innen von ver.di bei
 4 Sitzungen der Gremien Freistellung unter Fortzahlung des Entgeltes gemäß § 21 TVÖD
 5 erteilt werden, sofern nicht dringende betriebliche oder dienstliche Interessen
 6 entgegenstehen.

Begründung

In der bisherigen Regelung waren weder der Bezirksfachbereichsvorstand noch die Landesfachgruppe 
Abfall oder die Personengruppe Landesbezirksarbeiter genannt. Durch die Strukturänderung von ver.di 
könnten sich weitere notwendige Wahlen von ver.di-Gremien ergeben. Diese sollen von dieser Regelung 
miterfasst werden.
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Antrag A 099: Bonusregelung 
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz A Sachsen/Sachsen-Anhalt/

Thüringen
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Bei künftigen Tarifverhandlungen zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD)
 2 wird eine Mitgliedervorteilsregelung für die Mitglieder der tarifvertragsschließenden
 3 Parteien der Entsorgungsbranche verhandelt.

Begründung

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich gezeigt, dass besonders die Kollegen der Entsorgungsbranche 
bei Tarifverhandlungen maßgeblich bei Aktionen beteiligt waren.
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Antrag A 100: Antrag zur Änderung der Tarifverträge TVöD - 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst; TV-L - Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst der Länder; TV-V - Tarifvertrag für 
Versorgungsbetriebe
Antragsteller*in: Bundesfachgruppenkonferenz Abfallwirtschaft
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Die Bestimmungen in den Tarifverträgen zu den Jahressonderzahlungen muss geändert
 2 werden.

 3 Beim Ausscheiden aus dem Betrieb / Unternehmen / Verwaltung aufgrund von Ausscheiden
 4 im gegenseitigen Einvernehmen und Renteneintritt soll die Jahressonderzahlung wie
 5 folgt gezahlt werden:

 6
 7

 8
 9

wer im 1. Halbjahr ausscheidet, erhält anteilmäßig 1/12 pro Monat der vollen
Jahressonderzahlung;

wer mehr als sechs Monate im laufenden Jahr dem Unternehmen angehört hat, erhält
die volle Jahressonderzahlung.

Begründung

Die bisherige Regelung entspricht in keiner Weise der politischen Regelung zum Renteneintritt nach 45 
Arbeitsjahren. Diese Regelungen wirken dagegen, man wird indirekt gezwungen länger zu arbeiten, obwohl 
man das Recht hat, den Rentenbeginn anzutreten. Das ist somit keine Wertschätzung der geleisteten 
Tätigkeit, insbesondere für langjährig Beschäftigte in den Betrieben / Unternehmen und Verwaltungen.

Die vorgeschlagene Regelung soll eine Wertschätzung für die geleisteten Tätigkeiten sein. Gleichzeitig 
motivierend wirken auf die jüngeren Mitarbeiter*innen in den Betrieben / Unternehmen und 
Verwaltungen, um für die Zukunft im Betrieb zu bleiben. Die Wettbewerbsfähigkeit soll sich dadurch auf 
dem Arbeitsmarkt erhöhen, um neue Mitarbeiter*innen zu gewinnen.
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Antrag A 101: Antrag zur Änderung der Tarifverträge TVöD - 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst; TV-L - Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst der Länder; TV-V - Tarifvertrag für 
Versorgungsbetriebe
Antragsteller*in: Bundesfachgruppenkonferenz Wasserwirtschaft
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Die Bestimmungen in den Tarifverträgen zu den Jahressonderzahlungen müssen geändert
 2 werden.

 3 Beim Ausscheiden aus dem Betrieb / Unternehmen / Verwaltung aufgrund von Ausscheiden
 4 im gegenseitigen Einvernehmen und Renteneintritt soll die Jahressonderzahlung wie
 5 folgt gezahlt werden:

 6
 7

 8
 9

wer im 1. Halbjahr ausscheidet, erhält anteilmäßig 1/12 pro Monat der vollen
Jahressonderzahlung;

wer mehr als 6 Monate im laufenden Jahr dem Unternehmen angehört hat, erhält die
volle Jahressonderzahlung.

Begründung

Die bisherige Regelung entspricht in keiner Weise der politischen Regelung zum Renteneintritt nach 45 
Arbeitsjahren. Diese Regelungen wirken dagegen, man wird indirekt gezwungen, länger zu arbeiten, 
obwohl man das Recht hat, den Rentenbeginn anzutreten. Das ist somit keine Wertschätzung der 
geleisteten Tätigkeit, insbesondere für langjährig Beschäftigte in den Betrieben / Unternehmen und 
Verwaltungen.

Die vorgeschlagene Regelung soll eine Wertschätzung für die geleisteten Tätigkeiten sein. Gleichzeitig 
motivierend wirken auf die jüngeren Mitarbeiter*innen in den Betrieben / Unternehmen und 
Verwaltungen, um für die Zukunft im Betrieb zu bleiben. Die Wettbewerbsfähigkeit soll sich dadurch auf 
dem Arbeitsmarkt erhöhen, um neue Mitarbeiter*innen zu gewinnen.
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Antrag A 102: Durchführung einer Öffentlichkeitskampagne auf 
Bundes-, Landes- und Bezirksebene für einen Lohnnachschlag im 
Bereich TV-L für mindestens einen Inflationsausgleich aufgrund 
eines Reallohnverlustes von über 10 Prozent
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Mittelfranken
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di wird aufgefordert, die Durchführung eine Öffentlichkeitskampagne auf Bundes-,
 2 Landes- und Bezirksebene für einen Lohnnachschlag im Bereich TV-L (Tarifvertrag für
 3 den öffentlichen Dienst der Länder) durchzuführen für mindestens einen
 4 Inflationsausgleich aufgrund eines  Reallohnverlustes von mindestens zehn Prozent im
 5 derzeitigen Abschluss.

Begründung

Der derzeitige Abschluss sieht eine Erhöhung der Entgelte von 2,8 Prozent vor. Da der Inflationsausgleich 
für 2021 nur als Einmalzahlung und nicht tabellenwirksam vereinbart ist, ergibt sich für das Jahr 2023 ein 
Inflationsdefizit von über 12 Prozent (fünf Prozent aus 2021 und jetzt fast 7,5 Prozent aus 2022). Das würde 
einen Reallohnverlust von über zehn Prozent bedeuten.

Mit der geforderten Öffentlichkeitskampagne soll der Öffentlichkeit die Situation der Beschäftigten 
(gerade auch der Uni-Klinikbeschäftigten) breit bekannt gemacht werden. Damit soll Druck für einen 
Lohnnachschlag erzeugt werden, um die politisch Verantwortlichen zum handeln zu bewegen, bzw. ihre 
Ignoranz für eine angemessene Bezahlung ihrer Beschäftigten zu entlarven.
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Antrag A 103: Abschaffung der Entgeltgruppe 1 im Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Mittelfranken
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Einzelabstimmung

 1 Der Bundesvorstand und die Bundestarifkommission werden aufgefordert, sich für eine
 2 baldige Abschaffung der Entgeltgruppe (EG) 1 in den Tarifverträgen für den
 3 öffentlichen Dienst (insbesondere  TV-L [Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der
 4 Länder, TVÖD [Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst] u.a.) einzusetzen.

 5 Als ersten Schritt zur Abschaffung sollte eine Zwischenlösung erzielt werden, wodurch
 6 die häufige missbräuchliche Anwendung der EG 1 eingedämmt wird: Der „nicht
 7 abschließende Beispielkatalog“ für die EG 1 wird in einen abschließenden Katalog
 8 umgewandelt und es wird ein Katalog an Ausschlusskriterien erstellt (EG 1 ist dann
 9 nicht anwendbar, wenn keine durchgängige Anleitung und Aufsicht gewährleistet ist;
 10 wenn Bedienungsanleitungen, Gefahrenhinweise und ähnliches von Beschäftigten gelesen
 11 und verstanden werden müssen; wenn Tätigkeiten mit Kassengeschäften verbunden sind
 12 und ähnliches mehr).

Begründung

Bei der Aushandlung des 2005 in Kraft getretenen TVÖD gab die Arbeitnehmerseite dem massiven und 
auch erpresserischen Drängen der Arbeitgeber nach, mit der EG 1 eine neue Niedrig(st)-Lohngruppe zu 
schaffen. Im Laufe der Jahre und teils schon sehr bald nach Inkrafttreten des TVÖD hat sich gezeigt, dass 
dieses Nachgeben in mehrfacher Hinsicht ein schwerer Fehler war:

- Beschäftigte in unteren Entgeltgruppen fühlen sich bei der ver.di nicht gut aufgehoben und sehen kaum 
Gründe, Mitglied zu werden – auch angesichts ihres sehr niedrigen Einkommens.

- Beschäftigte, die in EG 1 eingruppiert sind und über keine zusätzlichen Einkünfte verfügen, können von 
diesem Einkommen kaum ihren Lebensunterhalt bestreiten und befinden sich zugleich auf direktem Weg 
in die Altersarmut. Sie sind auch nicht in der Lage, in private Altersvorsorge zu investieren.

- Die für Oktober 2022 angekündigte Erhöhung des Mindestlohnes auf 12,--Euro bestätigt dies; der dann 
geltende gesetzliche Mindestlohn führt dazu, dass die derzeitige Entlohnung nach EG 1 diesen dann 
unterschreiten wird und gesetzeswidrig würde.

- Die EG 1 als Eingruppierung für Beschäftigte mit „einfachsten Tätigkeiten“ war und ist – in Verbindung 
mit dem „nicht abschließenden Beispielkatalog“ – eine Einladung an die Arbeitgeber, diese Entgeltgruppe 
missbräuchlich anzuwenden. Dabei wird ganz offensichtlich auf einen geringen gewerkschaftlichen 
Organisationsgrad sowie eine Konfliktvermeidungshaltung bei Betroffenen wie auch manchen 
Personalräten spekuliert.

- Der damals von den Arbeitgebern prognostizierte Verlust an Stellen im öffentlichen Dienst („Zwang zur 
Privatisierung“) war eine unbewiesene, interessengeleitete Behauptung – ähnlich den Warnungen vor dem 
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Mindestlohn, die sich als leere Drohungen erwiesen haben.

- Eine Entlohnung im Bereich der Armutsgrenze ist eine Schande für ein insgesamt reiches Land. Gerade 
der öffentliche Dienst sollte mit gutem Beispiel voran gehen und sich nicht an einer Lohn-Abwärts-Spirale 
beteiligen, sondern diese durchbrechen.
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Antrag A 104: Mehr Jugend in Tarifkommissionen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 105

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Zur Stärkung der Jugend in den Tarifkommissionen soll die Richtlinie zur Tarifarbeit
 2 (Tarifrichtlinie) wie folgt abgeändert und ergänzt werden: 

 3 Der Punkt 7.2.6 
 4 „Vertreter/innen der Jugend sind entsprechend ihrem Mitgliederanteil, mindestens
 5 jedoch mit zwei Vertreter/innen zu berücksichtigen.“ 

 6 Soll um folgenden Punkt anschließend ergänzt werden:
 7 "Sofern eine eigene Jugendtarifkommission eingerichtet wird, sind alle Mitglieder der
 8 Jugendtarifkommission zusätzlich stimmberechtigte Mitglieder der Tarifkommission."

Begründung

Die Mitglieder der BJTK öD setzen sich aus allen Landesbezirken und allen beteiligten Fachbereichen 
zusammen, das zeigt auch immer wieder, dass alle Mitglieder der BJTK öD unterschiedliche Ansprüche aus 
den Entsendebereichen an das Tarifgeschehen haben.

Des Weiteren wird die Jugendstruktur in Tarifverhandlungen immer bedeutsamer im Hinblick auf den 
Fachkräftemangel. Auch im Hinblick der inneren Organisation ist es sinnvoll, junge aktive Mitglieder an die 
Tarifarbeit heranzuführen, um gut qualifizierten Nachwuchs in die Erwachsenengremien zu bringen.

Tarifarbeit ist eines unserer Hauptaufgaben, hier sollten Ausnahmen in der Satzung und Richtlinien 
möglich gemacht werden.
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Antrag A 105: Mehr Jugend in Tarifkommissionen
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Mittelfranken
Status: Erledigt durch Antrag A 104
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 104

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di soll darauf hinwirken, dass die ver.di-Satzung und die Tarifrichtlinie
 2 dahingehend verändert werden, dass alle Mitglieder einer Jugendtarifkommission ein
 3 Stimmrecht innerhalb von Tarifkommissionen haben.

Begründung

Die Mitglieder der BJTK öD (Bundesjugendtarifkommission öD) setzen sich aus allen Landesbezirken und 
allen beteiligten Fachbereichen zusammen, das zeigt auch immer wieder, dass alle Mitglieder der BJTK öD 
unterschiedliche Ansprüche aus den Entsendebereichen an das Tarifgeschehen haben. Des Weiteren wird 
die Jugendstruktur in Tarifverhandlungen immer bedeutsamer im Hinblick auf den Fachkräftemangel. 
Auch im Hinblick der inneren Organisation ist es sinnvoll junge aktive Mitglieder an die Tarifarbeit 
heranzuführen, um gut qualifizierten Nachwuchs in die Erwachsenengremien zu bringen.

Tarifarbeit ist eines unserer Hauptaufgaben, hier sollten Ausnahmen in der Satzung und Richtlinien 
möglich gemacht werden.
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Antrag A 106: Anpassung der Tätigkeitsmerkmale der 
Entgeltgruppen S 12; S 14 und S 15 des TVöD SuE
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Mit dem VKA (Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände) soll die Anpassung der
 2 Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen S 12, S 14 und S 15 innerhalb der Laufzeit des
 3 Tarifvertrages „TVöD SuE“ (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Sozial- und
 4 Erziehungsdienst) verhandelt werden.

Begründung

In der letzten Tarifrunde SuE im Frühjahr 2022 konnte es leider nicht gelingen, die Anpassung der 
Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen S 12; S 14 und S 15 an die komplexen gesellschaftlichen 
Bedingungen insbesondere durch die Zunahme der Krisenszenarios, deren Bewältigung nicht zuletzt 
durch die Beschäftigten der Sozialen Arbeit erreicht werden muss, durchzusetzen. Neuen Arbeitsfelder 
welche zudem noch durch Gesetzesreformen ausgefüllt werden müssen, werden in der Sozialen Arbeit mit 
diesen Tätigkeitsmerkmalen nicht abgedeckt. Hinsichtlich dieser Entwicklung ist es dringend angezeigt, in 
der fünfjährigen Laufzeit des Tarifvertrages SuE Kontakt zur VKA einzufordern und die Anpassung der 
Tätigkeitsmerkmale zu bearbeiten.
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Antrag A 107: Aufnahme von Tarifverhandlungen zur 
Jahressonderzahlung 
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di nimmt in den nächsten Tarifverhandlungen  zur Änderung des Tarifvertrages für 
 2 den öffentlichen Dienst (TVöD) für die Bereiche der Vereinigung der kommunalen 
 3 Arbeitgeberverbände (VKA) und des Bundes  im § 20 Abs. 1 - Jahressonder zahlung 
 4 Saisonkräfte / befristet Beschäftigte auf. 

Begründung

Nach dem § 20 Abs. 1 TVöD haben nur Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen, 
Anspruch auf eine Jahressonderzahlung.

Trotz regelmäßigem Bemühen, weniger befristete und saisonale Beschäftigungsverhältnisse zu begründen, 
gelingt dies auch im öffentlichen Dienst nicht.

Ohne Saisonbeschäftigte geht es in vielen Bereichen gar nicht.

Und genau diese Beschäftigtengruppe geht bei der Jahressonderzahlung leer aus. Dies betrifft vor allem 
Mitarbeiter*innen, die Grünpflege in den pflegeintensiven Monaten von März bis November ausüben, 
beispielsweise Saisonkräfte in den Bereichen Schwimmbad, Friedhof und Bauhof. Es handelt sich sehr oft 
um Arbeiter*innen in den unteren Entgeltgruppen 2 bis 4, oft auch in Teilzeit. Meistens enden deren 
Arbeitsverträge pünktlich zum 30. November. Da sie aber, im Gegensatz zu befristeten Stellen, jedes Jahr 
wieder angestellt werden, ist es nicht nachvollziehbar, dass sie von der Jahressonderzahlung 
ausgeschlossen werden.

Ziel muss eine ähnliche Regelung wie beim Leistungsentgelt sein. Diese Änderung würde sicherstellen, 
dass auch so genannte „Saisonkräfte“ die Jahressonderzahlung, wie beim Leistungsentgelt (§ 18) anteilig 
bekommen.

Wünschenswert wäre die Änderung des § 20 Abs. 1 auf den 1. Oktober und eine Regelung zur anteiligen 
Zahlung.
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Antrag A 108: Verhandlungen über Anspruch auf erhöhte 
Jahressonderzahlung für ver.di Mitglieder im TV-L
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di nimmt Verhandlungen für den Tarifvertrag öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 
 2 auf, um für Gewerkschaftsmitglieder der tarifvertragschließenden Gewerkschaften einen 
 3 Anspruch auf eine erhöhte Jahressonderzahlung zu vereinbaren.

Begründung

Als Anreiz zur Mitgliedergewinnung und Mitgliederhaltung und um dann auch für einen 
Interessenausgleich verhandeln und kämpfen zu können.

(wie zum Beispiel im Tarifvertrag Zeitarbeit iGZ-/DGB-Tarifwerk (Link: Tarifbereich/Branche Zeitarbeit 
(sachsen.de))
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Antrag A 109: TV-L Meister*innen und Techniker*innen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Die Bundestarifkommission wird aufgefordert, sich für die Erweiterung des TV-L Anlage
 2 A – Entgeltordnung Teil II Ziffer 15.1 Technische Beschäftigte mit besonderen
 3 Aufgaben sowie Ziffer 15.2 Handwerksmeister*innen, Industriemeister*innen und
 4 Meister*innen mit Sonderausbildung sowie Ziffer 22.2 Techniker*innen – mit der EG 10
 5 einzusetzen.

Begründung

Die Arbeitsmarktsituation insbesondere im technischen Bereich in Verbindung mit der demografischen 
Entwicklung führt zu einer großen Konkurrenz bei der Personalgewinnung. Dabei hat der öffentliche 
Dienst häufig das Nachsehen gegenüber anderen Arbeitgebern, die deutlich mehr zahlen.

Unter anderem führt der Mangel an Ingenieur*innen dazu, dass Techniker*innen und Meister*innen 
Ingenieurstätigkeiten von den Arbeitgebern übertragen werden. Dieses bildet der Tarifvertrag TV-L aber 
nicht ab. Der „Sonstige Beschäftigte“ ist durch die Rechtsprechung so definiert, dass er von vielen 
Arbeitgebern nicht akzeptiert wird.

Daher sollte der Tarifvertrag auch im Teil für Technische Beschäftigte, Techniker*innen und Meister*innen 
mit der EG 10 eine Eingruppierung für übertragene Ingenieurstätigkeiten abbilden.
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Antrag A 110: TVöD ING EG 12
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Die Bundestarifkommission wird aufgefordert, sich für die Aktualisierung des TVöD
 2 Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA)

 3

 4

Teil A, II, Zif. 3 - Ingenieurinnen und Ingenieure in der EG 12

Teil B, XXIX – Vermessungsingenieurinnen und Vermessungsingenieure in der EG 12

 5 hier Wegfall des Tätigkeitsmerkmals „mit langjähriger praktischer Erfahrung“ als
 6 Anforderung in die Person einzusetzen.

Begründung

Die Arbeitsmarktsituation insbesondere im technischen Bereich in Verbindung mit der demografischen 
Entwicklung führt zu einer großen Konkurrenz bei der Rekrutierung von Ingenieurinnen und Ingenieuren. 
Dabei hat der öffentliche Dienst häufig das Nachsehen gegenüber anderen Arbeitgebern. Daher müssen 
zusätzliche Einstellungshemmnisse im Tarifvertrag abgebaut werden.

Bei den Ingenieurinnen und Ingenieuren gibt es nur in der EG 12 (FG 1 und FG 2) die Anforderung der 
„langjährigen praktischen Erfahrung“ als zusätzliches Merkmal.

Wie in den anderen Entgeltgruppen, definieren in der EG 12 ansonsten die personenbezogene Anforderung 
an die Qualifikation und die Tätigkeitsmerkmale, bzw. Heraushebungsmerkmale für die übertragenen 
Tätigkeiten die eingruppierungsrelevanten Merkmale.

Daher würde der Wegfall dieses zusätzlichen Kriteriums Stellenbesetzungen vereinfachen.
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Antrag A 111: TVöD Techniker*innen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Die Bundestarifkommission wird aufgefordert, sich für die Erweiterung des TVöD Anlage
 2 1 – Entgeltordnung (VKA), Teil A, II, Ziffer 5 Techniker*innen sowie Ziffer 4
 3 Meister*innen – mit der EG 10 einzusetzen.

Begründung

Die Arbeitsmarktsituation insbesondere im technischen Bereich in Verbindung mit der demografischen 
Entwicklung führt zu einer großen Konkurrenz bei der Personalgewinnung. Dabei hat der öffentliche 
Dienst häufig das Nachsehen gegenüber anderen Arbeitgebern, die deutlich mehr zahlen.

Unter anderem führt der Mangel an Ingenieur*innen dazu, dass Techniker*innen und Meister*innen 
Ingenieurstätigkeiten von den Arbeitgebern übertragen werden. Dieses bildet der Tarifvertrag TVöD aber 
nicht ab. Der „Sonstige Beschäftigte“ ist durch die Rechtsprechung so definiert, dass er von vielen 
Arbeitgebern nicht akzeptiert wird.

Daher sollte der Tarifvertrag auch im Teil für Techniker*innen und Meister*innen mit der EG 10 eine 
Eingruppierung für übertragene Ingenieurstätigkeiten abbilden.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

183 / 331



Antrag A 112: Kündigung der Schlichtungsvereinbarung im 
öffentlichen Dienst
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichsvorstand A Berlin-Brandenburg
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Einzelabstimmung

 1 Die Bundestarifkommission wird aufgefordert, die am 25. Oktober 2011 getroffene
 2 „Vereinbarung über ein Schlichtungsverfahren (Bund, VKA [Vereinigung der kommunalen
 3 Arbeitgeberverbände], ver.di)“ gemäß § 11 Abs. 2 schnellstmöglich aufzukündigen und
 4 keine neue Schlichtungsvereinbarung abzuschließen. Die Schlichtungsvereinbarung ist
 5 veraltet, bremst unsere Mitglieder aus, ihren Forderungen auf der Straße Nachdruck zu
 6 geben und stärkt unnötig die Positionen der Arbeitgeberseite. 

Begründung

Aufgrund der negativen Erfahrungen mit der Schlichtung hat der ÖTV-Kongress im Oktober 2000 den gHV 
in einem einstimmigen Beschluss aufgefordert, die Schlichtungsvereinbarungen zu kündigen. Der 
Kongress hatte den Vorstand nicht beauftragt, ein neues Schlichtungsabkommen zu schließen.

Entgegen dieser Beschlusslage hat die ver.di-Bundestarifkommission direkt vor der Tarifrunde im 
öffentlichen Dienst 2002 ein neues Schlichtungsabkommen vereinbart. Und wieder wurde durch die 
Schlichtung das Ergebnis weit unter die ohnehin schon bescheidene Forderung nach unten korrigiert und 
zusätzlich eine Laufzeit von 27 Monaten und Kompensationen vereinbart. 2011 wurde dann die aktuelle 
Schlichtungsvereinbarung abgeschlossen.

Alle Kolleg*innen wissen aus eigener Erfahrung, dass das Ergebnis einer Tarifrunde durch die Kampfkraft 
in den Betrieben und eine konsequente Strategie zur Durchsetzung der Forderungen bestimmt wird. Die 
Verhandlungen, die Entscheidung über eine Annahme oder Fortsetzung der Auseinandersetzung, Streiks 
usw. muss in den Händen der Beschäftigten liegen. Eine Schlichtungsvereinbarung, vor allem, wenn sie so 
restriktiv wie die im öffentlichen Dienst ist, gibt das stärkste Druckmittel, den Arbeitskampf, aus der Hand 
und unterbindet zudem jegliche Aktionen, die „zu einem Scheitern“ der Schlichtung führen könnten, also 
auch Aktivitäten außerhalb des Streiks. Teil der Schlichtungsvereinbarung ist auch ein Zwang, sich darauf 
einzulassen (§ 2 Abs. 3), sobald eine Seite die Schlichtung anruft. Die Entscheidung, sich auf eine 
Schlichtung einzulassen, liegt somit nicht einmal bei denen, in deren Interesse die Lohnerhöhung 
erkämpft werden soll, sondern allein auf Seiten der Arbeitgeberverbände in Bund und Kommunen.

Damit bindet sich unsere Gewerkschaft selbst die Hände, diese wichtige Auseinandersetzung mit allen ihr 
zur Verfügung stehenden Mitteln zu führen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass sobald ein Schlichterspruch 
verkündet wird, dieser immer ein Kompromiss zulasten der Kolleg*innen ist, aber der öffentliche Druck 
zur Annahme dieses Schlichterspruches enorm wächst. Die Aufnahme des zurecht aufgeworfenen 
Erzwingungsstreikes nach der Schlichtung wird somit enorm erschwert.

Schlichtung ist und bleibt ein Knebel und kein Hebel. Bei einer Abstimmung über das 
Schlichtungsergebnis genügt eine Zustimmung von 25 Prozent, während die Mehrheit der Kolleg*innen 
möglicherweise streikbereit ist, was unter ihnen erneut zu Unmut und Austritten führen kann.
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Um sich nicht selbst in eine solche Sackgasse zu manövrieren und den Kolleg*innen alle Freiheit zu 
lassen, von der Kampfkraft ihrer Gewerkschaft Gebrauch zu machen, sollte die Vereinbarung 
schnellstmöglich und ersatzlos aufgekündigt werden.
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Antrag A 112 -Ä001: Änderungsantrag zu A 112
Änderungsantrag zu A 112

Antragsteller*in: Anja Voigt
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Einzelabstimmung
Abstimmung Ja:

Nein:
Enthaltung:
Gültige Stimmen:

(59.949 %)
(40.051 %)

473
316
27

816

Zeile 1 - 6

 1 Die Bundestarifkommission Vor der nächsten Tarifrunde des öffentlichen Dienstes wird 
aufgefordert,ein Diskussionsprozess in den betroffenen Gremien von ver.di über die am 25. Oktober 
2011 getroffene

 2 „Vereinbarung über ein Schlichtungsverfahren (Bund, VKA [Vereinigung der kommunalen
 3 Arbeitgeberverbände], ver.di)“ gemäß § 11 Abs. 2 schnellstmöglich aufzukündigen und 
 4 keine neue Schlichtungsvereinbarung abzuschließen. Die Schlichtungsvereinbarung ist 
 5 veraltet, bremst unsere Mitglieder aus, ihren Forderungen auf der Straße Nachdruck zu
 6 geben und stärkt unnötig die Positionen der Arbeitgeberseite. starten. Die Diskussion hat 

ausdrücklich keinen Beschluss zum Ziel. Sie soll die Grundlage für eine mögliche Debatte innerhalb 
der Bundestarifkommission über die Zukunft der Schlichtungsvereinbarung schaffen, die intensiv mit 
den Funktionär*innen der betroffenen Gremien rückgekoppelt ist.

Begründung

Begründung erfolgt mündlich.
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Antrag A 113: Keine Diskriminierung von Frauen durch Rückstufung 
nach längerer Berufsunterbrechung im Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz C
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Einzelabstimmung
Abstimmung über Empfehlung der 
AK auf Nichtbefassung

Ja:
Nein:
Enthaltung:
Gültige Stimmen:

(38.916 %)
(61.084 %)

323
507
40

870

 1 In Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes (TVöD) zu den Stufen, soll folgende
 2 Passage ersatzlos gestrichen werden:

 3 3 (3) "Bei einer Unterbrechung von mehr als 3 Jahren, bei einer Elternzeit von mehr
 4 als 5 Jahren, erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, die der vor der Unterbrechung
 5 erreichten Stufe vorangeht, jedoch nicht niedriger als bei einer Neueinstellung; die
 6 Stufenlaufzeit beginnt mit dem Tag der Arbeitsaufnahme."

 7 Sofern diese diskriminierende Regelung in Tarifverträgen noch vorhanden ist, muss sie
 8 beseitigt werden und darf in neu verhandelten Tarifverträgen nicht mehr enthalten
 9 sein.

Begründung

Diese Möglichkeit der Herabgruppierung im TVöD/TVöD-K trifft in erster Linie Frauen, die nach der 
Inanspruchnahme der Elternzeit wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren wollen. Es wurden vor der 
Inanspruchnahme schon Stufenlaufzeiten zurückgelegt, die dann wieder neu zurückgelegt werden 
müssen.

Zusätzlich wird damit der Anreiz für Männer, sich für die Inanspruchnahme von Elternzeit zu entscheiden, 
noch verringert.

Aus diesem Grund soll der Abschnitt ersatzlos gestrichen und dem Arbeitgeber die Möglichkeit genommen 
werden, diese "Herabgruppierung" und Verlängerung der Stufenlaufzeiten anzuwenden und damit Frauen 
in der Erwerbszeit(?) zu benachteiligen. 
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Antrag A 114: Revitalisierung der 
Flächentarifauseinandersetzungen TVöD und TV-L
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz C
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 115

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Einzelabstimmung

 1 Die zuständigen Gremien in ver.di werden aufgefordert, in der Organisation bestehende
 2 Konzepte für eine systematische Beteiligung und Mitentscheidung der Mitglieder in den
 3 Streikbetrieben in die Flächentarifverträge TV-L (Tarifvertrag für den öffentlichen
 4 Dienst der Länder) und TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) zu übertragen.
 5 Zu entwickelnde Beteiligungskonzepte unterhalb der Bundestarifkommission öffentlicher
 6 Dienst über derzeitige Formen wie zum Beispiel Tarifberater*innen,
 7 Tarifbotschafter*innen hinaus sollten unter anderem die erfolgreichen Erfahrungen mit
 8 der systematischen Einbeziehung von Bereichs- und Teamdelegierten aus den
 9 Tarifauseinandersetzungen für Entlastungstarifverträge der letzten Jahre
 10 berücksichtigen.

 11 Anregungen für das Beteiligungskonzept: Von der Forderungsfindung bis hin zur
 12 Verhandlung sollen dabei ehrenamtliche Aktive, die tatsächlich streikende Mitglieder
 13 repräsentieren („Delegierte“), stärker in die Erarbeitung von Tarifkampagnen, die
 14 Entscheidungsfindung während der Tarifkampagnen von der Forderungsfindung über die
 15 Verhandlungen bis hin zur Mitgliederbefragung und die Streikstrategie eingebunden
 16 werden.

 17 Um eine systematische Auswertung der Erfahrungen mit einer Demokratisierung der
 18 Beteiligung zu gewährleisten, organisiert das Tarifsekretariat öffentlicher Dienst in
 19 Zusammenarbeit mit den betroffenen Fachbereichen eine tarifpolitische Diskussion, in
 20 der folgende Organisationserfahrungen unter Beteiligung von Kernaktiven ausgewertet
 21 werden:

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

Arbeit der Teamdelegierten in den Entlastungsbewegungen der Krankenhäuser,
zuletzt in einer regionalen Fläche in Nordrhein-Westfalen;

Bilanz der Arbeit der Streikdelegierten im Sozial- und Erziehungsdienst 2009 und
2015;

beteiligungsorientierte Formate aus Tarifrunden aus dem öffentlichen Dienst und
anderen Fachbereichen (analog wie digital);

Nutzung von Streikformen, -formaten und –strategien mit Fokus auf
Demokratisierung und Beteiligung der Beschäftigten und Einbindung der
Nutzer*innen betroffener öffentlicher Dienstleistungen;

Übertragbarkeit erfolgreicher Bündnisarbeit und Kooperationen während regionaler
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 32 Tarifverhandlungen und Haustarifverhandlungen auf die Fläche.

 33 Die Ergebnisse der Auswertung sollen auf die Weiterentwicklung der demokratischen
 34 Struktur und Arbeitsweise der Bundestarifkommission öffentlicher Dienst Einfluss
 35 nehmen.

Begründung

Die Frage, wie wir Flächentarifauseinandersetzungen revitalisieren können, um in Zukunft auch große 
Auseinandersetzungen um die Arbeitszeit oder aktuell um einen echten Inflationsausgleich zu gewinnen, 
beschäftigt die Organisation vom einfachen Mitglied bis hin zur ver.di Verhandlungsführung und 
zuständigen Tarifkommission. Wir sind eine lernende Organisation. In den letzten Jahren wurden 
ausgehend von der Frage, wie wir unsere Organisationsmacht stärken, im TVöD wie auch im TV-L 
systematisch Elemente für eine Verbesserung der Mobilisierungsfähigkeit eingeführt: Das Modell der 
Tarifbotschafter*innen wurde eingeführt, damit das Tarif- und Streikgeschehen schneller „vor Ort“ ist. 
Tarifbotschafter*innen und Aktive wurden sowohl in der Ansprache, als auch im Mapping systematisch 
geschult. Arbeitsstreiks sind auch im Flächentarifvertrag nicht mehr wegzudenken. Bedingungsgebundene 
Forderungen wurden eingeführt; ihre Wirkung wird derzeit heiß diskutiert. Diese Entwicklungen begrüßen 
wir ausdrücklich.

Gleichzeitig haben wir sowohl in Haustarifverhandlungen als auch in der regionalen Fläche wie gerade in 
der Entlastungsbewegung in NRW die Erfahrung gemacht, dass hohe Durchsetzungsfähigkeit in direktem 
Zusammenhang mit der systematischen Beteiligung der Mitglieder und Beschäftigten von der 
Forderungsfindung bis hinein in die Verhandlungssysteme steht. Dabei ist unsere Erfahrung eine der 
Stärkung der Verhandlungssysteme durch Beteiligung, indem die Tarifkommissionen sich organisiert den 
Rat von Teamdelegierten holen. Teamdelegierte als Element einer weiteren Demokratisierung der 
Entscheidungsfindung und Strategiediskussion bewerten im Hintergrund Zwischenergebnisse, planen 
Aktionen und stärken der Verhandlungsgruppe den Rücken. Eine Übertragung dieser Erfahrungen in die 
Fläche ist eine logistische Herausforderung und wird unsere Arbeitsweise verändern.

Der Wunsch nach größtmöglicher Beteiligung kollidiert teilweise mit unserer tradierten Verhandlungslogik 
in Flächentarifauseinandersetzungen bei ver.di. Tarifbotschafter*innen, so wie sie im Moment gedacht 
sind, garantieren zwar die Kommunikation aus der Verhandlungsführung hin zum Aktiven im Betrieb und 
in die Belegschaft, spiegeln damit aber nur eine Funktion von Teamdelegierten wieder. Obwohl die 
Entscheidungen am Ende immer von den Tarifkommissionen gefällt wurden, beschloss die 
Tarifkommission zum Beispiel in Berlin bei Charité und Vivantes auf Grundlage der tarifpolitischen 
Leitlinien zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Tarifauseinandersetzungen vor allen 
wichtigen Entscheidungen ein Votum der Team- und Bereichsdelegierten einzuholen. Die 
Meinungsbildung der Bereichs- und Teamdelegierten ist auf diese Weise in die Diskussion- und 
Entscheidungsfindung der Tarifkommission eingeflossen.

Während der Verhandlungen hielten sich die Teamdelegierten in einem Nebenraum auf, sodass die 
Tarifkommission die Teamdelegierten immer auf dem aktuellen Stand halten konnte, auf das Fachwissen 
der Delegierten zurückgreifen und sie unmittelbar in den Prozess der Kompromissfindung einbeziehen 
konnte. Auf diese Weise wurden Entscheidungen zur Einleitung von Streikmaßnahmen aber auch die 
Entscheidung am Ende einen Kompromiss anzunehmen immer breit diskutiert und von den Kolleg*innen 
in den Bereichen mitgetragen.[1]

Die bisherige Praxis in der Fläche TV-L und TVöD ist anders: Mitglieder kennen einerseits ihre 
Repräsentant*innen in der Bundestarifkommission zum Teil nicht, andererseits ist es auch für die BTK-
Mitglieder eine Überforderung, mit allen beteiligten relevanten Aktiven zu kommunizieren. Eine stärkere 
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Vernetzung zwischen Teamdelegierten und den Mitgliedern der BTK schlägt eine Brücke zu den Betrieben 
und fördert gleichzeitig die Verantwortung und das Verständnis für die Mitglieder der 
Bundestarifkommission. Die dadurch stattfindende Rückkopplung schafft eine wesentlich höhere 
Transparenz und somit mehr Klarheit im Verhandlungsprozess.  

Klar ist, dass eine systematische Beteiligung der aktiven Kolleg*innen über die die BTKöD beratenden 
Delegiertensysteme auch unsere Arbeitsweise und bestehende Rituale verändern wird. Wir sind davon 
überzeugt, dass wir es als lernende Organisation schaffen, die guten Erfahrungen zu verallgemeinern und 
strukturelle Antworten finden und damit unsere Durchsetzungsfähigkeit und Gestaltungsmacht unserer 
Mitglieder steigern. Die Spirale aus schlechter Durchsetzungsfähigkeit in weiten Teilen des Flächentarifs 
(fehlender Organisationsmacht) und vor diesem Hintergrund zwar respektabler, aber dennoch 
unbefriedigenden Abschlüssen, müssen wir überwinden, wenn wir die großen tarifpolitischen Fragen 
unserer Zeit angehen wollen.

[1] Damit sind die Teamdelegierten auch eine Weiterentwicklung der Streikdelegierten aus den SuE – 
Auseinandersetzungen in 2009 und 2015. Die dort praktizierten Streikdelegiertenversammlungen waren 
unserer Ansicht nach innerhalb von ver.di ein enormer Fortschritt in Sachen demokratischer Einbeziehung 
der Streikbetriebe und keineswegs organisationspolitischer Alltag.
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Antrag A 115: Stärkung der Flächentarifauseinandersetzungen 
TVöD und TV-L
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz C Nordrhein-Westfalen
Status: Erledigt durch Antrag A 114
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 114

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Die zuständigen Gremien in ver.di werden aufgefordert, in der Organisation bestehende
 2 Konzepte einer systematischen Beteiligung und Mitentscheidung der Mitglieder in den
 3 Streikbetrieben in die Flächentarifverträge TV-L (Tarifvertrag für den öffentlichen
 4 Dienst der Länder) und TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) zu übertragen.
 5 Dabei sollten Beteiligungskonzepte unterhalb der Bundestarifkommission öffentlicher
 6 Dienst (BTKöD) über das derzeitige Tarifberatersystem hinaus entwickelt und etabliert
 7 werden, unter anderem sind die erfolgreichen Erfahrungen der systematischen
 8 Einbeziehung von Bereichs- und Teamdelegierten aus den Tarifauseinandersetzungen für
 9 Entlastungs-Tarifverträge, wie aktuell beim TVE (Tarifvertrag Entlastung) in
 10 Nordrhein-Westfalen zu berücksichtigen.

 11 Anregungen für das Beteiligungskonzept: Von der Forderungsfindung bis hin zur
 12 Verhandlung sollen dabei ehrenamtliche Aktive, die tatsächlich streikende Mitglieder
 13 repräsentieren („Delegierte“), stärker in die Erarbeitung von Tarifkampagnen, die
 14 Entscheidungsfindung während der Tarifkampagnen, von der Forderungsfindung über die
 15 Verhandlungen bis hin zur Mitgliederbefragung und die Streikstrategie eingebunden
 16 werden.

 17 Um eine systematische Auswertung der Erfahrungen mit einer Demokratisierung der
 18 Beteiligung zu gewährleisten, organisiert das Tarifsekretariat öffentlicher Dienst
 19 (TSöD) in Zusammenarbeit mit den betroffenen Fachbereichen eine tarifpolitische
 20 Diskussion, in der folgende Organisationserfahrungen unter Beteiligung von
 21 Kernaktiven ausgewertet werden:

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

 32

Arbeit der Teamdelegierten in den Entlastungsbewegungen der Krankenhäuser,
zuletzt in einer regionalen Fläche in Nordrhein-Westfalen;

Bilanz der Arbeit der Streikdelegierten im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)
2009 und 2015;

beteiligungsorientierte Formate aus Tarifrunden aus dem öffentlichen Dienst und
anderen Fachbereichen (analog wie digital);

Nutzung von Streikformen, -formaten und –strategien mit Fokus auf
Demokratisierung und Beteiligung der Beschäftigten und Einbindung der
Nutzer*innen betroffener öffentlicher Dienstleistungen;

Übertragbarkeit erfolgreicher Bündnisarbeit und Kooperationen während regionaler
Tarifverhandlungen und Haustarifverhandlungen auf die Fläche.

 33 Die Ergebnisse der Auswertung sollen auf die Weiterentwicklung der demokratischen
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 34 Struktur und Arbeitsweise der Bundestarifkommission öffentlicher Dienst Einfluss
 35 nehmen. 

Begründung

Die Frage, wie wir Flächentarifauseinandersetzungen revitalisieren können, um in Zukunft auch große 
Auseinandersetzungen um die Arbeitszeit oder aktuell um einen echten Inflationsausgleich zu gewinnen, 
beschäftigt die Organisation vom einfachen Mitglied bis hin zur ver.di-Verhandlungsführung und 
zuständigen Tarifkommission. Wir sind eine lernende Organisation. In den letzten Jahren wurden 
ausgehend von der Frage, wie wir unsere Organisationsmacht stärken, im TVöD wie auch im TV-L 
systematisch Elemente für eine Verbesserung der Mobilisierungsfähigkeit eingeführt: Das Modell der 
Tarifbotschafter*innen wurde eingeführt, damit das Tarif- und Streikgeschehen schneller „vor Ort“ ist. 
Tarifbotschafter*innen und Aktive wurden sowohl in der Ansprache, als auch im Mapping systematisch 
geschult. Arbeitsstreiks sind auch im Flächentarifvertrag nicht mehr wegzudenken. Bedingungsgebundene 
Forderungen wurden eingeführt; ihre Wirkung wird derzeit heiß diskutiert. Diese Entwicklungen begrüßen 
wir ausdrücklich.

Gleichzeitig haben wir sowohl in Haustarifverhandlungen als auch in der regionalen Fläche wie gerade in 
der Entlastungsbewegung in Nordrhein-Westfalen die Erfahrung gemacht, dass hohe 
Durchsetzungsfähigkeit in direktem Zusammenhang mit der systematischen Beteiligung der Mitglieder 
und Beschäftigten von der Forderungsfindung bis hinein in die Verhandlungssysteme steht. Dabei ist 
unsere Erfahrung eine Stärkung der Verhandlungssysteme durch Beteiligung, indem die 
Tarifkommissionen sich organisiert den Rat von Teamdelegierten holen. Teamdelegierte als Element einer 
weiteren Demokratisierung der Entscheidungsfindung und Strategiediskussion bewerten im Hintergrund 
Zwischenergebnisse, planen Aktionen und stärken der Verhandlungsgruppe den Rücken. Eine Übertragung 
dieser Erfahrungen in die Fläche ist eine logistische Herausforderung und wird unsere Arbeitsweise 
verändern.

Der Wunsch nach größtmöglicher Beteiligung kollidiert teilweise mit unserer tradierten Verhandlungslogik 
in Flächentarifauseinandersetzungen bei ver.di. Tarifbotschafter*innen, so wie sie im Moment gedacht 
sind, garantieren zwar die Kommunikation aus der Verhandlungsführung hin zum Aktiven im Betrieb und 
in die Belegschaft, spiegeln damit aber nur eine Funktion von Teamdelegierten wieder. Obwohl die 
Entscheidungen am Ende immer von den Tarifkommissionen gefällt wurden, beschloss die 
Tarifkommission zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen bei allen sechs Unikliniken auf Grundlage der 
tarifpolitischen Leitlinien zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von 
Tarifauseinandersetzungen vor allen wichtigen Entscheidungen ein Votum der Team- und 
Bereichsdelegierten einzuholen. Die Meinungsbildung der Bereichs- und Teamdelegierten ist auf diese 
Weise in die Diskussion- und Entscheidungsfindung der Tarifkommission eingeflossen.

Während der Verhandlungen hielten sich die Teamdelegierten in einem Nebenraum auf, sodass die 
Tarifkommission die Teamdelegierten immer auf dem aktuellen Stand halten konnte, auf das Fachwissen 
der Delegierten zurückgreifen und sie unmittelbar in den Prozess der Kompromissfindung einbeziehen 
konnte. Auf diese Weise wurden Entscheidungen zur Einleitung von Streikmaßnahmen aber auch die 
Entscheidung am Ende einen Kompromiss anzunehmen immer breit diskutiert und von den Kolleg*innen 
in den Bereichen mitgetragen¹.

Die bisherige Praxis in der Fläche TV-L und TVöD ist anders: Mitglieder kennen einerseits ihre 
Repräsentant*innen in der Bundestarifkommission zum Teil nicht, andererseits ist es auch für die BTK-
Mitglieder eine Überforderung, mit allen beteiligten relevanten Aktiven zu kommunizieren. Eine stärkere 
Vernetzung zwischen Teamdelegierten und den Mitgliedern der BTK schlägt eine Brücke zu den Betrieben 
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und fördert gleichzeitig die Verantwortung und das Verständnis für die Mitglieder der 
Bundestarifkommission. Die dadurch stattfindende Rückkopplung schafft eine wesentlich höhere 
Transparenz und somit mehr Klarheit im Verhandlungsprozess.

Klar ist, dass eine systematische Beteiligung der aktiven Kolleg*innen durch die BTKöD beratenden 
Delegiertensysteme auch unsere Arbeitsweise und bestehende Rituale verändern wird. Wir sind davon 
überzeugt, dass wir es als lernende Organisation schaffen, die guten Erfahrungen zu verallgemeinern und 
strukturelle Antworten finden und damit unsere Durchsetzungsfähigkeit und Gestaltungsmacht unserer 
Mitglieder steigern. Die Spirale aus schlechter Durchsetzungsfähigkeit in weiten Teilen des Flächentarifs 
(fehlender Organisationsmacht) und vor diesem Hintergrund zwar respektabler, aber dennoch 
unbefriedigenden Abschlüssen, müssen wir überwinden, wenn wir die großen tarifpolitischen Fragen 
unserer Zeit angehen wollen.

¹Damit sind die Teamdelegierten auch eine Weiterentwicklung der Streikdelegierten aus den SuE – 
Auseinandersetzungen in 2009 und 2015. Die dort praktizierten Streikdelegiertenversammlungen waren 
unserer Ansicht nach innerhalb von ver.di ein enormer Fortschritt in Sachen demokratischer Einbeziehung 
der Streikbetriebe und keineswegs organisationspolitischer Alltag.
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Antrag A 116: Finger weg von unserem Streikrecht! Mehr Recht auf 
Streik statt weniger!
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz C
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 Der Bundesvorstand setzt sich aktiv ein:

 2
 3

 4

 5
 6

um alle Einschränkungen des Streikrechts zu verhindern, auch für systemrelevante
Bereiche;

für die Umsetzung eines Streikrechts als Grundrecht für alle Bürger*innen;

für eine Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit insbesondere auf den
verschiedensten Plattformen zur Sicherung des Streikrechts.

Begründung

Angestachelt durch die Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU und CSU findet aktuell eine 
öffentliche Debatte um die Reform des Streikrechts in der Bundesrepublik Deutschland statt. 
Angestachelt wird dies durch weitere konservative Kräfte und Arbeitgeber, die meinen dass bei Streiks 
eine „Notversorgung“ von systemrelevanter Infrastruktur nicht vorhanden wäre. Dabei kommt ver.di dieser 
Verantwortung bereits seit langem nach. Regelmäßig gibt es auch im Fachbereich C 
Notdienstvereinbarungen, welche die Gesundheitsversorgung in bestreikten Betrieben sicherstellen. 
Weiterhin wird eine viertägige Ankündigungsfrist und ein Vermittlungsverfahren gefordert. All diese 
Forderungen stehen für eine weitere Einschränkung des Streikrechts in der Bundesrepublik Deutschland. 
Wenn Arbeitgeber nicht Willens sind in den veranschlagten Verhandlungsrunden ein annehmbares 
Angebot vorzulegen und die Leistungen der Kolleg*innen mit einer ordentlichen wirtschaftlichen 
Wertschätzung zu versehen, dürfen die Kolleg*innen nicht noch mit einem eingeschränkten Streikrecht 
darunter leiden.
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Antrag A 117: Streikrecht für Beamt*innen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 118, W 094

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass ein Streikrecht für die Beamt*innen rechtlich
 2 ermöglicht wird.

Begründung

Ein Streikrecht für Beamt*innen ist aus Sicht des Bezirksbeamtenausschusses ver.di Mittelbaden-
Nordschwarzwald schon lange überfällig. Auch Beamt*innen muss es ermöglicht werden, zur Durchsetzung 
besserer Arbeitsbedingungen unter anderem zu streiken. Die Einführung eines Streikrechts für nicht 
ständig hoheitlich tätige Beamte wäre unseres Erachtens bereits heute verfassungsrechtlich zulässig. Zwar 
wird das beamtenrechtliche Streikverbot verbreitet als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums 
angesehen. Solche Grundsätze müssen bei der Regelung des Beamtenrechts aber nur berücksichtigt und 
nicht dauerhaft unverändert fortgeschrieben werden (Art. 33 Abs. 5 GG). Artikel 33 Absatz 5 des 
Grundgesetzes enthält ausdrücklich einen Auftrag zur Fortentwicklung der hergebrachten Grundsätze des 
Berufsbeamtentums.
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Antrag A 118: Streikrecht für Beamt*innen
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Mittelbaden-Nordschwarzwald
Status: Erledigt durch Antrag A 117
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 117

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass ein Streikrecht für die Beamt*innen rechtlich
 2 verankert wird.

Begründung

Ein Streikrecht für Beamt*innen ist aus Sicht des Bezirksbeamtenausschusses ver.di Mittelbaden-
Nordschwarzwald schon lange überfällig. Auch Beamt*innen muss es ermöglicht werden, zur Durchsetzung 
besserer Arbeitsbedingungen unter anderem zu streiken. Die Einführung eines Streikrechts für nicht 
ständig hoheitlich tätige Beamte wäre unseres Erachtens bereits heute verfassungsrechtlich zulässig. Zwar 
wird das beamtenrechtliche Streikverbot verbreitet als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums 
angesehen. Solche Grundsätze müssen bei der Regelung des Beamtenrechts aber nur berücksichtigt und 
nicht dauerhaft unverändert fortgeschrieben werden (Art. 33 Abs. 5 GG). Artikel 33 Absatz 5 des 
Grundgesetzes enthält ausdrücklich einen Auftrag zur Fortentwicklung der hergebrachten Grundsätze des 
Berufsbeamtentums.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

196 / 331



Antrag A 119: TV Stud ins Ziel bringen
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz C
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di führt die bundesweit begonnenen Anstrengungen für eine Verbesserung der
 2 Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsbedingungen studentisch Beschäftigter fort.
 3 Dafür soll auch weiterhin gemeinsam mit Schwestergewerkschaften sowie dem DGB, in
 4 bundes- und landesweiten Kampagnen zu den entsprechenden bundes- / landespolitischen
 5 und tariflichen Forderungen gearbeitet werden.

 6 Insbesondere sind Kampagnen für die politische Durchsetzung von Entfristungen und
 7 Mindestvertragslaufzeiten sowie die Einführung von Mitbestimmungsrechten in Form
 8 einer gesetzlichen Interessenvertretung mit Rechten und Schutz analog zu den
 9 jeweiligen gesetzlichen Regelungen für betriebliche Interessenvertretungen zu
 10 fördern, um weitere Angleichung an ein Normalarbeitsverhältnis zu erreichen. Darüber
 11 hinaus soll in der zukünftigen Kampagnenplanung an die guten Organizing-Erfahrungen
 12 in Bremen, Hamburg und Berlin angeknüpft und diese in allen Landesbezirken gefördert
 13 werden, etwa in Form von (Weiter-)Bildungsangeboten zur Aneignung dieser Praxis.

 14 Zudem sind frühzeitig vor entsprechenden Tarifrunden innerhalb des Fachbereiches
 15 Strategiediskussionen zu initiieren, um eine Beteiligung der Gruppe der studentisch
 16 Beschäftigten zu fördern und gemeinsame Aktionen mit den weiteren Kolleg*innen des
 17 Fachbereiches zu planen.

Begründung

Studentische / Wissenschaftliche Hilfskräfte und Tutor*innen fallen derzeit lediglich in Berlin unter eine 
tarifvertragliche Regelung und haben auch nur in diesem Bundesland das Recht, einen eigenständigen 
Personalrat zu wählen, welcher verbriefte Mitbestimmungsrechte besitzt. Wie seit einigen Jahren bekannt 
und seit neuestem in einer in Kooperation des Bremer Instituts für Arbeit und Wirtschaft und den 
Gewerkschaften ver.di und GEW herausgegebenen Studie (Forschungsprojekt: "Jung, akademisch, prekär? 
Zur Situation und Lage von studentischen Beschäftigten an Hochschulen in Deutschland") empirisch 
belegt, gibt es einige Baustellen bei der arbeitsrechtlichen Absicherung dieser Beschäftigtengruppe. 
Durch die prekären strukturellen Rahmenbedingungen werden arbeitsrechtliche Mindeststandards 
regelmäßig unterlaufen, so zum Beispiel die Inanspruchnahme von Urlaub als auch Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall (durch Nacharbeit von Krankheitstagen). Kettenbefristungen und hiermit verbundene 
Unsicherheiten sind an der Tagesordnung.

Diesen Missständen kann durch 1) die Gewährung von gesetzlichen Mitbestimmungsrechten in Form von 
studentischen Personalräten und der Entfristung von Arbeitsverhältnissen sowie 2) die Tarifierung von 
studentischen Beschäftigten entgegengewirkt werden.

Die knapp 400.000 Studierenden, die bundesweit als Hilfskräfte oder Tutor*innen an den Hochschulen 
beschäftigt sind, genießen in vielen Bundesländern kaum bis gar keine Rechte auf gesetzliche 
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Mitbestimmung. Dabei handelt es sich um eine der größten Repräsentationslücken im Bereich des 
öffentlichen Dienstes. Studentische Personalräte sind die Instanzen, die die Einhaltung von 
Arbeitsstandards wie Urlaubsansprüchen und unbezahlter Mehrarbeit überwachen und bei 
Unterwanderung dieser Handlungskompetenzen besitzen. Dabei können Vertragslaufzeiten und 
Mitbestimmung nicht getrennt voneinander betrachtet werden, insofern ohne ein Mindestmaß an 
Kontinuität auch keine wirksame Mitbestimmung erfolgen kann. Nicht zuletzt sind diese beiden 
Forderungen Entfristungen und Mindestvertragslaufzeiten sowie die Einführung von 
Mitbestimmungsrechten in Form von studentischen Personalräten deswegen essenziell, um den von 
Informalität und Prekarität geprägten Arbeitsbedingungen etwas entgegenzusetzen, die strukturellen 
Rahmenbedingungen für Organizing und so die Streik- und damit Durchsetzungsfähigkeit der 
studentischen Beschäftigten zu verbessern.

Während gesetzlich verbriefte Mitbestimmungsrechte in Form von Personalräten in Kombination mit der 
Einführung bzw. Verlängerung von Mindestvertragslaufzeiten kurzfristig und auf Länderebene bei der 
Einhaltung von Mindeststandards helfen können, sind Verbesserungen hinsichtlich der 
Arbeitsbedingungen studentischer Beschäftigter, konkreter auch in Fragen von Lohnfindung, langfristig 
nur durch eine bundesweite Tarifierung dieser Beschäftigtengruppe zu erreichen.

Im Verhandlungsabschluss der vergangenen Tarifrunde der Länder wurden unter anderem festgehalten, 
dass die Tarifpartner Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) und die Gewerkschaften, insbesondere 
ver.di, in Gesprächen eine Bestandsaufnahme zu den Arbeitsbedingungen studentischer Beschäftigter 
durchführen. Auf dieser Basis soll die Tarifierung studentischer Beschäftigter eingeleitet werden. Bisher 
verschleppt der Arbeitgeberverband diese Gespräche.
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Antrag A 120: Kirchliches Arbeitsrecht ist kein Muss! 
Arbeitnehmer*innenrechte in kirchlichen Betrieben ausnahmslos 
stärken
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz C
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Tarifpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.3 Tarifpolitik - Einzelabstimmung

 1 Arbeitgeber bei Kirchen, Diakonie und Caritas haben eine Vielzahl gesetzlicher
 2 Privilegien im Arbeitsrecht. Die Nutzung dieser Privilegien verschafft ihnen
 3 Wettbewerbsvorteile auf Kosten der Rechte sowie der Lohn- und Arbeitsbedingungen der
 4 abhängig Beschäftigten. Grundlage dafür ist eine von den Kirchen geschaffene und
 5 bislang staatlich tolerierte Nebenrechtsordnung im Arbeitsrecht, die abzuschaffen
 6 ist. Der Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP eröffnet dafür neue
 7 Chancen.

 8 ver.di fordert vom Gesetzgeber die ausnahmslose Stärkung der Rechte kirchlich
 9 Beschäftigter. Die verfassungsrechtlichen Schranken für die Anerkennung einer
 10 Angelegenheit als eigene Angelegenheit der Kirchen sind durch den staatlichen
 11 Gesetzgeber eng zu fassen. Einer einseitigen Ausdehnung des Verständnisses einer
 12 Angelegenheit als eigene Angelegenheit durch die Kirchen wie in den vergangenen 70
 13 Jahren ist entschieden entgegenzuwirken.

 14 ver.di setzt sich gegenüber dem Gesetzgeber, aber auch insgesamt politisch wie
 15 rechtlich dafür ein, die Arbeitnehmer*innenrechte in kirchlichen Betrieben
 16 insbesondere durch folgende gesetzliche Änderungen zu stärken:

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

Abschaffung kirchlicher Diskriminierungsprivilegien, zum Beispiel im Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz (unter anderem Kündigung nach Kirchenaustritt);

Abschaffung der Ausnahmen aus dem staatlichen Mitbestimmungsrecht im Betrieb und
Unternehmen (unter anderem Anwendung BetrVG [Betriebsverfassungsgesetz] und
Mitbestimmungsgesetz zur Unternehmensmitbestimmung);

Abschaffung gesetzlicher Sonderregelungen zu Gunsten der kirchlichen
Arbeitsrechtssetzung, wie zum Beispiel im Arbeitnehmerentsendegesetz, mit deren
Hilfe die kirchlichen Arbeitgeber die Erstreckung eines Tarifvertrages auf die
ganze Altenpflegebranche verhindert haben;

Abschaffung der rechtlichen Gleichstellung kirchlicher
Arbeitsvertragsrichtlinien mit Tarifverträgen, zum Beispiel im
Arbeitszeitgesetz.

 29 ver.di setzt sich konsequent für gute Lohn- und Arbeitsbedingungen in kirchlichen
 30 Betrieben ein:

 31 Mit gezielter und verstärkter Einbeziehung kirchlich Beschäftigter, wenn möglich bis
 32 hin zu Partizipationsstreiks, zum Beispiel in den Tarifrunden des öffentlichen
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 33 Dienstes

 34

 35

 36

 37

 38

 39

demokratischer Willensbildung und Gestaltung per Tarifvertrag;

verbindlichen Regelungen in Tarifverträgen, denn anders als kirchliche
Arbeitsvertragsrichtlinien haben sie unmittelbare und zwingende Wirkung;

der Stärkung einer ausnahmslosen Tarifpartnerschaft mit kirchlichen Arbeitgebern
statt einer kirchlichen Arbeitsrechtssetzung, die Beschäftigtengrundrechte zum
Beispiel durch ein kirchliches Streikverbot einzuschränken versucht.

Begründung

Die beiden christlichen Kirchen und ihre Wohlfahrtsverbände Diakonie und Caritas beschäftigten rund 1,8 
Millionen Arbeitnehmer*innen. Sie sind nach dem öffentlichen Dienst damit die größten Arbeitgeber in 
der Bundesrepublik Deutschland. Mit ca. 1,3 Millionen ist die große Mehrheit der Arbeitnehmer*innen in 
Betrieben und Unternehmen unter dem Dach von Diakonie und Caritas beschäftigt. Diese Einrichtungen 
erbringen Leistungen in der Krankenhilfe, der Altenpflege, Behindertenhilfe, Jugendhilfe, Rettung, 
Kinderbetreuung und anderes mehr. Ihre Finanzierung erfolgt wie bei anderen Trägern fast ausschließlich 
aus staatlichen Steuermitteln und Sozialversicherungsbeiträgen. Doch gilt für diese Einrichtungen ein 
Sonderstatus im Arbeitsrecht, der Beschäftigtenrechte im Vergleich zu nichtkirchlichen Betrieben 
schwächt und den kirchlichen Arbeitgebern Vorteile verschafft.

Die Grundlage dafür bildet Artikel 140 GG i.V.m. Art. 137 WRV, der den Religionsgesellschaften zugesteht, 
ihre eigenen Angelegenheiten innerhalb der Schranken des für alle geltenden Rechts selbst zu ordnen und 
zu verwalten. Dieses Recht ist seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland von den Kirchen sehr 
weitgehend als Selbstverwaltungs- und Selbstordnungsrecht in Anspruch genommen worden, auch 
unterstützt durch höchstrichterliche Rechtsprechung. Wortlautwidrig im Hinblick auf den Normtext des 
Grundgesetzes wird von einem „Selbstbestimmungsrecht“ der Kirchen gesprochen, so auch das 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) im Kontext Artikel 140 GG i.V.m. Art. 137 WRV i.V.m. Art. 4 GG. Der 
Gesetzgeber ist gefordert, die verfassungsrechtlichen Schranken der eigenen Angelegenheiten der Kirchen 
eng zu fassen. Er hat der Verselbständigung des kirchlichen Arbeitsrechts anders als in den vergangenen 
Jahrzehnten entgegenzuwirken, denn bislang dehnen vor allem die Kirchen selbst die 
verfassungsrechtlichen Grenzen aus. Die bisherige Rechtsprechung des BVerfG war gekennzeichnet durch 
einerseits staatliche Zurückhaltung, andererseits hat der Gesetzgeber auch aktiv mit einer Reihe 
wesentlicher Arbeitsgesetze dem Sonderstatus der Kirchen Rechnung getragen, indem er 
Ausnahmeregelungen für kirchliche Betriebe und Beschäftigte geschaffen hat.

So finden zum Beispiel weder das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), noch die 
Personalvertretungsgesetze 28 für kirchliche Betriebe Anwendung, weil der Gesetzgeber Ausnahmen für 
kirchliche Betriebe 29 formuliert hat. Bei der Verabschiedung des BetrVG 1952 haben die Kirchen zwar 
zugesagt, eigene 30 bessere Regelungen zur betrieblichen Mitbestimmung für ihre Beschäftigten zu 
erlassen. Doch erst  1971 wurden im katholischen und 1972 im evangelischen Bereich erste Ordnungen für 
32 Mitarbeitervertretungen erlassen. Selbst diese galten nicht sofort für alle Betriebe und ermöglichen bis 
heute keine mit dem BetrVG vergleichbar wirksame Interessenvertretung im Betrieb.

Zudem gelten weder das Mitbestimmungsgesetz von 1976 noch das Drittelbeteiligungsgesetz zur 
Arbeitnehmerbeteiligung in Aufsichtsräten für kirchliche Einrichtungen. In evangelischen und 
katholischen Unternehmen gibt es weder die Pflicht zur Bildung von Aufsichtsräten, noch zur 
Arbeitnehmerbeteiligung, wenn es denn so etwas wie Aufsichtsorgane gibt. In der Konsequenz gibt es 
mittlerweile auf Grund von Konzentrations- und Fusionsprozessen eine Vielzahl wachsender kirchlicher 
Konzerne, die auf der Unternehmensebene nicht mitbestimmt sind. Beispielhaft seien hier Konzerne wie 
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die Agaplesion gAG mit 22.500 Beschäftigten, die Alexianer mit 22.000 Beschäftigten, Bethel von 
Bodelschwinghsche Stiftungen mit ca. 20.000 Beschäftigten, die St. Franziskus-Stiftung mit 14.000 
Beschäftigten, die Marienhaus-Gruppe mit rund 13.000 Beschäftigten, Diakoneo mit rund 10.000 
Beschäftigten, Stiftung Liebenau mit rund 8.000 Beschäftigten oder die Immanuel-Albertinen mit 7.000 
Beschäftigten genannt.

Auch in jüngster Vergangenheit wurden kirchlichen Arbeitgebern vom Gesetzgeber Privilegien 
zugestanden, die die Rechte der Beschäftigten einschränken. Zum Beispiel schützt das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) grundsätzlich vor unzulässiger Diskriminierung. Allerdings sind darin 
bestimmte Ausnahmen für kirchliche Arbeitgeber geregelt. Dabei handelt es sich um ein international 
einzigartiges Diskriminierungsprivileg der Kirchen. Es ermöglicht ihnen, Beschäftigte aufgrund ihrer 
Konfession legal anders zu behandeln. Doch dürfte diese Regelung nicht mehr unionsrechtskonform sein, 
da gemäß Europäischem Gerichtshof auch die deutschen Kirchen bzw. kirchliche Arbeitgeber nicht mehr 
pauschal besondere Anforderungen an Beschäftigte stellen dürfen. Sie müssen wesentlich, rechtmäßig 
und gerechtfertigt in Bezug auf die konkrete, ausgeübte Tätigkeit sein. Dennoch können und werden 
Beschäftigte aktuell zum Beispiel wegen Kirchenaustritts oder Fehlverhalten in der privaten 
Lebensführung, arbeitsrechtlich sanktioniert, bis hin zur Kündigung, obwohl für ihre Tätigkeit die Religion 
keine wesentliche berechtigte Anforderung darstellt. Der Gesetzgeber ist hier längst gefordert, 
europäisches Arbeitnehmerschutzrecht in nationales Recht umzusetzen, mindestens durch die 
unionsrechtskonforme Ausgestaltung des § 9 AGG.

Die negativen Auswirkungen der kirchlichen Privilegien im Arbeitsrecht in Kombination mit 
Machtinteressen kirchlicher Arbeitgeber sind in besonderer Weise Anfang 2021 zum Ausdruck gekommen. 
Der zwischen ver.di und der Bundesvereinigung Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP) verhandelte 
Tarifvertrag über Mindestbedingungen für die Altenpflege sollte per Verordnung auf die gesamte 
Pflegebranche erstreckt werden. Ziel war es, die Bezahlung der Pflegekräfte vor allem bei kommerziellen 
Trägern deutlich zu verbessern. Das Arbeitnehmerentsendegesetz sieht vor, dass die benannten 
Arbeitsrechtlichen Kommissionen von Diakonie und Caritas dem gemeinsamen Antrag von ver.di und BVAP 
an das Arbeitsministerium zustimmen müssen. Doch die Arbeitgeber der Caritas haben ihre Zustimmung 
verweigert, obwohl sie zuvor im gesamten Prozess über viele Jahre eingebunden waren. Ein Beschluss der 
diakonischen Seite war erst gar nicht mehr nötig. Der Tarifvertrag über Mindestbedingungen wurde nicht 
auf die Branche erstreckt, so dass viele zehntausende Beschäftigte in der Altenpflege in kommerziellen 
Einrichtungen durch die Caritas-Arbeitgeber darum gebracht wurden, von höheren Löhnen und weiteren 
Verbesserungen zu profitieren. Eine Begründung der kirchlichen Arbeitgeber lautete, dass sie ihren so 
genannten 3. Weg in Gefahr gesehen hätten. Der Gesetzgeber ist gefordert, ein derartiges Veto-Recht der 
Kirchen aus dem Arbeitnehmerentsendegesetz zu streichen und die Eigeninteressen kirchlicher 
Arbeitgeber dem Gemeinwohl unterzuordnen.

Der kirchliche Sonderstatus im Arbeitsrecht wird vom Gesetzgeber in mehreren Gesetzen berücksichtigt. 
Dazu zählt beispielsweise das Arbeitszeitgesetz, das Öffnungsklauseln zu konkreten gesetzlichen 
Regelungen vorsieht, wenn sie per Tarifvertrag geschlossen worden sind. Analog dazu werden explizit 
auch kirchliche Arbeitsrechtsregelungen benannt, die Öffnungen des Arbeitszeitgesetzes nutzen dürfen. 
Ein anderes Beispiel sind die Finanzierungsgrundlagen für die Leistungen in der ambulanten und 
stationären Altenpflege gemäß SGB XI. Darin werden die kirchlichen Arbeitsvertragsrichtlinien analog zu 
Tarifverträgen als Grundlage dafür anerkannt, welche Kosten durch die Kostenträger zu refinanzieren sind. 
Doch kirchliche Arbeitsvertragsrichtlinien haben lediglich den Charakter von allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Sie kommen ausschließlich durch einzelvertragliche Inbezugnahme für die 
Beschäftigten zur Geltung, soweit der Arbeitgeber keine Abweichungen vereinbaren will. 
Arbeitsvertragsrichtlinien sind somit keine kollektivrechtlich wirkenden Tarifwerke, die unmittelbar und 
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zwingend geltend, wie Tarifverträge. Der Gesetzgeber ignoriert diese Tatsache und stellt damit die 
kirchlichen Regelungen faktisch auf dieselbe Stufe wie Tarifverträge.

Auch der so genannte 3. Weg, also der kirchliche Weg, um Lohn- und Arbeitsbedingungen durch 
Arbeitsrechtliche Kommissionen zu regeln, widerspricht gewerkschaftlichen bzw. demokratischen 
Grundsätzen. Er zwingt Beschäftigte in eine theologisch hergeleitete, absolute Friedenspflicht, versucht 
ihnen das Streikrecht abzusprechen und lässt sie in der strukturellen Unterlegenheit gegenüber den 
Arbeitgebern zurück. Eine echte Beteiligung der Beschäftigten ist nicht vorgesehen. Echte Augenhöhe ist 
nur mit gewerkschaftlichen Mitteln und über Tarifverhandlungen zwischen ver.di und den Arbeitgebern zu 
erreichen. Im Evangelischen Bereich bzw. der Diakonie gibt es ver.di-Tarifverträge, zum Beispiel für die 
Diakonie Niedersachsen, in Schleswig-Holstein und Hamburg, ebenso dort in der verfassten Kirche, in der 
Stadtmission Heidelberg, in der verfassten Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische-Oberlausitz oder 
Teilen der diakonischen Altenhilfe in Hessen. Im katholischen Bereich gibt es bislang keine Tarifverträge. 
Für die Mehrheit der kirchlich Beschäftigten gelten noch Arbeitsvertragsrichtlinien, für die nicht 
nachvollziehbar ist, in welchem Ausmaß einzelvertragliche Abweichungen existieren und die nicht 
erstreikbar sind. Arbeitsgerichtsurteile belegen jedoch, dass es zahlreiche Abweichungen gibt, auch wenn 
die Kirchen das negieren. Betroffene Beschäftigte versuchen regelmäßig Ansprüche aus den 
Arbeitsvertragsrichtlinien geltend zu machen, doch können sie nicht durchsetzen. Es fehlt an der 
normativen Wirkung der kirchlichen Regelungen.

Das Tarifniveau in kirchlichen Einrichtungen ist unterschiedlich, die Tariflandschaft zersplittert. Es gibt 
eine Vielzahl Arbeitsrechtlicher Kommissionen, die Arbeitsbedingungen auf unterschiedlichem Niveau 
regeln. Insbesondere im diakonischen Bereich mit rund 650.000 Beschäftigten gibt es große Unterschiede 
zwischen den einzelnen diakonischen Werken sowie im Vergleich zum TVöD. Die Caritas mit fast 700.000 
Beschäftigten vollzieht das Niveau des TVöD nahezu vollständig nach, allerdings gibt es auch dort 
regionale Unterschiede. Ziel muss sein, alle kirchlichen Gliederungen in die Tarifbindung mit ver.di zu 
führen.

Das Bundesarbeitsgericht hat 2012 geurteilt, dass ver.di ihre gewerkschaftlichen Rechte auch in kirchlichen 
Betrieben ausüben kann. Eine Einschränkung des Streikrechts käme nur dann in Betracht, wenn die 
Kirchen die Gewerkschaften in ihrem so genannten 3. Weg organisatorisch einbinden. Seither zeigen die 
verschiedenen Arbeitsrechtlichen Kommissionen bei ihrer Neubildung ver.di regelmäßig an, dass einige 
wenige Plätze zu besetzen seien. Doch ver.di arbeitet nicht in den Kommissionen mit, da ein Verzicht 
gewerkschaftlicher Rechte nicht in Frage kommt. Regelungen über Löhne und Arbeitsbedingungen schließt 
ver.di ausschließlich in Tarifverträgen ab, denn auf diesem Wege kommen sie nach gewerkschaftlichen 
Grundsätzen zustande und können mit gewerkschaftlichen Mitteln durchgesetzt werden.

Dafür ist es notwendig, betriebliche Konflikte zu befördern und Betriebe in Tarifauseinandersetzungen zu 
führen. Die Möglichkeit der Beteiligung an Flächentarifrunden bis hin zu Partizipationsstreiks wird, wo 
möglich, aktiv gefördert. Die Erfahrungen in der Evangelischen Kirche der Pfalz und der Diakonischen 
Werke Baden und Württemberg in den Tarifrunden im öffentlichen Dienst in den vergangenen Jahren 
zeigen, dass sich Kolleg*innen begeistern und aktivieren lassen, wenn ver.di konkrete Angebote zur 
Beteiligung schafft. Kirchlich Beschäftigte wollen ihre eigenen Arbeitsbedingungen aktiv mitgestalten, 
ver.di kann sie dabei unterstützen.

Da kirchliche Einrichtungen den gleichen Finanzierungsbedingungen und Marktmechanismen unterliegen 
wie nichtkirchliche Träger, sind die Problemstellungen für die Beschäftigten vergleichbar. Ansatzpunkte 
bieten neben Tarifauseinandersetzungen um mehr Lohn auch die branchenpolitischen Themenfelder, die 
sowohl bei öffentlichen als auch kommerziellen und freien Trägern schon lange eine wichtige Rolle 
spielen. Dazu zählen zum Beispiel Kämpfe um mehr Personal und Entlastung oder auch Aufwertung.

Wenn sich beschäftigungsstarke Verbände wie die Caritas und die Diakonie mit ihren 
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Mitgliedsunternehmen dem Geltungsbereich des Flächentarifvertrags TVöD unterwerfen würden, wäre das 
ordnungspolitisch für das Gesundheits- und Sozialwesen und für den TVöD insgesamt eine enorme 
Stärkung. Werden die Beschäftigten des Bereichs der verfassten Kirchen hinzugerechnet, für die in aller 
Regel bereits heute das Niveau das TVöD nachvollzogen oder direkt umgesetzt wird, handelt es sich um 
rund 1,8 Millionen Beschäftigte mehr im Geltungsbereich des TVöD.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

203 / 331



Antrag A 121: Mitbestimmung stärken
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz B
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Blockabstimmung

 1 Ausweitung der Mitbestimmungsmöglichkeiten in Transformationsprozessen, sodass
 2 betriebliche und gewerkschaftliche Interessenvertretungen frühzeitig in betriebliche
 3 Veränderungsprozesse einbezogen werden und mitentscheiden können.

Begründung

Der fortschreitende Digitalisierung –und Automatisierungsprozess in der Maritimen Wirtschaft bringt 
grundlegende Veränderungen für die Mitbestimmungsträger mit sich. Das Betriebsverfassungsgesetz hält 
mit den großen Veränderungen nicht Schritt und muss reformiert werden.
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Antrag A 122: Stärkung der Mitbestimmung bei der 
Gefährdungsbeurteilung
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz A
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 123, A 124, A 125

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Blockabstimmung

 1 ver.di wird aufgefordert, auf politischer Ebene darauf hinzuwirken, die Mitbestimmung
 2 der Betriebs- und der Personalräte bei der Gefährdungsbeurteilung zu stärken.

 3 Paragraf 87 (1) Ziffer 7 Betriebsverfassungsgesetz muss durch den Gesetzgeber
 4 konkretisiert werden, mit dem Ziel der Klarstellung, dass der Betriebsrat bei der
 5 Einführung und Durchführung von Maßnahmen im Arbeits- und Gesundheitsschutz und auch
 6 bei der Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen
 7 Gefährdung, ob und gegebenenfalls welche Gefährdungen mit einer Tätigkeit einhergehen
 8 und welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind, mitzubestimmen hat. 

Begründung

Die Mitbestimmung bei der Gefährdungsbeurteilung wurde in den letzten Jahren durch Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichtes nicht unerheblich eingeschränkt.

So entschied das Bundesarbeitsgericht am 28. März 2017, dass für eine Beteiligung des Betriebsrats 
zwingend erforderlich ist, dass überhaupt Gefährdungen, welche erst im Rahmen einer vom Arbeitgeber 
durchzuführenden Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln sind, vorliegen. Mit Urteil vom 13. August 2019 
stellte das Bundesarbeitsgericht zudem fest, dass die Gefährdungsbeurteilung nach Paragraf 5 
Arbeitsschutzgesetz die Überprüfung umfasse, ob und gegebenenfalls welche Gefährdungen mit einer 
Tätigkeit einhergehen. Der Rahmen des Paragrafen 5 Arbeitsschutzgesetz umfasse nicht die Beantwortung 
der Frage, welche konkreten Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer*innen in Betracht 
kommen können. Ebenso zählt hierzu nicht die Wirksamkeitskontrolle ausgewählter Maßnahmen.

Können die Betriebsparteien über die festzulegenden Vorgaben für eine Gefährdungsbeurteilung kein 
Einvernehmen erzielen, entscheidet die Einigungsstelle. Dies scheint eine zugunsten der Mitbestimmung 
stärkende Entscheidung zu sein, allerdings beschränkt sich die Beteiligung auch nach dieser aktuellen 
Entscheidung auf verfahrensgestaltende Festlegungen.

Hieraus ergeben sich Problemstellungen für Betriebsräte und Auswirkung auf Beschäftigte! Die 
Verhandlungen gestalten sich aufgrund einer unklaren Gesetzeslage schwierig. Der Betriebsrat sollte 
bereits bei der Festlegung der Schutzmaßnahmen in einem ersten Zugriff in der Mitbestimmung sein und 
nicht erst nach der arbeitgeberseitigen Feststellung, dass sich mehrere Handlungsalternativen ergeben.

Die derzeitige Sichtweise des Bundesarbeitsgerichtes besagt, dass bei einigen wesentlichen Bestandteilen 
der Gefährdungsbeurteilung die Arbeitgeberseite die alleinige Entscheidungsmöglichkeit hat. Das 
Bundesarbeitsgericht sieht die Festlegung der Arbeitsbedingungen, die zu untersuchenden Gefährdungen, 
die Arbeitsschutzmaßnahmen und die Wirksamkeitskontrolle nicht mehr als mitbestimmungspflichtigen 
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Bestandteil der Gefährdungsbeurteilung. Sind Schutzmaßnahmen erforderlich, muss der Arbeitgeber 
diese nach Paragraf 3 Arbeitsschutzgesetz treffen.

Damit Betriebsräte in den Unternehmen mit der Gefährdungsbeurteilung nach Paragraf 5 
Arbeitsschutzgesetz wieder eine wirkungsvolle Basis für ein effektives betriebliches 
Gesundheitsmanagement wirksames legen können, sind klarstellende Ergänzungen im 
Betriebsverfassungsgesetz nötig, die deutlich machen, dass der komplette Prozess der 
Gefährdungsbeurteilung der Mitbestimmung unterliegen.
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Antrag A 123: Stärkung der Mitbestimmung bei der 
Gefährdungsbeurteilung
Antragsteller*in: Bundesfachgruppenkonferenz Informations- und 

Kommunikationstechnologie
Status: Erledigt durch Antrag A 122
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 122

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Blockabstimmung

 1 Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) schränkt die Mitbestimmung der
 2 Betriebsräte bei der Gefährdungsbeurteilung zunehmend ein (vgl. BAG 28. März 2017).
 3 Daher wird ver.di aufgefordert, auf politischer Ebene dazu hinzuwirken, die
 4 Mitbestimmung der Betriebsräte bei der Gefährdungsbeurteilung zu stärken.

 5 § 87 (1) Ziffer 7 BetrVG muss durch den Gesetzgeber konkretisiert werden, mit dem
 6 Ziel der  Klarstellung, dass der Betriebsrat bei der Einführung und Durchführung von
 7 Maßnahmen im Arbeits- und Gesundheitsschutz und auch bei der Beurteilung der für die
 8 Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung, ob und gegebenenfalls welche
 9 Gefährdungen mit einer Tätigkeit einhergehen und welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes
 10 erforderlich sind, mitzubestimmen hat.

Begründung

Die Mitbestimmung bei der Gefährdungsbeurteilung wurde in den letzten Jahren durch BAG-
Rechtsprechung nicht unerheblich eingeschränkt.

So entschied das BAG am 28. März 2017, dass für eine Beteiligung des Betriebsrates zwingend erforderlich 
ist, dass überhaupt Gefährdungen, welche erst im Rahmen einer vom Arbeitgeber durchzuführenden 
Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln sind, vorliegen. Mit Urteil vom 13. August 2019 stellte das BAG zudem 
fest, dass die Gefährdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) die Überprüfung umfasse, 
ob und gegebenenfalls welche Gefährdungen mit einer Tätigkeit einhergehen. Der Rahmen des § 5 
ArbSchG umfasse nicht die Beantwortung der Frage, welche konkreten Maßnahmen zum Schutz der 
Gesundheit der Arbeitnehmer*innen in Betracht kommen können. Ebenso zählt hierzu nicht die 
Wirksamkeitskontrolle ausgewählter Maßnahmen.

Können die Betriebsparteien über die festzulegenden Vorgaben für eine Gefährdungsbeurteilung kein 
Einvernehmen erzielen, entscheidet die Einigungsstelle. Dies scheint eine zugunsten der Mitbestimmung 
stärkende Entscheidung zu sein, allerdings beschränkt sich die Beteiligung auch nach dieser aktuellen 
Entscheidung auf verfahrensgestaltende Festlegungen.

Hieraus ergeben sich Problemstellungen für Betriebsräte und Auswirkung auf Beschäftigte! Die 
Verhandlungen gestalten sich aufgrund einer unklaren Gesetzeslage schwierig. Der Betriebsrat sollte 
bereits bei der Festlegung der Schutzmaßnahmen in einem ersten Zugriff in der Mitbestimmung sein und 
nicht erst nach der arbeitgeberseitigen Feststellung, dass sich mehrere Handlungsalternativen ergeben.

Die derzeitige Sichtweise des BAG besagt, dass bei einigen wesentlichen Bestandteilen der 
Gefährdungsbeurteilung die Arbeitgeberseite die alleinige Entscheidungsmöglichkeit hat. Das BAG sieht 
die Festlegung der Arbeitsbedingungen, die zu untersuchenden Gefährdungen, die 
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Arbeitsschutzmaßnahmen und die Wirksamkeitskontrolle nicht mehr als mitbestimmungspflichtigen 
Bestandteil der Gefährdungsbeurteilung. Sind Schutzmaßnahmen erforderlich, muss der Arbeitgeber 
diese nach § 3 ArbSchG treffen.

Damit Betriebsräte in den Unternehmen mit der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG wieder eine 
wirkungsvolle Basis für ein effektives betriebliches Gesundheitsmanagement wirksames legen können, 
sind klarstellende Ergänzungen im BetrVG nötig, die deutlich machen, dass der komplette Prozess der 
Gefährdungsbeurteilung der Mitbestimmung unterliegen.
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Antrag A 124: Stärkung der Mitbestimmung bei der 
Gefährdungsbeurteilung
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz A Rheinland-Pfalz-Saarland
Status: Erledigt durch Antrag A 122
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 122

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Blockabstimmung

 1 ver.di wird aufgefordert, auf politischer Ebene darauf hinzuwirken, die Mitbestimmung
 2 der Betriebsräte und der Personalräte bei der Gefährdungsbeurteilung zu stärken.

 3 § 87 (1) Ziffer 7 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) muss durch den Gesetzgeber
 4 konkretisiert werden, mit dem Ziel der  Klarstellung, dass der Betriebsrat bei der
 5 Einführung und Durchführung von Maßnahmen im Arbeits- und Gesundheitsschutz und auch
 6 bei der Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen
 7 Gefährdung, ob und gegebenenfalls welche Gefährdungen mit einer Tätigkeit einhergehen
 8 und welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind, mitzubestimmen hat. Das
 9 Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) Rheinland-Pfalz und das Saarländische
 10 Personalvertretungsgesetz (SPersVG) müssen ebenfalls entsprechend angepasst werden. 

Begründung

Die Mitbestimmung bei der Gefährdungsbeurteilung wurde in den letzten Jahren durch BAG-
Rechtsprechung nicht unerheblich eingeschränkt.

So entschied das Bundesarbeitsgericht (BAG) am 28. März 2017, dass für eine Beteiligung des Betriebsrates 
zwingend erforderlich ist, dass überhaupt Gefährdungen, welche erst im Rahmen einer vom Arbeitgeber 
durchzuführenden Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln sind, vorliegen. Mit Urteil vom 13. August 2019 
stellte das BAG zudem fest, dass die Gefährdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) die 
Überprüfung umfasse, ob und gegebenenfalls welche Gefährdungen mit einer Tätigkeit einhergehen. Der 
Rahmen des § 5 ArbSchG umfasse nicht die Beantwortung der Frage, welche konkreten Maßnahmen zum 
Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer in Betracht kommen können. Ebenso zählt hierzu nicht die 
Wirksamkeitskontrolle ausgewählter Maßnahmen.

Können die Betriebsparteien über die festzulegenden Vorgaben für eine Gefährdungsbeurteilung kein 
Einvernehmen erzielen, entscheidet die Einigungsstelle. Dies scheint eine zu Gunsten der Mitbestimmung 
stärkende Entscheidung zu sein, allerdings beschränkt sich die Beteiligung auch nach dieser aktuellen 
Entscheidung auf verfahrensgestaltende Festlegungen.

Hieraus ergeben sich Problemstellungen für Betriebsräte und Auswirkung auf Beschäftigte! Die 
Verhandlungen gestalten sich aufgrund einer unklaren Gesetzeslage schwierig. Der Betriebsrat sollte 
bereits bei der Festlegung der Schutzmaßnahmen in einem ersten Zugriff in der Mitbestimmung sein und 
nicht erst nach der arbeitgeberseitigen Feststellung, dass sich mehrere Handlungsalternativen ergeben.

Die derzeitige Sichtweise des BAG besagt, dass bei einigen wesentlichen Bestandteilen der 
Gefährdungsbeurteilung die Arbeitgeberseite die alleinige Entscheidungsmöglichkeit hat. Das BAG sieht 
die Festlegung der Arbeitsbedingungen, die zu untersuchenden Gefährdungen, die 
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Arbeitsschutzmaßnahmen und die Wirksamkeitskontrolle nicht mehr als mitbestimmungspflichtigen 
Bestandteil der Gefährdungsbeurteilung. Sind Schutzmaßnahmen erforderlich, muss der Arbeitgeber 
diese nach § 3 ArbSchG treffen.

Damit Betriebsräte in den Unternehmen mit der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG wieder eine 
wirkungsvolle Basis für ein effektives betriebliches Gesundheitsmanagementwirksames legen können, 
sind klarstellende Ergänzungen im BetrVG nötig, die deutlich machen, dass der komplette Prozess der 
Gefährdungsbeurteilung der Mitbestimmung unterliegen.
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Antrag A 125: Stärkung der Mitbestimmung bei der 
Gefährdungsbeurteilung
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saarland
Status: Erledigt durch Antrag A 122
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 122

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Blockabstimmung

 1 ver.di wird aufgefordert, auf politischer Ebene darauf hinzuwirken, die Mitbestimmung
 2 der Betriebsräte und der Personalräte bei der Gefährdungsbeurteilung zu stärken.

 3 § 87 (1) Ziffer 7 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) muss durch den Gesetzgeber
 4 konkretisiert werden, mit dem Ziel der  Klarstellung, dass der Betriebsrat bei der
 5 Einführung und Durchführung von Maßnahmen im Arbeits- und Gesundheitsschutz und auch
 6 bei der Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen
 7 Gefährdung, ob und gegebenenfalls welche Gefährdungen mit einer Tätigkeit einhergehen
 8 und welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind, mitzubestimmen hat. Das
 9 Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz und das Saarländische
 10 Personalvertretungsgesetz müssen ebenfalls entsprechend angepasst werden. 

Begründung

Die Mitbestimmung bei der Gefährdungsbeurteilung wurde in den letzten Jahren durch BAG-
Rechtsprechung nicht unerheblich eingeschränkt.

So entschied das BAG (Bundesarbeitsgericht) am 28. März 2017, dass für eine Beteiligung des Betriebsrates 
zwingend erforderlich ist, dass überhaupt Gefährdungen, welche erst im Rahmen einer vom Arbeitgeber 
durchzuführenden Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln sind, vorliegen. Mit Urteil vom 13. August 2019 
stellte das BAG zudem fest, dass die Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG (Arbeitsschutzgesetz) die 
Überprüfung umfasse, ob und gegebenenfalls welche Gefährdungen mit einer Tätigkeit einhergehen. Der 
Rahmen des § 5 ArbSchG umfasse nicht die Beantwortung der Frage, welche konkreten Maßnahmen zum 
Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer*innen in Betracht kommen können. Ebenso zählt hierzu nicht 
die Wirksamkeitskontrolle ausgewählter Maßnahmen.

Können die Betriebsparteien über die festzulegenden Vorgaben für eine Gefährdungsbeurteilung kein 
Einvernehmen erzielen, entscheidet die Einigungsstelle. Dies scheint eine zu Gunsten der Mitbestimmung 
stärkende Entscheidung zu sein, allerdings beschränkt sich die Beteiligung auch nach dieser aktuellen 
Entscheidung auf verfahrensgestaltende Festlegungen.

Hieraus ergeben sich Problemstellungen für Betriebsräte und Auswirkung auf Beschäftigte! Die 
Verhandlungen gestalten sich aufgrund einer unklaren Gesetzeslage schwierig. Der Betriebsrat sollte 
bereits bei der Festlegung der Schutzmaßnahmen in einem ersten Zugriff in der Mitbestimmung sein und 
nicht erst nach der arbeitgeberseitigen Feststellung, dass sich mehrere Handlungsalternativen ergeben.

Die derzeitige Sichtweise des BAG besagt, dass bei einigen wesentlichen Bestandteilen der 
Gefährdungsbeurteilung die Arbeitgeberseite die alleinige Entscheidungsmöglichkeit hat. Das BAG sieht 
die Festlegung der Arbeitsbedingungen, die zu untersuchenden Gefährdungen, die 
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Arbeitsschutzmaßnahmen und die Wirksamkeitskontrolle nicht mehr als mitbestimmungspflichtigen 
Bestandteil der Gefährdungsbeurteilung. Sind Schutzmaßnahmen erforderlich, muss der Arbeitgeber 
diese nach § 3 ArbSchG treffen.

Damit Betriebsräte in den Unternehmen mit der Gefährdungsbeurteilung nach §5 ArbSchG wieder eine 
wirkungsvolle Basis für ein effektives betriebliches Gesundheitsmanagementwirksames legen können, 
sind klarstellende Ergänzungen im BetrVG nötig, die deutlich machen, dass der komplette Prozess der 
Gefährdungsbeurteilung der Mitbestimmung unterliegen.
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Antrag A 126: Bildung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saarland
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 127

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Blockabstimmung

 1 ver.di als Gesamtorganisation sowie die ver.di-Landesbezirksleitungen werden
 2 aufgefordert, bei der Bundesregierung und den Landesregierungen darauf hinzuwirken,
 3 dass Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Anzeigen nach § 119 BetrVG
 4 (Betriebsverfassungsgesetz) eingerichtet werden.

 5 Ebenfalls muss ver.di sich dafür einsetzen, dass Regelungen geschaffen werden die
 6 verhindern, dass solche Verfahren aus mangelndem öffentlichen Interesse eingestellt
 7 werden können und das die Behinderung von Betriebsratsgründungen und von
 8 Betriebsratsarbeit konsequent strafrechtlich verfolgt wird.

Begründung

§ 119 BetrVG stellt jegliche Handlungen zur Behinderung der Betriebsratsarbeit oder zur Wahl eines 
Betriebsrates unter Strafe. Solche Handlungen können mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr 
belegt werden.

Daher werden Anzeigen nach § 119 BetrVG nicht von den Arbeitsgerichten, sondern von den Strafgerichten 
behandelt. Sehr häufig werden solche Verfahren aus „mangelndem öffentlichen Interesse“ eingestellt.

Die Bildung von speziell im Betriebsverfassungsgesetz geschulten Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften ist 
daher unerlässlich.

Nur so kann gewährleistet werden, dass Kolleg*innen die ein Betriebsratsamt bekleiden oder in einem 
Unternehmen arbeiten, in dem sie planen einen Betriebsrat ins Leben zu rufen, vor Behinderungen, 
Benachteiligungen oder Nachstellungen ihres Arbeitgebers geschützt sind.

Dies gilt umso mehr, da in der heutigen Zeit sich immer mehr professionelle Anwaltskanzleien auf Union-
Busting und die Vernichtung von Betriebsräten und gewerkschaftlicher Strukturen spezialisieren.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

213 / 331



Antrag A 127: Bildung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz E
Status: Erledigt durch Antrag A 126
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 126

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Blockabstimmung

 1 ver.di als Gesamtorganisation sowie die Landesbezirksleitungen werden aufgefordert,
 2 auf allen politischen Ebenen darauf hinzuwirken, dass Schwerpunktstaatsanwaltschaften
 3 für Anzeigen nach § 119 BetrVG (Betriebsverfassungsgesetz) eingerichtet werden.

 4 Ebenfalls muss ver.di sich dafür einsetzen, dass Regelungen geschaffen werden, die
 5 verhindern, dass solche Verfahren aus mangelndem öffentlichen Interesse eingestellt
 6 werden können und dass die Behinderung von Betriebsratsgründungen und von
 7 Betriebsratsarbeit konsequent strafrechtlich verfolgt wird.

Begründung

Der § 119 BetrVG stellt jegliche Handlungen zur Behinderung der Betriebsratsarbeit oder zur Wahl eines 
Betriebsrates unter Strafe. Solche Handlungen können mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr 
belegt werden.

Daher werden Anzeigen nach § 119 BetrVG nicht von den Arbeitsgerichten, sondern von den Strafgerichten 
behandelt. Sehr häufig werden solche Verfahren aus „mangelndem öffentlichen Interesse“ eingestellt.

Die Bildung von speziell im Betriebsverfassungsgesetz geschulten Schwerpunktstaatsanwaltschaften ist 
daher unerlässlich.

Nur so kann gewährleistet werden, dass Kolleg*innen, die ein Betriebsratsamt bekleiden oder in einem 
Unternehmen arbeiten in dem sie planen einen Betriebsrat ins Leben zu rufen, vor Behinderungen, 
Benachteiligungen oder Nachstellungen ihres Arbeitgebers geschützt sind.

Dies gilt umso mehr, da sich in der heutigen Zeit immer mehr professionelle Anwaltskanzleien auf Union-
Busting und die Vernichtung von Betriebsräten und gewerkschaftlichen Strukturen spezialisieren.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

214 / 331



Antrag A 128: Zuordnung personalvertretungsrechtlicher 
Beschlussverfahren hin zur Arbeitsgerichtsbarkeit
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Stuttgart
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 129

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich im Hinblick auf die beschriebene Situation dringend und mit
 2 Nachdruck von gewerkschaftlicher Seite dafür ein, dass personalvertretungsrechtliche
 3 Beschlussverfahren nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG), ebenso nach
 4 den Landespersonalvertretungsgesetzen (LPVG) baldmöglichst der Arbeitsgerichtsbarkeit
 5 zugewiesen werden. Es soll auf diesem Wege, im Sinne der Interessen der
 6 Beschäftigten, für die Personalräte eine effektivere Rechtsschutzgewährung
 7 herbeigeführt werden.

 8 Ab Inkrafttreten der von Bundestag und Bundesrat 2021 beschlossenen Novellierung des
 9 BPersVG steht den einzelnen Bundesländern die Möglichkeit zu, die
 10 Gerichtszuständigkeit für personalvertretungsrechtliche Beschlussverfahren nach den
 11 Landespersonalvertretungsgesetzen selbst festzulegen.

 12 Beim Landespersonalvertretungsrecht handelt es sich ab 1. Januar 2024 um reines
 13 Landesrecht. Deshalb können Streitigkeiten durch Landesgesetz einem anderen Gericht
 14 zugewiesen werden, weshalb Landesgesetzgeber*innen die Zuständigkeit der
 15 Arbeitsgerichte für das Landespersonalvertretungsrecht begründen können.

 16 Die ver.di-Bezirksfachbereichsmitgliederversammlung setzt sich dafür ein, dass die
 17 Bundesregierung das Bundespersonalvertretungsgesetz entsprechend dahingehend anpasst,
 18 dass personalvertretungsrechtliche Beschlussverfahren der Arbeitsgerichtsbarkeit
 19 zugewiesen werden.

Begründung

IST-Situation/Ausgangslage

Die gerichtlichen Verfahren, die die Beschäftigten im öffentlichen Dienst betreffen, sind aktuell zwischen 
den Arbeitsgerichten und den Verwaltungsgerichten aufgeteilt. Für den Individualrechtsschutz der 
Arbeitnehmer*innen des öffentlichen Dienstes sind die Arbeitsgerichte zuständig, jedoch im 
Individualrechtsschutz der Beamt*innen und des Personalvertretungsrechtes sind die Verwaltungsgerichte 
zuständig.

Es ist seit Langem umstritten, ob das Personalvertretungsrecht bei den Verwaltungsgerichten tatsächlich 
gut aufgehoben ist oder ob dieses (wegen der größeren Sachnähe) nicht besser den 
Arbeitsgerichten zuzuweisen wäre. Für die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte sprechen insbesondere 
folgende gute Gründe:
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- Die Arbeitsgerichtsbarkeit hat wesentlich kürzere Verfahrensdauern als die Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
Damit würde ein effektiver Rechtsschutz für Personalrät*innen, die nach dem LPersVG gebildet sind, 
erreicht. Die langen Verfahrensdauern an den Verwaltungsgerichten sind ein Hemmschuh für einen 
effektiven Rechtsschutz.

- Auf das Personalvertretungsrecht findet vor Gericht das Arbeitsgerichtsgesetz Anwendung. 
Arbeitsrichter*innen sind damit täglich betraut, Verwaltungsrichter*innen wenden in der täglichen Praxis 
die Verwaltungsgerichtsordnung an. Für sie ist das Arbeitsgerichtsgesetz eine nicht geläufige Materie.

- Arbeitnehmer*innen des öffentlichen Dienstes führen ihre Verfahren vor den Arbeitsgerichten (anders 
lediglich Beamt*innen). Durch Zuordnung der personalvertretungsrechtlichen Beschlussverfahren zu den 
Arbeitsgerichten würde die Zweiteilung der Arbeitnehmer*innenrechte zwischen Privatwirtschaft und 
öffentlichen Dienst für einen Großteil der Beschäftigten verringert.

- Die Arbeitsgerichtsbarkeit ist bereits jetzt in zahlreichen Fällen mit der Auslegung des 
Landespersonalvertretungsgesetzes betraut. Das Bundesarbeitsgericht hat über 
Personalvertretungsgesetze zu entscheiden, wenn sich Arbeitnehmer*innen des öffentlichen Dienstes in 
individualrechtlichen Klagen auf die Verletzung von Beteiligungsrechten der Personalräte berufen.

- Das Personalvertretungsrecht ist dem Betriebsverfassungsrecht sehr ähnlich. Viele 
Mitbestimmungsrechte entsprechen sich und werden aufgrund der größeren Anzahl der Fälle meist im 
Betriebsverfassungsrecht zeitlich früher gerichtlich überprüft. Die Überführung des 
Personalvertretungsrechts zur Arbeitsgerichtsbarkeit würde einer stärkeren Vereinheitlichung der 
Rechtsprechung im kollektiven Arbeitsrecht dienen.

Die Bundesländer waren bislang durch die Rahmenvorschriften des Bundes für die Landesgesetzgebung 
(§§ 95-106 BPersVG), im Konkreten durch § 106 BPersVG1 gehindert, personalvertretungsrechtliche 
Beschlussverfahren den Arbeitsgerichten zuzuweisen. Seit Erlass der Föderalismusreform I vom 1. 
September 2006 kann der Bund eine entsprechende Regelung nicht mehr erlassen. Nach Art. 125a Abs. 1 
GG hat § 106 BPersVG aber als Bundesrecht fortgegolten. Streitig war indessen, ob seit Erlass der 
Föderalismusreform I § 106 BPersVG durch Landesrecht ersetzt werden konnte. Dieser Streit ist durch die 
aktuelle Novellierung des BPersVG2 obsolet geworden. In dem aktuell neu verabschiedeten BPersVG ist § 
106 BPersVG zum 31. Dezember 2023 ersatzlos aufgehoben (siehe § 131 BPersVG neu) worden. Somit steht 
die Regelungskompetenz den Bundesländern (zumindest) ab 1. Januar 2024 zu. Damit ist nun für die 
Bundesländer die Chance gegeben, die Arbeitsgerichte in landespersonalvertretungsrechtlichen 
Angelegenheiten zu betrauen und infolgedessen die Zweiteilung der Arbeitnehmer*innenrechte zwischen 
Privatwirtschaft und öffentlichen Dienst zu verringern.
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Antrag A 129: Zuordnung personalvertretungsrechtlicher 
Beschlussverfahren hin zur Arbeitsgerichtsbarkeit
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Erledigt durch Antrag A 128
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 128

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich im Hinblick auf die beschriebene Situation dringend und mit
 2 Nachdruck dafür ein, dass personalvertretungsrechtliche Beschlussverfahren nach dem
 3 Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG), ebenso nach den
 4 Landespersonalvertretungsgesetzen LPVG), baldmöglichst der Arbeitsgerichtsbarkeit
 5 zugewiesen werden. Es soll auf diesem Wege, im Sinne der Interessen der
 6 Beschäftigten, für die Personalräte eine effektivere, arbeitgeberfinanzierte
 7 Rechtsschutzgewährung herbeigeführt werden.

 8 Ab Inkrafttreten der von Bundestag und Bundesrat 2021 beschlossenen Novellierung des
 9 BPersVG steht den einzelnen Bundesländern die Möglichkeit zu, die
 10 Gerichtszuständigkeit für personalvertretungsrechtliche Beschlussverfahren nach den
 11 Landespersonalvertretungsgesetzen selbst festzulegen.

 12 Beim Landespersonalvertretungsrecht handelt es sich ab 1. Januar 2024 um reines
 13 Landesrecht. Deshalb können Streitigkeiten durch Landesgesetz einem anderen Gericht
 14 zugewiesen werden, weshalb Landesgesetzgeber*innen die Zuständigkeit der
 15 Arbeitsgerichte für das Landespersonalvertretungsrecht begründen können.

 16 ver.di setzt sich dafür ein, dass die Bundesregierung das
 17 Bundespersonalvertretungsgesetz entsprechend dahingehend anpasst, dass
 18 personalvertretungsrechtliche Beschlussverfahren der Arbeitsgerichtsbarkeit
 19 zugewiesen werden.

Begründung

IST-Situation/Ausgangslage

Die gerichtlichen Verfahren, die die Beschäftigten im öffentlichen Dienst betreffen, sind aktuell zwischen 
den Arbeitsgerichten und den Verwaltungsgerichten aufgeteilt. Für den Individualrechtsschutz der 
Arbeitnehmer*innen des öffentlichen Dienstes sind die Arbeitsgerichte zuständig, jedoch im 
Individualrechtsschutz der Beamt*innen und des Personalvertretungsrechtes sind die Verwaltungsgerichte 
zuständig.

Es ist seit Langem umstritten, ob das Personalvertretungsrecht bei den Verwaltungsgerichten tatsächlich 
gut aufgehoben ist oder ob dieses (wegen der größeren Sachnähe) nicht besser den 
Arbeitsgerichten zuzuweisen wäre. Für die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte sprechen insbesondere 
folgende gute Gründe:

- Die Arbeitsgerichtsbarkeit hat wesentlich kürzere Verfahrensdauern als die Verwaltungsge-richtsbarkeit. 
Damit würde ein effektiver Rechtsschutz für Personalrät*innen, die nach dem LPersVG gebildet sind, 
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erreicht. Die langen Verfahrensdauern an den Verwaltungsgerichten sind ein Hemmschuh für einen 
effektiven Rechtsschutz.

- Auf das Personalvertretungsrecht findet vor Gericht das Arbeitsgerichtsgesetz Anwendung. 
Arbeitsrichter*innen sind damit täglich betraut, Verwaltungsrichter*innen wenden in der täglichen Praxis 
die Verwaltungsgerichtsordnung an. Für sie ist das Arbeitsgerichtsgesetz eine nicht geläufige Materie.

- Arbeitnehmer*innen des öffentlichen Dienstes führen ihre Verfahren vor den Arbeitsgerichten (anders 
lediglich Beamt*innen). Durch Zuordnung der personalvertretungsrechtlichen Beschlussverfahren zu den 
Arbeitsgerichten würde die Zweiteilung der Arbeitnehmer*innenrechte zwischen Privatwirtschaft und 
öffentlichen Dienst für einen Großteil der Beschäftigten verringert.

- Die Arbeitsgerichtsbarkeit ist bereits jetzt in zahlreichen Fällen mit der Auslegung des 
Landespersonalvertretungsgesetzes betraut. Das Bundesarbeitsgericht hat über 
Personalvertretungsgesetze zu entscheiden, wenn sich Arbeitnehmer*innen des öffentlichen Dienstes in 
individualrechtlichen Klagen auf die Verletzung von Beteiligungsrechten der Personalräte berufen.

- Das Personalvertretungsrecht ist dem Betriebsverfassungsrecht sehr ähnlich. Viele 
Mitbestimmungsrechte entsprechen sich und werden aufgrund der größeren Anzahl der Fälle meist im 
Betriebsverfassungsrecht zeitlich früher gerichtlich überprüft. Die Überführung des 
Personalvertretungsrechts zur Arbeitsgerichtsbarkeit würde einer stärkeren Vereinheitlichung der 
Rechtsprechung im kollektiven Arbeitsrecht dienen.

Die Bundesländer waren bislang durch die Rahmenvorschriften des Bundes für die Landesgesetz-gebung 
(§§ 95-106 BPersVG), im Konkreten durch § 106 BPersVG1 gehindert, personalvertretungsrechtliche 
Beschlussverfahren den Arbeitsgerichten zuzuweisen. Seit Erlass der Föderalismusreform I vom 01.09.2006 
kann der Bund eine entsprechende Regelung nicht mehr erlassen. Nach Art. 125a Abs. 1 GG hat § 106 
BPersVG aber als Bundesrecht fortgegolten. Streitig war indessen, ob seit Erlass der Föderalismusreform I 
§ 106 BPersVG durch Landesrecht ersetzt werden konnte. Dieser Streit ist durch die aktuelle Novellierung 
des BPersVG2 obsolet geworden. In dem aktuell neu verabschiedeten BPersVG ist § 106 BPersVG zum 
31.12.2023 ersatzlos aufgehoben (siehe § 131 BPersVG neu) worden. Somit steht die Regelungskompetenz 
den Bundesländern (zumindest) ab 01.01.2024 zu. Damit ist nun für die Bundesländer die Chance gegeben, 
die Arbeitsgerichte in landespersonalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten zu betrauen und 
infolgedessen die Zweiteilung der Arbeitnehmer*innenrechte zwischen Privatwirtschaft und öffentlichen 
Dienst zu verringern.
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Antrag A 130: Gewerkschaftliche Interessenvertretungsarbeit
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz C
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Blockabstimmung

 1 Im Sinne eines Verständnisses von ver.di-Betriebs- und Personalräten sowie
 2 Mitarbeitervertretungen ist eine Stärkung dieser durch kritische Betrachtung der
 3 Vergabe von ver.di-Listenplätzen bei entsprechenden Wahlen zu erreichen.

 4 Überall dort, wo das betriebliche Mandat nicht mit einem gewerkschaftlichen
 5 Selbstverständnis verknüpft ist, sollen insbesondere junge Gewerkschafter*innen
 6 gezielt gefördert werden, um veralteten und zum Teil ver.di-fernen betrieblichen
 7 Interessensvertretungsgremien neue Impulse zu geben. Dies schließt ein, dass auf
 8 ver.di-Listen zu entsprechenden Wahlen auch alle Personen tatsächlich Mitglieder sein
 9 müssen.

 10 Außerdem soll von der zuständigen Organisationseinheit ausgehend mindestens mit der
 11 listenführenden Person ein Gespräch darüber stattfinden, dass von einer ver.di-
 12 Interessenvertretung auch eine Gewerkschaftsarbeit im Betrieb erfolgen sollte. Dies
 13 bedeutet etwa den Ausbildungsstart zu gestalten, die Unterstützung bei der Gründung
 14 und aktive Zusammenarbeit mit Jugend- und Auszubildendenvertretungen oder Ansprache
 15 der Belegschaft vor Tarifrunden, um eine Beteiligung dieser in Aktivenkreisen zu
 16 ermöglichen.
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Antrag A 131: Integration der U35-Jährigen in die betriebliche 
Gremienarbeit (Next Generation im Personalrat/Betriebsrat)
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 132, A 133

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass im Rahmen der Listenaufstellungen von ver.di für
 2 die Personalvertretungsgremien und Betriebsratsgremien bei allen kommenden
 3 Personalratswahlen und Betriebsratswahlen sichergestellt wird, dass mindestens eine*r
 4 von fünf Kandidat*innen unter 35 Jahre ist und unter den realistischen ordentlichen
 5 Listenplätzen berücksichtigt wird. Dieser Beschluss soll als Selbstverpflichtung zur
 6 Aufstellung von ver.di-Personalrats- und -Betriebsratslisten verstanden werden.

 7 Ebenso ist bei der Verteilung der zur Verfügung stehenden Freistellungen beachten,
 8 dass Kolleg*innen U-35 Berücksichtigung finden.

 9 Die Mandate der Jugend- und Auszubildendenvertretung bleiben hiervon unberührt.

Begründung

Für engagierte junge Beschäftigte im Alter zwischen 28 und 35 Jahren ist es nahezu unmöglich, sich aktiv 
in die Personalvertretungsarbeit einzubringen. Diese jungen Beschäftigten gehen oft aufgrund fehlender 
Berührungspunkte und Perspektiven sowohl für die Personalvertretungsgremien als auch für die 
Gewerkschaftsarbeit in den Dienststellen und gewerkschaftlichen Gremien verloren. Deshalb fordern wir, 
dass junge Beschäftigte sich aktiv in den Personalvertretungsgremien beteiligen können. Ebenso ist es 
wichtig, dass eine Verbindung zwischen den gewerkschaftlichen Gremien und Positionen in der Arbeit der 
Personalvertretung Platz findet.

Der Generationswechsel ist nicht nur auf betrieblicher Ebene wichtig, sondern auch in der 
Personalvertretung, da nur so die Interessen der jüngeren Beschäftigten in den Gremien angemessen 
vertreten werden und die jungen Beschäftigten in die Personalratsarbeit "hineinwachsen" können. Um die 
Zukunft der Personalvertretungen sicherzustellen, besteht aus unserer Sicht hier dringender 
Handlungsbedarf.
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Antrag A 132: Integration der U35-Jährigen in die betriebliche 
Gremienarbeit (Next Generation im Personalrat/Betriebsrat)
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz B Nordrhein-Westfalen
Status: Erledigt durch Antrag A 131
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 131

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass im Rahmen der Listenaufstellungen für die
 2 Personalvertretungsgremien und Betriebsratsgremien bei allen kommenden
 3 Personalratswahlen und Betriebsratswahlen sichergestellt wird, dass mindestens einer
 4 von fünf Kandidat*innen unter 35 Jahre ist und unter den realistischen ordentlichen
 5 Listenplätzen berücksichtigt wird. Dieser Beschluss soll als Selbstverpflichtung zur
 6 Aufstellung von ver.di Personalrats- und Betriebsratslisten verstanden werden.

 7 Ebenso ist bei der Verteilung der zur Verfügung stehenden Freistellungen nach den
 8 Personalvertretungsgesetzen zu beachten, dass Kolleg*innen U-35 Berücksichtigung
 9 finden.

 10 Die Mandate der Jugend- und Auszubildendenvertretung bleiben hiervon unberührt.

Begründung

Für engagierte junge Beschäftigte im Alter zwischen 28 und 35 Jahren ist es nahezu unmöglich, sich aktiv 
in die Personalvertretungsarbeit einzubringen. Diese jungen Beschäftigten gehen oft aufgrund fehlender 
Berührungspunkte und Perspektiven sowohl für die Personalvertretungsgremien als auch für die 
Gewerkschaftsarbeit in den Dienststellen und gewerkschaftlichen Gremien verloren. Deshalb fordern wir, 
dass junge Beschäftigte sich aktiv in den Personalvertretungsgremien beteiligen können. Ebenso ist es 
wichtig, dass eine Verbindung zwischen den gewerkschaftlichen Gremien und Positionen in der Arbeit der 
Personalvertretung Platz findet.

Der Generationswechsel ist nicht nur auf betrieblicher Ebene wichtig, sondern auch in der 
Personalvertretung, da nur so die Interessen der jüngeren Beschäftigten in den Gremien angemessen 
vertreten werden und die jungen Beschäftigten in die Personalratsarbeit 'hineinwachsen' können. Um die 
Zukunft der Personalvertretungen sicherzustellen, besteht aus unserer Sicht hier dringender 
Handlungsbedarf.
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Antrag A 133: Integration von U35-Jährigen in die betriebliche 
Gremienarbeit ("Next Generation" im Personalrat / Betriebsrat)
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz B
Status: Erledigt durch Antrag A 131
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 131

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Blockabstimmung

 1 Im Rahmen der Listenaufstellungen von ver.di für die Wahlen der Personalvertretungs-
 2 und Betriebsratsgremien soll sichergestellt werden, dass mindestens eine*r von fünf
 3 Kandidat*innen unter 35 Jahre alt ist und auf einem realistischen ordentlichen
 4 Listenplatz berücksichtigt wird. Dies soll eine Selbstverpflichtung unserer
 5 Organisation bei der Aufstellung von Personalrats- und Betriebsratswahllisten
 6 darstellen.

 7 Ebenso ist bei der Verteilung der zur Verfügung stehenden Freistellungen nach den
 8 Personalvertretungsgesetzen darauf zu achten, dass Kolleg*innen unter 35 Jahren
 9 entsprechend berücksichtigt werden.

 10 Die Mandate der Jugend- und Auszubildendenvertretung bleiben hiervon unberührt.

Begründung

Für engagierte junge Beschäftigte im Alter zwischen 28 und 35 Jahren ist es nahezu unmöglich, sich aktiv 
in die Personalvertretungsarbeit einzubringen. Diese jungen Beschäftigten gehen oft aufgrund fehlender 
Berührungspunkte und Perspektiven sowohl für die Personalvertretungsgremien als auch für die 
Gewerkschaftsarbeit in den Dienststellen und gewerkschaftlichen Gremien verloren. Deshalb fordern wir, 
dass junge Beschäftigte sich aktiv in den Personalvertretungsgremien beteiligen können. Ebenso ist es 
wichtig, dass eine Verbindung zwischen den gewerkschaftlichen Gremien und Positionen in der Arbeit der 
Personalvertretung Platz findet.

Der Generationenwechsel ist nicht nur auf betrieblicher Ebene wichtig, sondern auch in der 
Personalvertretung, da nur so die Interessen der jüngeren Beschäftigten in den Gremien angemessen 
vertreten werden und die jungen Beschäftigten in die Personalratsarbeit „hineinwachsen“ können. Um die 
Zukunft der Personalvertretungen sicherzustellen, besteht aus unserer Sicht hier dringender 
Handlungsbedarf.
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Antrag A 134: JAV-Antrag
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hamburg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Blockabstimmung

 1 ver.di soll auf die politischen Entscheidungsträger*innen einwirken, das
 2 Betriebsverfassungsgesetz wie folgt zu ergänzen:

 3 Kann ein Mitglied der Jugend und Auszubildendenvertretung (JAV) aufgrund der
 4 Teilnahme am Berufsschulunterricht oder Vorlesungen an Hochschulen im Rahmen eines
 5 dualen oder berufsbegleitenden Studiums unter Berücksichtigung der Wegezeit zum Ort
 6 der JAV-Sitzung an der JAV-Sitzung nicht teilnehmen, gilt dieses als zeitweise
 7 verhindert.

 8 Des Weiteren soll ver.di die Notwendigkeit einer entsprechenden Regelung in den
 9 Personalvertretungsgesetzen des Bundes und der Bundesländer prüfen.

Begründung

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) vertritt die Interessen von jugendlichen Angestellten 
(unter 18 Jahren) und Auszubildenden in Betrieben mit Betriebsrat und ist somit elementar für die 
Verbesserung von Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen. Historisch gesehen ist die JAV häufig der 
Ursprung einer sozialdemokratischen Politisierung junger Menschen. Vor diesem Hintergrund ist es 
unsere Aufgabe, als jungsozialistischer Verband dafür zu sorgen, dass sich unsere Mutterpartei für eine 
solide Grundlage für gute JAV-Arbeit stark macht. Derzeit sind die Verhinderungsgründe lediglich durch 
Rechtsprechung definiert worden. So dürfen Ersatzmitglieder nur dann nachgeladen werden, wenn das 
ordentliche Mitglied aufgrund von Erholungsurlaub, Krankheit oder Seminaren, die in Bezug zur JAV-Arbeit 
stehen, verhindert ist.

In der betrieblichen Realität ist es jedoch häufig so, dass Mitglieder der JAV aufgrund von 
Berufsschulunterricht oder Vorlesungen der Hochschulen nicht an den Sitzungen teilnehmen können. Da 
in diesen Fällen kein Ersatz geladen werden darf, ist das produktive Abhalten der Sitzungen - mangels 
Beschlussfähigkeit - nicht möglich.
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Antrag A 135: Schutz für befristete Betriebsratskandidat*innen
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz D Niedersachsen/Bremen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand in geänderter Fassung durch Änderungsantrag A 
135 -Ä001

Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand in geänderter Fassung durch Änderungsantrag  A 
135 -Ä001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Einzelabstimmung

 1 Es bedarf einer Reform des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) bzw. des
 2 Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) zum Schutz der befristet Beschäftigten, die für
 3 den Betriebsrat, die (Jugend- und) Auszubildendenvertretungen oder die
 4 Schwerbehindertenvertretung kandidieren bzw. in eine dieser betrieblichen
 5 Interessenvertretungen gewählt werden. Eine Anlehnung an § 78a BetrVG wäre dazu eine
 6 Möglichkeit.

 7 Gesetzgebung

 8 Der Bundesvorstand wird aufgefordert, auf die Gesetzgebung dahingehend Einfluss zu
 9 nehmen, auch mit anderen DGB-Gewerkschaft, hier eine Reform bzw. neue gesetzliche
 10 Regelungen herbeizuführen.

 11 Parallel dazu wird der Bundesfachbereichsvorstand aufgefordert, hierzu eine
 12 bedingungsgebundene Tarifkampagne zu initiieren, um in unseren Schwerpunktbetrieben
 13 auf tarifliche Lösungen hinzuwirken.

Begründung

Die meisten Unternehmen stellen nur noch mit sachgrundloser Befristung ein. Das führt bei 
Betriebsratswahlen immer wieder dazu, dass viele gute Kolleg*innen aus Angst davor, keinen 
Anschlussvertrag oder gar Entfristung zu bekommen, nicht kandidieren.
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Antrag A 135 -Ä001: Änderungsantrag zu A 135
Änderungsantrag zu A 135

Antragsteller*in: Levin Schneider-Siebiera (er/ihm)
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 135

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Einzelabstimmung

Zeile 3

 1 Es bedarf einer Reform des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) bzw. des
 2 Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) zum Schutz der befristet Beschäftigten, die für 

 3 den Betriebsrat, die (Jugend- und) Auszubildendenvertretungen oder die 
Schwerbehindertenvertretung kandidieren bzw. in den Betriebsrateine dieser betrieblichen 
Interessenvertretungen gewählt werden. Eine Anlehnung an 

 4 § 78a BetrVG wäre dazu eine Möglichkeit.
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Antrag A 136: Übernahmeregelungen für Beamtenanwärter*innen 
in gesetzlichen Interessensvertretungen
Antragsteller*in: Bundesjugendkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 137

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Einzelabstimmung

 1
 2
 3
 4
 5

 6
 7
 8
 9

Die Übernahmeregelungen für Beamtenanwärter*innen, die in der gesetzlichena. 
Interessenvertretung aktiv sind bzw. waren, sind gesetzlich zu verankern.
Beamtenanwärter*innen sollen demnach nicht schlechter gestellt werden, als
Auszubildende in einem Berufsausbildungsverhältnis (nach dem
Berufsbildungsgesetz, dem Krankenpflegegesetz oder dem Hebammengesetz).

Die Informationspflicht gegenüber den Beamtenanwärter*innen vor Beendigung derb. 
Anwartschaft ist entsprechend der Auszubildenden in einem
Berufsausbildungsverhältnis (nach dem Berufsbildungsgesetz, dem
Krankenpflegegesetz oder dem Hebammengesetz) zu implementieren.

Begründung

Eine Unterscheidung bei den Übernahmeregelungen zwischen den unterschiedlichen Statusgruppen ist 
nicht zeitgemäß, da in vielen Gremien diese parallel vertreten sind. Durch die Regelungen sind aktive 
verbeamtete Gewerkschafter*innen, die sich im Rahmen einer gesetzlichen Interessensvertretung 
engagieren oder engagiert haben, nicht vor der Willkür der Arbeitgeber*innen geschützt.

Eine Anpassung der gesetzlichen Regelung zum Schutze der aktiven Beamtenanwärter*innen ist daher 
unumgänglich.
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Antrag A 137: Übernahmeregelungen für Beamtenanwärter*innen 
in gesetzlichen Interessensvertretungen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Erledigt durch Antrag A 136
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 136

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass

 2
 3
 4
 5
 6

 7
 8
 9
 10

die Übernahmeregelungen für Beamtenanwärter*innen gesetzlich zu verankern, die1. 
in der gesetzlichen Interessensvertretung aktiv sind bzw. waren.
Beamtenanwärter*innen sollen demnach nicht schlechter gestellt werden, als
Auszubildende in einem Berufsausbildungsverhältnis (nach dem
Berufsbildungsgesetz, dem Krankenpflegesetz oder dem Hebammengesetz).

die Informationspflicht gegenüber Beamtenanwärter*innen vor Beendigung der2. 
Anwartschaft entsprechend der Auszubildenden in einem
Berufsausbildungsverhältnis (nach dem Berufsbildungsgesetz, dem
Krankenpflegesetz oder dem Hebammengesetz) zu implementieren.

Begründung

Eine Unterscheidung bei den Übernahmeregelungen zwischen den unterschiedlichen Statusgruppen ist 
nicht zeitgemäß, da in vielen Gremien diese parallel vertreten sind. Durch die Regelungen sind aktive 
verbeamtete Gewerkschafter*innen, die sich im Rahmen einer gesetzlichen Interessensvertretung 
engagieren oder engagiert haben, nicht vor der Willkür der Arbeitgeber*innen geschützt.

Eine Anpassung der gesetzlichen Regelung zum Schutze der aktiven Beamtenanwärter*innen ist daher 
unumgänglich.
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Antrag A 138: Sozialarbeiter*innen verpflichtend in Unternehmen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nord
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass Unternehmen dazu verpflichtet werden, ab einer
 2 Betriebsgröße von mindestens 200 Arbeitnehmer*innen eine Sozialarbeiter*in
 3 einzustellen, die sich um die Arbeitnehmer*innen kümmern.

 4 Die Anzahl der Sozialarbeiter*innen soll der Anzahl der freigestellten
 5 Betriebsratsmitglieder nach § 38 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) entsprechen.

Begründung

Das Betriebsklima wird mit wachsender Betriebsgröße immer komplexer. Dazu, dass ein gutes 
Betriebsklima beibehalten werden kann, können Sozialarbeiter*innen einen großen Beitrag leisten.
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Antrag A 139: Inklusion - Wichtigkeit der Vertrauensperson für 
Schwerbehinderte
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz A Baden-Württemberg
Status: Angenommen in geänderter Fassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme in geänderter Fassung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 067, W 075

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Blockabstimmung

 1 ver.di nimmt die Wichtigkeit der Vertrauensperson für Schwerbehinderte (VPSchwb)
 2 stärker in den Fokus und stellt sie mit Betriebsräten, Personalräten und Jugend- und
 3 Auszubildendenvertretungen gleich.

 4 Die Kandidat*innenfindung, Nachwuchsarbeit und Unterstützung der Kandidat*innen die
 5 von ver.di beschlossen werden, ist insbesondere Aufgabe der 4. Ebene.

 6 Die ver.di-Gliederungen haben darauf hinzuwirken, dass es einen gemeinsamen ver.di-
 7 Vorschlag für eine VPSchwb gibt, um einen Wahlkampf unter ver.di-Kolleg*innen zu
 8 vermeiden.

Begründung

Eine stärkere Fokussierung wertet gleichermaßen die Arbeit und die Wichtigkeit der 
Schwerbehindertenvertretung (SBV), wie auch die der schwerbehinderten Kolleg*innen im Betrieb auf. Die 
stärkere Verantwortung der 4. Ebene bietet wechselseitige Vorteile für alle Beteiligten. So wird Inklusion 
ständiger Begleiter und wahrnehmbareres Thema der 4. Ebene. Durch die gezielte Einbindung von 
schwerbehinderten Kolleg*innen werden gegebenenfalls bestehende Barrieren unter Kolleg*innen 
abgebaut und Inklusion erlebbar(er). Dadurch entsteht gegebenenfalls auch mehr Teilhabe an 
gewerkschaftlichen Strukturen und die Interessen und Bedürfnisse schwerbehinderter Kolleg*innen mehr 
Einfluss in Entscheidungen.

Wenn die Betriebsgruppen und Ortsvereine angehalten sind nach Kandidat*innen für die SBV zu suchen, 
finden wir mehr interessierte Kolleg*innen, die sich gewerkschaftlich, aber auch betrieblich in der SBV, 
engagieren wollen.

Mehr Diversität und eine breite Aufstellung haben somit Vorteile für alle Beteiligten.

Die SBV und der Betriebsrat können wechselseitig die besten Ergebnisse für die Beschäftigten erreichen, 
wenn sie eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Im Optimalfall sind die Vertrauenspersonen der 
Schwerbehinderten Kolleg*innen und deren*dessen Stellvertreter*innen in die ver.di-Strukturen 
eingebunden.

Dies lässt sich am besten organisieren, wenn die Aufstellung der VPSchwb innerhalb der ver.di-Strukturen 
demokratisch und geordnet abgestimmt wird. Insbesondere wenn sich dadurch Konflikte lösen lassen und 
es nicht zwingend zu Kampfabstimmungen kommt oder einem Wahlkampf zweier ver.di-Mitglieder im 
Betrieb gegeneinander.

Bei Betriebsrats- und AV-Wahlen haben wir hier sehr gute Erfahrungen gemacht.
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Da das SGB IX ein vom Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) abweichendes Wahlverfahren vorsieht, in der 
die Vertrauensperson in einer separaten Wahl direkt von den Beschäftigten gewählt wird und im Falle 
eines Ausscheidens, die*der 1. Stellvertreter*in nur die Wahl hat, neue Vertrauensperson zu werden oder 
ihr Mandat niederzulegen, kann dies immense Auswirkungen für die Betreuung der Kolleg*innen haben, 
wenn zu vor diese Themen nicht auch strategisch vorbereitet werden.

Mit einem Prozess analog der oben genannten anderen Wahlen, könnte auf diesem Weg eine 
bestmögliche langfristige Betreuung der Kolleg*innen im Betrieb sichergestellt werden.

Darüber hinaus sind die Betriebsgruppen und Ortsvereine angehalten den Wahlkampf der ver.di-
Kandidat*innen finanziell und personell zu unterstützen und somit den Wahlkampf der 
Interessensvertretungen im Betrieb zur gesamtheitlichen Aufgabe zu machen.

ver.di-Funktionär*innen in den Spitzenfunktionen der SBV zu haben, ist ein wichtiges Puzzlestück in der 
Frage der Mitgliedergewinnung und Durchsetzung von Arbeitnehmendeninteressen. 
Demnach sind wir am stärksten, wenn unsere ver.di-Kolleg*Innen, die für die SBV kandidieren von unseren 
Mitgliedern demokratisch legitimiert werden und ausgestattet mit diesem Vertrauen in ver.di mitarbeiten 
und damit auch die Sicht von schwerbehinderten Menschen mehr Einfluss und in die Arbeit und 
Berücksichtigung erhält.

Die SBV und die Kolleg*innen mit Behinderung im Betrieb sollten gegenüber den restlichen 
Arbeitnehmenden oder Auszubildenden / Studierenden nicht schlechter oder anders behandelt werden.

Die Gemeinsamkeit eint uns in unserer Stärke.
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Antrag A 140: Einrichtung einer zentralen Koordinierungsstelle 
„Union Busting“ in der Bundesverwaltung von ver.di
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz D Niedersachsen/Bremen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 141, A 142

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Blockabstimmung

 1 Der Bundesvorstand wird aufgefordert, eine ver.di-interne Koordinierungsstelle „Union
 2 Busting“ mit folgenden Aufgaben einzurichten:

 3
 4

 5
 6

 7
 8
 9
 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

Zentrale Anlaufstelle für Fälle von Union Busting, Behinderung von
Betriebsratsarbeit und Behinderung von Betriebsrats(neu)wahlen;

Entwicklung von effektiven Gegenstrategien für den konkreten Einzelfall des
Union Bustings;

Bündelung von juristischen Einschätzungen der betroffenen Einzelfälle und daraus
folgender Beratung der involvierten Gewerkschaftssekretär*innen, in enger
Zusammenarbeit mit dem Bereich Recht und Rechtspolitik in der Bundesverwaltung
in ver.di;

Entwicklung von Handlungshilfen für von Union-Busting-Betroffene und involvierte
Gewerkschaftssekretär*innen;

Unterstützung und Koordinierung von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und
Kampagnen gegen konkrete Fälle des Union Bustings;

Vernetzung von Betroffenen fachbereichs- und landesbezirksübergreifend;

Aufbau von Bündnissen aus Politik, Medien und NGOs (Non-Governmental
Organisations [Nichtregierungsorganisation]) zur Unterstützung der Betroffenen
und zum Aufbau von wirksamem öffentlichen Gegendruck;

psychosoziale Unterstützung der Betroffenen von Zermürbung durch Union Busting –
entweder durch ver.di-interne Spezialisten oder Vernetzung zu externen
Angeboten.

Begründung

Fälle von Union Busting als Zermürbungsstrategie von Arbeitgebern gegen aktive Betriebsräte, einzelne 
Betriebsratsmitglieder und Gewerkschafter*innen nehmen weiter zu und etablieren sich immer stärker als 
für die Arbeitgeber probates Mittel, demokratische Prozesse und Interessenvertretung im Betrieb zu 
unterbinden.

Selbst im Falle von erfolgreicher Gegenwehr zum Beispiel gegen fristlose Kündigungen von 
Betriebsratsmitgliedern Union Busting und die daraus folgenden Maßnahmen hinterlassen bei den 
Betroffenen und der Gesamtbelegschaft ihrer Betriebe tiefe Spuren, die beispielsweise 
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belegschaftsinterne Spaltungen erzeugen, Betriebsräte zur Aufgabe zwingen und zukünftige 
gewerkschaftliche Kämpfe im betroffenen Betrieb erschweren oder unmöglich machen können. In der 
gewerkschaftlichen Arbeit verlieren wir nicht nur relevante Mitstreiter, sondern werden auch 
organisationspolitisch geschwächt.

Organisationsintern besteht derzeit keine zentrale Anlaufstelle, die gebündelt Informationen, Ratschläge 
und Hilfestellungen zum Thema Union Busting bereitstellt. Involvierte Gewerkschaftssekretär*innen sind 
darauf angewiesen, selbstständig Gegenstrategien zu entwickeln und durchzuführen, sich Unterstützung 
organisationsintern und -extern zu organisieren und relevante Hilfestellungen für die Betroffenen zu 
entwickeln. Aus der Erkenntnis, dass Union Busting kein Einzelphänomen ist, sondern 
branchenübergreifend etabliert ist, ist dieses Vorgehen ineffizient.

Eine professionelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bindet Ressourcen und setzt Reichweite voraus, um 
Union Busting von Unternehmen bekannt zu machen und zu skandalisieren. Hierbei benötigen 
Gewerkschaftsekretär*innen der Bezirke professionelle Begleitung auf Bundesebene, um die passende 
mediale Begleitung zu erreichen und nach professioneller Aufbereitung der vorliegenden Fälle, diese 
strategisch gut in der Öffentlichkeit zu platzieren.

Bereits auf dem Bundeskongress 2018 wurde die Einrichtung einer ver.di-internen Koordinierungsstelle 
Union Busting beantragt und beschlossen (Antrag A 140). Der Bundeskongress 2014 hatte ver.di-interne 
Maßnahmen gegen Union Busting vorgeschlagen und als Arbeitsmaterial an den Bundesvorstand 
weitergeleitet (Antrag P 015). Die Installation einer Koordinierungsstelle Union Busting oder vergleichbare 
Maßnahmen sind bisher nicht erfolgt.
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Antrag A 141: Einrichtung einer zentralen Koordinierungsstelle 
„Union Busting“ in der Bundesverwaltung von ver.di
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Niedersachsen/Bremen
Status: Erledigt durch Antrag A 140
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 140

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Blockabstimmung

 1 Der Bundesvorstand wird aufgefordert, eine ver.di-interne Koordinierungsstelle „Union
 2 Busting“ mit folgenden Aufgaben einzurichten:

 3
 4

 5
 6

 7
 8
 9
 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

zentrale Anlaufstelle für Fälle von Union Busting, Behinderung von
Betriebsratsarbeit und Behinderung von Betriebsrats(neu)wahlen;

Entwicklung von effektiven Gegenstrategien für den konkreten Einzelfall des
Union Bustings;

Bündelung von juristischen Einschätzungen der betroffenen Einzelfälle und daraus
folgender Beratung der involvierten Gewerkschaftsekretär*innen, in enger
Zusammenarbeit mit dem Bereich Recht und Rechtspolitik in der Bundesverwaltung
in ver.di;

Entwicklung von Handlungshilfen für von Union-Busting-Betroffene und involvierte
Gewerkschaftssekretär*innen;

Unterstützung und Koordinierung von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und
Kampagnen gegen konkrete Fälle des Union Bustings;

Vernetzung von Betroffenen fachbereichs- und landesbezirksübergreifend;

Aufbau von Bündnissen aus Politik, Medien und NGOs (Non-Governmental
Organisations) zur Unterstützung der Betroffenen und zum Aufbau von wirksamem
öffentlichen Gegendruck;

psychosoziale Unterstützung der Betroffenen von Zermürbung durch Union Busting –
entweder durch ver.di-interne Spezialisten oder Vernetzung zu externen
Angeboten.

Begründung

Fälle von Union Busting als Zermürbungsstrategie von Arbeitgebern gegen aktive Betriebsräte, einzelne 
Betriebsratsmitglieder und Gewerkschafter*innen nehmen weiter zu und etablieren sich immer stärker als 
für die Arbeitgeber probates Mittel, demokratische Prozesse und Interessenvertretung im Betrieb zu 
unterbinden.

Selbst im Falle von erfolgreicher Gegenwehr zum Beispiel gegen fristlose Kündigungen von 
Betriebsratsmitgliedern: Union Busting und die daraus folgenden Maßnahmen hinterlassen bei den 
Betroffenen und der Gesamtbelegschaft ihrer Betriebe tiefe Spuren, die beispielsweise 
belegschaftsinterne Spaltungen erzeugen, Betriebsräte zur Aufgabe zwingen und zukünftige 
gewerkschaftliche Kämpfe im betroffenen Betrieb erschweren oder unmöglich machen können. In der 
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gewerkschaftlichen Arbeit verlieren wir nicht nur relevante Mitstreiter, sondern werden auch 
organisationspolitisch geschwächt.

Organisationsintern besteht derzeit keine zentrale Anlaufstelle, die gebündelt Informationen, Ratschläge 
und Hilfestellungen zum Thema Union Busting bereitstellt. Involvierte Gewerkschaftssekretär*innen sind 
darauf angewiesen, selbstständig Gegenstrategien zu entwickeln und durchzuführen, sich Unterstützung 
organisationsintern und –extern zu organisieren und relevante Hilfestellungen für die Betroffenen zu 
entwickeln. Aus der Erkenntnis, dass Union Busting kein Einzelphänomen ist, sondern 
branchenübergreifend etabliert ist, ist dieses Vorgehen ineffizient.

Eine professionelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bindet Ressourcen und setzt Reichweite voraus, um 
Union Busting von Unternehmen bekannt zu machen und zu skandalisieren. Hierbei benötigen 
Gewerkschaftssekretär*innen der Bezirke professionelle Begleitung auf Bundesebene, um die passende 
mediale Begleitung zu erreichen und nach professioneller Aufbereitung der vorliegenden Fälle, diese 
strategisch gut in der Öffentlichkeit zu platzieren.

Bereits auf dem Bundeskongress 2018 wurde die Einrichtung einer ver.di-internen Koordinierungsstelle 
Union Busting beantragt und beschlossen (Antrag A 140). Der Bundeskongress 2014 hatte ver.di-interne 
Maßnahmen gegen Union Busting vorgeschlagen und als Arbeitsmaterial an den Bundesvorstand 
weitergeleitet (Antrag P 015). Die Installation einer Koordinierungsstelle Union Busting oder vergleichbare 
Maßnahmen sind bisher nicht erfolgt.
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Antrag A 142: Einrichtung einer zentralen Koordinierungsstelle 
„Union Busting“ in der Bundesverwaltung von ver.di
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichsvorstand D Hannover-Heide-Weser
Status: Erledigt durch Antrag A 140
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 140

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Blockabstimmung

 1 Der Bundesvorstand wird aufgefordert, eine ver.di-interne Koordinierungsstelle „Union
 2 Busting“ mit folgenden Aufgaben einzurichten:

 3
 4

 5
 6

 7
 8
 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

zentrale Anlaufstelle für Fälle von Union Busting, Behinderung von
Betriebsratsarbeit und Behinderung von Betriebsrats(neu)wahlen;

Entwicklung von effektiven Gegenstrategien für den konkreten Einzelfall des
Union Bustings;

Bündelung von juristischen Einschätzungen der betroffenen Einzelfälle und daraus
folgender Beratung der involvierten Gewerkschaftssekretär*innen, in enger
Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung in der Bundesverwaltung von ver.di;

Entwicklung von Handlungshilfen für von Union-Busting-Betroffene und involvierte
Gewerkschaftssekretär*innen;

Unterstützung und Koordinierung von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und
Kampagnen gegen konkrete Fälle des Union Bustings;

Vernetzung von Betroffenen fachbereichs- und landesbezirksübergreifend;

Aufbau von Bündnissen aus Politik, Medien und NGOs (Non-Governmental
Organisations) zur Unterstützung der Betroffenen und zum Aufbau von wirksamem
öffentlichen Gegendruck;

psychosoziale Unterstützung der Betroffenen von Zermürbung durch Union Busting –
entweder durch ver.di-interne Spezialisten oder Vernetzung zu externen
Angeboten.

Begründung

Fälle von Union Busting als Zermürbungsstrategie von Arbeitgebern gegen aktive Betriebsräte, einzelne 
Betriebsratsmitglieder und Gewerkschafter*innen nehmen weiter zu und etablieren sich immer stärker als 
für die Arbeitgeber probates Mittel demokratische Prozesse und Interessenvertretung im Betrieb zu 
unterbinden.

Selbst im Falle von erfolgreicher Gegenwehr zum Beispiel gegen fristlose Kündigungen von 
Betriebsratsmitgliedern: Union Busting und die daraus folgenden Maßnahmen hinterlassen bei den 
Betroffenen und der Gesamtbelegschaft ihrer Betriebe tiefe Spuren, die beispielsweise 
belegschaftsinterne Spaltungen erzeugen, Betriebsräte zur Aufgabe zwingen und zukünftige 
gewerkschaftliche Kämpfe im betroffenen Betrieb erschweren oder unmöglich machen können. In der 
gewerkschaftlichen Arbeit verlieren wir nicht nur relevante Mitstreiter*innen, sondern werden auch 
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organisationspolitisch geschwächt.

Organisationsintern besteht derzeit keine zentrale Anlaufstelle, die gebündelt Informationen, Ratschläge 
und Hilfestellungen zum Thema Union Busting bereitstellt. Involvierte Gewerkschaftssekretär*innen sind 
darauf angewiesen, selbstständig Gegenstrategien zu entwickeln und durchzuführen, sich Unterstützung 
organisationsintern und –extern zu organisieren und relevante Hilfestellungen für die Betroffenen zu 
entwickeln. Aus der Erkenntnis, dass Union Busting kein Einzelphänomen ist, sondern 
branchenübergreifend etabliert ist, ist dieses Vorgehen ineffizient.

Eine professionelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bindet Ressourcen und setzt Reichweite voraus, um 
Union Busting von Unternehmen bekannt zu machen und zu skandalisieren. Hierbei benötigen 
Gewerkschaftssekretär*innen der Bezirke professionelle Begleitung auf Bundesebene, um die passende 
mediale Begleitung zu erreichen und nach professioneller Aufbereitung der vorliegenden Fälle diese 
strategisch gut in der Öffentlichkeit zu platzieren.

Bereits auf dem Bundeskongress 2018 wurde die Einrichtung einer ver.di-internen Koordinierungsstelle 
Union Busting beantragt und beschlossen (Antrag A 140). Der Bundeskongress 2014 hatte ver.di-interne 
Maßnahmen gegen Union Busting vorgeschlagen und als Arbeitsmaterial an den Bundesvorstand 
weitergeleitet (Antrag P 015). Die Installation einer Koordinierungsstelle Union Busting oder vergleichbare 
Maßnahmen sind bisher nicht erfolgt.
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Antrag A 143: Pflichtschulungen im SGB IX
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hamburg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Blockabstimmung

 1 ver.di fordert Pflichtschulungen im SGB IX in den Grundschulungen der Betriebs- und
 2 Personalräte, Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) und Mitarbeitervertretung
 3 (MAV) in Unternehmen ab 50 Mitarbeitende.

 4 Der Bundesvorstand soll entsprechende Anregungen an unsere Bildungsträger geben.

Begründung

Durch die langjährige ver.di-Beratungstätigkeit hat sich herausgestellt, dass es aus Unkenntnis in Gremien 
und in den Betrieben an der nötigen Unterstützung der Vertrauenspersonen für Menschen mit 
Behinderung mangelt. Gerade in Bezug auf Einstellungen, Praktika, Schnuppertage von Menschen mit 
Behinderung. Um hier entgegen zu wirken und Menschen mit Behinderung einen Zugang auf den ersten 
Arbeitsmarkt zu ermöglichen, fordern wir Pflichtschulungen im SGB IX, analog der bereits 
selbstverständlichen Grundschulungen zum Beispiel des Betriebsrates im BetrVG. Diese würden eine Basis 
für mehr Verständnis und Unterstützung auf dem Weg zur Inklusion auf dem ersten Arbeitsmarkt schaffen 
und die leider immer noch bestehenden Barrieren in den Köpfen abbauen.
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Antrag A 144: Verpflichtende Geschlechterquote im 
Betriebsverfassungsgesetz
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Blockabstimmung

 1 Der Bundesvorstand wird beauftragt, ein Konzept vorzulegen, wie die Vertretung des
 2 dritten Geschlechts in gesetzlichen Interessenvertretungsgremien in Betrieben und
 3 Dienststellen sichergestellt werden kann.

Begründung

In der aktuellen Fassung des Betriebsverfassungsrechts kann es zur Situation kommen, dass in Betrieben 
mit einer großen Mehrheit eines Geschlechts die Mindestsitze für das Geschlecht in der Minderheit keine 
Anwendung findet.

In einem Betriebsrat müssen alle Geschlechter eines Betriebes vertreten sein, um auch die Bedarfe und 
Wünsche aller Beschäftigten gut vertreten zu können. Es kann zu Situationen kommen, in denen 
beispielsweise Frauen über anhaltende Benachteiligung in ihrem Betrieb lieber mit einer anderen Frau 
sprechen möchten als mit einem Mann. Selbstredend kann dies auch für Bedarfe und Herausforderungen 
von Männern und Personen des dritten Geschlechts gelten.

Wichtig ist dabei, eine rechtliche Regelung zu finden, die nicht zu Formfehlern und daraus resultierend zur 
Anfechtung einer Betriebsratswahl führt und Betriebe in eine Zeit ohne Betriebsrat fallen.
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Antrag A 145: Minderheitenschutz
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Blockabstimmung

 1 Der Bundesvorstand wird darauf hinwirken, dass das Betriebsverfassungsgesetz
 2 dahingehend geändert werden soll, dass der geschlechterbezogene Minderheitenschutz
 3 nicht nur für das Gesamtgremium gilt, sondern auch innerhalb der Freistellungen und
 4 Ausschüsse gewährleistet ist.

Begründung

Wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat, ist es erst durch die Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes 
gelungen, den Minderheitenschutz im Gesamtgremium zu gewährleisten. Leider setzt sich dies aber nicht 
in den Freistellungen und Ausschüssen fort. Ohne eine zwingende gesetzliche Regelung wird es auch in 
Zukunft nicht zu einer geschlechtergerechten Verteilung in den Freistellungen und Ausschüssen kommen.
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Antrag A 146: Tendenzschutz in der öffentlichen Daseinsvorsorge
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz C
Status: Erledigt durch Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass der Tendenzschutz nach § 118
 2 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) für freie Träger, die Leistungen für die
 3 öffentliche Daseinsvorsorge erbringen, abgeschafft wird.

Begründung

Bei den freien Trägern der Sozialen Arbeit können Geschäftsführungen ohne jede Kontrollinstanz die 
öffentlichen Gelder, meist als Pauschale gezahlt, frei verwenden.

Das hat nachweislich sehr oft zur Folge, dass die für Löhne bestimmten Gelder nicht bei denen 
ankommen, die an der Basis - also direkt mit den Menschen mit Einschränkung - eine schwere, aber 
unverzichtbar wichtige Arbeit verrichten.

Der Tendenzschutz verhindert die notwendige Kontrolle der Verwendung öffentlicher Gelder durch einen 
Wirtschaftsausschuss. Dem muss energisch widersprochen werden.

Arbeitnehmer*innen müssen vor jeglicher Willkür geschützt werden. Ihre Löhne müssen bei ihnen 
ankommen. Es  müssen außerdem Gelder für gesunderhaltende Arbeitsbedingungen zur Verfügung 
stehen, ebenso wie für Fortbildung und Qualifikation für die immer komplexer werdende Arbeit. Gesunde 
und geschulte Arbeitskräfte leisten gute Arbeit, was den Menschen mit Einschränkungen direkt zugute 
kommt.

Ebenso können durch einen Wirtschaftsausschuss der Missbrauch von öffentlichen Mitteln - bereits 
vielfach erfolgt - sowie Insolvenzen im sozialen Bereich - inzwischen sogar noch häufiger - bereits im 
Ansatz vermieden werden.
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Antrag A 147: Schaffung einer dauerhaften Möglichkeit, 
Betriebsversammlungen in hybrider Form durchführen zu können 
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichsvorstand E Bayern
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Blockabstimmung

 1 Der Gesetzgeber hat während der Corona-Pandemie Regelungen geschaffen, nach denen es
 2 Betriebsräten ermöglicht wurde, auch während Kontaktsperren etc.
 3 Betriebsratssitzungen, Betriebsversammlungen und Betriebsräteversammlungen digital
 4 durchzuführen. Diese Regelungen wurden während der Pandemie immer wieder verlängert.
 5 Die Rechtsgrundlage des § 129 BetrVG (Betriebsverfassungsgesetz) wurde letztmalig bis
 6 zum 7. April 2023 verlängert.

 7 Mittlerweile gibt es eine dauerhafte Regelung, nach der Betriebsratssitzungen auch
 8 weiterhin digital durchgeführt werden können. Dies muss nur in den jeweiligen
 9 Geschäftsordnungen des Betriebsrates präzisiert werden. Die digitale Durchführung von
 10 Betriebsratssitzungen wurde durch das Betriebsrätemodernisierungsgesetz ermöglicht.  

 11 Jedoch ist es nun nicht mehr möglich, auch Betriebsversammlungen entweder ganz
 12 digital oder teilweise in hybrider Form durchzuführen. Diese Möglichkeit wurde im
 13 Rahmen des Betriebsrätemodernisierungsgesetzes nicht geschaffen.

 14 Wir hatten gehofft, dass diese Regelung verlängert wird oder es durch eine dauerhafte
 15 gesetzliche Regelung künftig ermöglicht wird, ebenso wie Betriebsratssitzungen auch
 16 Betriebsversammlungen digital oder in hybrider Form durchzuführen. Leider wurde die
 17 gesetzliche Regelung des § 129 BetrVG nicht verlängert.

 18 Gerade für zentrale Betriebe, die sich flächenmäßig teilweise über das ganze
 19 Bundesgebiet erstrecken, ist es elementar wichtig, dass die Betriebsräte auch
 20 rechtlich die Möglichkeit erhalten, Betriebsversammlungen online oder in hybrider
 21 Form durchzuführen, um möglichst viele Beschäftigte zu erreichen.

 22 In den letzten drei Jahren hat sich die Arbeitswelt dahingehend verändert, dass viele
 23 Besprechungen, Sitzungen etc. mittlerweile auch online sehr gut durchgeführt werden
 24 können.

 25 Ebenso besteht auch für viele Beschäftigte – aus ökologischen Gründen wie auch aus
 26 Belastungsthematiken heraus - ausdrücklich der Wunsch, an Betriebsversammlungen
 27 digital teilnehmen zu können.

Begründung

ver.di soll sich jetzt dafür einsetzen, dass eine dauerhafte gesetzliche Möglichkeit geschaffen wird, 
Betriebsversammlungen auch künftig in hybrider Form durchzuführen.
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Antrag A 148: Du hast die Wahl! Onlinewahl!
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz A
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 149

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Blockabstimmung

 1 ver.di fördert die Umsetzung von digitalen Wahlen im Bereich der betrieblichen
 2 Interessenvertretungen. So sollen zukünftig Betriebs- und Personalräte,
 3 Mitarbeitervertretungen, Jugend- und Auszubildendenvertretungen sowie
 4 Schwerbehindertenvertretungen auch auf digitalem Wege gewählt werden können. Nötige
 5 Gesetzesnovellierungen unterstützt ver.di proaktiv.

Begründung

Bereits Anfang der 2000er Jahre konnte im Bereich der T-Systems, einem Tochterunternehmen der 
Deutschen Telekom AG, erfolgreich ein Betriebsrat über eine digitale Abstimmung gewählt werden. Der 
Zeitgeist erfordert im 21. Jahrhundert, die Beteiligungsmöglichkeiten für Wahlen so umfangreich wie 
möglich zu gestalten, gerade auch unter Zuhilfenahme von digitalen Lösungen.

ver.di sollte alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Möglichkeiten für digitale Betriebs-, Personalräte- 
und Jungendauszubildenden-Wahlen auszuweiten und zu stärken!

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

242 / 331



Antrag A 149: Digitale Wahlen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Erledigt durch Antrag A 148
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 148

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mitbestimmung

Antragsblock: SG A - USG A.4 Mitbestimmung - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich für die Einführung einer ergänzenden Möglichkeit von digitalen
 2 Wahlen zu Personalrats-, Betriebsrats- und Mitarbeitervertretung-Wahlen als auch
 3 (J)AV-Wahlen bundesweit und branchenübergreifend ein. 

Begründung

Die Digitalisierung schreitet stetig voran und somit auch die Möglichkeiten, die damit einhergehen. In 
Zeiten von E-Mails, Kurznachrichten etc. verlieren Briefunterlagen an Bedeutung und Interesse.

Die Wahlen sind jedoch ein wichtiger Aspekt für die Beschäftigten und muss somit attraktiver gestaltet 
werden. Abgesehen, dass es einfacher und schneller gehen könnte, würde auch die Umwelt entlastet 
werden.

Die Digitalisierung ist eine Herausforderung als auch Sprungbrett zugleich und die Interessenvertretungen 
dürfen diesen digitalen Sprung nicht weiter verpassen. Deswegen soll sich die Gewerkschaft ver.di für die 
Einführung der digitalen Wahlen einsetzen.
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Antrag A 150: Arbeitsbedingungen vor Ort verbessern - Arbeits- 
und Gesundheitsschutz in den Betrieben stärken!
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Würzburg/Aschaffenburg
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 003

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeits- und Gesundheitsschutz

Antragsblock: SG A - USG A.5 Arbeits- und Gesundheitsschutz - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt das Thema „Arbeits- und Gesundheitsschutz“ weit oben auf die Agenda.
 2 Damit sollen Beschäftigte unterstützt werden, den betrieblichen Arbeits- und
 3 Gesundheitsschutz im Sinne guter Arbeits- und Ausbildungsbedingungen umzusetzen.
 4 Neben der körperlichen und psychischen Entlastung der Beschäftigten wird dabei das
 5 Ziel verfolgt, als zuständige Gewerkschaft in den Betrieben sichtbarer und stärker zu
 6 werden. Dazu bringt ver.di in der nächsten Organisationsperiode (2023 bis 2027) das
 7 Thema verstärkt in den Betrieben voran.

 8 Zur Erreichung dieser Ziele setzt ver.di folgende Maßnahmen um:

 9
 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

Im Sinne guter Praxisbeispiele unterstützt ver.di die betrieblichen
Interessenvertretungen bei der Stärkung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und
fördert die überbetriebliche Vernetzung.

Fortsetzung unserer Bildungsangebote für betriebliche Interessenvertretungen
(Betriebsrat [BR], Personalrat [PR], Mitarbeitervertretungen [MAV], Jugend- und
Auszubildendenvertretungen [JAV], Schwerbehindertenvertretungen [SBV]), die
direkt an der Praxis vor Ort ansetzen. Die Angebote sollen sensibilisieren und
dazu befähigen, gewerkschaftspolitisch sowie juristisch vorzugehen und dabei
konkret auf den Unterstützungsbedarf vor Ort eingehen.

Begründung

Die Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren hat uns allen augenfällig gezeigt, welch große 
Bedeutung der Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Betrieben des Gesundheits- und Sozialwesens hat. 
Die tiefgreifenden Erfahrungen während der Pandemiezeit haben ein kollektives Bewusstsein darüber 
entwickelt, wie wichtig die Arbeitsbedingungen vor Ort für die Gesunderhaltung der Beschäftigten und 
damit auch für das Funktionieren der Gesellschaft und der einzelnen Betriebe ist.

Wenn wir als Gewerkschaft das Anliegen haben, dass alle Arbeitnehmer*innen künftig gesund in die Rente 
gehen können, muss es uns gelingen, den betrieblichen Arbeitsschutz deutlich stärker in allen Betrieben 
zu verankern.

Wissensvermittlung ist hierbei eine grundsätzliche Voraussetzung. Die bereits etablierten Angebote zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz sind fortzuführen und bei Bedarf zu evaluieren inclusive der definierten 
Zielgruppen.

Es gibt bereits viele aktive Gewerkschaftskolleg*innen auch außerhalb der betrieblichen 
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Interessenvertretungen (BR, PR, MAV, SBV) im Haupt- und Ehrenamt. Nun gilt es, die hier vorhandenen 
Kompetenzen zu vernetzen, um schlagkräftiger agieren zu können.

Die Rahmenbedingungen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz setzen vor allem der Gesetzgeber (zum 
Beispiel Bundesministerium für Arbeit und Soziales) und die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 
(branchenspezifische Berufsgenossenschaften, Unfallversicherungen). In vielen dort angesiedelten 
Gremien haben Gewerkschaften die Möglichkeit, sich über Mandatsträger*innen einzubringen. Gerade in 
der Corona-Pandemie ist es oft gelungen, über diesen Weg verbindliche Regelungen zum Schutz unserer 
Kolleg*innen festzulegen. Für die Zukunft muss es unser Ziel sein, die gewerkschaftlichen 
Mandatsträger*innen mit den Gremien von ver.di enger zu vernetzen, um eine größtmögliche 
Durchsetzungskraft auf allen Ebenen zu entwickeln. Als Beispiel sei hier die Weigerung eines Arbeitgebers 
genannt, Schutzkittel für Pflegekräfte zur Verfügung zu stellen. Mit Unterstützung der Versichertenseite der 
zuständigen Berufsgenossenschaft BGW konnte auch geklärt werden, dass unter definierten 
Rahmenbedingungen Schutzkittel zu stellen sind. Die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür liefert die 
TRBA 250 (Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe). Sie wird gerade (März 2022) überarbeitet und 
soll nach dem Votum der gewerkschaftlichen Mandatsträger*innen in der Projektgruppe zukünftig dazu 
eine unmissverständliche Formulierung haben. Fazit: Die Kolleg*innen müssen ihre Schutzkittel nicht 
mehr selbst kaufen und waschen.

Eine zentrale Rolle zur Bewertung der Arbeitsbedingungen vor Ort spielt die Gefährdungsbeurteilung, die 
das Arbeitsschutzgesetz seit 1996 für alle Betriebe und Arbeitnehmer*innen vorschreibt. Bei der 
Gefährdungsbeurteilung werden Belastungen wie zum Beispiel schweres Heben und Tragen, Umgang mit 
Gefahrstoffen, Hautbelastungen oder Gewalt und Aggression ermittelt. Als psychische Belastungen werden 
etwa unkoordinierte Arbeitsorganisation und Arbeitsabläufe, ineffektives Schnittstellenmanagement mit 
Dienstleistern oder fehlende Einarbeitung und Qualifikation gewertet. Die Vermeidung und Minimierung 
solcher Belastungen obliegt den Arbeitgebern. Betriebliche Interessenvertretungen können diese Themen 
vor die Einigungsstelle bringen.

Erhebungen zeigen, dass die Umsetzung der Gefährdungsbeurteilungen seit Jahren bei 52 Prozent der 
Betriebe stagniert.[1] Weniger als 13 Prozent der deutschen Betriebe durchlaufen dabei alle erforderlichen 
Schritte bis hin zur Wirksamkeitskontrolle.[2] Die vollständige Einbeziehung psychischer Belastungen in 
die betriebliche Gefährdungsbeurteilung wird lediglich auf etwa 25 Prozent der Betriebe geschätzt. 
Gleichzeitig nehmen – auch arbeitsbedingte – psychische Erkrankungen in den letzten Jahren deutlich zu. 
Seit Jahren nimmt das Personal in den Ämtern für Arbeitsschutz und Gewerbeaufsicht ab. Und gleichzeitig 
haben sich die Kontrollen der Ämter in den Betrieben etwa halbiert.[3] Diese seit Jahren andauernde 
Entwicklung muss dringend aufgehalten und umgekehrt werden!

Das Ziel der Gesunderhaltung der Beschäftigten können wir als ver.di nur erreichen, wenn wir die 
Bedeutung des Arbeitsschutzes bei den Mitgliedern, bei den Interessenvertretungen, bei den 
Arbeitgebern, in den Parteien und in der Gesellschaft deutlich stärken. In diesem Sinne ist Arbeitsschutz 
praktizierter Bevölkerungsschutz.

[1] 2. GDA-Betriebsbefragung 2015

[2] ebd.

[3] siehe die aufschlussreiche Grafik am Ende. Sie zeigt die in den Jahren 2002 bis 2019 erfolgten 
Betriebsbesichtigungen in Deutschland. Man sieht: Die Besichtigungsquote hat sich in knapp 20 Jahren 
mehr als halbiert!
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Antrag A 151: Arbeits- und Gesundheitsschutz anpassen und 
fördern, Klimakrise mitdenken, Beschäftigte schützen
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz B
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 152

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeits- und Gesundheitsschutz

Antragsblock: SG A - USG A.5 Arbeits- und Gesundheitsschutz - Blockabstimmung

 1 Die Auswirkungen der Klimakrise sind vielfältig und fordern den besonderen Schutz der
 2 Beschäftigten und ihrer Gesundheit.

 3 ver.di wird aufgefordert, dazu Handlungsempfehlungen und Veranstaltungskonzepte zu
 4 erarbeiten und umzusetzen.

 5 ver.di setzt sich dafür ein, den Arbeits- und Gesundheitsschutz an die veränderten
 6 klimatischen Bedingungen anzupassen. Dazu wirken die ver.di-Vertreter*innen in den
 7 Gremien der Unfallkassen und Berufsgenossenschaften auf entsprechende Anpassungen im
 8 Arbeitsschutz hin.

Begründung

Die zunehmende UV-Belastung in Verbindung mit höheren durchschnittlichen Tagestemperaturen, sind 
die bereits erlebbaren Auswirkungen der Klimakrise auf die Beschäftigten. Um die Kolleg*innen und ihre 
Gesundheit besser zu schützen, sind eine Reihe von Maßnahmen möglich und erprobt. Schon heute ist in 
vielen Grünbereichen die so genannte „Sommerarbeitszeit“ etabliert. Dabei wird im Rahmen der 
betrieblichen Mitbestimmung, der tägliche Arbeitszeitbeginn vorverlegt, um die Erbringung der 
Arbeitsleistung in die kühleren Morgenstunden vorzuverlegen. Auch bei der persönlichen 
Schutzausrüstung haben viele Städte und Gemeinden bereits umgedacht. Arbeitskleidung aus neuen 
Geweben mit verbessertem UV-Schutz und Kopfbedeckungen mit Nackenschutz kommen vermehrt zum 
Einsatz. Gefördert durch Unfallkassen und Berufsgenossenschaften, sind in den letzten Jahren 
Schulungskonzepte unter anderem zur Vermeidung von Hautkrebs ausgearbeitet und den Beschäftigten 
angeboten worden. Die rege Teilnahme der betroffenen Beschäftigten an diesen Angeboten zeigt das 
wachsende Interesse und die zunehmende Sensibilisierung am Schutz der eigenen Gesundheit. Viele 
Arbeitsschutzausschüsse beschäftigen sich intensiv mit weiteren Möglichkeiten wie die zur Verfügung 
Stellung von ausreichend Wasser, Hautcremes und Sonnenschutzcremes für die Beschäftigten.

Die oben beschriebenen Maßnahmen gilt es zu bündeln, anzupassen, durch weitere Erfahrungswerte 
anzureichern und in Handlungsempfehlungen einzuarbeiten. Begleitet durch tarifliche Regelungen und 
betriebliche Mitbestimmungsgremien werden entsprechende Verbesserungen für den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz im Sinne und zum Wohle der Beschäftigten umgesetzt.
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Antrag A 152: Arbeits- und Gesundheitsschutz anpassen und 
fördern, Klimakrise mitdenken, Beschäftigte schützen
Antragsteller*in: Bundesarbeiter*innenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag A 151
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 151

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeits- und Gesundheitsschutz

Antragsblock: SG A - USG A.5 Arbeits- und Gesundheitsschutz - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich dafür ein, den Arbeits- und Gesundheitsschutz an die veränderten
 2 klimatischen Bedingungen anzupassen. Dazu wirken die ver.di-Vertreter*innen in den
 3 Gremien der Unfallkassen und Berufsgenossenschaften auf entsprechende Anpassungen im
 4 Arbeitsschutz hin.

Begründung

Die Auswirkungen der Klimakrise sind vielfältig und fordern den besonderen Schutz der Beschäftigten und 
ihrer Gesundheit.

Die zunehmende UV-Belastung in Verbindung mit höheren durchschnittlichen Tagestemperaturen, sind 
die bereits erlebbaren Auswirkungen der Klimakrise auf die Beschäftigten. Um die Kolleg*innen und ihre 
Gesundheit besser zu schützen, sind eine Reihe von Maßnahmen möglich und erprobt. Schon heute ist in 
vielen Bereichen die so genannte „Sommerarbeitszeit“ etabliert. Dabei wird im Rahmen der betrieblichen 
Mitbestimmung, der tägliche Arbeitszeitbeginn vorverlegt, um die Erbringung der Arbeitsleistung in die 
kühleren Morgenstunden vorzuverlegen. Auch bei der persönlichen Schutzausrüstung haben viele 
Arbeitgeber bereits umgedacht. Arbeitskleidung aus neuen Geweben mit verbessertem UV-Schutz und 
Kopfbedeckungen mit Nackenschutz kommen vermehrt zum Einsatz. Gefördert durch Unfallkassen und 
Berufsgenossenschaften, sind in den letzten Jahren Schulungskonzepte unter anderem zur Vermeidung 
von Hautkrebs ausgearbeitet und den Beschäftigten angeboten worden. Die rege Teilnahme der 
betroffenen Beschäftigten an diesen Angeboten zeigt das wachsende Interesse und die zunehmende 
Sensibilisierung am Schutz der eigenen Gesundheit. Viele Arbeitsschutzausschüsse beschäftigen sich 
intensiv mit weiteren Möglichkeiten wie die zur Verfügungstellung von ausreichend Wasser, Hautcremes 
und Sonnenschutzcremes für die Beschäftigten.

Die oben beschriebenen Maßnahmen gilt es zu bündeln, anzupassen, durch weitere Erfahrungswerte 
anzureichern und in Handlungsempfehlungen einzuarbeiten. Begleitet durch tarifliche Regelungen und 
betriebliche Mitbestimmungsgremien werden entsprechende Verbesserungen für den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz im Sinne und zum Wohle der Beschäftigten umgesetzt.
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Antrag A 153: it's ok not to be ok – psychische Gesundheit in 
unserer Gewerkschaftsarbeit fördern! 
Antragsteller*in: Bundesjugendkonferenz
Status: Angenommen in geänderter Fassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme in geänderter Fassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeits- und Gesundheitsschutz

Antragsblock: SG A - USG A.5 Arbeits- und Gesundheitsschutz - 
Einzelabstimmung

 1 Mit großer Besorgnis beobachten wir die wachsenden Belastungen für die psychische 
 2 Gesundheit von uns und unseren Mitmenschen. Die Pandemie, die immer alltäglicher 
 3 werdenden Nachrichten von Krieg, Zerstörung und Naturkatastrophen sowie die steigende 
 4 Inflation sind massive Stressoren für die Psyche von uns allen. Als ver.di-Jugend  
 5 wollen wir den gesellschaftlichen Diskurs über psychische Belastungen und 
 6 Erkrankungen vorantreiben und eine Transformation zu einer Gesellschaft, die sich 
 7 aktiv mit psychischer Gesundheit beschäftigt, mitgestalten. Eine weitere Ausgrenzung 
 8 von Menschen mit psychischen Erkrankungen muss verhindert werden. Den Betroffenen 
 9 gehört unsere volle Solidarität.

 10 You are not alone!

 11 Psychische Probleme können Jede*n von uns betreffen. Im Schnitt benötigt jede dritte 
 12 Person in ihrem Leben psychologische Unterstützung. Aus unserem Anspruch der gelebten 
 13 Solidarität heraus wollen wir Betroffenen einen sicheren Raum bieten, um sich zu 
 14 öffnen, fungieren als Ansprechpartner*innen und schaffen ein Angebot des Gespräches. 
 15 Wir können keinen Therapiebedarf erfüllen und überlassen dies bewusst Expert*innen, 
 16 aber wir unterstützen auf Wunsch im Rahmen unserer individuellen Möglichkeiten.

 17 F*ck the stigma!

 18 Wir stellen uns entschieden gegen die Stigmatisierung und Tabuisierung von 
 19 psychischen Erkrankungen und Depressionen. Wir wollen aktiv über das Thema psychische 
 20 Gesundheit aufklären und mit Vorurteilen aufräumen. Zu diesem Zweck werden wir ein 
 21 entsprechendes Bildungsangebot konzipieren und in unser Bildungsprogramm aufnehmen.

 22 Der Druck muss aufhören zu steigen!

 23 Wir wenden uns gegen den immer stärker werdenden Druck auf Einzelne im Rahmen der 
 24 vorherrschenden Leistungsgesellschaft. Wir fordern, dass psychische Gesundheit ein 
 25 elementarer Bestandteil betrieblichen Gesundheitsmanagements wird und Arbeitgebende 
 26 nicht länger betriebliche Kennzahlen über das Wohl der Beschäftigten stellen. Wir 
 27 wirken darauf hin, dass es auch Bildungsangebote für betriebliche 
 28 Interessensvertretungen geben soll, damit diese im Betrieb und in der Dienststelle 
 29 wissen, was sie vor Ort konkret unternehmen können, um betroffene Kolleg*innen zu 
 30 unterstützen.

 31 Wir wollen bewusst auch in unserer gewerkschaftlichen Arbeit Rücksicht auf die
 32 Kapazitäten und Belastungsgrenzen unserer Kolleg*innen nehmen.
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Begründung

Nicht nur Arbeitgebende erhöhen den Druck auf Einzelne. Auch wir als Gewerkschaft neigen in Zeiten von 
weniger gewerkschaftlich Aktiven immer mehr dazu Menschen in Funktionen mit mehreren Mandaten und 
Aufgaben zu überhäufen, sodass diese unter den Lasten ihres ehrenamtlichen Engagements und den 
Erwartungen an dieses zusammenzubrechen drohen. Wir wollen bewusst Rücksicht auf die Kapazitäten 
und Belastungsgrenzen unserer Kolleg*innen nehmen und reflektieren aktiv unsere Forderungshaltung 
gegenüber diesen.
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Antrag A 154: Anerkennung Posttraumatischer 
Belastungsstörungen auch nach wiederkehrenden kumulativen 
Traumata als Berufskrankheit oder "Wie-BK"
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz B
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 155, A 156

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeits- und Gesundheitsschutz

Antragsblock: SG A - USG A.5 Arbeits- und Gesundheitsschutz - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass eine im Zusammenhang mit der Arbeit (zum Beispiel
 2 bei der  Feuerwehr, im Rettungsdienst oder der Psychiatrie) entstandene
 3 Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) auch nach wiederkehrenden kumulativen
 4 Traumata als Berufskrankheit (BK) oder wenigstens als Wie-BK anerkannt wird.
 5 Wesentlich ist, dass die Einzelereignisse jeweils für sich genommen noch nicht die
 6 Voraussetzung für eine PTBS erfüllen müssen, die immer wiederkehrenden Belastungen
 7 dennoch zu einer PTBS führen können.

Begründung

PTBS werden von den Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungen nur als Unfall anerkannt, wenn 
sie Folge von einem einzelnen dramatischen und lebensbedrohlichen  traumatisierenden Ereignis sind.

Entsteht eine PTBS jedoch durch wiederkehrende kumulative Traumata die als Einzelereignis jeweils für 
sich noch nicht zu einer PTBS führen, kann derzeit keine Anerkennung erfolgen,  weil die rechtlichen 
Voraussetzungen fehlen.

Bestimmte Einwirkungen die berufsbedingt sind, können Ursache für sehr belastende Traumata sein und 
zu PTBS führen. Dabei ist oft weniger die Art, vielmehr die Häufigkeit und Dichte der Ereignisse Ursache 
der Traumas und der PTBS.

Bestimmte Berufsgruppen sind besonders gefährdet. Zu nennen sind zum Beispiel Mitarbeiter*innen von 
Rettungsdiensten, Pflegekräfte in Intensivstationen, Personal in Psychiatrien und Feuerwehrleute im 
Haupt- und Ehrenamt.

Es ist dringend geboten, dass auch berufsbedingt krankmachende psychische Einwirkungen in die BK Liste 
aufgenommen werden, damit sie gegebenenfalls als BK oder wenigstens als Wie-BK anerkannt werden.

Nur Krankheiten, die in der BK-Liste aufgeführt sind, können von den Berufsgenossenschaften und 
Unfallversicherungsträgern anerkannt werden. Wie-BK sind Krankheiten, bei denen die Aufnahme in die 
BK Liste geprüft wird, die Prüfung aber noch nicht abgeschlossen ist.
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Antrag A 155: Anerkennung Posttraumatischer 
Belastungsstörungen auch nach wiederkehrenden kumulativen 
Traumata als Berufskrankheit oder Wie-BK
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hessen
Status: Erledigt durch Antrag A 154
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 154

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeits- und Gesundheitsschutz

Antragsblock: SG A - USG A.5 Arbeits- und Gesundheitsschutz - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass eine im Zusammenhang mit der haupt- oder
 2 ehrenamtlichen Arbeit (zum Beispiel bei der freiwilligen Feuerwehr) entstandene
 3 Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) auch nach wiederkehrenden kumulativen
 4 Traumata als Berufskrankheit (BK) oder wenigstens als Wie-BK anerkannt wird.

Begründung

PTBS werden von den Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungen nur als Unfall anerkannt, wenn 
sie Folge von einem einzelnen traumatisierenden Ereignis sind.

Entsteht eine PTBS jedoch durch wiederkehrende kumulative Traumata die als Einzelereignis jeweils für 
sich noch nicht zu einer PTBS führen, kann derzeit keine Anerkennung erfolgen, weil die rechtlichen 
Voraussetzungen fehlen.

Bestimmte Einwirkungen die berufsbedingt sind, können Ursache für sehr belastende Traumata sein und 
zu PTBS führen. Dabei ist oft weniger die Art, vielmehr die Häufigkeit und Dichte der Ereignisse Ursache 
der Traumas und der PTBS.

Bestimmte Berufsgruppen sind besonders gefährdet. Zu nennen sind zum Beispiel Mitarbeiter*innen von 
Rettungsdiensten, Pflegekräfte in Intensivstationen, Personal in Psychiatrien und Feuerwehrleute im 
Haupt- und Ehrenamt.

Es ist dringend geboten, dass auch berufsbedingt krankmachende psychische Einwirkungen in die BK-
Liste aufgenommen werden, damit sie gegebenenfalls als BK oder wenigstens als Wie-BK anerkannt 
werden.
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Antrag A 156: Posttraumatische Belastungsstörungen als 
Berufskrankheit anerkennen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hessen
Status: Erledigt durch Antrag A 154
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 154

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeits- und Gesundheitsschutz

Antragsblock: SG A - USG A.5 Arbeits- und Gesundheitsschutz - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass eine im Zusammenhang mit der haupt- oder
 2 ehrenamtlichen Arbeit (zum Beispiel bei der freiwilligen Feuerwehr) entstandene
 3 Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) als Berufskrankheit (BK) anerkannt wird.

Begründung

Wenn durch ein im beruflichen Zusammenhang liegendes Ereignis zum Beispiel ein Banküberfall oder in 
Ausübung eines Ehrenamtes zum Beispiel bei einer Brandbekämpfung eine dramatische, 
lebensbedrohliche und traumatisierende Situation eintritt, kann es zu einer PTBS kommen.

Für deren  Behandlung kommen die Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsträger derzeit im 
Rahmen von Unfallhilfen auf. Die weitergehenden Hilfen im Rahmen einer BK sind derzeit nicht möglich, 
weil psychische  Erkrankungen wie unter anderem eine PTBS nicht als BK oder Wie-BK anerkannt sind.  
Den Betroffenen bleiben damit unter Umständen Hilfen versagt.

Es ist dringend geboten, PTBS die in Ausübung einer Berufstätigkeit oder eines Ehrenamtes entstanden 
sind, als psychische Erkrankung anzuerkennen und in die BK-Liste aufzunehmen.
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Antrag A 157: Mutterschutz auch für frühe Frühgeburten
Antragsteller*in: Bundesfrauenkonferenz
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 158

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeits- und Gesundheitsschutz

Antragsblock: SG A - USG A.5 Arbeits- und Gesundheitsschutz - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich bei den entsprechenden politischen Ebenen und Gremien dafür ein,
 2 dass Frauen der Mutterschutz grundsätzlich nach einer Fehl- bzw. Totgeburt zusteht
 3 und nicht erst mit Erreichen der 24. Schwangerschaftswoche.

Begründung

Der Landesbezirksfrauenrat Hessen fordert für Frauen, die eine Fehlgeburt erleiden, dass grundsätzlich 
die Mutterschutzregelung greift. Für Frauen, die ihr Kind vor der 24. Schwangerschaftswoche tot zur Welt 
bringen, besteht kein – gesetzlicher - Anspruch auf eine berufliche Auszeit. Das bedeutet, sie müssten 
theoretisch nach der Geburt ihres toten Kindes wieder arbeiten gehen. Eine Krankschreibung ist keine 
Selbstverständlichkeit. Viele Frauen müssen regelrecht darum kämpfen, dass sie nach einer Fehl- bzw. 
Totgeburt vor der 24. Woche, krankgeschrieben werden. Die Frauen befinden sich in einem emotionalen 
Ausnahmezustand und müssen neben den erlittenen Strapazen, auch noch eine Ärzt*in finden, die sie 
ohne Probleme krankschreibt. Derzeit gilt, die rein medizinische Sicht, die besagt, vor der 24. 
Schwangerschaftswoche handelt es sich um eine Fehlgeburt, danach um eine Totgeburt. Deshalb fordert 
der Landesbezirksfrauenrat eine gesetzliche Änderung und einen Paradigmenwechsel zugunsten der 
betroffenen Frauen. Denn für die Perspektive der Frauen, also der Mutter, macht es keinen Unterschied, ob 
sie ihr Kind in der 18. oder 24. Schwangerschaftswoche verliert. Sie haben ein Kind geboren und das ist 
nicht mit der Geburt und der Ausschabung erledigt. Es gibt kein Kind, was gesehen wird, sie sind keine 
Mutter geworden. Für die Frauen ist dieser Zustand sehr schmerzvoll. Die Frauen müssen außerdem im 
Beruf schnell wieder Leistung erbringen. Doch eine Fehlgeburt begleitet Frauen oft ihr Leben lang. Sie 
brauchen Zeit, das Erlebte zu verarbeiten.
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Antrag A 158: Gesetzlicher Anspruch auf Freistellungstage bei 
Fehlgeburt
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Erledigt durch Antrag A 157
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 157

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeits- und Gesundheitsschutz

Antragsblock: SG A - USG A.5 Arbeits- und Gesundheitsschutz - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich für die Einführung der gesetzlichen Schutzfristen nach der
 2 Entbindung auch bei Fehlgeburten ein.

Begründung

Beschäftigte haben bei einer Totgeburt (Geburt ab der 24. Schwangerschaftswoche) Anspruch auf die 
allgemeinen Schutzfristen nach der Entbindung.

ver.di soll sich dafür einsetzen, dass diese Schutzfristen auch bei Fehlgeburten Anwendung finden. 
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Antrag A 159: Menstrual Leave / Menstruationsfrei
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 160, A 161

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeits- und Gesundheitsschutz

Antragsblock: SG A - USG A.5 Arbeits- und Gesundheitsschutz - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich in ihrer Funktion als Interessensvertretung für Arbeitnehmer*innen
 2 dafür ein, dass eine gesetzliche Regelung gefunden wird, die “menstrual leave” für
 3 Menstruierende ermöglicht.

 4 ver.di erarbeitet ein Konzept, dass sich mit den verschiedenen Möglichkeiten für eine
 5 solche Regelung beschäftigt und Empfehlungen für mögliche tarifliche Regelungen gibt.
 6 Das Ziel der Regelung können zum Beispiel verbindliche Home-Office-Tage, zusätzlicher
 7 bezahlter Urlaub sowie bezahlte Abwesenheitstage sein.

Begründung

Die Ausgestaltung einer “menstrual-leave”-Regelung ist flexibel, während die Einführung einer solchen 
längst überfällig ist. Studien zeigen, dass 30 bis 50 Prozent aller Frauen unter starken 
Menstruationsschmerzen leiden. 80 Prozent der Befragten einer Studie gaben an, dass ihre Produktivität 
auf der Arbeit darunter leide.

Es gibt verschiedene Konzepte für die Ausgestaltung einer solchen Regelung, die nicht alle auf bezahlten 
Urlaubs- bzw. Krankheitstagen basieren. Auch eine Home-Office-Lösung, in der der Zugang zu Wärme und 
bequemerer Kleidung und vor allem zu den eigenen Hygieneeinrichtungen und -artikeln besser ist, ist 
denkbar.

Sich andere Gründe für den Verbleib zuhause bei starken Menstruationsschmerzen suchen zu müssen, ist 
eine Zumutung, der sich viele Frauen ausgesetzt sehen, da Menstruation auch in 2022 ein Tabuthema 
bleibt. Eine weitere positive Folge wäre, dass Frauen weniger teils sehr starke Schmerzmittel einnehmen 
müssten, um sich trotz der Schmerzen auf die Arbeit zu schleppen. Gerade für Frauen mit Endometriose, 
einer häufig vorkommenden, aber nur sehr selten schnell diagnostizierten chronischen und sehr 
schmerzhaften Krankheit der Gebärmutterschleimhaut, wäre eine menstrual-leave-Regelung eine 
Erleichterung der sowieso schon schmerzhaften Zeit.

Da insbesondere junge Frauen von den sehr starken Schmerzen betroffen sind, könnten sich bei erhöhtem 
Krankenstand Nachteile für sie im Berufseinstieg ergeben und so die strukturelle Ungleichheit zwischen 
Männern und Frauen vergrößern. Eine Regelung für menstrual leave würde so dafür sorgen, dass eine 
Sensibilisierung für das Thema und diesen Grund der Abwesenheit entsteht und weniger Benachteiligung 
stattfindet. 
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Antrag A 160: Arbeitsplätze menstruations- und 
menopausenfreundlich gestalten 
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nord
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 159
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 159

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeits- und Gesundheitsschutz

Antragsblock: SG A - USG A.5 Arbeits- und Gesundheitsschutz - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich für eine Einführung von Frauenkrankentagen in Betrieben und
 2 Dienststellen ein. Dabei werden die besonderen weiblichen Krankheitssymptome während
 3 der Menstruation und während der Menopause besonders berücksichtigt.

 4 Eine genaue Ausgestaltung dieser Frauenkrankentage (Bezahlung durch die Krankenkasse,
 5 unkomplizierte Krankmeldung) wird unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen
 6 zu Krankmeldung erarbeitet.

Begründung

Die Periode ist noch immer ein Tabu-Thema und ist oft mit Scham und Ekel besetzt. In Betrieben und 
Dienststellen wird nicht offen über Beschwerden gesprochen. Starke Blutungen, Krämpfe, Müdigkeit, 
Übelkeit, Rückenschmerzen, Unterleibsschmerzen erleiden bis zu 91 Prozent der Frauen im gebärfähigen 
Alter, wie eine Analyse von Studien zeigt. Rund 30 Prozent haben starke Schmerzen.

Für viele Frauen könnte eine Regelung es leichter machen, nicht zu arbeiten, wenn es ihnen durch ihre 
Menstruationsbeschwerden so schlecht geht. Sich wegen der Periode krankzumelden, fällt vielen 
Menstruierenden schwer, schließlich ist die Periode keine Krankheit, keine Infektion. Viele Frauen gehen 
lieber mit Schmerzmitteln zur Arbeit oder lassen sich eine Ausrede einfallen. Denn jeden Monat eine 
Krankschreibung einzureichen, ist für die meisten Frauen kein sinnvoller Umgang.

Eine weitere Phase für Frauen ist die Menopause, also die Jahre vor und nach der letzten Regelblutung, die 
so genannten Wechseljahren. Sie bezeichnen den Übergang von der Lebensphase, in der Frauen Kinder 
bekommen können, hin zu der Lebensphase, in der keine Schwangerschaft mehr möglich ist. Auch 
während der Menopause leiden Frauen verschiedenen Symptomen. Zum Beispiel unter Schlafstörungen 
diese können zu Beeinträchtigen der Leistungsfähigkeit und Erschöpfung führen. Hormonschwankungen 
können zu Antriebslosigkeit und Nervosität führen. Hitzewallungen und Schweißausbrüche sind ständige 
Begleiterscheinungen in dieser Zeit. Außerdem verändert sich der Menstruationsrhythmus und führt 
häufig zu stärkeren und längeren Blutungsphasen.
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Antrag A 161: Für eine bezahlte Menstruations-Freistellung 
(„Menstrual Leave Policy“)
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 159
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 159

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeits- und Gesundheitsschutz

Antragsblock: SG A - USG A.5 Arbeits- und Gesundheitsschutz - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich für eine bezahlte Menstruations-Freistellung („Menstrual Leave
 2 Policy“) ein. Dabei ist ver.di bestrebt, sich dafür einzusetzen, ein Arbeitsumfeld zu
 3 schaffen, in welchem Menstruierende ermutigt werden, sich wegen
 4 Menstruationsbeschwerden bzw. Wechseljahresbeschwerden arbeitsunfähig zu melden.

 5 Gleichzeitig setzt sich ver.di dafür ein, dass Diskriminierung aufgrund und
 6 Widerstand gegen die Inanspruchnahme der Menstruations-Freistellung unterbunden
 7 werden. Es steht außer Frage, dass sich ver.di für die Bedürfnisse aller
 8 Menstruierender einsetzt, gleich ob und gegebenenfalls mit welchem Geschlecht sich
 9 diese identifizieren.

Begründung

Ziel der Menstruations-Freistellung ist die Entstigmatisierung der Menstruation am Arbeitsplatz.

Die Menstruation bzw. die Perimenopause kann zu starken Beschwerden, Schmerzen und anderen 
gesundheitlichen Beschwerden führen. Die Menstruations-Freistellung unterstützt dabei die 
unterschiedlichen Bedürfnisse Menstruierender und ist ein wirksames Mittel die Arbeitseffizienz derer 
sicherzustellen. Um die Verschärfung von Diskriminierung und Stereotypisierung entgegen zu wirken, ist 
allerdings eine menstruations- und menopausenfreundliche Sichtweise unerlässlich.
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Antrag A 162: Kostenlose Monatshygieneartikel auf dienstlichen 
Toiletten
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 164, A 165

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeits- und Gesundheitsschutz

Antragsblock: SG A - USG A.5 Arbeits- und Gesundheitsschutz - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich auf allen Ebenen für die Bereitstellung von arbeitgeberfinanzierten
 2 kostenlosen Monatshygieneartikel ein. Diese sollen auf allen dienstlichen und
 3 betrieblichen Toiletten vorhanden sein. 

Begründung

In der Bundesrepublik Deutschland leben aktuell 42,13 Millionen menstruierende Personen. Diese 
Personengruppe ist im Laufe ihres Lebens mit der Menstruation konfrontiert, weshalb sie gezwungen sind, 
Geld für ein biologisches Phänomen auszugeben, das sie sich nicht ausgesucht haben. Dies führt zu einem 
wirtschaftlichen Ungleichheitsfaktor, insbesondere zwischen menstruierende und nichtmenstruierenden 
Personen.

Diese Prekarität hat teilweise dramatische Folgen für die Intimhygiene und Gesundheit der 
menstruierende Personen: Improvisierte Notfalllösungen (saugfähige Stoffe, Zeitungspapier, Schwämme) 
oder das zu lange Tragen eines Tampons können zu vaginalen Reizungen, Allergien oder 
schwerwiegenderen Infektionen führen. Dazu gehören das seltene aber potenziell tödliche Toxische 
Schocksyndrom.

Mit der zur Verfügung gestellten Monatshygieneartikel auf dienstlichen / betriebliche Toiletten wirken die 
Arbeitgeberinnen der wirtschaftlichen Ungleichheit entgegen und zugleich wird ein Gesundheitsrisiko für 
menstruierende Personen ausgeräumt.

Leider haben die heutige Arbeitswelt und Gesellschaft die oben aufgeführten Aspekte noch nicht in 
Gänze verinnerlicht. So kann es passieren, dass menstruierende Personen, die regelmäßig aufgrund der 
Menstruation der Arbeit fernbleiben mit negativen Kommentaren der Kollegen oder gar Drohungen der 
Führungskräfte rechnen müssen. Es ist daher umso wichtiger, dass wir offen über das Thema sprechen 
und uns um Regelungen bemühen.

Einige Unternehmen arbeiten bereits mit guten Konzepten und gewähren in solchen Situationen 
beispielsweise bereits die kostenlosen Monatshygieneartikel. Wir finden, dass dies ein guter Schritt in die 
richtige Richtung ist und hoffen, dass dies nun auch bei unseren Arbeitgebern Gehör findet.
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Antrag A 163: Kostenlose Monatshygieneartikel auf dienstlichen 
Toiletten
Antragsteller*in: Bundesjugendkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag A 162
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 162

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeits- und Gesundheitsschutz

Antragsblock: SG A - USG A.5 Arbeits- und Gesundheitsschutz - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich auf allen Ebenen für die Einführung von kostenlosen
 2 Monatshygieneartikeln, finanziert durch die Arbeitgeber*in, auf dienstlichen /
 3 betrieblichen Toiletten landesweit / bundesweit und arbeitgeberübergreifend ein.

Begründung

In der Bundesrepublik Deutschland leben aktuell 42,13 Millionen menstruierende Personen. Diese 
Personengruppe ist im Laufe ihres Lebens mit der Menstruation konfrontiert, weshalb sie gezwungen sind, 
Geld für ein biologisches Phänomen auszugeben, das sie sich nicht ausgesucht haben. Dies führt zu einem 
wirtschaftlichen Ungleichheitsfaktor, insbesondere zwischen menstruierende und nichtmenstruierenden 
Personen.

Diese Prekarität hat teilweise dramatische Folgen für die Intimhygiene und Gesundheit der 
menstruierende Personen: Improvisierte Notfalllösungen (saugfähige Stoffe, Zeitungspapier, Schwämme) 
oder das zu lange Tragen eines Tampons können zu vaginalen Reizungen, Allergien oder 
schwerwiegenderen Infektionen führen. Dazu gehören das seltene, aber potenziell tödliche Toxische 
Schocksyndrom.

Mit den zur Verfügung gestellten Monatshygieneartikel auf dienstlichen / betriebliche Toiletten wirken die 
Arbeitgeber*innen der wirtschaftlichen Ungleichheit entgegen und zugleich wird ein Gesundheitsrisiko für 
menstruierende Personen ausgeräumt.

Leider haben die heutige Arbeitswelt und Gesellschaft die oben aufgeführten Aspekte noch nicht in 
Gänze verinnerlicht. So kann es passieren, dass menstruierende Personen, die regelmäßig aufgrund der 
Menstruation der Arbeit fernbleiben mit negativen Kommentaren der Kollegen oder gar Drohungen der 
Führungskräfte rechnen müssen. Es ist daher umso wichtiger, dass wir offen über das Thema sprechen 
und uns um Regelungen bemühen.

Einige Unternehmen arbeiten bereits mit guten Konzepten und gewähren in solchen Situationen 
beispielsweise bereits die kostenlosen Monatshygieneartikel. Wir finden, dass dies ein guter Schritt in die 
richtige Richtung ist und hoffen, dass dies nun auch bei unseren Arbeitgebern Gehör findet.
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Antrag A 164: Kostenlose Monatshygieneartikel auf dienstlichen 
Toiletten
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz A Baden-Württemberg
Status: Erledigt durch Antrag A 162
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 162

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeits- und Gesundheitsschutz

Antragsblock: SG A - USG A.5 Arbeits- und Gesundheitsschutz - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich auf allen Ebenen für die Einführung von kostenlosen
 2 Monatshygieneartikel ein, finanziert durch die Arbeitgeberin, auf dienstlichen /
 3 betrieblich Toiletten landesweit / bundesweit und sich arbeitgeberübergreifend stark
 4 zu machen.

Begründung

In der Bundesrepublik Deutschland leben aktuell 42,13 Millionen menstruierende Personen. Diese 
Personengruppe ist im Laufe ihres Lebens mit der Menstruation konfrontiert, weshalb sie gezwungen sind, 
Geld für ein biologisches Phänomen auszugeben, das sie sich nicht ausgesucht haben. Dies führt zu einem 
wirtschaftlichen Ungleichheitsfaktor, insbesondere zwischen menstruierende und nichtmenstruierenden 
Personen.

Diese Prekarität hat teilweise dramatische Folgen für die Intimhygiene und Gesundheit der 
menstruierende Personen: Improvisierte Notfalllösungen (saugfähige Stoffe, Zeitungspapier, Schwämme) 
oder das zu lange Tragen eines Tampons können zu vaginalen Reizungen, Allergien oder 
schwerwiegenderen Infektionen führen. Dazu gehören das seltene, aber potenziell tödliche Toxische 
Schocksyndrom.

Mit der zur Verfügung gestellten Monatshygieneartikel auf dienstlichen / betriebliche Toiletten wirken die 
Arbeitgeberinnen der wirtschaftlichen Ungleichheit entgegen und zugleich wird ein Gesundheitsrisiko für 
menstruierende Personen ausgeräumt.

Leider haben die heutige Arbeitswelt und Gesellschaft die oben aufgeführten Aspekte noch nicht in 
Gänze verinnerlicht. So kann es passieren, dass menstruierende Personen, die regelmäßig aufgrund der 
Menstruation der Arbeit fernbleiben mit negativen Kommentaren der Kollegen oder gar Drohungen der 
Führungskräfte rechnen müssen. Es ist daher umso wichtiger, dass wir offen über das Thema sprechen 
und uns um Regelungen bemühen.

Einige Unternehmen arbeiten bereits mit guten Konzepten und gewähren in solchen Situationen 
beispielsweise bereits die kostenlosen Monatshygieneartikel. Wir finden, dass dies ein guter Schritt in die 
richtige Richtung ist und hoffen, dass dies nun auch bei unseren Arbeitgebern Gehör findet.
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Antrag A 165: Kostenlose Monatshygieneartikel auf dienstlichen 
Toiletten
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz A
Status: Erledigt durch Antrag A 162
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 162

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeits- und Gesundheitsschutz

Antragsblock: SG A - USG A.5 Arbeits- und Gesundheitsschutz - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich auf allen Ebenen für die Einführung von kostenlosen
 2 Monatshygieneartikeln, finanziert durch die Arbeitgeber, auf dienstlichen /
 3 betrieblichen Toiletten landesweit / bundesweit und arbeitgeberübergreifend ein.

Begründung

In der Bundesrepublik Deutschland leben aktuell 42,13 Millionen menstruierende Personen. Diese 
Personengruppe ist im Laufe ihres Lebens mit der Menstruation konfrontiert, weshalb sie gezwungen sind, 
Geld für ein biologisches Phänomen auszugeben, das sie sich nicht ausgesucht haben. Dies führt zu einem 
wirtschaftlichen Ungleichheitsfaktor, insbesondere zwischen menstruierenden und nichtmenstruierenden 
Personen.

Diese Prekarität hat teilweise dramatische Folgen für die Intimhygiene und Gesundheit der 
menstruierende Personen: Improvisierte Notfalllösungen (saugfähige Stoffe, Zeitungspapier, Schwämme) 
oder das zu lange Tragen eines Tampons können zu vaginalen Reizungen, Allergien oder 
schwerwiegenderen Infektionen führen. Dazu gehören das seltene, aber potenziell tödliche toxische 
Schocksyndrom.

Mit den zur Verfügung gestellten Monatshygieneartikeln auf dienstlichen / betriebliche Toiletten wirken 
die Arbeitgeber der wirtschaftlichen Ungleichheit entgegen und zugleich wird ein Gesundheitsrisiko für 
menstruierende Personen ausgeräumt.

Leider haben die heutige Arbeitswelt und Gesellschaft die oben aufgeführten Aspekte noch nicht in Gänze 
verinnerlicht. So kann es passieren, dass menstruierende Personen, die regelmäßig aufgrund der 
Menstruation der Arbeit fernbleiben, mit negativen Kommentaren der Kollegen oder gar Drohungen der 
Führungskräfte rechnen müssen. Es ist daher umso wichtiger, dass wir offen über das Thema sprechen 
und uns um Regelungen bemühen.

Einige Unternehmen arbeiten bereits mit guten Konzepten und gewähren in solchen Situationen 
beispielsweise bereits die kostenlosen Monatshygieneartikel. Wir finden, dass dies ein guter Schritt in die 
richtige Richtung ist und hoffen, dass dies nun auch bei unseren Arbeitgebern Gehör findet.
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Antrag A 166: Gewährleistung von Schall- und Gehörschutz im 
sozialpädagogischen Elementarbereich
Antragsteller*in: Bundesjugendkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeits- und Gesundheitsschutz

Antragsblock: SG A - USG A.5 Arbeits- und Gesundheitsschutz - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich politisch, beispielsweise im Rahmen von Gesetzesnovellen, für die
 2 Gewährleistung von Schall- und Gehörschutz im sozialpädagogischen Elementarbereich
 3 ein. Trotz konstant hohem Lärmpegel – ausgelöst durch beispielsweise 20 bis 25
 4 Kindern in einem Raum – sollte die mentale und sensorische Gesundheit der
 5 Mitarbeitenden sichergestellt sein.

 6 Gehörschutz bezieht sich hierbei zum Beispiel auf räumlichen Gehörschutz durch
 7 bauliche Veränderungen oder Ruhezeiten um die Mitarbeiter*innen zu schonen.
 8 Maßnahmen, die dazu führen würden, dass die Kinder / Jugendlichen nicht mehr gehört
 9 werden (zum Beispiel Ohrenschützer), sind nicht gemeint.

 10 ver.di setzt sich für eine Einführung und Umsetzung gesetzlicher Grundlagen ein.
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Antrag A 167: Aufnahme von mobilen Arbeitsstätten (Kfz, 
Fahrerkabine LKW) in die Arbeitsstättenverordnung
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Sachsen West-Ost-Süd
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 168

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeits- und Gesundheitsschutz

Antragsblock: SG A - USG A.5 Arbeits- und Gesundheitsschutz - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich bei den politischen Entscheidungsträgern dafür ein, dass die
 2 Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) dahingehend geändert wird, dass dienstlich
 3 genutzte Kfz als Arbeitsstätte im Sinne der Arbeitsstättenverordnung gelten.

Begründung

Für Arbeitsstätten laut Arbeitsstättenverordnung gilt, dass diese so eingerichtet und betrieben werden, 
dass Gefährdungen für die Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten möglichst vermieden und 
verbleibende Gefährdungen möglichst gering gehalten werden.

Auszug aus der ArbStättV: “Beim Einrichten und Betreiben der Arbeitsstätten hat der Arbeitgeber die 
Maßnahmen nach § 3 Absatz 1 durchzuführen und dabei den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und 
Hygiene, die ergonomischen Anforderungen sowie insbesondere die vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales nach § 7 Absatz 4 bekannt gemachten Regeln und Erkenntnisse zu berücksichtigen. Bei 
Einhaltung der bekannt gemachten Regeln ist davon auszugehen, dass die in dieser Verordnung gestellten 
Anforderungen diesbezüglich erfüllt sind. Wendet der Arbeitgeber diese Regeln nicht an, so muss er durch 
andere Maßnahmen die gleiche Sicherheit und den gleichen Schutz der Gesundheit der Beschäftigten 
erreichen“.

Da Kfz nicht in die Verordnung fallen, müssen diese Ansprüche nicht auf diese angewendet werden. Das 
Ziel sollte sein, eben diese in die Verordnung aufzunehmen um den Beschäftigten die Schutzwirkungen zu 
ermöglichen.
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Antrag A 168: Aufnahme von mobilen Arbeitsstätten (Kfz, 
Fahrerkabine LKW) in die Arbeitsstättenverordnung
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Status: Erledigt durch Antrag A 167
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 167

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeits- und Gesundheitsschutz

Antragsblock: SG A - USG A.5 Arbeits- und Gesundheitsschutz - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich bei den politischen Entscheidungsträgern dafür ein, dass die
 2 Arbeitsstättenverordnung dahingehend geändert wird, dass dienstlich genutzte Kfz als
 3 Arbeitsstätte im Sinne der Arbeitsstättenverordnung gelten.

Begründung

Für Arbeitsstätten laut Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) gilt, dass diese so eingerichtet und betrieben 
werden, dass Gefährdungen für die Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten möglichst vermieden 
und verbleibende Gefährdungen möglichst gering gehalten werden.

Auszug aus der ArbStättV: “Beim Einrichten und Betreiben der Arbeitsstätten hat der Arbeitgeber die 
Maßnahmen nach § 3 Absatz 1 durchzuführen und dabei den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und 
Hygiene, die ergonomischen Anforderungen sowie insbesondere die vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales nach § 7 Absatz 4 bekannt gemachten Regeln und Erkenntnisse zu berücksichtigen. Bei 
Einhaltung der bekannt gemachten Regeln ist davon auszugehen, dass die in dieser Verordnung gestellten 
Anforderungen diesbezüglich erfüllt sind. Wendet der Arbeitgeber diese Regeln nicht an, so muss er durch 
andere Maßnahmen die gleiche Sicherheit und den gleichen Schutz der Gesundheit der Beschäftigten 
erreichen“.

Da Kfz nicht in die Verordnung fallen, müssen diese Ansprüche nicht auf diese angewendet werden. Das 
Ziel sollte sein, eben diese in die Verordnung aufzunehmen, um den Beschäftigten die Schutzwirkungen zu 
ermöglichen.
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Antrag A 169: Gewährleistung hygienischer Bedürfnisse im 
Fahrdienst
Antragsteller*in: Bundesarbeiter*innenkonferenz
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeits- und Gesundheitsschutz

Antragsblock: SG A - USG A.5 Arbeits- und Gesundheitsschutz - Blockabstimmung

 1 ver.di wird aufgefordert darauf hin zu wirken, dass die Arbeitgeber im ÖPNV den
 2 Kolleg*innen im Fahrdienst ausreichend Möglichkeiten geben, ihren hygienischen
 3 Bedürfnissen nachzukommen. Dies beinhaltet, die Bereitstellung von Toilettenanlagen
 4 und ausreichend Zeit, diese aufzusuchen.

Begründung

Im Erfahrungsaustausch mit Kolleg*innen aus dem Fahrdienst wurde uns berichtet, dass es in einzelnen 
Unternehmen noch immer nicht selbstverständlich ist, auf die genannten Bedürfnisse Rücksicht zu 
nehmen und die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Mal abgesehen von dem unnötigen Stress, der 
den Kolleg*innen bereitet wird, sind auch gesundheitliche Beeinträchtigungen zu erwarten.
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Antrag A 170: Keine Ausweitung der Arbeitszeiten durch 
Sonntagsarbeit, keine Experimente beim Arbeitszeitgesetz
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 171, A 172

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Blockabstimmung

 1 Die Bundesregierung plant im aktuellem Koalitionsvertrag eine Flexibilisierung der
 2 Höchstarbeitszeit. Auch wenn die mögliche Ausdehnung der Arbeitszeiten unter
 3 Tarifvorbehalt steht, ist es doch ein Angriff auf die bisherige gesetzliche
 4 Höchstarbeitszeit.

 5 All diese Angriffe stellen die Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten im
 6 Handel infrage und können nicht akzeptiert werden.

 7 Wir werden uns weiter sowohl juristisch als auch politisch gegen solche Vorhaben
 8 verteidigen. 

 9 Die Aktivitäten gegen die Genehmigung von Sonntagsarbeit sind auf allen Ebenen
 10 fortzusetzen. Dazu gehört:

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

Die Arbeit in der Allianz für den freien Sonntag.

Die neue Landesregierung aufzufordern, das bisherige Ladenöffnungsgesetz
dahingehend zu reformieren, dass Sonntagsarbeit im Handel unterbunden wird.

Auf solche Anliegen durch Stellungnahmen und gegebenenfalls Klagen zu reagieren.

Alle Vorhaben abzulehnen, die Krisensituationen nutzen wollen, um Arbeitszeiten
anzugreifen.

Aktivitäten zu unterstützen, die sich gegen eine Flexibilisierung der
Höchstarbeitszeit richten, auch wenn diese unter Tarifvorbehalt gestellt werden.

Darauf  hinzuwirken, dass an Bahnhöfen und Flughäfen nur der Verkauf von Waren
für den Reisebedarf erlaubt ist

Darauf hinzuwirken, dass auf Flohmärkten der Verkauf von Neuware verboten wird.

Begründung

Die Beschäftigten im Handel haben einen gesicherten Feierabend verdient. Wer im Handel arbeitet, hat 
häufig Schwierigkeiten, seine Arbeitszeiten mit einem angemessenen sozialen Leben in Einklang zu 
bringen. Arbeitszeiten in den Abendstunden oder am Wochenende sind nicht die Ausnahme, sondern die 
absolut üblich. Auch die Sonntagsöffnung gehört für die allermeisten Beschäftigten zum Berufsleben 
dazu. Eine Freiwilligkeit, wie sie viele Arbeitgeber unterstellen, gibt es in der Realität in den Betrieben 
kaum.

Auch dagegen haben sich in den letzten Jahrzehnten viele Menschen in den Gewerkschaften organisiert. 
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Wir wollen dem Wettbewerb der Handelsunternehmen auf unserem Rücken nicht hinnehmen.

Gerade in Krisenzeiten ist eine der ersten Ideen der Arbeitgeber häufig die Ausweitung der Öffnungs- und 
der Arbeitszeiten. So führt die Krise der Innenstädte und die Konkurrenz durch den Onlinehandel zu der 
Idee, die Möglichkeit der Sonntagsöffnung immer weiter auszudehnen. Und die Probleme einiger 
Teilbranchen des stationären Einzelhandels in der Corona-Pandemie sollte durch weitere 
Sonntagsöffnungen und längere Arbeitszeiten vermeintlich kompensiert werden.

Dieser Abwälzung von Krisen auf die Beschäftigten und ihrer Familien stellen wir uns entschieden 
entgegen. Bereits in den vergangenen Jahren gab es in Nordrhein-Westfalen viele Aktivitäten für den 
Sonntagsschutz und gegen die Ausweitung der Öffnungszeiten. So wurden hunderte Klagen gegen 
ungerechtfertigte Genehmigungen von Sonntagsöffnungen geführt und fast alle gewonnen. Gegen 
Sonntagsarbeit bei Amazon und auch gegen die Möglichkeit von Sonntagsöffnungen durch die 
Coronaschutzverordnung wurde durch das Bundesverwaltungsgericht zu unseren Gunsten entschieden. 
Darüber hinaus waren wir auch im Bündnis „Allianz für den freien Sonntag“ weiter für den Sonntagsschutz 
aktiv.

Solche Aktivitäten müssen fortgesetzt werden und in den nächsten Jahren auch durch Aktivitäten gegen 
die Ausweitung der Arbeitszeiten ergänzt werden.
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Antrag A 171: Keine Ausweitung der Arbeitszeiten durch 
Sonntagsarbeit, keine Experimente beim Arbeitszeitgesetz
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz D
Status: Erledigt durch Antrag A 170
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 170

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Blockabstimmung

 1 Viele Kolleg*innen leiden ohnehin schon unter Arbeitszeiten, die die Vereinbarkeit
 2 von Beruf und Familie und auch ein soziales Leben neben der Beschäftigung erheblich
 3 erschweren. Der gnadenlose Verdrängungswettbewerb im Handel wird gerade auch über die
 4 Öffnungs- und Arbeitszeiten auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen.

 5 Seit Jahren wird der Sonntagsschutz durch die Politik und die Arbeitgeberverbände
 6 unter Beschuss genommen. Die Änderung des Ladenöffnungsgesetzes NRW (LÖG) 2018 hat
 7 die Möglichkeiten der Sonntagsöffnung in Nordrhein-Westfalen ausgedehnt.

 8 Während der Pandemie wurde in Nordrhein-Westfalen versucht durch
 9 Coronaschutzverordnungen und in Bayern durch Allgemeinverfügungen Sonntagsarbeit und
 10 eine Ausdehnung der Arbeitszeiten zu ermöglichen. ver.di ist dagegen jeweils
 11 erfolgreich juristisch vorgegangen.

 12 Darüber hinaus plant die Bundesregierung im aktuellem Koalitionsvertrag eine
 13 Flexibilisierung der Höchstarbeitszeit. Auch wenn die mögliche Ausdehnung der
 14 Arbeitszeiten unter Tarifvorbehalt steht, ist es doch ein Angriff auf die bisherige
 15 gesetzliche Höchstarbeitszeit.

 16 All diese Angriffe stellen die Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten im
 17 Handel infrage und können nicht akzeptiert werden.

 18 Wir werden uns weiter sowohl juristisch als auch politisch gegen solche Vorhaben
 19 verteidigen. Alle ver.di-Gliederungen werden aufgefordert, die Aktivitäten gegen die
 20 Genehmigung von Sonntagsarbeit auf allen Ebenen fortzusetzen.

 21 Dazu gehört:

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

 32

Die Arbeit in der Allianz für den freien Sonntag.

Die neue Landesregierung aufzufordern, das bisherige Ladenöffnungsgesetz
dahingehend zu reformieren, dass Sonntagsarbeit im Handel unterbunden wird.

Auf solche Anliegen durch Stellungnahmen und gegebenenfalls Klagen zu reagieren.

Alle Vorhaben abzulehnen, die Krisensituationen nutzen wollen, um Arbeitszeiten
anzugreifen.

Aktivitäten zu unterstützen, die sich gegen eine Flexibilisierung der
Höchstarbeitszeit richten, auch wenn diese unter Tarifvorbehalt gestellt werden.

Darauf  hinzuwirken, dass an Bahnhöfen und Flughäfen nur der Verkauf von Waren
für den Reisebedarf erlaubt ist

Darauf hinzuwirken, dass auf Flohmärkten der Verkauf von Neuware verboten wird.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

268 / 331



Begründung

Die Beschäftigten im Handel haben einen gesicherten Feierabend verdient. Wer im Handel arbeitet, hat 
häufig Schwierigkeiten, seine Arbeitszeiten mit einem angemessenen sozialen Leben in Einklang zu 
bringen. Arbeitszeiten in den Abendstunden oder am Wochenende sind nicht die Ausnahme, sondern 
absolut üblich. Auch die Sonntagsöffnung gehört für die allermeisten Beschäftigten zum Berufsleben 
dazu. Eine Freiwilligkeit, wie sie viele Arbeitgeber unterstellen, gibt es in der Realität in den Betrieben 
kaum. 

Auch dagegen haben sich in den letzten Jahrzehnten viele Menschen in den Gewerkschaften organisiert. 
Wir wollen dem Wettbewerb der Handelsunternehmen auf unserem Rücken nicht hinnehmen. 

Gerade in Krisenzeiten ist eine der ersten Ideen der Arbeitgeber häufig die Ausweitung der Öffnungs- und 
der Arbeitszeiten. So führt die Krise der Innenstädte und die Konkurrenz durch den Onlinehandel zu der 
Idee, die Möglichkeit der Sonntagsöffnung immer weiter auszudehnen. Und die Probleme einiger 
Teilbranchen des stationären Einzelhandels in der Corona-Pandemie sollte durch weitere 
Sonntagsöffnungen und längere Arbeitszeiten vermeintlich kompensiert werden.

Dieser Abwälzung von Krisen auf die Beschäftigten und ihrer Familien stellen wir uns entschieden 
entgegen. Bereits in den vergangenen Jahren gab es in Nordrhein-Westfalen viele Aktivitäten für den 
Sonntagsschutz und gegen die Ausweitung der Öffnungszeiten. So wurden hunderte Klagen gegen 
ungerechtfertigte Genehmigungen von Sonntagsöffnungen geführt und fast alle gewonnen. Gegen 
Sonntagsarbeit bei Amazon und auch gegen die Möglichkeit von Sonntagsöffnungen durch die 
Coronaschutzverordnung wurde durch das Bundesverwaltungsgericht zu unseren Gunsten entschieden. 
Darüber hinaus waren wir auch im Bündnis „Allianz für den freien Sonntag“ weiter für den Sonntagsschutz 
aktiv.

Solche Aktivitäten müssen fortgesetzt werden und in den nächsten Jahren auch durch Aktivitäten gegen 
die Ausweitung der Arbeitszeiten ergänzt werden. 
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Antrag A 172: Keine Novellierung der Ladenöffnungszeiten an 
Sonntagen in Sachsen-Anhalt
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Sachsen-Anhalt-Süd
Status: Erledigt durch Antrag A 170
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 170

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich dafür ein, gegen den Gesetzesentwurf in Sachsen-Anhalt zur
 2 Ausweitung einkaufsoffener Sonntage vorzugehen, da er gegen das verfassungsrechtliche
 3 Gebot des Sonntagsschutzes verstößt.

Begründung

Arbeitsruhe an Sonn- und Feiertagen dient der Regeneration der Arbeitskraft, muss auch ermöglichen in 
Familien, Vereinen, mit Freunden zusammen zu kommen, um gemeinsam Zeit zu verbringen, also die 
sozialen Bindungen zu festigen.

In den Handelseinrichtungen sind überwiegend Frauen beschäftigt, die den freien Sonntag gern ohne 
Arbeit verbringen würden.

Die vorgesehene weitere Liberalisierung von Sonntagsöffnungen, auch wenn es nur um eine Erweiterung 
um zwei Sonntage geht, wird dann schrittweise die vollständige Freigabe des Sonntages als Verkaufstag 
nach sich ziehen. Reicht die Freigabe der längeren Ladenöffnungszeiten an Werktagen und Samstagen 
nicht aus? Wer bestimmt eigentlich, ob „ein öffentliches Interesse an der Belebung der Gemeinden …. 
oder an der überörtlichen Sichtbarkeit der Gemeinde“ für eine zusätzliche Öffnung besteht? Der Bürger 
wohl kaum. Auch die Begründung, dem Handel soll das einen Ausgleich für Umsatzverluste in der 
Pandemie bringen, stimmt nicht ganz. Die größeren Handelsunternehmen / Handelsketten verfolgen 
hierbei das Ziel Läden zusätzlich zu öffnen, während sich der innerstädtische kleine Einzelhandel das 
finanziell nicht mehr leisten kann. Es entstehen auch Betriebskosten; der Selbstständige, der oftmals sein 
einziger „Angestellter“ ist, steht dann sieben Tage im Geschäft. Und ob der angestrebte Umsatz das deckt? 
Werden denn überall die Sonntagszuschläge gezahlt?

Haben die Menschen nicht mit den immens steigenden und sicherlich weiter steigenden Preisen für 
Energie, Lebensmittel, Wohnen etc. zu kämpfen?  Den Euro kann man nur einmal ausgeben. Deshalb sollte 
sich die Regierungskoalition auf die Stabilisierung der Daseinsvorsorge konzentrieren.
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Antrag A 173: Rücknahme der erhöhten Wochenarbeitszeit der 
Bundesbeamt*innen
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz A Rheinland-Pfalz-Saarland
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di wird aufgefordert, sich auf Bundesebene intensiv für eine Angleichung der
 2 regelmäßigen Wochenarbeitszeit der Bundesbeamt*innen an die regelmäßige
 3 Wochenarbeitszeit der Tarifbeschäftigten des Bundes einzusetzen. Die Angleichung auf
 4 39 Wochenstunden entsprechend den Tarifbeschäftigten soll unver züglich und in einem
 5 Schritt erfolgen, ohne jegliche Gegenrechnung. 

Begründung

- Die Anhebung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit der Bundesbeamt*innen gegen über der 
regelmäßigen Wochenarbeitszeit der Tarifbeschäftigten des Bundes erfolgte damals ohne 
Besoldungsausgleich.

- Bundesbeamt*innen arbeiten regelmäßig 41 bzw. 40 (bei familienpolitischen Gründen) Stunden / 
Wochenarbeitszeit und das schon seit vielen Jahren. Die Angestellten im öffentlichen Dienst Bund 
arbeiten im Vergleich 39 Stunden in der Woche. Die Differenz von zwei Stunden entspricht einem 
Besoldungsverlust von etwa fünf Prozent.

- Die Anhebung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit der Bundesbeamt*innen gegen über der 
regelmäßigen Wochenarbeitszeit der Tarifbeschäftigten des Bundes erfolgte damals ohne 
Besoldungsausgleich. Insofern ist dann auch in diesem Falle eine Änderung ohne Besoldungsabschlag zu 
fordern.

- Betrachtet man das übers Jahr, bedeutet dies, dass alle Beamt*innen im Durch schnitt ca. 10/11 
Arbeitstage mehr im Vergleich zu den Angestellten arbeiten, die in den meisten Fällen identische 
Aufgaben wahrnehmen. Zwei Stunden pro Woche x vier = acht Stunden im Monat. Diese 
Ungleichbehandlung muss beendet werden.

- Die Entlastung der Beamt*innen würde sich unter anderem auch positiv seitens der gesundheitlichen 
Belastungen (bzw. Entlastung) entwickeln können. Die Überalterung innerhalb zahlreicher Behörden spielt 
dabei auch eine Rolle.

- Die Anpassung der Arbeitszeiten von Arbeitnehmer*innen sowie Beamt*innen (Reduzierung der 
Wochenarbeitszeit), auch als Maßnahmen der Verwaltungsvereinfachung (Entbürokratisierung der inne ren 
Verwaltung).
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Antrag A 174: Reform des Arbeitszeitgesetzes
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz C
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 175

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di fordert den Gesetzgeber auf, die Verkürzung der Ruhezeit von elf auf zehn
 2 Stunden in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und
 3 Betreuung von Personen aus dem Arbeitszeitgesetz § 5 Abs. 2 zu streichen.

 4 Weiterhin wird ver.di eine Debatte organisieren, ob die Forderungen flankierend in
 5 Tarifverträgen zu regeln sind.

Begründung

Die Tätigkeit bei Schicht- und Wechselschicht in Krankenhäusern ist sehr belastend. Immer wieder werden 
Schichtmodelle bestimmt, die Ruhezeiten unter elf Stunden bei kurzem Wechsel zulassen.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

272 / 331



Antrag A 175: Reform des Arbeitszeitgesetzes
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Schleswig-Holstein Süd-West
Status: Erledigt durch Antrag A 174
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 174

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 024, W 031

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di fordert den Gesetzgeber auf, die Verkürzung der Ruhezeit von elf auf zehn
 2 Stunden in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und
 3 Betreuung von Personen aus dem Arbeitszeitgesetz § 5 Abs. 2 zu streichen.

Begründung

Die Tätigkeit bei Schicht- und Wechselschicht in Krankenhäusern ist sehr belastend. Immer wieder werden 
Schichtmodelle bestimmt, die Ruhezeiten unter elf Stunden bei kurzem Wechsel zulassen.
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Antrag A 176: Verpflichtende Arbeitszeiterfassung - aber richtig!
Antragsteller*in: Bundesjugendkonferenz
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 177

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di begrüßt das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes vom 13. September 2022, in dem
 2 festgestellt wird, dass eine Pflicht zur Erfassung der Arbeitszeit der Beschäftigten
 3 besteht. Denn ohne ein Zeiterfassungssystem, das die tägliche Arbeitszeit der
 4 Beschäftigten misst, können weder die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden, noch
 5 Ruhezeiten und die Zahl der Überstunden verlässlich ermittelt werden. 

 6 Für die Einhaltung des Arbeitsschutzes ist das aber unverzichtbar. Wenn die
 7 Arbeitszeit nicht erhoben wird, ist es für Beschäftigte sehr schwierig, ihre Rechte
 8 durchzusetzen.

 9 Dennoch gilt es bei der Umsetzung der Arbeitszeiterfassung einiges zu beachten, damit
 10 Beschäftigte tatsächlich in der Lage sind, ihre Rechte durchzusetzen. 

 11 ver.di setzt sich deshalb dafür ein, dass:

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

die Arbeitgebenden Mittel für eine einheitliche (bestenfalls digitale)
Arbeitszeiterfassung im Betrieb / der Dienststelle zur Verfügung stellen und die
Verantwortung hierfür nicht an die Beschäftigten delegiert wird;

Interessenvertretungen bei der Einführung von Arbeitszeiterfassungssystemen
konsequent zu beteiligen sind;

die korrekte Arbeitszeiterfassung durch Arbeitgebende zukünftig von den
zuständigen Landesbehörden konsequent überwacht wird und bei Nicht-Einhaltung
Sanktionen ausgesprochen werden;

die gesamte Arbeitszeit erfasst wird, inklusive Umziehzeiten, vorbereitenden
Tätigkeiten, Wegzeiten (zum Beispiel Wegezeit vom Betrieb zu einer außerhalb
gelegenen Arbeitsstätte, Wegezeiten zwischen verschiedenen Betriebsstandorten
etc.).

Begründung

Aktuell ist noch unklar, welche Vorgaben der Gesetzgeber aufgrund des BAG-Urteils erlassen wird. 
Deswegen ist es wichtig, dass wir als Gewerkschaft Einfluss auf diesen Prozess nehmen und politisch auf 
die genannten Forderungen hinwirken.

Außerdem ist es eine gute Gelegenheit den Umstand zu kritisieren und zu verändern, dass es nach wie vor 
Beschäftigte gibt, bei denen nicht die gesamte Arbeitszeit auch tatsächlich als Arbeitszeit gewertet wird. 
(Beispielsweise Therapeut*innen, deren Arbeitszeit mit der /dem ersten Patient*in beginnt, statt mit dem 
Aufsperren und Vorbereiten der Praxis.)
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Antrag A 177: Verpflichtende Arbeitszeiterfassung - aber richtig!
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Erledigt durch Antrag A 176
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 176

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Blockabstimmung

 1 Es gilt bei der Umsetzung der Arbeitszeiterfassung einiges zu beachten, damit
 2 Beschäftigte tatsächlich in der Lage sind, ihre Rechte durchzusetzen. 

 3 ver.di setzt sich deshalb dafür ein, dass:

 4
 5
 6

 7
 8

 9
 10

 11

 12

 13

 14

 15

die Arbeitgebenden Mittel für eine einheitliche (bestenfalls digitale)
Arbeitszeiterfassung im Betrieb / der Dienststelle zur Verfügung stellen und die
Verantwortung hierfür nicht an die Beschäftigten delegiert wird;

Interessenvertretungen bei der Einführung von Arbeitszeiterfassungssystemen
konsequent zu beteiligen sind;

die korrekte Arbeitszeiterfassung durch Arbeitgebende zukünftig von den
zuständigen Landesbehörden konsequent überwacht wird und bei Nichteinhaltung
Sanktionen ausgesprochen werden;

die gesamte Arbeitszeit erfasst wird, inklusive Umziehzeiten, vorbereitenden
Tätigkeiten, Wegezeiten (zum Beispiel Wegezeit vom Betrieb zu einer außerhalb
gelegenen Arbeitsstätte, Wegezeiten zwischen verschiedenen Betriebsstandorten
etc.).

Begründung

Wir begrüßen das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes vom 13. September 2022, in dem festgestellt wird, 
dass eine Pflicht zur Erfassung der Arbeitszeit der Beschäftigten besteht. Denn ohne ein 
Zeiterfassungssystem, das die tägliche Arbeitszeit der Beschäftigten misst, können weder die Zahl der 
geleisteten Arbeitsstunden, noch Ruhezeiten und die Zahl der Überstunden verlässlich ermittelt werden. 

Für die Einhaltung des Arbeitsschutzes ist das aber unverzichtbar. Wenn die Arbeitszeit nicht erhoben 
wird, ist es für Beschäftigte sehr schwierig, ihre Rechte durchzusetzen.

Aktuell ist noch unklar, welche Vorgaben der Gesetzgeber aufgrund des BAG-Urteils erlassen wird. 
Deswegen ist es wichtig, dass wir als Gewerkschaft Einfluss auf diesen Prozess nehmen und politisch auf 
die genannten Forderungen hinwirken.

Außerdem ist es eine gute Gelegenheit den Umstand zu kritisieren und zu verändern, dass es nach wie vor 
Beschäftigte gibt, bei denen nicht die gesamte Arbeitszeit auch tatsächlich als Arbeitszeit gewertet wird 
(beispielsweise Therapeut*innen, deren Arbeitszeit mit der/dem ersten Patient*in beginnt, statt mit dem 
Aufsperren und Vorbereiten der Praxis).
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Antrag A 178: Überstunden müssen ausgeglichen werden!
Antragsteller*in: Bundesjugendkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass die pauschale Abgeltung von Überstunden durch das
 2 Gehalt verboten wird!

 3 Außerdem setzt sich ver.di dafür ein, dass Überstunden ohne eine
 4 Rechtfertigungspflicht immer als angeordnet gelten.

Begründung

ver.di sollte sich an allen Stellen gegen die Entstehung von Überstunden und für eine 
Arbeitszeitverkürzung einsetzen. Dennoch sehen wir, dass die Realität in der Arbeitswelt eher die ist, dass 
Überstunden entstehen. Immer wieder müssen sich die Beschäftigten dafür rechtfertigen, werden auf ihre 
Selbstorganisationsfähigkeit verwiesen und müssen beweisen, dass sie angeordnet wurden. Allen ist 
hierbei bewusst, dass neue Managementmethoden und indirekte Steuerung genau darauf abzielen, die 
Verantwortlichkeit in den Beschäftigten selbst zu verorten und immer mehr Verantwortung für die 
Zielerreichung in die Beschäftigten zu verlagern. Ohne, dass eine ausgesprochene Überstundenanweisung 
da ist, herrscht sie doch durch indirekte Steuerung trotzdem. Die Beschäftigten FÜHLEN die 
Verantwortung, länger arbeiten zu müssen, um dieses oder jenes noch zu schaffen. Keine Überstunden zu 
leisten an diesen Stellen ist oft gleichermaßen ein gefühltes Im-Stich-Lassen von Kund*innen, 
Patient*innen, Kolleg*innen und dem Betrieb gegenüber. Strukturelle Bedingungen und Problematiken 
werden individualisiert und auf die Schultern der Beschäftigten übertragen.

Wir möchten uns dafür einsetzen, dass keine Überstunden mehr gemacht werden und Arbeitszeit 
perspektivisch verkürzt werden.

Solange, bis dieses Ziel erreicht ist, möchten wir eine Anerkennung und einen bedingungslosen Ausgleich 
von Mehrarbeit und Überstunden – ohne eine Rechtfertigungspflicht der Beschäftigten.
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Antrag A 179: Arbeitsrecht - Es muss ein Rückkehrrecht von Teilzeit 
auf Vollzeit und ein Recht auf befristet Teilzeit geben
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Weser-Ems
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 180

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich beim Gesetzgeber für eine Reform mit dem Ziel
 2 lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle und ein Recht auf befristete Teilzeit und
 3 Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit im Teilzeit- und Befristungsgesetz
 4 umzusetzen.

Begründung

Für eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf braucht es lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle 
und ein Recht auf befristete Teilzeit und Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit. Es braucht dringend 
Auswege aus unfreiwilliger Teilzeit. Eine entsprechende Weiterentwicklung des Teilzeit- und 
Befristungsgesetzes ist längst überfällig.
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Antrag A 180: Arbeitsrecht - lebensphasenorientierte 
Arbeitszeitmodelle
Antragsteller*in: Bundeserwerbslosenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag A 179
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 179

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich beim Gesetzgeber für eine Reform mit dem Ziel
 2 lebensphasenorientierter Arbeitszeitmodelle ein.

Begründung

Für eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf braucht es lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle 
und ein Recht auf befristete Teilzeit und Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit. Es braucht dringend 
Auswege aus unfreiwilliger Teilzeit. Eine entsprechende Weiterentwicklung des Teilzeit- und 
Befristungsgesetzes ist längst überfällig.
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Antrag A 181: Novellierung des Teilzeit- und Befristungsgesetz
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hamburg
Status: Angenommen in geänderter Fassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme in geänderter Fassung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 182

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich für eine weitergehende Reformierung des Teilzeit- und
 2 Befristungsgesetzes (TzBfG) ein. Befristungen sind gesetzlich in mehreren Formen
 3 möglich und laden zum Missbrauch ein. Hier muss eine gesetzliche Regelung her, die
 4 diese Möglichkeit unterbindet, die Beschäftigten dauerhaft unter Druck zu setzen.
 5 Befristungen müssen generell zur Ausnahmeregelung werden.

 6 Dazu gehört auch, dass uneingeschränkt alle Beschäftigten, die freiwillig in Teilzeit
 7 gehen, das Recht bekommen, zu einem selbstgewählten Zeitpunkt wieder in die
 8 Vollzeitbeschäftigung zurückzukehren.

Begründung

Im Handel werden neue Arbeitsverhältnisse häufig nur befristet geschlossen.

Das bedeutet eine ständige Unsicherheit der Betroffenen und Schwierigkeiten bei der Lebens- und 
Familienplanung.

Besonders junge Menschen werden nach erfolgreicher Ausbildung nur in Teilzeit und befristet 
übernommen.

Durch die Novellierung des TzBfG ist es zwar bei der Möglichkeit von Teilzeit in Vollzeit zu wechseln zu 
deutlichen Verbesserungen gekommen, allerdings sind von diesem Rechtsanspruch Beschäftigte in Klein- 
und Mittelbetrieben ganz (bis 45 Beschäftigte) bis teilweise (zwischen 45 bis 200 Beschäftigte) 
ausgenommen.

Vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel von den insgesamt 5,2 Millionen teilzeitbeschäftigten Müttern, 3,1 
Millionen in einem Betrieb mit weniger als 50 Mitarbeitern tätig sind, greift das Gesetz zu kurz.
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Antrag A 182: Recht auf Vollzeitarbeit
Antragsteller*in: Bundesarbeiter*innenkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 181
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 181

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di soll sich dafür einsetzen, dass es ein Recht auf Vollzeitarbeit gibt.

Begründung

Im Teilzeit- und Befristungsgesetz gibt es das Recht auf Teilzeit, aber es gibt keine rechtliche Regelung für 
ein Recht auf Vollzeit.

Der Arbeitgeber kann Stellen mit reduzierter Stundenzahl ausschreiben und die Stelleninhaber*innen 
haben nicht die Möglichkeit in die Vollzeit zu kommen. Gerade in Bereichen mit ungelernten 
Arbeiter*innen gibt es Betriebe / Dienststellen mit teilweise ausschließlichen Teilzeitstellen. Auch wird 
teilweise die Rückkehr aus freiwilliger Teilzeit von den Arbeitgebern blockiert. Es ist den Betroffenen 
somit nicht möglich ein auskömmliches Leben zu führen und damit ist die Altersarmut vorprogrammiert.
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Antrag A 183: Altersgerechte Arbeitszeit – Altersteilzeit per Gesetz!
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz E
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di engagiert sich für die Einführung eines Rechtsanspruches auf Altersteilzeit
 2 für alle Arbeitnehmer*innen.

 3 In einem ersten Schritt ist das Altersteilzeitgesetz wie folgt zu ändern:

 4
 5
 6

 7
 8

 9
 10

 11

 12

Eine Aufstockung auf 80 Prozent des bisherigen Entgelts (20 Prozent durch den1. 
Arbeitgeber und zehn Prozent aus der gesetzlichen Rentenversicherung) ist zu
garantieren.

Aufstockung der Rentenversicherungsbeiträge auf 100 Prozent des bisherigen2. 
Niveaus.

Altersteilzeitverträge laufen mindestens ein Jahr und maximal zehn Jahre. Es3. 
wird eine wöchentliche Arbeitszeit von 50 Prozent der durchschnittlichen
Arbeitszeit der letzten zehn Jahre vor Abschluss des Altersteilzeitvertrages
zugrunde gelegt.

Begründung

Altersteilzeit ist ein Modell zur Arbeitszeitverkürzung vor der Rente. Dabei wird die verbleibende 
Arbeitszeit bis zur Rente halbiert. Eine verkürzte Arbeitszeit ermöglicht Arbeitnehmer*innen einen 
gleitenden Übergang in den Ruhestand. Die gewonnenen Arbeitskapazitäten können neu besetzt werden, 
zum Beispiel mit arbeitslosen Menschen oder der Übernahme von Auszubildenden nach erfolgreicher 
Beendigung der Berufsausbildung.

Bisher handelt es sich um eine freiwillige Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer*in und Arbeitgeber*in. 
Darüber hinaus finden sich Regelungen zur Altersteilzeit in Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen. 
Einen Rechtsanspruch gibt es bisher jedoch nicht.
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Antrag A 184: Weniger arbeiten, mehr leben
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Mittelfranken
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 058

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di soll sich mittels langfristiger Öffentlichkeitsarbeit für eine Reduzierung der
 2 wöchentlichen Arbeitszeit einsetzen. Diese soll sowohl tarifpolitisch, als auch
 3 gesetzlich durchgesetzt werden. 

Begründung

Die Arbeitszeitverkürzung ist die einzige spürbare und flächendeckende Entlastung für unsere Mitglieder 
in der Arbeit. Dies sollte in allen Forderungsfindungen Bestandteil der Diskussionen werden, um die 
Umsetzungsmöglichkeiten ausführlich zu erörtern.
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Antrag A 185: Einsatz für 30 Stunden Arbeitswoche
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Oberpfalz
Status: Angenommen mit Änderungen und in geänderten Fassung durch 

Änderungsantrag A 185 -Ä001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme mit Änderungen und in geänderten Fassung durch 
Änderungsantrag A 185 -Ä001

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 186, A 187, A 188, A 189, A 190, A 191, A 192

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Einzelabstimmung

 1 ver.di setzt sich künftig für die Forderung nach einer 30 Stunden Arbeitswoche bei 

 2 vollem Lohn- und Personalausgleich ein.

 3 Mitarbeiter*innen steigert.

 4 Der ver.di - Bundeskongress möge darüber hinaus eine politische Initiative -
 5 möglichst gemeinsam mit dem DGB und den anderen Einzelgewerkschaften - zur Reform des
 6 Arbeitszeitgesetzes mit den nachfolgenden zentralen Forderungen beschließen:

 7 1. Die Regelarbeitszeit ist der 8 Stundentag. Die tägliche Arbeitszeit kann auf bis
 8 zu 10 Stunden verlängert werden, wenn durch eine Verkürzung an anderen Tagen 40
 9 Stunden in der Kalenderwoche nicht überschritten werden. Bezahlte Freistellungen
 10 aller Art gehen in die Berechnung der Obergrenze von 40 Stunden ein.

 11 2. Bei Arbeitszeiten von mehr als 9 Stunden an einem Tag gehört die zu gewährende
 12 zusätzliche Ruhepause von 15 Minuten zur bezahlten Arbeitszeit.

 13 3. Nach Beendigung der täglichen Arbeit ist eine Mindestruhezeit von 11 Stunden zu
 14 gewähren. Die Ausnahmen für einzelne Branchen sind zu streichen.

 15 4. Nachtarbeiter*innen sind Personen die Teile ihrer Arbeitszeit in der Zeit zwischen
 16 22 - 6 Uhr zu leisten haben. Der Mindestzuschlag für Arbeitszeiten in diesem
 17 Zeitrahmen beträgt 30%.

 18 5. Im vollkontinuierlichem Schichtbetrieb kann abweichend von Ziffer 1 durch
 19 Tarifvertrag festgelegt werden, dass die Obergrenzen (5 Tage und 40 Stunden pro
 20 Kalenderwoche) im Durchschnitt von 4 Kalenderwochen nicht überschritten werden
 21 dürfen, wenn in den 4 Wochen mindestens 2 Freizeitblöcke mit mindestens 3
 22 zusammenhängenden freien Tagen gewährt werden.

 23 6. Sonstige abweichende Regelungen sind nur durch Tarifvertrag und nur in
 24 tarifgebundenen Unternehmen zulässig, wenn der Tarifvertrag einen mindestens
 25 gleichwertigen Gesundheitsschutz gewährleistet

Begründung

Die Arbeitsproduktivität ist seit der Einführung der 40-Stunden Woche durch die Verbesserung von 
Technik und Maschinen und durch die Digitalisierung stark gestiegen. Somit ist es an der Zeit, die 
wöchentliche Arbeitszeit weiter zu senken. Das verhindert nicht nur den Abbau von Arbeitsplätzen, 
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sondern steigert zudem die Lebensqualität der Arbeitnehmer*innen.

Sowohl eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung als auch Beispiele in Schweden zeigen, dass eine kürzere 
Arbeitszeit zu einer höheren Produktivität beitragen kann. Das Toyota-Werk in Göteborg hat mit dem 
Modell des 6-Stunden-Tages eine leicht erhöhte Wirtschaftlichkeit, zufriedenere Mitarbeiter*innen und 
weniger Krankmeldungen erzielt.
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Antrag A 185 -Ä001: Änderungsantrag zu A 185
Änderungsantrag zu A 185

Antragsteller*in: Doris Heinemann-Brooks
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 185

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Einzelabstimmung
Abstimmung über die Empfehlung 
der AK

Ja:
Nein:
Enthaltung:
Gültige Stimmen:

(48.305 %)
(51.695 %)

342
366
68

776

Zeile 4

 1 ver.di setzt sich künftig für die Forderung nach einer 30 Stunden Arbeitswoche bei
 2 vollem Lohnausgleich ein, da es durch Studien belegt wurde, dass eine reduzierte
 3 Arbeitsstundenanzahl die Qualität, Produktivität und Zufriedenheit der 

 4 Mitarbeiter*innen steigert.

Der ver.di - Bundeskongress möge darüber hinaus eine politische Initiative - möglichst gemeinsam 
mit dem DGB und den anderen Einzelgewerkschaften - zur Reform des Arbeitszeitgesetzes mit den 
nachfolgenden zentralen Forderungen beschließen:

1. Die Regelarbeitszeit ist der 8 Stundentag. Die tägliche Arbeitszeit kann auf bis zu 10 Stunden 
verlängert werden, wenn durch eine Verkürzung an anderen Tagen 40 Stunden in der Kalenderwoche 
nicht überschritten werden. Bezahlte Freistellungen aller Art gehen in die Berechnung der Obergrenze 
von 40 Stunden ein.

2. Bei Arbeitszeiten von mehr als 9 Stunden an einem Tag gehört die zu gewährende zusätzliche 
Ruhepause von 15 Minuten zur bezahlten Arbeitszeit.

3. Nach Beendigung der täglichen Arbeit ist eine Mindestruhezeit von 11 Stunden zu gewähren. Die 
Ausnahmen für einzelne Branchen sind zu streichen.

4. Nachtarbeiter*innen sind Personen die Teile ihrer Arbeitszeit in der Zeit zwischen 22 - 6 Uhr zu 
leisten haben. Der Mindestzuschlag für Arbeitszeiten in diesem Zeitrahmen beträgt 30%.

5. Im vollkontinuierlichem Schichtbetrieb kann abweichend von Ziffer 1 durch Tarifvertrag festgelegt 
werden, dass die Obergrenzen (5 Tage und 40 Stunden pro Kalenderwoche) im Durchschnitt von 4 
Kalenderwochen nicht überschritten werden dürfen, wenn in den 4 Wochen mindestens 2 
Freizeitblöcke mit mindestens 3 zusammenhängenden freien Tagen gewährt werden.

6. Sonstige abweichende Regelungen sind nur durch Tarifvertrag und nur in tarifgebundenen 
Unternehmen zulässig, wenn der Tarifvertrag einen mindestens gleichwertigen Gesundheitsschutz 
gewährleistet

Begründung
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1. Allgemeine Begründung:

Die beantragte politische Initiative zur Reform des Arbeitszeitgesetzes ist aus den folgenden Gründen 
notwendig: Dem Druck der Arbeitgeberverbände und deren politischen Interessenvertreter in Richtung auf 
eine Ausdehnung der gesetzlich zulässigen Arbeitszeiten und auf weitere unternehmensbestimmte 
Flexibilisierung muss energisch entgegengetreten werden.

Das seit 100 Jahren in den Kernbestandteilen unveränderte Arbeitszeitgesetz muss vielmehr umgekehrt im 
Interesse der ArbeitnehmerInnen in folgende Richtung verbessert werden:

§ Die Entwicklung der Produktivität der Arbeit in den letzten 100 Jahren und besonders der bevorstehende 
Produktivitätsschub durch die sog. Digitalisierung verlangt nach größeren Schritten nicht nur der 
tariflichen Arbeitszeitverkürzung, sondern auch der gesetzlichen.

§ Die sich beschleunigende Intensivierung der Arbeit und Entgrenzung der Arbeitszeiten verlangt nach 
großen Schritten in Richtung Gesundheitsschutz sowie Planbarkeit und Verlässlichkeit der Arbeitszeiten 
für die abhängig Beschäftigten.

§ Angesichts eines fortschreitenden Abbaus der Tarifbindung in vielen Branchen muss die Reform des 
Arbeitszeitgesetzes zu einer Stärkung der Tarifautonomie führen.

2. Konkrete Begründung:

Derzeit lässt das ArbZG eine 6 Tagewoche und eine 48 Stundenwoche zu (vorübergehend sogar eine 60 
Stundenwoche). Mit der vorgeschlagenen Regelung würde die 5 Tage Woche und die 40 Stundenwoche zur 
verbindlichen Regel. Das hätte sofort eine Verkürzung der Arbeitszeit zu Folge, weil eine Vollzeitkraft in 
Deutschland derzeit durchschnittlich 42 Std. arbeitet – und in nicht tarifgebundenen Unternehmen, für die 
das Arbeitszeitgesetz die einzige Grenze darstellt, eher mehr als dieser Durchschnitt.

Im Interesse der Erholung der Arbeitskraft sollen die arbeitsfreien Tage zusammenhängend gewährt 
werden

Die Öffnung für Vollkontischichtbetrieb soll Schichtmodelle mit kurzem Vorwärtswechsel, die aber im 
Schichtzyklus über eine Kalenderwoche, ermöglichen.

Die bezahlte Pause soll eine im Einzelfall mögliche verlängerte arbeitstägliche Arbeitszeit auf bis zu 10 
Stunden durch eine 15-minütige Verkürzung der Wochenarbeitszeit kompensieren und für Unternehmen 
wirtschaftlich uninteressanter machen.

Eine 11- stündigen Mindestruhezeit ist im Interesse des Gesundheitsschutzes zwingend. Die Ausnahmen 
für bestimmte Branchen sind nicht zu rechtfertigen. Der Tendenz, die Ausnahmen fast überall zur Regel zu 
machen, muss entgegengetreten werden.

In den gesetzlichen Schutz der Nachtarbeit kommt man derzeit nur, wenn man mindestens 48 Tage im Jahr 
mehr als 2 Stunden in der Zeit von 23 – bis 6 Uhr arbeitet. Diese bisherige Definition der Nachtarbeit wird 
der gesundheitlichen Belastung durch diese Arbeitszeitlagen nicht gerecht.

Die, insbesondere in nicht tarifgebundenen Unternehmen, häufig anzutreffende Verweigerung einer 
angemessenen Entschädigung für Nachtarbeit soll durch eine klare und verbindliche Regelung 
entgegengetreten werden.

In § 7 des derzeitigen Arbeitszeitgesetzes werden weitere Scheunentore für eine Ausweitung der 
Arbeitszeit und eine Begrenzung der Schutzregelungen geöffnet. Durch die Neuregelung sollen 2 Ziele 
erreicht werden:

- Das Arbeitnehmer Schutzniveau darf nicht abgesenkt werden und

- um die Tarifbindung zu erhöhen, darf eine abweichende Regelung nur durch einen Tarifvertrag in einem 
tarifgebundenen Unternehmen erfolgen.
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Antrag A 186: Arbeitszeitverkürzung – 30 Stunden pro Woche 
reichen 
Antragsteller*in: Bundesmigrationskonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 185
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 185

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di wird aufgefordert, die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn-
 2 und Personalausgleich zum Gegenstand einer breiten gesellschaftspolitischen Kampagne
 3 zu machen, um daraus eine Kernforderung für zukünftige Tarifverhandlungen zu
 4 entwickeln.

 5 Es gilt, einen langjährigen Prozess in Gang zu setzen, dessen Ziel es ist, dass die
 6 30-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich auf der Grundlage von maximal
 7 fünf Arbeitstagen pro Woche erstritten wird.

Begründung

Der gewerkschaftliche Einsatz für eine radikale Arbeitszeitverkürzung knüpft an das in unserer Satzung 
formulierte gesellschaftspolitische Mandat an, bei der Verwirklichung und Weiterentwicklung einer 
demokratischen und sozialen Gesellschaftsordnung mitzuwirken. Der Kampf für Arbeitszeitverkürzung ist 
ein Kampf für die Umverteilung der Arbeitsbelastungen und damit ein Kampf für ein solidarisches 
Miteinander.

Gerade die Arbeit im sozialen und gesundheitlichen Bereich ist in den vergangenen Jahren von massiven 
Veränderungen geprägt gewesen. Wenn sich Profitmaximierung und Kostendruck durchsetzt, sind 
wachsende Arbeitsbelastung, längere Arbeitszeiten, weniger Ruhezeit und eine fortwährende 
Intensivierung der Arbeit die logischen Konsequenzen.

Das alles wird auf dem Rücken von uns Kolleg*innen ausgetragen; daran muss sich etwas Gravierendes 
ändern. Wenn der 8-Stunden-Tag die Antwort der klassischen Arbeiter*innenbewegung auf die 
industrielle Revolution war, so soll der 6-Stunden-Tag unsere Antwort auf die Herausforderung der 
Digitalisierung sein.

Frei nach dem Motto: Weniger arbeiten, damit alle arbeiten und besser leben können.
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Antrag A 187: Vier-Tage-Woche für alle!
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saarland
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 185
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 185

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Blockabstimmung

 1 Eine echte Vier-Tage-Woche bei vollem Entgeltausgleich soll zum Fokusthema in den
 2 nächsten vier Jahren werden.

 3 Wir fordern eine Wochenarbeitszeitverkürzung bei vollem Entgeltausgleich auf 30,8
 4 Stunden pro Woche für alle Beschäftigten (Arbeitnehmer*innen, Auszubildende, (dual)
 5 Studierende und Praktikant*innen). Dabei darf höchstens vier Tage am Stück gearbeitet
 6 werden. Auf diese vier Tage müssen mindestens zwei arbeitsfreie Tage folgen.

Begründung

Die von uns geforderte Regelung soll in erster Hinsicht dem gesundheitlichen und sozialen Ausgleich der 
Beschäftigten dienen. Dabei liegt der Fokus auf der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, egal wie diese 
von jeder einzelnen Person definiert wird sowie das Anerkennen von evidenzbasierten Erkenntnissen. 
Diese zeigen ganz klar, dass eine Vier-Tage Woche nicht nur zu einer höheren Zufriedenheit der 
Beschäftigten, sondern auch zu einer Produktivitätssteigerung im Arbeitsalltag führt.
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Antrag A 188: Wir brauchen eine Vision! Umverteilung der 
Erwerbsarbeitszeit muss gesellschaftliches Thema werden
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saarland
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 185
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 185

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di wird aufgefordert, kurze Vollzeit zu einem Schwerpunkt der eigenen
 2 Öffentlichkeitsarbeit zu machen und sich im DGB für eine gesellschaftspolitische
 3 Kampagne zur Verkürzung der regulären Vollerwerbsarbeitszeit und einer Verlängerung
 4 von Teilerwerbsarbeit für alle, die das möchten, einzusetzen und darauf hinzuwirken,
 5 dass die Verkürzung der regulären Vollzeit sowie die Verlängerung der
 6 Teilzeiterwerbsarbeit gesetzlich normiert und entsprechende Anreize zur praktischen
 7 Umsetzung geschaffen werden.

Begründung

Damit sich Arbeitszeitverkürzung als Thema mit den Menschen bewegen lässt, brauchen wir als 
Gewerkschaften eine gesellschaftliche Vision.

Einige Gewerkschaften haben bereits begonnen, Wahlarbeitszeiten tarifvertraglich zu vereinbaren (EVG, 
ver.di, IG-Metall). Um diese Ansätze einer Umverteilung von Erwerbsarbeit auszubauen, braucht es eine 
öffentlichkeitswirksame Informations- und Werbekampagne, in der gleichstellungspolitische, 
wirtschaftspolitische und sozialpolitische Aspekte zusammengeführt werden. Intern muss eine ehrlichere 
und gesellschaftlich weiterführende Debatte über die Frage des Lohnausgleiches angestoßen werden. 
Löhne und Gehälter müssen existenzsichernd sein, gerade dann, wenn Sorgearbeit übernommen wird. Bei 
Teilzeiterwerbsarbeit, wie sie in der Bundesrepublik Deutschland vorherrscht, ist das nicht gegeben.

Warum sich nur dann etwas bewegt, wenn wir eine Vision haben:

"Wenn Du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Menschen zusammen, um Holz zu beschaffen, 
Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Menschen 
die Sehnsucht nach dem weiten endlosen Meer " Antoine de Saint-Execupéry

Warum sich etwas ändern muss:

Eine Gleichstellung der Geschlechter ist ohne eine Gleichstellung beim Gender-Time-Gap nicht möglich.

Die allgemeine Norm einer 38- bis 40-Stunden-Woche ist eine Norm, die bis heute im Regelfall nur von 
Männern erfüllt wird. Jede zweite Frau ist dagegen Teilzeit erwerbstätig, die meisten davon in kurzer 
Teilzeit oder Minijob.

Die Vorstellung eines Lohnausgleiches bei Arbeitszeitverkürzung ist eine Vorstellung, die für Frauen in der 
Regel nicht gilt: Die so genannte „Teilzeitarbeit“, die Frauen (wohlgemerkt nicht Männern) immer noch 
selbstverständlich und ohne Bedauern für die individuellen Folgen als Lösung für eine „Vereinbarkeit“ 
angeboten wird, bedeutet für Frauen existenzielle Abhängigkeit und ein hohes Risiko von Armut bei 
Verlust des Partners.

Warum die Umstellung auf eine Kurze Vollzeit schon heute möglich ist:
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Rein rechnerisch betrachtet ist eine 30-Stunden-Woche längst möglich: Wenn alle Teilzeit- und 
Vollzeiterwerbsarbeitsplätze gerechter auf die Geschlechter verteilt würden, ergäbe dies eine deutlich 
kürzere Vollzeiterwerbsarbeit pro Kopf und Woche.

Dass wir insgesamt (zu Lasten von Frauen in Minijobs und kurzer Teilzeit) im Durchschnitt (Frauen und 
Männer insgesamt) seit Jahren immer kürzer arbeiten, ist in den Wirtschaftsstatistiken zur Entwicklung der 
jährlichen pro-Kopf-Erwerbsarbeitszeit nachvollziehbar. Zwischen 1991 und 2019 sank die jährliche 
Arbeitszeit pro Kopf laut Statistischem Bundesamt in der Bundesrepublik Deutschland von 1.554 auf 1.386 
Stunden. Verteilt man die durchschnittliche Jahresarbeitszeit auf 52 Kalenderwochen, sank die pro Kopf 
erbrachte durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit zwischen 1991 und 2019 von 29,9 auf 26,7 Stunden.
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Antrag A 189: 30-Stunden-Woche
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saarland
Status: Erledigt durch Antrag A 185
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 185

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich für eine 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich ein. 

Begründung

Die Arbeitswelt befindet sich in einem stetigen Wandel, durch die Globalisierung und die ganze 
Technologie wie Digitalisierung stehen uns heute viel mehr Möglichkeiten offen als damals. Die 
Wirtschaftsleistung hat sich seit 1930 vervierfacht, trotzdem hat sich an der Arbeitszeit über die Zeit 
hinweg nicht erheblich was geändert. Arbeitszeiten wurden über die Jahre hinweg mehr und weniger. 
Wenn man die Wochenarbeitszeit aller Arbeitnehmer*innen in der Bundesrepublik Deutschland 
zusammenrechnet, resultieren daraus 34,7 Stunden die Woche, diese Rechnung inkludiert Voll- und 
Teilerwerbstätige (20,8 - 40,5 Stunden pro Woche).

Doch diese Rechnung bezieht sich jeweils auf die individuelle Person. Früher war die Gesellschaft noch 
von einem viel konservativeren Rollenbild geprägt. ,,Der Mann ging arbeiten und die Frau blieb zu Hause‘‘. 
Dieses Rollenbild partizipieren wir heute nicht mehr, in den meisten Fällen, wenn eine Familie gegründet 
wird, müssen nach kurzer Zeit wieder beide Partner*innen Vollzeit arbeiten gehen, um ihren 
Lebensunterhalt bestreiten zu können. Die Zeit für die Kindererziehung fehlt Zeit um sich selbst kreativ 
ausleben zu können und zu viel Arbeit ist übrigens nicht gut für die Psyche.

Die AOK erfasst seit 2004 die Burn-Out Fälle je 1.000 Versicherten. 2004 sind auf 1.000 Versicherte noch 0,6 
Burn-Out-Erkrankte gekommen, im Jahr 2021 waren es sechs. Das bedeutet, dass sich innerhalb von 18 
Jahren die Zahl von Burn-Out-Fällen verzehnfacht hat, was uns erschreckende Zahlen liefert. Gesunde 
Arbeitnehmer*innen, arbeiten motivierter und ohne psychischen Stress in den meisten Fällen.

30 Stunden die Woche lassen mehr Zeit für die Familie, für ehrenamtliches Engagement und für Care-
Arbeit. Mehr Ressourcen für Kreativität und Genesung. Außerdem gibt es viele Studien zu 
Arbeitnehmer*innen in Büro-Jobs, die in gleicher Zeit mehr gearbeitet haben. Behauptet wird, dass ein 
Mensch nicht am Tag mehr als sechs Stunden produktiv arbeiten kann. Die letzten zwei Stunden werden 
dann meist, für arbeitsirrelevante Dinge verwendet. Diese Zeit könnte produktiver verwendet werden. 
Zudem schafft es für die Arbeitnehmer*innen einen größeren Anreiz, über die komplette Arbeitszeit hin 
auch wirklich produktiv zu arbeiten. Die verkürzte Arbeitszeit hat in einem groß angelegten Versuch in 
Großbritannien gezeigt, dass es weniger Krankmeldungen gab, entspanntere und effizientere 
Mitarbeiter*innen. Überbetriebliche Arbeiten müssen auch im Arbeitsalltag genug Zeit finden, deswegen 
benötigt es eine 30-Stunden-Woche.
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Antrag A 190: Einsatz für 20 Stunden Arbeitswoche
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Erledigt durch Antrag A 185
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 185

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich künftig für die Forderung nach einer 20 Stunden Arbeitswoche bei
 2 vollem Lohnausgleich ein.

Begründung

Es wurde durch Studien belegt, dass eine reduzierte Arbeitsstundenanzahl die Qualität, Produktivität und 
Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen steigert.

Die Arbeitsproduktivität ist seit der Einführung der 40-Stunden-Woche durch die Verbesserung von 
Technik und Maschinen und durch die Digitalisierung stark gestiegen. Somit ist es an der Zeit, die 
wöchentliche Arbeitszeit weiter zu senken. Das verhindert nicht nur den Abbau von Arbeitsplätzen, 
sondern steigert zudem die Lebensqualität der Arbeitnehmer*innen.

Sowohl eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung als auch Beispiele in Schweden zeigen, dass eine kürzere 
Arbeitszeit zu einer höheren Produktivität beitragen kann. Das Toyota-Werk in Göteborg hat mit dem 
Modell des Sechs-Stunden Tages eine leicht erhöhte Wirtschaftlichkeit, zufriedenere Mitarbeiter*innen 
und weniger Krankmeldungen erzielt.
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Antrag A 191: Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und 
Personalausgleich
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichsvorstand C Stuttgart
Status: Erledigt durch Antrag A 185
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 185

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Blockabstimmung

 1 Der Bundesvorstand wird aufgefordert, das Thema Arbeitszeitverkürzung bei vollem
 2 Lohn- und Personalausgleich wieder auf die Tagesordnung zu setzen.

Begründung

Die großen Probleme wie (Massen-)Arbeitslosigkeit und prekäre Beschäftigung sind ansonsten nicht 
lösbar. 30-Stunden-Woche (je nach persönlicher Situation auch gegebenenfalls im Durchschnitt) wären 
notwendig, um wieder Vollbeschäftigung zu erreichen. In belastenden Berufen wie im Bereich der Pflege, 
der Erziehung etc. könnte so zur Entlastung beigetragen werden, um Krankheiten, Burnout etc. der dort 
Beschäftigten zu verhindern oder einzudämmen. Aber auch keine oder prekäre Arbeit zu haben, macht 
krank. Durch deutlich gestiegene Arbeitsproduktivität ist unsere Gesellschaft sehr viel reicher geworden, 
aber dieser Reichtum ist äußerst ungleich verteilt. Die Reichen werden immer reicher und die Armen 
ärmer. Die ärmere Hälfte der Bevölkerung besitzt in der Bundesrepublik Deutschland nur 2,3 Prozent des 
Vermögens. Das reichste Prozent verfügt dagegen über 33 Prozent des Vermögens. Es wäre an der Zeit, 
endlich Initiativen zu starten, um dieser Entwicklung gegenzusteuern und die Arbeitszeitverkürzung bei 
vollem Lohn und Personalausgleich wäre hierzu ein Baustein.

Außerdem stellt sich angesichts der Klimakrise / -katastrophe die grundsätzliche Frage, inwieweit 
insgesamt weniger produziert und verbraucht werden muss, damit der Klimawandel verlangsamt wird.

Durch reduzierte Arbeitszeit gibt es auch bessere Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement.
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Antrag A 192: Zukunft braucht radikale Arbeitszeitverkürzung
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hessen
Status: Erledigt durch Antrag A 185
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 185

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di wird aufgefordert, die inner- und außergewerkschaftliche Debatte um
 2 Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich weiter zu forcieren. Um
 3 einen umfassenden Meinungsbildungsprozess zu unterstützen, sollen Materialien wie
 4 Informationsbroschüren, begleitende Bildungsurlaube, betriebliche Aktionswochen etc.
 5 erarbeitet und durchgeführt werden.

 6 Bis zum Bundeskongress 2027 soll eine gewerkschaftliche Konferenz ausgerichtet
 7 werden, welche die verschiedenen Stimmen zum Thema Arbeitszeitverkürzung sowohl
 8 versammelt als auch in einen produktiven Austausch mit dem Ziel einer konkreten
 9 Handlungsfähigkeit bringt.

Begründung

Radikale Arbeitszeitverkürzung ist keine utopische Träumerei, sondern progressive Realpolitik – dies 
zeigen die jüngsten Vorstöße im (europäischen) Ausland: In Schweden haben Kommunen und 
Unternehmen den sechs-Stunden-Tag (bei vollem Lohnausgleich) erprobt, um erfolgreich den 
Krankenstand zu senken und die Qualität der Arbeit zu steigern. In Island wurde unter Federführung von 
öffentlicher Hand und Gewerkschaft die vier-Tage-Woche (ohne Lohneinbußen) zunächst in einem 
Modellversuch erprobt und später mit dem Ziel verallgemeinert, umfassend die Work-Life-Balance und 
das Wohlbefinden der Arbeitnehmer*innen zu verbessern. Spanien denkt seitdem über die Erprobung der 
vier-Tage-Woche nach. Auch britische Firmen gewähren vereinzelt die vier-Tage-Woche ohne Lohnverlust, 
weil festgestellt wird, dass die Produktivität nicht leidet. In Österreich wird vom ÖGB und 
angeschlossenen Gewerkschaften seit einigen Monaten erfolgreich Druck auf die Politik und ihr rigides 
Arbeitsregime ausgeübt, indem unter dem Banner der vier-Tage-Woche das Thema Arbeitszeitverkürzung 
offensiv als breit angelegte gesundheitspolitische Maßnahme, als familienfreundliches Modell und als 
Beitrag zum Klimaschutz präsentiert wird. Apropos Klimaschutz: In der Schweiz hat die FFF-Bewegung die 
Bedeutung erkannt und fordert radikale Arbeitszeitverkürzung als probates Mittel zur CO2-Reduktion. Das 
zeigt uns: Eine andere Zukunft ist möglich!

Es stimmt, es kommen gigantische Umbrüche auf uns zu, auf die wir als Gewerkschaft Antworten haben 
sollten. Aber das „Geht nicht, gibt's nicht, zu teuer!" unserer Arbeitgeber kann nicht das Maß unserer 
Forderungen sein. Unsere Gewerkschaft hat laut Satzung einen anderen Auftrag: die Verwirklichung und 
Weiterentwicklung einer demokratischen und sozialen Gesellschaftsordnung. Wir sollten aus den 
Erfahrungen der anderen Länder lernen, radikale Arbeitszeitverkürzung als gesellschaftspolitisches 
Projekt ernst nehmen und auf die realpolitische Tagesordnung setzen.

In dem Wissen also, dass die Zukunft der Arbeit bereits heute verhandelt wird, stellt sich die Frage Wie viel 
Lebenszeit müssen wir zur Sicherung unserer Existenz aufbringen? einen wichtigen Baustein künftiger 
Tarifverhandlungen dar.
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Das Ziel, dass es in den Blick zu nehmen und durch die geforderte Kampagne zu untermauern gilt, muss 
eine kollektive Lösung sein; es kann aber durchaus verschiedene Namen tragen: 30-Stunden-Woche, vier-
Tage-Woche oder vier-Stunden-Regelarbeitstag. Lasst uns nicht über den Namen streiten, sondern 
endlich in die Debatte einsteigen.
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Antrag A 193: Zeit für weniger Arbeitszeit – Umsetzung des 
Bundeskongressbeschlusses A 108 – 2015
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Weser-Ems
Status: Erledigt durch Praxis / Zeitablauf
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Blockabstimmung

 1 In Anbetracht der Forderung und der Diskussion einer 42-Stunden-Woche wird die
 2 Umsetzung der Beschlusslage (Bundeskongress 2015 - Antrag A 108) in unserer
 3 Organisation intensiviert.

Begründung

Trotz Beschlusslage zeigen die Tarifauseinandersetzungen seit 2015 wenig Bestrebungen, die genannte 
Beschlusslage zu forcieren. Auch die Einführung des 12-Stunden-Tages in Österreich hat ver.di in der 
Bundesrepublik Deutschland nicht dazu bewogen, die bestehende Beschlusslage auch in die Tat 
umzusetzen. 
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Antrag A 194: ver.di-Positionen zur Arbeitszeit bekanntmachen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Erledigt durch Praxis / Zeitablauf
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Einzelabstimmung

 1 Am 20. September 2021 hat der Bundesvorstand Positionen zur Arbeitszeit beschlossen.

 2 Unsere Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft möge diese "Leitlinien für Gute
 3 Arbeitszeitgestaltung" in allen Gremien der Ebene und der Fachbereiche inhaltlich
 4 bekanntmachen.

Begründung

Ausgehend vom 2015er Bundeskongressbeschluss A 108 "Arbeitszeitgestaltung und Arbeitszeitverkürzung 
als tarifpolitische und gesellschaftspolitische Ziele in ver.di" wurde in unserer Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft diskutiert, im Rahmen der Kampagne Arbeitszeit öD startete am 24. April 
2019 eine Umfrage zur Arbeitszeit und laut https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/arbeitszeit/+
+co++6bf03c86-5c1e-11ec-95d5-001a4a160100?si=4955a5c57e88e sollen die ver.di-Positionen zur Arbeitszeit 
vom 20. September 2021 Orientierung bieten in arbeitszeitpolitischen Auseinandersetzungen auf 
betrieblicher ebenso wie auf politischer Ebene. Das kann aber nur funktionieren, wenn Hauptamtliche 
aktiv werden und die als "Leitlinien für Gute Arbeitszeitgestaltung" betitelten ver.di-Positionen zur 
Arbeitszeit in die Gremien einbringen, für die sie zuständig sind.
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Antrag A 195: Anerkennung von Care-Arbeit
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz A Sachsen/Sachsen-Anhalt/

Thüringen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 196, A 197, A 198, A 199, W 074

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di wird aufgefordert sich aktiv einzusetzen, dass unbezahlte Care-Arbeit
 2 finanziell und gesellschaftlich anerkannt wird. Es wird vorgeschlagen, die
 3 Erwerbstätigkeit auf maximal 30 Stunden pro Woche für alle zu reduzieren (neue
 4 Vollzeit) und gleichzeitig die Schaffung eines flexiblen Zeitbudgets für Care-Arbeit
 5 anzuregen, die für Betreuung von Kindern, kranken und pflegebedürftigen Angehörigen
 6 genutzt wird und dies finanziell abgesichert ist (Sorgegeld).

Begründung

Care-Arbeit beschreibt Tätigkeiten des Sorgens und Sich-Kümmerns, ist Fürsorge und Selbstsorge. Ob 
Kinder betreuen, Angehörige pflegen oder für den Haushalt sorgen – für das Wohlergehen von 
Gesellschaften und das Funktionieren der Wirtschaft ist unbezahlte und oftmals nicht sichtbare Care-
Arbeit unerlässlich. Sie ist die Basis der Gesellschaft und des Wirtschaftskreislaufes. Unbezahlte Care-
Arbeit wird überwiegend von Frauen geleistet und führt oftmals zu ungleicher Verteilung der Erwerbs- und 
Sorgearbeit von Männern und Frauen. Nur durch einen Wandel in der Gesellschaft und die Einbeziehung 
aller lassen sich die Ungleichheiten überwinden. Durch eine Reduzierung der Vollzeit und die Schaffung 
eines Zeitbudgets gekoppelt mit einer Entgeltleistung kann Care-Arbeit zeitlich und finanziell abgesichert 
sowie auf Männer und Frauen gerecht verteilt werden.
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Antrag A 196: Krankengeldzuschuss für Eltern- und Pflegezeit (u.ä.)
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz A Hamburg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 195
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 195

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di arbeitet darauf hin, dass die Regelungen zum Beispiel des Manteltarifvertrages
 2 der Deutschen Telekom Technik GmbH „Krankengeldzuschuss“ ebenfalls für gesetzliche
 3 und freiwillige Möglichkeiten der Pflege von Angehörigen sowie der Erziehung des*der
 4 Kind*er gewährt wird. Dieser Zuschuss soll immer gewährt werden, sobald eine
 5 gesetzliche oder Versicherungsleistung den Lohn nur zu Teilen ersetzen soll.

Begründung

Folgende Regelung ist im Manteltarifvertrag der Deutschen Technik GmbH beschrieben:

"Arbeitnehmer, die Krankengeld auf Grund gesetzlicher Bestimmungen beziehen, erhalten als Zuschuss zum 
Krankengeld den Unterschiedsbetrag zwischen dem Brutto-Krankengeld und 100 Prozent ihres 
regelmäßigen Netto-Monatsentgelts. Der Differenzbetrag wird brutto gezahlt. Bei Kürzung oder teilweiser 
Versagung des Krankengeldes ist bei der Bemessung des Zuschusses zum Krankengeld vom ungekürzten 
Betrag des Krankengeldes auszugehen

und zwar 
– ab dem vollendeten vierten Jahr der Betriebszugehörigkeit längstens bis zum Ende der zwölften Woche,

– ab dem vollendeten achten Jahr der Betriebszugehörigkeit längstens bis zum Ende der 18. Woche,

– ab dem vollendeten zwölften Jahr der Betriebszugehörigkeit längstens bis zum Ende der 26. Woche seit 
dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit, jedoch nicht über den Zeitpunkt der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses hinaus."

Ein Kind zu bekommen und Pflegen zu können oder ein Eltern- oder Familienteil versorgen zu können und 
sich in akuten Phasen die Zeit nehmen zu können, ist immer auch eine Frage des Geldes. Hier kann Abhilfe 
geschaffen werden, wenn man den Krankengeldzuschuss auch hierfür nutzen könnte. Eine Anpassung 
würde Menschen, die sich für Sorge-Arbeit frei nehmen müssen, entlasten und die sie nicht der sehr 
angespannten und kostenintensiven Pflegesituation aussetzen. Gerade weil es in Zukunft mehr Menschen 
zu pflegen gilt!
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Antrag A 197: Sonderurlaubstage für Alleinerziehende
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz E
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 195
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 195

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Blockabstimmung

 1 Der Bundesvorstand setzt sich auf allen Ebenen dafür ein, alleinerziehenden
 2 Elternteilen pro Jahr bezahlte Sonderurlaubstage zu ermöglichen.

Begründung

Alleinerziehende Elternteile sind in besonders hohem Maß belastet, da sowohl finanzielle als auch die 
Sorgeverantwortung auf einem Elternteil lastet.

Besonders häufig sind Frauen betroffen. Diese sollen damit entlastet werden.
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Antrag A 198: Anerkennung von Care-Arbeit
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz A
Status: Erledigt durch Antrag A 195
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 195

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di soll sich aktiv dafür einsetzen, dass unbezahlte Care-Arbeit finanziell und
 2 gesellschaftlich anerkannt wird. Es wird vorgeschlagen, die Erwerbstätigkeit auf
 3 maximal 30 Stunden pro Woche für alle zu reduzieren (neue Vollzeit) und gleichzeitig
 4 die Schaffung eines flexiblen Zeitbudgets für Care-Arbeit anzuregen, die für
 5 Betreuung von Kindern, kranken und pflegebedürftigen Angehörigen genutzt wird und
 6 dies finanziell abgesichert ist (Sorgegeld).

Begründung

Care-Arbeit beschreibt Tätigkeiten des Sorgens und Sich-Kümmerns, ist Fürsorge und Selbstsorge. Ob 
Kinder betreuen, Angehörige pflegen oder für den Haushalt sorgen – für das Wohlergehen von 
Gesellschaften und das Funktionieren der Wirtschaft ist unbezahlte und oftmals nicht sichtbare Care-
Arbeit unerlässlich. Sie ist die Basis der Gesellschaft und des Wirtschaftskreislaufs. Unbezahlte Care-
Arbeit wird überwiegend von Frauen geleistet und führt oftmals zu ungleicher Verteilung der Erwerbs- und 
Sorgearbeit von Männern und Frauen. Nur durch einen Wandel in der Gesellschaft und die Einbeziehung 
aller lassen sich die Ungleichheiten überwinden. Durch eine Reduzierung der Vollzeit und die Schaffung 
eines Zeitbudgets gekoppelt mit einer Entgeltleistung kann Care-Arbeit zeitlich und finanziell abgesichert 
sowie auf Männer und Frauen gerecht verteilt werden.
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Antrag A 199: Anerkennung von Care-Arbeit
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Status: Erledigt durch Antrag A 195
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 195

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Arbeitszeitpolitik

Antragsblock: SG A - USG A.6 Arbeitszeitpolitik - Blockabstimmung

 1 ver.di wird aufgefordert sich aktiv dafür einzusetzen, dass bisher unbezahlte Care-
 2 Arbeit finanziell und gesellschaftlich stärker anerkannt wird.

Begründung

Care-Arbeit beschreibt Tätigkeiten des Sorgens und Sich-Kümmerns, ist Fürsorge und Selbstsorge. Ob 
Kinder betreuen, Angehörige pflegen oder für den Haushalt sorgen – für das Wohlergehen von 
Gesellschaften und das Funktionieren der Wirtschaft ist unbezahlte und oftmals nicht sichtbare Care-
Arbeit unerlässlich. Sie ist die Basis der Gesellschaft und des Wirtschaftskreislaufs. Unbezahlte Care-
Arbeit wird überwiegend von Frauen geleistet und führt oftmals zu ungleicher Verteilung der Erwerbs- und 
Sorgearbeit von Männern und Frauen. Nur durch einen Wandel in der Gesellschaft und die Einbeziehung 
aller lassen sich die Ungleichheiten überwinden. Durch eine Reduzierung der Vollzeit und die Schaffung 
eines Zeitbudgets gekoppelt mit einer Entgeltleistung kann Care-Arbeit zeitlich und finanziell abgesichert 
sowie auf Männer und Frauen gerecht verteilt werden.
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Antrag A 200: Mobile Arbeit und Home-Office als Gute Arbeit 
gestalten
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz A
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mobile Arbeit, Home-Office, neue 
Arbeitsformen

Antragsblock: SG A - USG A.7 Mobile Arbeit, Home Office, Arbeitsformen - 
Blockabstimmung

 1 ver.di

 2
 3
 4
 5
 6

 7
 8

 9
 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

 32

setzt sich für ein gesetzlich verankertes Recht auf Home-Office und mobiles
Arbeiten ein, wo die Tätigkeit das Arbeiten von zu Hause oder an anderen Orten
zulässt. Dieses Recht flankiert das „Recht auf Office“ – das heißt, es basiert
auf der Freiwilligkeit des Arbeitens von zu Hause ebenso wie auf der
Beibehaltung eines betrieblichen Arbeitsplatzes.

setzt sich für eine gesetzliche Regelung zu Home-Office und mobiles Arbeiten
ein, die eine tarifliche und betriebliche Ausgestaltung zulässt.

setzt sich dafür ein, dass dieses Recht von folgenden weiteren gesetzlichen
Regelungen begleitet wird:

Die Mitbestimmung wird um ein Initiativrecht zur Frage, ob die Möglichkeit
der Arbeit von zu Hause und / oder anderen Orten einzurichten ist,
erweitert.

Die Beschäftigten haben Anspruch auf die Ausstattung mit geeigneten
ergonomischen Arbeitsmitteln sowie auf eine Übernahme von Kosten, die beim
Home-Office bzw. bei der mobilen Arbeit anfallen. Wenn also für das
Arbeiten von zu Hause weitere Kosten anfallen, ist ein Aufwendungsersatz zu
gewähren.

Es ist klarzustellen, dass Gewerkschaften ein Zugangsrecht zum Betrieb auch
bei mobilen und digitalen Arbeitsformen haben – das heißt, sie können
elektronische Arbeitsmittel, die E-Mail-Adressen der Beschäftigten und das
Intranet des Arbeitgebers nutzen, um mit ihren Mitgliedern zu kommunizieren
und als Gewerkschaft im Betrieb präsent zu sein. Dazu gehört zu bestimmen,
wie dieses Recht im Zweifel durchgesetzt wird.

schließt Tarifverträge zu mobiler Arbeit und Home-Office auf Basis der folgenden
Grundsätze ab und setzt sich für deren Beachtung bei Betriebs- und
Dienstvereinbarungen ein, um Gute Arbeit zu gestalten:

Wenn mobile Arbeit als Arbeitsform im Betrieb eingeführt wird, erhalten
alle, deren Tätigkeit grundsätzlich geeignet ist, das Recht auf
entsprechende Teilnahme. Ausschlüsse von Beschäftigten von mobiler Arbeit 
/ Home-Office müssen vom Arbeitgeber begründet werden.

Die Arbeitszeit ist bei mobiler Arbeit und Home-Office ebenso wie am
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 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

 41

 42

 43

 44

 45

 46

 47

 48

 49

 50

 51

 52

 53

betrieblichen Arbeitsplatz zu erfassen, die vereinbarte Arbeitszeit und die
Standards des Arbeitszeitgesetzes sind einzuhalten.

Das „Recht auf Nichterreichbarkeit“ ist durch entsprechende Vereinbarungen
und Maßnahmen zum Schutz der arbeitsfreien Zeit zu gewährleisten.

Der Arbeits- und Gesundheitsschutz ist konsequent bei Home-Office / mobiler
Arbeit anzuwenden und basiert auf bestehenden (zum Beispiel zu
Bildschirmarbeit) und neu zu gewinnenden arbeitswissenschaftlichen
Erkenntnissen, ist diesbezüglich also fortlaufend anzupassen.

Die Einführung mobiler Arbeit und Home-Office wird durch eine
vorausschauende vollständige, beteiligungsorientierte
Gefährdungsbeurteilung begleitet. Die gesetzlich vorgeschriebene
Gefährdungsbeurteilung ist dann regelmäßig für mobile Arbeit und hybride
Zusammenarbeit (mobil, im Home-Office und im Betrieb; digital und in
Präsenz) durchzuführen.

Um den nachgewiesenen Risiken durch zu knappe zeitliche Ressourcen und zu
wenig Einfluss auf die Arbeitsmengen vorzubeugen, werden möglichst
tarifvertraglich entsprechende Einfluss- und Mitbestimmungsmöglichkeiten
implementiert.

Unterweisung der Beschäftigten zu Arbeitszeit, Arbeits- und
Gesundheitsschutz, Persönlichkeitsrechten sowie ein Anrecht auf
Qualifizierungen für mobile Arbeit und Home-Office.

 54

 55

 56

 57

beachtet bei ihrem Einsatz für Regelungen zu mobilem Arbeiten und Home-Office
die Auswirkungen auf Auszubildende und andere Nachwuchskräfte und deren Bedarf
persönlicher Betreuung vor Ort. Forderungen gegenüber der Politik und
Arbeitgebern werden dementsprechend überprüft und angepasst.

Begründung

Die Corona-Krise hat einen Digitalisierungsschub ausgelöst. Die Themen mobile Arbeit / Home-Office und 
agiles Arbeiten haben sich – oft unter dem Schlagwort „New Work“ – in der Arbeitswelt weiter 
ausgebreitet.

ver.di muss sich diesen Themen und den damit verbundenen Herausforderungen stellen und dafür 
sorgen, dass diese Arbeitsformen gut gestaltet werden – damit die positiven Potenziale bei den 
Beschäftigten ankommen und Risiken minimiert werden.
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Antrag A 201: Verbesserung von mobilem Arbeiten
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

A 202

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mobile Arbeit, Home-Office, neue 
Arbeitsformen

Antragsblock: SG A - USG A.7 Mobile Arbeit, Home Office, Arbeitsformen - 
Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich ein für ein gutes, modernes und arbeitnehmer*innenfreundliches
 2 mobiles Arbeiten und verfolgt hierbei folgende Punkte: 

 3
 4
 5
 6
 7

 8
 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

Jede*r Arbeitnehmer*in hat ein Recht auf mobiles Arbeiten in Höhe von mindestens
52 Tagen pro Jahr, sofern dem keine betrieblichen Gründe entgegenstehen. Diese
mobilen Arbeitstage sind nur auf ausdrücklichen Wunsch des*der Arbeitnehmer*in
zu gewähren, seitens des Arbeitgebers darf kein Druck zum mobilen Arbeiten
ausgeübt werden.

Beim mobilen Arbeiten müssen technische Möglichkeiten zur Arbeitszeiterfassung
gegeben sein.

Dabei müssen die Mitbestimmungsrechte der Interessenvertretungen der
Arbeitnehmer*innen gewahrt werden.

Wenn der Arbeitgeber gegen diese Bestimmung verstößt, muss er eine Entschädigung
an den*die Arbeitnehmer*in zahlen. Diese beträgt für jeden Tag, an dem die
Arbeitnehmer*in Anspruch auf mobiles Arbeiten gehabt hätte, 150% der Wegezeit
zwischen Wohnung des*der Arbeitnehmer*in und Betriebsstätte die geschuldete
Vergütung des*der Arbeitnehmer*in pro Stunde.

Der Arbeitgeber muss sämtliche Arbeitsmittel und Büroausstattung (dazu gehören
beispielsweise Computer, Bildschirm, Schreibtisch, Stuhl) bereitstellen.

Der Arbeitgeber muss für sechs Quadratmeter eine Mietkostenpauschale in Höhe des
örtlichen Mietspiegels am Wohnort des*der Arbeitnehmer*in zahlen.

Der Arbeitgeber muss für die Strom-, Wasser- und Heizkosten, die der*dem
Arbeitnehmer*in für die mobilen Arbeitstage anfallen, eine Pauschale
zahlen. Diese orientiert sich an den marktüblichen Verbraucherpreisen am
Wohnort der*des Arbeitnehmer*in.

Die Kosten für den Internetzugang trägt der Arbeitgeber.

Zur genaueren Ausgestaltung muss, sofern ein Personalrat / Betriebsrat besteht,
eine Dienst- bzw. Betriebsvereinbarung abgeschlossen werden. Diese muss alle
drei Jahre überprüft und bei Bedarf angepasst werden.

Auszubildende, dual Studierende, Praktikant*innen und Verbundstudierende sind
von der mobilen Arbeit ausgenommen. Besondere Situationen sind im Ausnahmefall
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 31 separat zu betrachten.

 32 Diese Forderungen gelten für Telearbeit entsprechend, wenn die Gesetze nicht
 33 weitergehend sind.

Begründung

Spätestens seit Corona ist Home-Office aus unserem Alltag nicht mehr weg zu denken. Home-Office 
erleichtert es, Familie und Beruf besser unter einen Hut zu bekommen, daher sollte jede Arbeitnehmer*in 
die Möglichkeit haben, von zu Hause aus zu arbeiten.

Home-Office birgt aber auch Gefahren. Wir Gewerkschafter*innen müssen uns für eine gutes, modernes 
und arbeitnehmerfreundliches Home-Office einsetzen. In dem die Arbeitgeber*in in die Pflicht genommen 
wird und gewerkschaftliche und betriebliche Interessenvertretung müssen gestärkt aus einer 
Gesetzesänderung gehen.
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Antrag A 202: Verbesserung von mobilem Arbeiten
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Mittelfranken
Status: Erledigt durch Antrag A 201
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 201

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mobile Arbeit, Home-Office, neue 
Arbeitsformen

Antragsblock: SG A - USG A.7 Mobile Arbeit, Home Office, Arbeitsformen - 
Blockabstimmung

 1
 2
 3
 4
 5

 6
 7

 8
 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

Jede*r Arbeitnehmer*in hat ein Recht auf mobiles Arbeiten in Höhe von mindestens
52 Tagen pro Jahr, sofern dem keine betrieblichen Gründe entgegenstehen. Diese
mobilen Arbeitstage sind nur auf ausdrücklichen Wunsch der*des Arbeitnehmer*in
zu gewähren, seitens des Arbeitgebers darf kein Druck zum mobilen Arbeiten
ausgeübt werden.

Beim mobilen Arbeiten müssen technische Möglichkeiten zur Arbeitszeiterfassung
gegeben sein.

Dabei müssen die Mitbestimmungsrechte der Interessenvertretungen der
Arbeitnehmer*innen gewahrt werden.

Wenn der Arbeitgeber gegen diese Bestimmung verstößt, muss er eine Entschädigung
an die*den Arbeitnehmer*in zahlen. Diese beträgt für jeden Tag an dem die
Arbeitnehmer*in Anspruch auf mobiles Arbeiten gehabt hätte, 150 Prozent der
Wegezeit zwischen Wohnung der*des Arbeitnehmer*in und Betriebsstätte die
geschuldete Vergütung der*des Arbeitnehmer*in pro Stunde.

Der Arbeitgeber muss sämtliche Arbeitsmittel und Büroausstattung stellen. (Dazu
gehören beispielsweise Computer, Bildschirm, Schreibtisch, Stuhl.)

Der Arbeitgeber muss für sechs Quadratmeter eine Mietkostenpauschale in Höhe des
örtlichen Mietspiegels am Wohnort der*des Arbeitnehmer*in zahlen.

Der Arbeitgeber muss für die Strom-, Wasser- und Heizkosten, die der*dem
Arbeitnehmer*in für die mobilen Arbeitstage anfallen, eine Pauschale zahlen.
Diese orientiert sich an den marktüblichen Verbraucherpreisen am Wohnort der*des
Arbeitnehmer*in. 

Die Kosten für den Internetzugang trägt der Arbeitgeber.

Zur genaueren Ausgestaltung muss, sofern ein Personalrat / Betriebsrat besteht,
eine Dienst- bzw. Betriebsvereinbarung abgeschlossen werden. Diese muss alle
drei Jahre überprüft und bei Bedarf angepasst werden.

Auszubildende, dual Studierende, Praktikant*innen und Verbundstudierende sind
von der mobilen Arbeit ausgenommen. Besondere Situationen sind im
Ausnahmefall separat zu betrachten.

 30 Diese Forderungen gelten für Telearbeit entsprechend, wenn die Gesetze nicht
 31 weitergehend sind.
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Begründung

Spätestens seit Corona ist Home-Office aus unserem Alltag nicht mehr weg zu denken. Home-Office 
erleichtert es Familie und Beruf besser unter einen Hut zu bekommen, daher sollte jede*r 
Arbeitnehmer*in die Möglichkeit haben von zu Hause aus zu arbeiten.

Home-Office birgt aber auch Gefahren. Wir Gewerkschafter*innen müssen uns für eine gutes, modernes 
und arbeitnehmerfreundliches Home-Office einsetzen. In dem die Arbeitgeber*in in die Pflicht genommen 
wird und gewerkschaftliche und betriebliche Interessenvertretung müssen gestärkt aus einer 
Gesetzesänderung gehen.
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Antrag A 203: Mindeststandards für Teleheimarbeit, Home-Office, 
mobiles Arbeiten 
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saarland
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mobile Arbeit, Home-Office, neue 
Arbeitsformen

Antragsblock: SG A - USG A.7 Mobile Arbeit, Home Office, Arbeitsformen - 
Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich dafür ein,

 2
 3

 4
 5
 6
 7

 8
 9

 10

 11

 12

 13

dass Telearbeit auf jeden Fall nur mit Zustimmung von Arbeitnehmer*innen
ausgeübt werden darf;

dass bereits bei der rechtlichen Gestaltung von Home-Office
gleichstellungspolitische Gesichtspunkte von Anfang an in die Betrachtung
einbezogen und berücksichtigt werden. Das gilt für Dienst- und
Betriebsvereinbarungen ebenso wie für tarifliche und gesetzliche Regelungen;

dass Teleheimarbeit, Home-Office und mobiles Arbeiten sich nicht zu einer
Karriere- und Einkommensfalle insbesondere für Frauen entwickeln;

dass Home-Office, Teleheimarbeit und mobiles Arbeiten in Verbindung mit
Sorgearbeit nicht zu gesundheitlichen Überforderungen führen;

dass folgende Mindeststandards für die Arbeit von zuhause bzw. für mobiles
Arbeiten rechtlich geregelt werden:

 14 1. Wahlrecht sicherstellen

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

Rechtliche Abgrenzung von Home-Office, Teleheimarbeit und mobilem Arbeiten (zum
Beispiel Definition der Arbeit von zuhause aus als Teleheimarbeit, sobald in der
Regel mindestens drei Tage pro Woche zuhause gearbeitet werden), Definition als
mobile Arbeit, wenn die Tätigkeit es erfordert, in der Regel mindestens drei
Tage pro Woche mobil gearbeitet werden (zum Beispiel Reisetätigkeit, persönliche
Kundenkontakte, Baustelle, wechselnde Betriebsstätten zum Beispiel für
Reinigungsarbeiten), Definition als Home-Office, wenn weder Teleheimarbeit noch
mobile Arbeit nach oben aufgeführten Definitionen vorliegen.

Grundsatz der Freiwilligkeit von Homeoffice und Teleheimarbeit für die
Beschäftigten;

Anspruch der Beschäftigten, die gesamte Arbeitszeit im Betrieb / in der
Dienststelle ableisten zu können;

Räumt das Unternehmen einzelnen Beschäftigten die Möglichkeit ein von zuhause zu
arbeiten, löst das einen Anspruch aller Beschäftigten im Betrieb / der
Dienststelle aus, zeitweise von zuhause arbeiten zu können, wenn ihre Tätigkeit
das generell zulässt. Abweichungen im Einzelfall sind nur möglich, wenn die
betrieblichen Arbeitsabläufe insgesamt dies erfordern;

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

309 / 331



 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

 41

Teleheimarbeit und Home-Office sind möglichst befristet zu vereinbaren, zum
Beispiel minimal ein Jahr, maximal fünf Jahre. Befristete Verlängerung im
gegenseitigen Einverständnis ist zu ermöglichen. Unabhängig davon: Rückkehrrecht
der Beschäftigten zur Arbeit im Betrieb / in der Dienststelle mit angemessener
Ankündigungsfrist, wenn besondere persönliche Umstände das ermöglichen oder
erfordern (zum Beispiel wegen Kinderbetreuung, Pflege, Änderung der
Wohnumstände, ...);

angemessene Probezeit für die Arbeit in Home-Office und Teleheimarbeit, um eine
unkomplizierte Rückkehr zur bisherigen Arbeitssituation zu ermöglichen,
angemessen wären drei bis zwölf Wochen.

 42 2. Begrenzung von Home-Office

 43

 44

 45

 46

 47

Home-Office und Teleheimarbeit sind auf maximal die Hälfte der individuellen
wöchentlichen Arbeitszeit zu begrenzen. Das gilt auch für Teilzeitkräfte;

Home-Office und Teleheimarbeit sind möglichst nur befristet vereinbar;

Bei einer Neueinstellung sind Home-Office und Teleheimarbeit längstens für ein
Jahr befristet zulässig.

 48  3. Arbeitszeit

 49

 50

 51

 52

 53

 54

 55

 56

 57

Um ständige Erreichbarkeit zu vermeiden, sind Kernzeiten und Rahmenarbeitszeiten
(Ober- und Untergrenze) vorzusehen. Die Dauer der Kernzeiten sind auf das
betrieblich notwendige Maß zu beschränken. Bei der Lage der Kernzeiten ist die
persönliche Situation der Beschäftigten zu berücksichtigen. Ansonsten ist den
Beschäftigten das Recht einzuräumen, die Arbeitszeit an der persönlichen
Situation auszurichten;

Nachtarbeit ist auszuschließen, sofern nicht unabhängig von Home-Office und
Telearbeit im Betrieb praktiziert bzw. sofern nicht aus der Zwecksetzung des
Betriebes / der Dienststelle unabwendbar.

 58 4. Arbeitsschutz

 59

 60

 61

 62

 63

Der Arbeitsschutz ist soweit wie möglich dem betrieblichen Arbeitsschutz
anzugleichen, damit erreichte Standards nicht unterlaufen und ausgehöhlt werden;

insbesondere müssen die Wohnumstände (Größe, Lichteinfall, Belüftung,
Temperatur) eine Arbeit von zuhause zulassen. Dies ist vom Arbeitgeber zu
überprüfen.

 64  5. Anspruch auf Infrastruktur, Arbeitsmaterial bzw. Entschädigung durch den
 65 Arbeitgeber

 66

 67

 68

 69

 70

 71

Der Arbeitgeber muss gewährleisten, dass die Beschäftigten in Teleheimarbeit,
Home-Office und bei mobilem Arbeiten den betrieblichen Standards entsprechend
ausgestattet sind. Soweit Arbeitgeber die entsprechenden Arbeitsgeräte und
Infrastruktur nicht stellen, sind die anfallenden Ausstattungskosten in
angemessener Höhe zu übernehmen. Darüber hinaus sind den Beschäftigten
entstehende laufende Kosten (Strom, etc.) monatlich zu erstatten.

 72 6. Haftung der Beschäftigten

 73

 74

Die Haftung von Beschäftigten soll  grundsätzlich so geregelt werden, dass
Beschäftigte in Telearbeit, im Home-Office oder bei mobiler Arbeit keine

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

310 / 331



 75

 76

 77

größeren Risiken tragen als bei einer Arbeit im Betrieb. Das ist auch bei
gleicher Regelung nicht immer ausgeschlossen, weil die Umstände, unter denen die
Arbeit erbracht wird, unterschiedlich sind.

 78  7. Controlling von Genderaspekten

 79

 80

 81

Arbeitgeber, die Home-Office, Teleheimarbeit oder mobile Arbeit anbieten, sind
zu verpflichten, die Nutzung der verschiedenen Arbeitsformen nach Geschlecht zu
dokumentieren. Betriebs- und Personalrat sind regelmäßig zu unterrichten.

Begründung

Die Ausweitung von Home-Office darf nicht wie Teilzeit zu einer Karriere- und Einkommensfalle für Frauen 
werden. Frauen könnten aus der Not, Erwerbsarbeit und die mehrheitlich nach wie vor von ihnen 
geleistete Familienarbeit zeitlich unter einen Hut zu bekommen, in eine ähnliche berufliche Sackgasse 
und existenziell abhängige Position manövriert werden, wie sie es infolge der Teilzeiterwerbsarbeit 
bereits sind. Dafür spricht, dass bis heute Teilzeit im Mainstream unserer Gesellschaft als ein geeignetes 
und zu förderndes Instrument gilt, eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erreichen, allerdings nicht 
für Männer, sondern für Frauen. Dafür spricht, dass die gleichen Argumentationen während der Pandemie 
im Hinblick auf Home-Office zu hören und zu lesen waren. Übersehen werden dabei die zahlreichen 
negativen Folgen für Frauen, die bei Teilzeit von existenzieller Abhängigkeit, schlechteren Löhnen und 
Arbeitsbedingungen über fehlende Qualifizierungs- und Aufstiegsmöglichkeiten bis hin zu Armut im Alter 
reichen. Einer solchen Entwicklung gilt es im Hinblick auf den verschiedenen Formen nicht im Betrieb 
stattfindender Arbeitsformen entgegenzusteuern.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

311 / 331



Antrag A 204: Rahmenbedingungen für geregelte Arbeitsformen in 
einer digitalisierten Welt schaffen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mobile Arbeit, Home-Office, neue 
Arbeitsformen

Antragsblock: SG A - USG A.7 Mobile Arbeit, Home Office, Arbeitsformen - 
Blockabstimmung

 1 ver.di und der DGB setzen sich gemeinsam dafür ein, dass verbindliche
 2 Rahmenbedingungen für die neuen Arbeitsformen gesetzlich und tariflich geschaffen
 3 werden.

 4 Dies umschließt eine abschließende Regelung zu möglichen Arbeitsformen und eine klare
 5 juristische Abgrenzung von Begrifflichkeiten wie „Telearbeit“, „Home-Office“,
 6 „mobiles Arbeiten“, „Arbeit von Zuhause“ oder auch „Work Anywhere“.

 7 Verbindliche Standards für Beschäftigte wie die Bereitstellung und den Support von
 8 Arbeitsmitteln durch den Arbeitgeber, Sicherstellung des Arbeitsschutzes (im Sinne
 9 einer verbindlichen Gefährdungsbeurteilung) oder ein zwingender Gesundheitsschutz,
 10 der auch psychische Belastungen umfasst, müssen ebenfalls verbindlich vorgegeben
 11 werden.

 12 Ebenso sind Bund und Länder in der Pflicht und müssen die großen Defizite beim Zugang
 13 zu digitaler Infrastruktur, dem Breitbandausbau und bei der digitalen Ausstattung
 14 endlich beheben.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

312 / 331



Antrag A 205: Moderne Arbeit im Sinne der Beschäftigten 
gestalten!
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz A
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mobile Arbeit, Home-Office, neue 
Arbeitsformen

Antragsblock: SG A - USG A.7 Mobile Arbeit, Home Office, Arbeitsformen - 
Blockabstimmung

 1 In der betrieblichen und tarifpolitischen Arbeit macht sich ver.di für Folgendes
 2 stark:

 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

 32

Arbeitgeber müssen für die Einrichtung und Ausstattung eines ergonomischen
Arbeitsplatzes im Home-Ooffice die Kosten übernehmen. Zusätzlich fordern wir
eine technische Erstausstattung: Diese soll mindestens ein digitales Endgerät
mit externem Bildschirm, externer Tastatur und Maus zur regelmäßigen Arbeit an
E-Mails, Dokumenten und ähnlichen Arbeitsvorgängen samt Zubehör sowie die für
Videokonferenzen notwendige Grundausstattung (zum Beispiel Kamera, Headset)
umfassen.

Findet mobiles Arbeiten nicht im Home-Office, sondern an wechselnden Orten
statt, soll unter Beteiligung der betrieblichen Mitbestimmungsgremien und unter
Einbeziehung des Arbeitsschutzes ebenfalls für eine technische Grundausstattung
gesorgt werden, die sich möglichst weit an den oben genannten Anforderungen
orientiert. Auch hier ist für die individuelle Ausgestaltung der mobilen Arbeit
ein angemessener Beitrag durch die Arbeitgeber zu leisten.

Die Zeitsouveränität der Beschäftigten muss eine zentrale Rolle spielen. Die
Arbeitszeit muss über geeignete Tools auch im mobilen Arbeiten erfasst werden.
Eine Verhaltens- und Leistungskontrolle lehnen wir ab. Hierzu gehört ebenfalls,
dass keine engen Kontrollen durch Vorgesetzte stattfinden (zum Beispiel im
Rahmen von Kontrollanrufen oder Ähnlichem) und die Führungskräfte den
Beschäftigten gegenüber eine Vertrauenskultur leben. Gleichzeitig müssen die
Beschäftigten in ihren Kompetenzen zur Selbststeuerung gestärkt werden. 

Arbeitgeber kommen für die Mehrkosten in den ohnehin schon gestiegenen
Nebenkosten der Beschäftigten auf: Denn die Nutzung der Wohnung ist mit weiteren
Kosten für die Beschäftigten verbunden, wie zum Beispiel Heizung, Wasser, Strom,
Internet- und Telefonverbindungen.

Mobile Arbeit im Home-Office muss von Telearbeitsplätzen abgegrenzt werden. Aus
unserer Sicht kann nur bis zu einem Umfang von bis zu 40 Prozent der
durchschnittlichen Arbeitszeit von mobilem Arbeiten im Home-Office gesprochen
werden. Ein zeitlicher Umfang, der darüber hinaus geht, muss klar wie Telearbeit
behandelt werden und den entsprechenden Bestimmungen unterliegen.

Wir unterstützen die Entwicklung eines neuen gesetzlichen Rechtsrahmens, der
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einen individuellen Rechtsanspruch mit kollektiven Gestaltungsrechten und einer
Stärkung des Arbeitsschutzes bei mobiler Arbeit und insbesondere Home-Office
verbindet. Dabei sind auch die Abgrenzungsfragen zur Telearbeit zu regeln.

Die Unternehmen müssen den Gewerkschaften den Dialog mit den Beschäftigten, etwa
über betriebliche Mailadressen, Firmenintranet und -netzwerke und virtuelle
Schwarze Bretter, ermöglichen. 

Für Tarifrunden und die gewerkschaftliche Mobilisierung müssen digitale bzw.
hybride Ansprachestrategien entwickelt werden. Diese müssen auch Konzepte zu
datenschutzkonformer Erhebung und Nutzung von privaten Kontaktdaten außerhalb
von Arbeitgebersystemen beinhalten.

Begründung

Eine Sonderauswertung des DGB Index für gute Arbeit hat gezeigt, dass 63,4 Prozent der Beschäftigten des 
Dienstleistungssektors im Jahr 2020 ausschließlich einen festen Arbeitsplatz hatten, 36,6 Prozent der 
Befragten (auch) mobil arbeiteten. Bei der Verbreitung der verschiedenen Formen mobiler Arbeit zeigt 
sich, dass Home-Office am häufigsten genutzt wird. Auch in der Finanz- und Versicherungsbranche hat sich 
im Vergleich der Jahre 2020 und 2021 ein massiver Anstieg von Home-Office während der Corona-
Pandemie gezeigt: Gaben 2020 noch 23,4 Prozent der befragten Beschäftigten in Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen an, ihre Arbeit auch im Home-Office zu

 erledigen, waren es ein Jahr später bereits 77,6 Prozent. Die Finanz- und Versicherungsbranche liegt damit 
auf Platz 3 im gesamten Dienstleistungssektor.

Für viele Menschen bringt das Arbeiten im Home-Office Vorteile, zum Beispiel eine Entlastung durch 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit, Zeiteinsparung durch 
wegfallenden Arbeitswege und Dienstreisen.

Allerdings würden viele Beschäftigte nicht dauerhaft im Home-Office arbeiten, sondern selbstständiger 
zwischen Büro und Home-Office wählen wollen.

Trotzdem ist mobiles Arbeiten (meist im Home-Office) in vielen Fällen bisher unter 
Arbeitsschutzgesichtspunkten oft nur eine Notlösung. Häufig stehen keine geeigneten Räumlichkeiten zur 
Verfügung und die Ausstattung der Arbeitsplätze entspricht nicht den ergonomischen Mindeststandards. 
Auch werden die Arbeitszeitgrenzen und Pausenzeiten, die zum Schutz der Beschäftigten dienen, vielfach 
nicht beachtet. Die dominierende Bildschirmarbeit im Home-Office führt in Zusammenhang mit den 
mangelhaften ergonomischen Bedingungen und der ständigen Erreichbarkeit zu besonderen physischen 
und psychischen Gefährdungen und Belastungen. Dies birgt die Gefahr gesundheitlicher Risiken. Wichtig 
ist es deshalb, die Arbeitsbedingungen gesundheitsförderlich zu gestalten.

In Betrieben wird das mobile Arbeiten häufig zur Einsparung von Büroflächen genutzt. Diese Strategie wird 
vor allem in größeren Unternehmen und einzelnen Branchen verfolgt, wie zum Beispiel in der 
Finanzdienstleistungs- und Telekommunikationsbranche. Dank Corona beschleunigt sich der Trend zu 
geteilten Schreibtischen. Eine finanzielle Unterstützung des Arbeitgebers, zum Beispiel für die Einrichtung 
und Ausstattung eines Arbeitsplatzes im Home-Office, durch Büromöbel und Arbeitsmittel, ist allerdings 
die Ausnahme. Die Nutzung der Wohnung für die Arbeit ist mit weiteren Kosten für die Beschäftigten 
verbunden, wie zum Beispiel Miete, Heizung, Wasser, Strom, Internet- und Telefonverbindungen. Nur in 
seltenen Fällen beteiligt sich der Arbeitgeber an den anfallenden Ausgaben für die Ausstattung und die 
Betriebskosten.

 Eine moderne digitale Infrastruktur ermöglicht vielen Banken und Finanzunternehmen eine räumliche 
Flexibilisierung der Arbeit und kann für ihre Beschäftigten im besten Fall mehr Selbstbestimmung und 
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Arbeitszeitsouveränität mit sich bringen, beispielsweise um Beruf und Familie besser miteinander zu 
vereinbaren. Laut dem Microsoft Work Trend Index zufolge zweifeln jedoch 79 Prozent der Führungskräfte 
am Einsatzwillen ihrer Teams, wenn diese nicht im Büro sind. Allerdings sind 86 Prozent der 
Mitarbeiter*innen gegenteiliger Meinung. Diese Diskrepanz zu überwinden, stellt eine wichtige Aufgabe für 
das Personalmanagement und die Sozialpartner dar.

Es hat sich auch nach den Hochphasen der Corona-Pandemie gezeigt, dass das zeitweise Arbeiten im 
Home-Office oder an anderen, frei gewählten Orten die Arbeitszufriedenheit erhöhen kann. Gleichzeitig 
können jedoch besondere Belastungen sowie mögliche Spannungen in Belegschaften mit unterschiedlich 
geeigneten Tätigkeitsformen und nicht zuletzt Beeinträchtigungen der Funktion des Betriebes als sozialer 
Ort damit verbunden sein. Im Rahmen von Unternehmenstarifverträgen aber auch im 
Branchentarifvertrag konnten erste tarifvertragliche Regelungen durchgesetzt werden. Bisher war es 
jedoch in den meisten Fällen nicht möglich, verbindliche Regelungen per Tarifvertrag oder Dienst- bzw. 
Betriebsvereinbarung zur Ausstattung und Kostenbeteiligung durch die Arbeitgeber durchzusetzen.

Ein wichtiger Vorteil mobiler Arbeit ist die Chance auf mehr Selbstbestimmung bezüglich der eigenen 
Arbeitszeit und des Arbeitsortes. Sie bringt Beschäftigten neue Freiheiten, um ihre individuellen 
Bedürfnisse mit den Anforderungen der Arbeitswelt zu vereinbaren. Gleichzeitig kann mobiles Arbeiten zu 
neuen physischen und psychischen Belastungen führen, indem die Grenzen von Arbeits- und 
Lebensbereichen zunehmend verschwimmen und Beschäftigte immer länger und ohne Pausen arbeiten.

Beschäftigte im Home-Office oder in anderen Formen digitaler Zusammenarbeit sind für Betriebs- und 
Personalräte und Gewerkschaften deutlich schwerer zu erreichen. Artikel 9 des Grundgesetzes gewährt 
uns als Gewerkschaft ein Zugangsrecht zu Betrieb und Beschäftigten. Dazu gehört das Recht, Mitglieder 
und Nichtmitglieder über die Arbeit der Gewerkschaft zu informieren und für eine Mitgliedschaft zu 
werben. Und das nicht ohne Grund: Wie anders sollen sich die Menschen im Betrieb sonst organisieren? 
Für uns steht außer Frage, dass dieses von der Verfassung geschützte Recht auch für die digitale 
Arbeitswelt gilt.

Dass einige Unternehmen nun den Datenschutz gegen das digitale Zugangsrecht ins Feld führen, ist für 
uns kein tragfähiges Argument. Weder dringen Gewerkschaften damit in die Privatsphäre der 
Beschäftigten ein, noch werden sie dadurch mit Spam-Mails zugeschüttet.

Gleichzeitig müssen wir als Gewerkschaft unsere bestehenden Ansprache- und Kommunikationskonzepte 
überarbeiten. Ein persönliches Gespräch kann nicht durch eine E-Mail ersetzt werden. 
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Antrag A 206: Mobiles Arbeiten für Auszubildende
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mobile Arbeit, Home-Office, neue 
Arbeitsformen

Antragsblock: SG A - USG A.7 Mobile Arbeit, Home Office, Arbeitsformen - 
Blockabstimmung

 1 ver.di wirkt auf eine gesetzliche Möglichkeit zur tarifvertraglichen Einführung des
 2 mobilen Ausbildens bei Auszubildenden hin. Hierzu sollen im Vorfeld intern Konzepte
 3 für mobiles Ausbilden erarbeitet werden.

Begründung

Die Anforderungen an eine moderne Arbeitswelt haben sich gewandelt. Somit sind auch die 
Auszubildenden von diesem Wandel betroffen. Wir erachten es daher nicht mehr als zeitgemäß, 
Ausbildungsplätze ausschließlich in den Räumlichkeiten des Ausbildungsbetriebes stattfinden zu lassen, 
wenn die Arbeitnehmenden auf virtuelle Arbeitsformen zurückgreifen können. Wir stehen klar für eine 
persönliche und direkte Ausbildung, möchten aber Flexibilität in der Ausgestaltung schaffen. So haben 
sich durch die Digitalisierung auch die Arbeitsformen verändert, weshalb auch die Auszubildenden 
zunehmend in virtuellen Teams mit dem Kollegium zusammenarbeiten.

Ein Ausgestaltungsbeispiel könnte wie folgt aussehen:

Das erste Ausbildungsjahr wird im Betrieb ausgebildet und hat keinen Zugang zu mobile Working.1. 

Ab dem zweiten und dritten Ausbildungsjahr kann man individuelle Regelungen, geknüpft an pers. 2. 
Ausbildungsstand des / der Auszubildenden, festlegen.

Wir sehen aktuell auch in der Politik verstärkte Bemühungen das Thema mobiles Arbeiten für einen 
Großteil der Arbeitnehmenden in der Bundesrepublik Deutschland zu ermöglichen. In diesem Kontext 
finden wir es wichtig, auch die Auszubildenden in diesen Prozess zu integrieren und den ausbildenden 
Betrieben keine weiteren Anreize zu schaffen, vermehrt auf ein duales Studium anstelle einer dualen 
Ausbildung zu setzen.
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Antrag A 207: Gendergerecht auch bei neuen Arbeitsformen
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz B Hamburg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag A 001

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 032

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mobile Arbeit, Home-Office, neue 
Arbeitsformen

Antragsblock: SG A - USG A.7 Mobile Arbeit, Home Office, Arbeitsformen - 
Blockabstimmung

 1 ver.di wird sich umfassend für gendergerechte Rahmenbedingungen von Frauen in Bezug
 2 auf New Work, insbesondere auf mobiles Arbeiten bzw. Home-Office / Telearbeit,
 3 einsetzen und Forderungen dahingehend entwickeln.

 4 Dazu gehören auch die Förderung zur Übernahme von Führungsaufgaben und die
 5 gleichberechtigte Teilhabemöglichkeit an Fort- und Weiterbildungen.

 6 Ferner setzt sich ver.di dafür ein, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im
 7 Hinblick auf New Work wissenschaftlich getrennt nach Geschlechtern und gegebenenfalls
 8 Berufsfeldern evaluiert wird.

Begründung

Es sind nach wie vor mehrheitlich Frauen, die das Modell der Teilzeitarbeit für sich nutzen. Damit sind sie 
überdurchschnittlich häufig davon betroffen, dass eine Teilnahme an Besprechungen sowie Fort- und 
Weiterbildungen von ihren Lebensumständen und organisatorischen Möglichkeiten abhängt.

Während der Corona-Pandemie waren es ebenfalls in der Regel die Frauen, die sich für Sorgearbeit und 
Homeschooling verantwortlich fühlten und zum Teil ihre Arbeitszeiten reduzierten oder gar ihren Job 
aufgaben. Mit direkten Auswirkungen auf ihre aktuelle und zukünftige finanzielle Situation sowie 
eventuelle Aufstiegsmöglichkeiten in ihrem Betrieb.

Eine tatsächliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf war während der Pandemie in der Regel nicht 
gegeben.

Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber*innen und der Gewerkschaft unter anderem zum mobilen Arbeiten 
und den damit verbundenen Arbeitsschutzvorgaben und Standards (zum Beispiel die Einhaltung von 
Ruhezeiten) wurden entweder nicht oder häufig erst zu späteren Zeitpunkten geschlossen.  

Die Einrichtung des Arbeitsplatzes am anderen Ort wurde sehr oft von den Arbeitnehmer*innen selbst je 
nach den individuellen Möglichkeiten ausgestattet anstatt von Seiten der Arbeitgeber*innen. Aktuell 
besteht eine Verpflichtung zur Umsetzung eines den Arbeitsschutz- und arbeitsmedizinischen Vorgaben 
entsprechenden Arbeitsplatzes nur für die Telearbeit, nicht aber für das Homeoffice. Dies kann jedoch 
erhebliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Arbeitnehmer*innen sowie die Krankheitsrate 
im Betrieb haben.

Mit der Zunahme des mobilen Arbeitens im Rahmen von New Work verbanden die Arbeitgeber*innen die 
Idee, zukünftig an Büros und Ausstattung zu sparen, um die Raumkapazitäten effektivieren zu können.
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Hier wird darauf zu achten sein, dass ausreichend Arbeitsplätze zur Verfügung stehen und 
Besprechungsräume geplant werden, um den Arbeitnehmer*innen jederzeit eine Rückkehr aus dem 
Home-Office sowie gemeinsame Präsenzveranstaltungen zu ermöglichen. Dies erwartet auch die 
Sicherung eines eigenen Arbeitsplatzes im Betrieb und der Dienststelle.

Betriebliche Software ist oft nicht diskriminierungsfrei und nicht konform mit dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Dies trifft zum Beispiel auch auf verwendete Bewerber*innensoftware zu. 
Zurzeit gibt es in der Regel noch keine Fachkräfte, die beim geplanten Einkauf einer Software auf 
entsprechende Kriterien oder zum Beispiel eine gendergerechte Sprache achten. Eine gendergerechte 
Technik muss in Zukunft Standard sein!
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Antrag A 208: Mobile working und Home-Office
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz A Sachsen/Sachsen-Anhalt/

Thüringen
Status: Erledigt durch Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mobile Arbeit, Home-Office, neue 
Arbeitsformen

Antragsblock: SG A - USG A.7 Mobile Arbeit, Home Office, Arbeitsformen - 
Blockabstimmung

 1 ver.di wird aufgefordert sich aktiv dafür einzusetzen, dass die Arbeitsbedingungen im
 2 Home-Office bzw. für mobiles Arbeiten (mobile working) gesetzlich und / oder per
 3 Tarifvertrag besser im Sinne der Beschäftigten geregelt werden. Das reicht von der
 4 Ausstattung des Arbeitsbereiches über die Nutzung von Ressourcen (Strom etc.) bis hin
 5 zu den rechtlichen Rahmenbedingungen (Versicherungsschutz, Datenschutz etc.).

Begründung

Die Arbeiten im Homeoffice nehmen kontinuierlich zu. Arbeitsstätten werden aus Kostengründen 
abgemietet bzw. wird durch die Einführung von Desksharing vorausgesetzt, dass Mitarbeiter einen Teil 
ihrer Arbeitszeit im Homeoffice verbringen. Dabei sind viele rechtliche und organisatorische 
Rahmenbedingungen noch nicht bzw. unzureichend geregelt. Arbeitgeber werden entlastet durch 
Kosteneinsparungen und fehlende Verantwortung für Arbeits- und Gesundheitsschutz, diese muss im 
Home-Office von den Beschäftigten selbst getragen werden.
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Antrag A 209: Home-Office
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Sachsen West-Ost-Süd
Status: Erledigt durch Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mobile Arbeit, Home-Office, neue 
Arbeitsformen

Antragsblock: SG A - USG A.7 Mobile Arbeit, Home Office, Arbeitsformen - 
Blockabstimmung

 1 ver.di wird aufgefordert sich aktiv einzusetzen, dass die Arbeitsbedingungen im Home-
 2 Office bzw. für mobiles Arbeiten (mobile working) besser im Sinne der Beschäftigten
 3 geregelt werden. Das reicht von der Ausstattung des Arbeitsbereiches über die Nutzung
 4 von Ressourcen (Strom etc.) bis hin zu den rechtlichen Rahmenbedingungen
 5 (Versicherungsschutz, Datenschutz etc.).

Begründung

Die Arbeiten im Home-Office nehmen kontinuierlich zu. Arbeitsstätten werden aus Kostengründen 
abgemietet bzw. wird durch die Einführung von Desksharing vorausgesetzt, dass Mitarbeiter*innen einen 
Teil ihrer Arbeitszeit im Home-Office verbringen. Dabei sind viele rechtliche und organisatorische 
Rahmenbedingungen noch nicht bzw. unzureichend geregelt. Arbeitgeber werden entlastet durch 
Kosteneinsparungen und fehlende Verantwortung für Arbeits- und Gesundheitsschutz, diese muss im 
Home-Office von den Beschäftigten selbst getragen werden.
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Antrag A 210: Home-Office
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Leipzig-Nordsachsen
Status: Erledigt durch Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 001

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 041

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mobile Arbeit, Home-Office, neue 
Arbeitsformen

Antragsblock: SG A - USG A.7 Mobile Arbeit, Home Office, Arbeitsformen - 
Blockabstimmung

 1 ver.di wird aufgefordert sich aktiv einzusetzen, dass die Arbeitsbedingungen im Home-
 2 Office besser im Sinne der Beschäftigten geregelt werden. Das reicht von der
 3 Ausstattung des Arbeitsbereiches über die Nutzung von Ressourcen (Strom etc.) bis hin
 4 zu den rechtlichen Rahmenbedingungen (Versicherungsschutz, Datenschutz etc.).

Begründung

Die Arbeiten im Home-Office nehmen kontinuierlich zu. Arbeitsstätten werden aus Kostengründen 
abgemietet bzw. wird durch die Einführung von Desksharing vorausgesetzt, dass Mitarbeiter*innen  einen 
Teil ihrer Arbeitszeit im Home-Office verbringen. Dabei sind viele rechtliche und organisatorische 
Rahmenbedingungen noch nicht bzw. unzureichend geregelt. Arbeitgeber werden entlastet durch 
Kosteneinsparungen und fehlende Verantwortung für Arbeits- und Gesundheitsschutz, diese muss im 
Home-Office von den Beschäftigten selbst getragen werden.
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Antrag A 211: Auf Bundesebene müssen gesetzliche Regelungen 
für mobile Arbeit geschaffen werden
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nord
Status: Erledigt durch Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mobile Arbeit, Home-Office, neue 
Arbeitsformen

Antragsblock: SG A - USG A.7 Mobile Arbeit, Home Office, Arbeitsformen - 
Blockabstimmung

 1 ver.di fordert die Bundesregierung auf, der neuen Arbeitsmarktsituation gerecht zu
 2 werden und dafür eine gesetzliche Regelung zu schaffen, dass Telearbeit, mobile und
 3 Home-Office-Arbeit konkreter geregelt werden, als es zurzeit noch durch
 4 berufsgenossenschaftliche und darin meist konjunktive „Regelungen“ der Fall ist.

Begründung

Die BG ETEM (Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse) zum Beispiel verwendet die 
konjunktiven Begriffe „sollte“, „möglichst“, „freiwillig“  in ihrer Regelung „Das Arbeiten von zu Hause: 
rechtliche Rahmenbedingungen der Arbeitssicherheit“ .

Das reicht nicht, weil im Falle eines körperlichen Schadens immer zuerst betrachtet wird, ob die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen überhaupt geprüft wurden. Und vor dem Sozialgericht kann die*der 
Versicherte gegebenenfalls kein Recht bekommen, wenn ein Unfall im Hause bei  der Arbeit bzw. in der 
Arbeitszeit geschah und nicht nachweisbar ist.

Beispiel: Bei Arbeit im Betrieb ist die*der Versicherte auch auf dem Weg zur Kantine unfallversichert. Im 
häuslichen Bereich ist der Weg vom Arbeitsplatz in die Küche jedoch nicht versichert, obwohl es nicht 
privatwirtschaftlichem Interesse, sondern der notwendigen Verpflegung dienen sollte.

Hier ist eine vorherige Gefährdungsbeurteilung des Arbeitsplatzes und der häuslichen Umgebung 
hilfreich,  denn sie wird grundsätzlich nach einem Unfall in die Versicherungsfrage einbezogen.

Weil es außer dem Beispiel weitere zu regelnde Aspekte gibt, muss der Gesetzgeber in Zusammenarbeit 
mit der DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) für die Telearbeit den arbeitsrechtlichen und 
Unfallversicherungsrahmen überarbeiten und neu schaffen.

Der Begriff „Home-Office“ ist gesetzlich nicht definiert, wird aber zunehmend mehr, insbesondere 
beschleunigt unter Corona-Bedingungen den Arbeitnehmer*innen insbesondere von kleineren und 
mittelständischen Unternehmen vorgeschlagen und verwirklicht. Dabei stellt in der Regel nicht die*der 
Arbeitgeber*in alle Arbeitsmittel zur Verfügung, sondern die*der Arbeitnehmer*in kommt dafür selbst auf. 
Auch die Arbeitsplatzgestaltung überlässt man der/dem Arbeitnehmer*in, und eine 
Gefährdungsbeurteilung findet auch nicht statt. Hier ist die Lücke gesetzlich zu schließen, denn etliche 
Arbeitgeber entlasten sich bisher von ihren gesetzlichen Pflichten (Arbeitsstättenverordnung, 
Arbeitsschutz- und Arbeitszeitgesetz) und von den Kosten des Arbeitsplatzes im Betrieb. Die gesetzlichen 
Regelungen „werden in der Praxis als Orientierung herangezogen“ (Quelle: BG ETEM) reicht als Vorgabe für 
Home-Office-Arbeiten nicht aus, denn die Arbeitnehmer*innen wissen in der Regel meist nicht, auf was 
sie sich da einlassen.
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Dieser Antrag wird gestellt, weil ver.di sich insbesondere um die Interessen seiner Klientel, die 
Dienstleistenden bemühen muss.
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Antrag A 212: Reform des Arbeitsrechts jetzt!
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Erledigt durch Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mobile Arbeit, Home-Office, neue 
Arbeitsformen

Antragsblock: SG A - USG A.7 Mobile Arbeit, Home Office, Arbeitsformen - 
Blockabstimmung

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass eine Reform der bestehenden Gesetze zum
 2 Arbeitsrecht dahingehend vorangetrieben wird, dass insbesondere die Aspekte des
 3 Arbeitsschutzes und die Regelungen zur Teleheimarbeit, zum Home-Office und zur
 4 mobilen Arbeit überarbeitet bzw. verankert werden.

 5 Die Ausstattung der Arbeitnehmer*innen muss verbessert und gefördert werden. Ein
 6 Umgehen der geltenden Arbeitsschutzregelungen für das Home-Office durch ein bloßes
 7 Umbenennen in beispielsweise mobiles Arbeiten muss ausgeschlossen sein.

 8 Die genaue Forderung ist unter Beteiligung aller Mitgliedsgruppen zu erarbeiten.

Begründung

Das Arbeitsrecht muss reformiert werden. Gerade unter dem mittlerweile stark entwickelten Aspekt der 
Digitalisierung und der Folgen aus der Corona-Pandemie führt hier kein Weg mehr dran vorbei. In den 
vergangenen zwei Jahren gab es eine Entwicklung in unserer Arbeitswelt, welche so vor wenigen Jahren 
vermutlich niemand erwartet hatte. Plötzlich war fast ganz die Bundesrepublik Deutschland im Home-
Office, manche bekamen hierfür die Ausrüstung vom Arbeitgeber, manche wurden gebeten ihre eigene 
Hardware zu benutzen, „Die Situation ist nun mal für alle neu“. Auch das Fazit vieler ging durchaus von 
sehr positiv zu sehr negativ. Es ist jedoch nun klar, das Arbeiten von zuhause ist nun nicht mehr 
wegzudenken und ist nun auch klar vom Gesetzgeber zu regeln. Verständliche und nachvollziehbare 
Regelungen sind hier oftmals selten zu finden und oftmals nur vom Arbeitgeber vorgegeben.

Gerade in Bezug auf den Arbeitsschutz und insbesondere die Ruhezeiten muss es hier jetzt Anpassungen 
geben. Die momentane Regelung zur Arbeitszeit ist veraltet und wird weder kontrolliert noch von vielen 
beachtet. Mal eben in die Mails schauen und noch schnell was von zu Hause machen ist für viele jetzt 
etwas absolut Gewöhnliches und nicht mehr wegzudenken und wird aber selten noch nachgetragen 
(Thema Arbeitszeit) bzw. mit der Ruhezeit verrechnet.
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Antrag A 213: Recht auf Home-Office und dessen Gestaltung bei 
der Gesetzgebung befördern
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Mittelbaden-Nordschwarzwald
Status: Erledigt durch Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mobile Arbeit, Home-Office, neue 
Arbeitsformen

Antragsblock: SG A - USG A.7 Mobile Arbeit, Home Office, Arbeitsformen - 
Blockabstimmung

 1 Das Recht auf Home-Office soll gesetzlich verankert werden, darauf soll der
 2 Bundesvorstand in seiner politischen Arbeit hinwirken.

 3 Dabei soll der gleiche Arbeits- und Gesundheitsschutz wie im Betrieb zur Anwendung
 4 kommen.

Begründung

Nach dem die gesetzlichen Corona-Regelungen zum Home-Office ausgelaufen sind (zurzeit), wird in 
einigen Betrieben und Dienststellen versucht die Zeit zurück zu drehen und kein mobiles Arbeiten mehr 
erlaubt. In der Pandemie hat sich gezeigt, dass in vielen Fällen das Arbeiten von zu Hause aus möglich ist 
und für viele Arbeitnehmer*innen eine Erleichterung bedeutet, sei es, weil der Fahrweg wegfällt oder ein 
privater Termin leichter zu bewerkstelligen ist.

Der Gesetzgeber kann das mit entsprechenden Rahmengesetzen fördern, dass erleichtert die 
Vereinbarung von tarifliche Regelungen und sichert dort, wo diese nicht existieren, einen Anspruch auf 
mobiles Arbeiten. Neben den positiven Auswirkungen für die Arbeitnehmer*innen, hat das Mobile 
Arbeiten auch einen nicht zu unterschätzenden positiven Effekt für die Umwelt.
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Antrag A 214: Recht auf Home-Office und dessen Gestaltung bei 
der Gesetzgebung befördern
Antragsteller*in: Bezirksvorstand Mittelbaden-Nordschwarzwald
Status: Erledigt durch Antrag A 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag A 001

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mobile Arbeit, Home-Office, neue 
Arbeitsformen

Antragsblock: SG A - USG A.7 Mobile Arbeit, Home Office, Arbeitsformen - 
Blockabstimmung

 1 Das Recht auf Home-Office soll gesetzlich verankert werden, darauf soll der
 2 Bundesvorstand in seiner politischen Arbeit hinwirken.

Begründung

Nach dem die gesetzlichen Corona-Regelungen zum Home-Office ausgelaufen sind (zurzeit), wird in 
einigen Betrieben und Dienststellen versucht, die Zeit zurück zu drehen und kein mobiles Arbeiten mehr 
erlaubt. In der Pandemie hat sich gezeigt, dass in vielen Fällen das Arbeiten von zu Hause aus möglich ist 
und für viele Arbeitnehmer*innen eine Erleichterung bedeutet, sei es, weil der Fahrweg wegfällt oder ein 
privater Termin leichter zu bewerkstelligen ist.

Der Gesetzgeber kann das mit entsprechenden Rahmengesetzen fördern, dass erleichtert die 
Vereinbarung von tariflichen Regelungen und sichert dort, wo diese nicht existieren, einen Anspruch auf 
mobiles Arbeiten. Neben den positiven Auswirkungen für die Arbeitnehmer*innen, hat das mobile 
Arbeiten auch einen nicht zu unterschätzenden positiven Effekt für die Umwelt.
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Antrag A 215: Die Auswirkungen mobiler Arbeit und Home-Office 
auf die Beschäftigten, die Gewerkschaftsarbeit und den Betrieb 
analysieren
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichskonferenz B Frankfurt am Main und Region
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mobile Arbeit, Home-Office, neue 
Arbeitsformen

Antragsblock: SG A - USG A.7 Mobile Arbeit, Home Office, Arbeitsformen - 
Blockabstimmung

 1 Der Bundesvorstand wird aufgefordert, die Auswirkungen von mobiler Arbeit und
 2 Home-Office auf die Beschäftigten als Individuen, die Gewerkschaftsarbeit, die
 3 gesellschaftliche und sinnstiftende Bedeutung von Arbeit, die betriebliche
 4 Identifikation von Beschäftigten sowie die Innovationsfähigkeit von Betrieben zu
 5 untersuchen und Regelungsbedarfe davon abzuleiten. Dabei gilt es die Auswirkungen in
 6 Bezug auf Umfang und Dauer der mobilen Arbeit / Home-Office zu differenzieren.

Begründung

Nach über zwei Jahren Leben und Arbeiten unter Pandemiebedingungen stehen bei der Diskussion über 
Fortführung bzw. Rückführung von mobiler Arbeit / Home-Office zumeist die Beschäftigten mit ihren 
individuellen Interessen im Mittelpunkt der Betrachtung. Dieser Aspekt beschreibt jedoch nur einen Teil 
der Situation. Vor allem als Gewerkschaft benötigen wir eine umfassende Expertise, welche Auswirkungen 
sich aus der ortsflexiblen Arbeit ergeben.

Neben den Wünschen der Beschäftigten nach größerer Flexibilität und einer Verbesserung der 
Vereinbarkeit von privaten Interessen mit dienstlichen Anforderungen, ergeben sich aus der dauerhaften 
Einführung von Formen ortsunabhängigen Arbeitens vielfältige Auswirkungen.

Als Gewerkschaft benötigen wir Antworten auf die Frage, wie unter diesen Umständen die Ansprache und 
Organisation von Beschäftigten gelingen kann. Darüber hinaus wird sich die steigende Besinnung auf das 
Private auf die Identifikation mit und die Bindung an den Betrieb auswirken. Das wiederum beeinflusst 
das Engagement, mit dem sich Beschäftigte für die Weiterentwicklung des Unternehmens und seinen 
Arbeitsbedingungen einsetzen.

Konkrete Zusammenhänge müssen untersucht werden und aus Sicht der Gewerkschaft 
Rahmenbedingungen beschrieben werden, wie die individuellen Interessen mit den 
gesamtgesellschaftlichen und gewerkschaftlichen Notwendigkeiten vereinbart werden können.
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Antrag A 216: Antrag für ein Projekt für eine gute 
gewerkschaftliche Vertretungsarbeit für Arbeitnehmer*innen auf 
dauerhaft angelegten „Home-Office“ Arbeitsplätzen 
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz B
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mobile Arbeit, Home-Office, neue 
Arbeitsformen

Antragsblock: SG A - USG A.7 Mobile Arbeit, Home Office, Arbeitsformen - 
Blockabstimmung

 1 Der Bundeskongress beauftragt den Bundesvorstand, ein Projekt zu initiieren, in dem
 2 Konzepte für die gewerkschaftliche Arbeit bei der Betreuung von auf Dauer angelegten
 3 Arbeitsplätzen im Home-Office (Telearbeit) oder als so genannte mobile Arbeit
 4 thematisiert werden. In dem Projekt sollen mit fachlicher Begleitung Arbeitsansätze
 5 erprobt und daraus Handlungsempfehlungen und Schulungsangebote, unter anderem mit
 6 folgenden Leitfragen erarbeitet werden:

 7 Absicherung der Betriebs- und Personalratsarbeit

 8
 9
 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

Wie muss die Gremiengestaltung aussehen, um einem „neuen“ Betriebsbegriff1. 
(regional weiträumig) im Betriebsverfassungsgesetz und in den
Personalvertretungsgesetzen (Bund / Länder) gerecht zu werden und um
wirkungsvolle Vertretungsstrukturen für Arbeitnehmer*innen und Beamt*innen
aufzubauen?

Wie können Betriebs- / Personalversammlungen und Vertrauensleuteversammlungen2. 
bei räumlich weit auseinanderliegenden und vereinzelten Arbeitsplätzen
wirkungsvoll organisiert werden?

Wie können Betriebs- bzw. Personalräte vereinfacht und in virtueller Form3. 
gebildet werden?

 18 Sicherung von Arbeitsbedingungen und des Arbeitsschutzes

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

Wie sind Home-Office-Arbeitsverträge aus gewerkschaftlicher Sicht zu gestalten?4. 

Welche neuen gesetzlichen Regeln könnten das Einrichten von Home-Office-5. 
Arbeitsplätzen insbesondere in finanzieller Hinsicht für die betroffenen
Arbeitnehmer*innen verbessern?

Wie kann die Gewerbeaufsicht bei Arbeitsplätzen im Home-Office gestärkt werden?6. 

Sollten private Haushalte mit Home-Office-Arbeitsplätzen einer Art7. 
berufsgenossenschaftlicher Organisation unterliegen und wie sollte diese im
Hinblick auf die Arbeitgeberfinanzierung aussehen?

Wie könnte ein spezifiziertes Beschäftigtendatenschutzrecht für das Arbeiten auf8. 
Home-Office-Arbeitsplätzen aussehen?

 29 Digitalisierte Gewerkschaftsarbeit
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 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

Wie können und womit müssen gewerkschaftliche Zugangsrechte bei Home-Office-9. 
Arbeitsplätzen ausgebaut werden?

Wie können virtuelle Kommunikationsräume der Arbeitnehmer*innen geschaffen10. 
werden, so dass auch auf Home-Office Arbeitsplätzen und in der mobilen Arbeit
der Austausch unter Kolleg*innen und auch der Kontakt mit Kolleg*innen auf
Präsenzarbeitsplätzen möglich wird (virtuelle Pausenräume)?

Wie kann für die Gewerkschaftsarbeit der Zukunft das ver.di-Mitgliedernetz so11. 
umgestaltet werden, dass eine attraktive virtuelle Kommunikationsplattform
(Social Media) für die betriebliche Arbeit entsteht?

Begründung

Seit dem Ende der Pandemie sind ein Großteil der Arbeitsplätze in Callcentern, aber auch in anderen 
Branchen, zu dauerhaften Arbeitsplätzen im so genannten Home-Office umgewandelt worden. Beispiele 
aus dem Bereich Callcenter sind hierfür Homechannel24 bei dem Callcenter-Betreiber Walter Services (ca. 
600 Beschäftigte) oder Cloud Campus bei Teleperformance Germany (ca. 850 Beschäftigte). Die 
Präsenzarbeitsplätze fielen weg oder wurden gar nicht erst eingerichtet; dies auf Druck des Arbeitgebers, 
aber eben auch auf Wunsch vieler Beschäftigter. Aus Sicht des Bundesfachgruppenvorstandes Besondere 
Dienstleistungen sind beim Thema Home-Office viele rechtliche Aspekte ungeklärt. Das individuelle und 
kollektive Arbeitsrecht in der Bundesrepublik Deutschland ist für reguläre Präsenzarbeitsplätze in einem 
entsprechend räumlich nahen Umfeld konzipiert. Um eine Orientierung für die große und stetig 
wachsende organisationspolitische Grauzone bei Arbeitsplätzen im Home-Office wirkungsvoll bekommen 
zu können, stellt der Bundesfachgruppenvorstand einen Antrag für das oben beschriebene Projekt. 
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Antrag A 217: Agile Arbeit als Gute Arbeit gestalten
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz A
Status: Angenommen in geänderter Fassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme in geänderter Fassung

Sachgebiet: A - Gute Arbeit und gute Dienstleistungen - betrieblich, tariflich 
und politisch gestalten
Untersachgebiet: A - Mobile Arbeit, Home-Office, neue 
Arbeitsformen

Antragsblock: SG A - USG A.7 Mobile Arbeit, Home Office, Arbeitsformen - 
Blockabstimmung

 1 ver.di stärkt Beschäftigte / ihre Mitglieder mit Blick auf agiles Arbeiten, indem der
 2 Abschluss von kollektiven Regelungen in Betrieben und Verwaltungen forciert und
 3 unterstützt wird. Es ist sicherzustellen, dass bei der Frage, ob und wie agile Arbeit
 4 eingeführt wird, die betroffenen Beschäftigten und ihre Interessenvertretungen
 5 beteiligt werden.

 6 Folgende Punkte sind in den Regelungen zur berücksichtigen:

 7
 8
 9
 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

 32

 33

dass zum Beispiel agile Rollenprofile nicht zur Abwertung von Eingruppierungen
führen können, sondern sich die mit agilem Arbeiten steigenden Anforderungen in
den Tätigkeitsbeschreibungen und im tariflichen Entgeltsystem durch höhere
Entgelte widerspiegeln.

dass die Einführung agiler Arbeit durch eine vorausschauende vollständige,
beteiligungsorientierte Gefährdungsbeurteilung begleitet wird. Die gesetzlich
vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung ist dann regelmäßig auch für agile Arbeit
durchzuführen.

dass die zentralen Prinzipien agilen Arbeitens wie das „nachhaltige Tempo“ und
die Retrospektiven konsequent umgesetzt werden. Dabei sollen Retrospektiven
unter anderem Überlastungssituationen aufdecken und gegensteuern; für die
Umsetzung soll es verantwortliche Personen geben.

dass die so genannten agilen „Rollen“ und das agile Team mit den nötigen
Ressourcen für selbstorganisiertes Arbeiten ausgestattet sowie unterstützende
Rollen und Strukturen bereitgestellt werden (zum Beispiel agile Coaches) und
auch eine entsprechend unterstützende Führung in der Organisation verankert
wird.

dass die nötigen Zeitressourcen für agiles Arbeiten zur Verfügung gestellt
werden; indem die schrittweisen, sich wiederholenden Aufwandsschätzungen agiler
Teams ausschlaggebend für die Projektplanung sind und die Projektplanung durch
das agile Team erfolgt.

dass die Unternehmenssteuerung (auch Kennziffer-, Kalkulationsmodelle,
Controlling und Reporting-/Berichtssysteme) auf diese Ressourcenverfügung agiler
Teams abgestimmt wird.

dass die Kooperation zwischen verschiedenen Fachabteilungen unterstützt wird,
vor allem bei Softwareentwicklungen Fachexperten und Entwickler während der
Projekte möglichst täglich zusammen arbeiten.
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 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

dass die Arbeitszeit zu erfassen ist, die vereinbarte Arbeitszeit und die
Standards des Arbeitszeitgesetzes einzuhalten sind.

dass die Beschäftigten ein dauerhaftes Anrecht auf Qualifizierungen für agiles
Arbeit haben; diese müssen zeit- und praxisnah angeboten werden.

dass die Vereinbarung durch erweiterte Mitbestimmungsrechte untermauert wird,
indem eine paritätische Kommission die Einhaltung der vorgenannten Grundsätze
überwacht und gegebenenfalls eingreift.

Begründung

Die Corona-Krise hat einen Digitalisierungsschub ausgelöst. Die Themen mobile Arbeit / Home-Office und 
agiles Arbeiten haben sich – oft unter dem Schlagwort „New Work“ – in der Arbeitswelt weiter 
ausgebreitet. ver.di muss sich diesen Themen und den damit verbundenen Herausforderungen stellen und 
dafür sorgen, dass diese Arbeitsformen gut gestaltet werden – damit die positiven Potenziale bei den 
Beschäftigten ankommen und Risiken minimiert werden.
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